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I. Vorwort 

Mit 1.1.1985 hat der Bundesminister für Auswärtige 

Angelegenheiten die Zuständigkeit für "Angelegenheiten der 

Entwicklungshilfe einschließlich der Angelegenheiten der OECD 

in diesem Bereich sowie der Koordination der internationalen 

Entwicklunqspolitik" übernommen. Damit obliegt es mir, den im . - -

September dieses Jahres fälligen Bericht zur Entwicklungshilfe 

dem Parlament vorzulegen. Die Ubernahme der Kompetenz für 

Entwicklungshilfe durch den für die Beziehungen österreichs 

zu anderen Staaten und den meisten internationalen Organisa­

tionen zuständiqen Bundesminister ist zweifellos sinnvoll, 

stellt doch die Entwicklungszusammenarbeit einen sehr wesent­

lichen Teil der Außenbeziehungen österreichs zu der zahlenmäßig 

sehr großen Staatengruppe der Dritten Welt und somit ein bedeu­

tendes Element unserer Außenpolitik dar. 

Entwicklungshilfe hat in den letzten Jahren immer mehr 

an Bedeutung gewonnen und ist in der heutigen Weltsituation, 

in der alljährlich Millionen Menschen an Unterernährung und 

Krankheit in der Dritten· Welt sterben, zu einem unersetzlichen 

Element in den Beziehungen zwischen den Industriestaaten und 

den Entwicklungsländern geworden. 

Ich betrachte Entwicklungshilfe in erster Linie als 

einen Akt der Solidarit~t gegenüber den Menschen, die aufgrund 

historischer, ~eoqraDhischer und klimatischer Umstände nicht 

in der Laqe sind, sich aus eigenen Kräften einen menschen­

würdigen Lebensstandard zu erarbeiten. Dari\ber hinaus dient 

die Hilfe aber auch der sozialen, wirtschaftlichen und poli­

tischen Stabilität in den Empfängerländern. Sie stellt einen 

Beitrag zur Uberwindung der Gegensätze zwischen Nord und Süd 

im Sinne einer fruchtbaren Partnerschaft dar. Erfolgreiche 

Hilfsmaßnahmen nützen letztlich auch dem Geber selbst, indem 

sie zur Mobilisierung brachliegender Ressourcen und Kapazi­

täten, zur Steigerung der Kaufkraft und damit zur Erhöhung der 

Aufnahmefähigkeit der M!rkte der Dritten Welt beitragen. Es 

ist selbstverst~ndlich, daß alle Ma~na~~en der Entwicklungs­

hilfe auch von eminenter Bedeutung für die allgemeine außen­

politische Stellung des Geberlandes sind. 
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Ich muß bedauerlicherweise festhalten, daß Csterreich im 

Vergleich mit anderen westeuropäischen Staaten trotz verschie­

dener Initiativen in den letzten Jahren hinsichtlich seiner Ent­

wicklungshilfele~stungen im Rückstand ist. Der vorlie gende 

Bericht bezieht sich auf die Jahre 1982-1984, die insgesamt zwar 

gegenüber der letzten Berichtsp eriode eine geringfügige Steigerun 

der Leistungen gebracht haben, die aber vor allem einer Aus­

weitung der an Entwicklungsländer vergebenen Kredite zu danken 

ist. Dieser Umstand war auch der Hauptgrund für die deutliche 

Kritik, die die Mitgliedsstaaten des Entwicklungshilfeaus­

schusses .der OECD an der österreichischen Entwicklungshilfe im 

Februar 1984 geübt haben. Österreich nahm 198~ hinsichtlich des 

Umfanges seiner EntwicklungshilfeleistQ~gen nur den 15 . Platz 

unter 17 OECD-Mitgliedsstaaten ein und rangiert hinsichtlich der 

meisten von der OECD aufgestellten Qualitätskriterien an letzter 

Stelle. 

Das Nahziel unserer Bemühungen müßte es daher sein, unsere 

Leistungen zu erhöhen, aber gleichzeitig auch ihre Qualität zu 

verbessern, um zumindest die Durchschnittswerte der OECD­

Staaten zu erreichen. Gleichzeitig sollte man das fernere Ziel, 

ab 1990 alljährlich 0,7 % des Bruttoinlandsproduktes für 

Entwicklungshilfeleistungen aufzuwenden, nicht aus den Augen 

verlieren. Um auch nur den OECD-Durchschnitt zu erreichen, 

wird eine wesentlich erhöhte Leistungsbereitschaft erforderlich 

se in . 

Wien, am 30. September 1985 LEOPOLD GRATZ 
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II. Prinzipien der staatlichen Entwicklungspolitik und Entwicklungshilfe 

österreichs 

.. 
E 
::l 
'd 
s:: 
Q) 
t;' 

• ..-1 
l-I 
l-I 
o 
U 

österreich versteht Entwicklunqspolitik als Instrument der 

Vertiefunq. der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen 

Beziehungen zu den Entwicklungsländern mit dem Ziel, im Rahmen 

die freie Entwicklung der Länder und 

welt z~ fördern. österreich wird in 

>litischen Handeln geleitet vom Prinzip 

19 aller Staaten, Völker und Menschen, 

ltzdokumenten der Vereinten Nationen 

:ation u.a.) festgelegt ist. 

icheidunqsgremien maßgebender Organisationen 

!n wirkt österreich auf eine zunehmende 

Grundsätze hin und tritt im Rahmen 

ebenso wie andere gleichgesinnte Staaten 

!gen der Entwicklungsländer ein. 

lnd anerkennt österreich nicht nur das 

Lf SelbstbestimmunG, sondern unterstützt 

. Möglichkeiten deren Bemühungen, dieses 

Dieses Selbstbestimmungsrecht drückt sich 

.chkeit fHr alle Bevölkerungsgruppen, aktiv 

,rozessen der wirtschaftlichen, sozialen 

.cklung ihres Landes teilzuhaben . 

:ik trachtet mit ihren Maßnahmen, eine 

Ziel zu unterstützen. 

~enarbeit geht von der Erkenntnis der 

.gen Abhängigkeiten und dem wechselseitigen 

Interesse an der Lösung der gemeinsamen Probleme aus, wie sie 

im nächsten Kaoitel beschrieben werden. 

Daher nützen alle erfolgreichen Maßnahmen (mit dem optimalen 

Nutzen fHr die Verbesserung der Situation in Entwicklungsländern 

als Hauptziel) letztlich auch dem Geber, sei es als Beitrag zu 

friedlicher Konfliktbewältigung, zu mehr gegenseitigem Kennen-
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lernen und Respekt, zur Mobilisierunq brachliegender Ressourcen 

und Kapazitäten, zur Steiaerung der Kaufkraft und damit zur 

Erhöhung der Aufnahmefähigkeit der ~ärkte der Dritten Welt. 

Wir glauben, daß die fHr beide Seiten schwierigen Struktur­

anoassungsprozesse nur lanafristiq und in einem Klima frei­

williger Kooperation und im Rahmen einer crerechten r'Tirtschafts­

ordnunq bewältigt werden können. 

Österreich betrachtet die Organisationen der Vereinten Nationen 

~ls unverzichtbares Instrumentarium für die friedliche Lasung 

globaler Probleme. 

Österreich greift außerdem im Rahmen der Vereinten Nationen 

Probleme der Apartheid, Menschrechtsfragen oder die Frage 

der Beseitigunq von Resten des Kolonialismus auf. 

Österreichs Wirtschafts struktur mit ihrem bedeutenden verstaat­

lichten Sektor und dem Vorherrschen von Klein- und Mittelbetrie­

ben mit entsprechender Technologie, die Sozialpartnerschaft und 

der erfolgreiche wirtschaftspolitische Weg werden auch von vie­

len Entwicklungsländern als beispielhaft betrachtet. Als klei­

ner neutraler Staat ohne machtpolitische Ambitionen kann 

Österreich mit den Entwicklungsländern, unbelastet von kolonia­

ler Vergangenheit und imperialistischen Interessen, partner­

schaftlieh koo~erieren und ist dabei bemüht, bestehende einsei­

tige Abhängigkeiten abzubauen, ohne neue zu schaffen. 

Es ist unerl~ßlich, daß die Rahmenbedingungen für wirtschaftliche 

Entwicklung und gesellschaftliche Reformen von den Ländern der 

Dritten Welt selbst geschaffen werden. Dazu gehart unter anderem, 

daß die Entwicklungs12nder ihre Entwicklungsziele, welche die 

Grundlage ihrer internationalen Kooperation bilden sollen, selbst 

definieren. 

Nur unter diesen voraussetzungen sowie in einem Klima unternatio­

naler VerstÄndigungsbereitschaft ist die Nord-Süd-Zusammenarbeit 

in der Laqe, die geqenw~rtiaen strukturellen ProbleQe zwischen 

Industrie- und Entwicklungsländern zu iiberwinden .. österreich 

unterstiitzt den T'7unsch der Entwicklungslä.nder nach vermehr-

ter wirtschaftlicher Eiqenst~ndiakeit, durch die auch die 

politische Unabhängiakeit gestä.rkt wird, und ist bereit, jeden 

Ansatz eines zielfUhrenden Dialoges aufzugreifen und mitzuge­

stalten. Dies gilt auch für eine Beteiliauna an der Diskussion 
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über die oben genannten zweckm~ßiaen Rahmenbedinqunqen und 

die Definition der Entwicklunqsziele. 

österreich ist ferner bereit, Bestrebunqen für einen intensiven 

Süd-Süd-Dialog zu unterstützen, da diese im Einklang mit den 

Zielen der österreichischen EntwicklunqsDolitik stehen. 

österreich setzt seine Möglichkeiten als neutraler Staat, als 

Ort internationaler Beqegnungen sowohl zwischen Ost und West 

als auch in zunehmendem Maß zwischen Nord und Süd, als Gast-

geber von Organisationen der Vereinten Nationen und inter­

nationaler Konferenzen ein, um-im Interesse der Völkerver­

ständigunq unterschiedliche Standpunkte durch Kompromißvor­

schläge anzunähern und damit einen aktiven Beitrag zur friedlichen 

Bewältigung globaler Probleme zu leisten. 
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XII. Globale Rahmenbedingungen der Entwicklungshilfe 

Weltwirtschaft, Unterentwicklun~ und Nord-Süd-Dialog 

Aspekte der weltwirtschaftlichen Entwicklungen 1980 bis 1984 

Entwicklun~shilfe kann nur danach trachten, an entsch eidenden 

Punkten des sozialen und ökonomischen Gefüges von Entwicklungsge­

sellschaften mit materiellen Mitteln und mit verwendbaren Kennt­

nissen und Erfahrungen, Pläne dieser Gesellschaften für den Ausbruct 

aus der Unterentwicklung zu unterstützen; ~~d sie kann entwicklungs­

politisehe Hinweise geben für eine, diese Pläne unterstützende 

Gestaltung der zwischenstaatlichen Be ziehung en. Beides verlangt 

nach Abschätzung der Möglichkeiten, die die weltwirtschaftlichen 

und weltpolitischen Beziehungen z~ischen Industrie- und Entwick­

lungsländern f ür die Entwicklung bieten; und beides verlangt die 

Prüfung der Richtigkeit des eingeschlagenen ~ntwicklungshilfe­

politischen Weges an Hand der stattgehabten, weltwirtschaftlichen 

Entwicklunf2;en . 

Die erste Hälfte der 80er Jahre - und dies etwa ist der Zeitraum , 

den ein kritischer Rückblick auf die Operationen der österreichi­

schen Entwicklungshilfe zu umfassen hat - ist durch einen grund­

legenden Widerspruch in den Nord-Südbeziehungen gekennzeichnet ; 

während die Verflechtungen und wechselseitigen Abhängigkeiten zwi­

schen den wirtschaftlichen Großräumen Europa, Afrika, Nord- und 

Südamerika, Asien und Ozeanien immer deutlicher hervortreten, --blieb 

der 'dille zur gemeinsamen politischen Gest,ü tung der internationalen 

Rahmenbedingungen dieser Beziehungen hinter. dieser Entwicklung zurüc 

Indiz der wachsenden ökonomischen Verflechtun~en und wechselsei­

tigen Abhängigkei ten- ist der Bedeutungs zuwachs, den das Schlag-

wort "Interdependenz 11 - dem keine Tat en folgten - im internatio -

nalen Sprachgebrauch erhalten hat . Dieser Begriff si gnalisiert 

nicht nur die, über die Zeit, ~ewachsene Einsicht in wirtschafts­

geographische Zusammenhänge , sondern auch ein erneuertes, ~lob ales 

Verständnis für die Zusammenhän~e zwisch en verschiedenen 

ökonomischen Aktivitäten - und Problemen . "Die finanziellen 

Verflechtungen zwischen industrialisierten und Entwicklungs­

ländern sind fUr die Weltwirtschaft so wesentlich geworden, 

wie es der Handel schon bish~r war. Diese wac~sende Inter­

dependenz ist eine Entwicklung von tiefgreifender Bedeutung. 

So, wie Re gie rungen anerkennen, daß ihre Handelspolitiken inter­

nationale Konsequenzen haben, so beginnen sie zu erkennen, daß 
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dasselbe für ihre Finanzpolitiken qilt ( •.. ). Nichts hat diese 

neue Interdependenz besser illustriert als die Erfahrungen der 

jünqsten vergangenheit.,,1) 

Am deutlichsten allgemein erkennbar wird diese Interdependenz 

in der erst~n Hälfte der achtziger Jahre durch die weltweite 

Verschuldunqssituation, die auf die Nord-SUd-Achse einen besonders 

akzentuierten Charakter bekam und damit zur politischen Herausfor­

derunq wurde und deren Eskalation zur Zahlungskrise die Finanzsysteme 

von Schuldnern und Gläubigern gleichermaßen vor ökonomische Ketten­

reaktionen stellen könnte. Die mit der internationalen Weltverschul­

dunq sichtbar gewordene Interdependenz erschöpft sich jedoch nicht 

auf der finanziellen Ebene und mit den ökonomischen Folgekosten eines 

Krisenausbruches "in den kommenden fünf Jahren, wenn etwa zwei 

Drittel der Entwicklunqsländerschulden f~llig werden", 2)sonde.>:n zeigt ihr 

komplexes Ausmaß erst bei Berücksichtigung der weltwirtschaft-

lichen Begleiterscheinungen zur Schuldenexpansion un der daraus 

resultierenden entwicklunqspolitischen Konsequenzen. 

Tabelle 1: Außenwirtschaftliche Indikatoren der Entwicklunqsländer 

1973-
1980 1970 1980 1981 1982 1983 

US-Zinsniveau 11,5 13 9 13 0 11 1 

Gesamtverschuldunq EL in Miard. tJS$ 68 430 488 546 620 

davon: Anteil der Privatkredite in ~ 50 9 62 9 64.1 64 6 65,8 

Anteil von Krediten mit variablem Zins-
satz an öffentlichen Schulden der EL 33 2 36 7 38 7 42 7 

Zinsendienst auf Kredi~ mit mittlerer 
und lAngerer Laufzeit in Mio US$ 2624 32851 41161 48014 46596 

Ver!nderungen des Welthandelsvo-
lumens in \ 1 5 o 7 - 2 3 2 1 

Ver!nderungen der Welthandelseinheits-
werte auf US-$ Basis in \ 19.8 -1 2 - 4 1 - 4 4 

Ver!nderungen des EL-Exoortvolumens in \ 4 1 3 3 3 2 5.8 

VerAnderunqen der EL-Exoortoreise in \ 14 7 -2 5 - 6 1 - 3 7 

Schuldendienst in \ des Exportwertes 14 7 16 0 17 6 20 5 19.0 

Ver!nderungen der EL-terms of trade in \ 2,0 o 5 - 1 1 - 0 .6 

1984 

12 4 

686 

J22,Q 

57925 

8 ,B 

- l.8 

8.9 

- 1.0 

19 7 

1 .0 

nuelle: n~, r.Torld J?canonic 0utlook 1935 (sn.1 :n. 219 , 'l"ab1.14iSn.6:"">.2:2S,Tab. F:l i sC>. 7 : 
detto 

T!,.Pf) , T,lorld Develor-ment °e"'Xlrt 1 ~% (s~ . ~ :'I"). 24 ,tah. ~ Ji i .sr::>.1 :1").7. 11• ,tab. 2 . 6.; SD • .1 : 
r) . ? 1, ta.l'1 . -:. 3 i sn . 5 : "">. 1 q, tah. 2 . .? i S'I") • 8 : n. 1 5 ~, tab .1\ . ~ i 5'1") • Cl : n. 1 53 , tal-) . .lI . • ;r i S::>. 10 
n. 24 , tab . 7. . h i sn. 11 : !J . 153, tab .. !l... 10) 

1) T13,{T) , "orJ.d l)evelor:ment r,le':;()rt 1 C).'15, T-Tashinaton 19S5, S. n:r 
?j JT'{R!) , r"orld 'Jevelorynent ~..erx:>rt 1 C)P'5 , r.Tashinaton 1085, S. !!I 
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Erkennbar ist zunächst, daß das Ausmaß des Zinsendienstes aller 

Entwicklungsländer zusammengenommen zwischen 1980 und 1984 alleine 

für Kredite mit mittlerer und längerer Laufzeit unverhältnismäßig 

stärker zunahm, als die gleichzeitig - ebenfalls deutlich - expan­

dierende Gesamtverschuldung dieser Länder. Erklärlich wird dieses 

Mißverhältnis mit dem wachsenden Anteil der, teureren, Privat­

kredite an der Gesamtverschuldung, ebenso wie mit dem wachsenden 

Anteil von ~rediten mit variablem Zinssatz an den öffentlichen 

Schulden der Entwicklungsländer, deren Realverzinsung also nicht 

von einem vereinbarten Z~nssatz, sondern vom internationalen, ins­

besondere vom US-Zinsniveau abhängig ist. Das Schuldendienst-

volumen der Entwicklungsländer war demnach nicht alleine abhängig 

vom Volumen ihrer Schulden, sondern auch vom Charakter der Kredite 

und den von der Dritten Welt nicht beeinflußbaren Zinsentwicklungen. 

Die Fähigkeit zur Finanzierung der Kreditrückzahlungen ist aber 

selbstverständlich nicht nur abhängig vom Ausmaß des Zinsendienstes, 

sondern auch von der Verfügbarkeit der Zahlungsmittel. Dabei stellen 

die Exporterlöse eine wesentliche Komponente dar. Diese wieder hän­

gen von den Weltmarktentwicklungen, den dadurch erzielten Export­

erfolgen und den erzielten Preisen ab. In der ersten Hälfte der 

80er Jahre haben alle Entwicklungsländer ~usammengenommen - inklu­

sive der ölexportierenden Länder - ihr Exportvolumen stetig steigern 

können und dies obwohl das Welthandelsvolumen zwischen 1980 und 1983 

so gut wie stagnierte. Begleitet war dieser Exporterfolg jedoch von 

einem sinkenden Einheitswert des Welthandels und von analog sin­

~enden Exportpreisen für Entwicklungsländerausfuhren. Die wachsen-

de ~luft zwischen explodierendem Zinsendienst und stagnierenden 

Exporterlösen findet in der steten Zunahme des Schuldendienstan­

teils am Exportwert ihren Ausdruck. Damit ist, unabhängig von ver­

fehlten Wirtschafts- und Investitionspolitiken in der Dritten Welt, 

die von Land zu Land und von Entwicklungsstruktur zu Entwicklungs­

struktur unterschiedliche Formen und Ausmaße haben und teilweise 

zu Kapitalflucht führten, klar erkennbar, daß die Schuldenpro­

blematik in erster Linie vor dem Hintergrund weltwirtschaftlicher In­

terdependenzen erklärbar ist, und, daß die außenwirtschaftliche Kom­

ponente ihren Anteil an den Ursachen der Schuldenkrise hat. Da die 

massive Auslandesverschuldung der 
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Entwicklungsländer zvTecks Finanzieruno einer exportorientierten 

Wachstumsstrategie ~itte der siebziger Jahre begann, als einer-

sei ts die Exporterlöse der Dri tten "lei t noch stetig wuchsen, und 

andererseits die Realverzinsung fiir die aufgenommenen ~redite bei 

null lag oder sogar negativ war, können aus den seitheriqen 

Entwicklungen auch Schlüsse für die aktuelle entwicklungspolitische 

Diskussion gezogen werden: unverkennbar ist die Finanzierung lang­

fristiger Entwicklungsvorhaben mittels ~arktkrediten riskant; 

ebenso aber ist eine exnortorientierte lanofristige Entwicklungs­

strategie riskant. 

Die Verschuldungssituation der Entwicklungsländer wirft aber nicht 

nur ein Schlaglicht auf die Interdependenz zwischen verschiedenen 

Wirtschafts- und Weltfinanzprozessen sondern auch auf die 

Abhängigkeit interner Entwicklungsnrozesse dieser Länder von 

ihren aUßenwirtschaftlichen Erfolgen und auf die Abhängigkeit 

der Industrieländer von d~n entwicklunosbedinqten Außenwirtschafts­

aktivitäten der Dritten Welt (z.n.: Importrestriktionen als 

Folge der Versc!".uldung). 
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Situation der Entwicklungsländer 

Die internen Entwicklunqen in den Ländern der Dritten Helt 

zeiaen in der ersten Hälfte der 80er Jahre - wie schon bei 

der Diskussion der Weltwirtschaftssituation erkennbar werden 

konnte - eine deutliche Affinit~t zu den weltwirtschaftlichen 

Vorqänqen. Besonders ausge.prÄ.qt ist die l>.ffini tät für das 

Jahr 1982, in dem alle Entwicklunqskontinente EXDortorobleme 

Tabelle 2 : "1irtschaftliche Indikatoren nach Entwicklunqsregionen 
(Veränderung im Vorjahresvergleichl 

1980 1981 

Afrika 

Zahlungsbilanz, Mrd ~- - 5,3 -25,2 

Exoortvolumen, in % 1 ,6 -15,4 

Imoortvolumen in % 9,5 10,6 

BIP in % 3,7 0,9 

Asien 

Zahlunqsbilanz, 1"rc_ $ -21 ,8 -23,4 

Exoortvolumen in % 9,8 <),9 

Imoortvolumen in % 10,2 4,1 

BIP in % 4,7 5,8 

Nahost 

Zahlunqsbilanz, Mrd $ 91 ,6 45,8 

Exoortvolumen in % -1 3 , 1 -15,3 

Imnortvolumen in % 9,0 1 7 , 1 

BIP in % - 1 , 8 - 0,7 

'Nestliche Hemisohäxe 

Zahlunqsbilanz, Mrd $ -29,3 - 4 3,1 

Exportvolumen in % 1 , 2 7,7 

Importvolumen in % 9 , 4 3, 1 

BIP in % 5,3 1 ,0 

Quelle: I~F, World Economic Outlook 1985 

tab.5, p.210 

tab.23, 0.230 

tab.24, 0.231 

tab.29, 0.236 

1982 

-24,4 

- 5,8 

- 6,8 

0, 1 

-19,8 

1 ,6 

- 0,2 

5 , 1 

- 6,5 

-18,8 

5,5 

0,3 

-42,1 

- 2,6 

-17 , 7 

- 1 ,0 

1983 1984 

-15,5 -10,9 

0,1 6,2 

-11 ,5 0,8 

- 0,2 2,2 

-16,3 - 7 ,9 

8,7 14,0 

6,7 7 , 1 

7 , 1 6 , 4 

-21 , 7 -1 6 ,3 

-11 ,0 - 0,4 

2,8 - 5,5 

0,6 2,3 

-11 , 7 - 5,5 

4,9 7 ,7 

-23,8 1 , S 

- l , 1 2 , 4 
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und hohe Zahlunqsbilanzdefizite, ein reduziertes Importvolumen und 

Wachstumsprobleme hinnehmen mußten. Damit allerdings erschöpft 

sich der Gleichklanq in den Entwicklungsprozessen Afrikas, Asiens 

und Lateinamerikas: unverkennbar ist, daß jene Länder, die in der 

ersten HMlfte der achtziger Jahre zu einem radikalen Abbau außer­

gewöhnlich hoher Zahlunqsbilanzdefizite gezwungen waren bzw. jene, 

die traditionell mit tiefgreifenden gesellschaftlichen Struktur­

defiziten konfrontiert sind, also vor allem die Länder Lateiname­

rikas und Afrikas, ihre außenwirtschaftlichen Probleme mit wirt­

schaftsoolitischen Restriktionsmaßnahmen beantworten, und in der 

Folge eine Periode der Entwicklungsstagnation , ja des Entwick­

lungsrückqanqes erleben mußten. Demgegenüber waren jene Länder, 

die sich trotz vorhandener Zahlungsbilanzdefizite bisher keinen 

Umschuldungsprozessen unterziehen mußten, also vor allem die 

des asiatischen Raumes, deutlich besser imstande, ihr Import­

volumen und ihr Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten. 

Bemerkenswert günstig gestaltete sich die Entwicklung, unab-

h~ngiq von der Verschiedenartigkeit der jeweiligen Entwicklungs­

philosophien,in Ländern wie Burma, Indien, Südkorea, Pakistan, 

Singapur, Sri Lanka und Thailand, die zwischen 1980 und 1983 

durchschnittliche Wachstumsraten von über 2,5 % erzielen konnten. 

Allen Entwicklungsländern gemeinsam allerdings ist im ersten 

Jahrfünft dieser Dekade erkennbar zumindest zweierlei: zum 

einen haben die weltwirtschaftlichen Entwicklungen zwar je nach 

den unterschiedlichen Sozial- und Wirtschafts strukturen der 

verschiedenen Länder (gruppen ) unterschiedliche Konsequenzen, 

ihre Auswirkungen an sich jedoch sind fHr fast alle Länder 

dominante Faktoren für die internen Entwicklungsprozessei was 

sich von h6herer warte aus betrachtet als Interdependenz dar­

stellt, erweist sich dabei für die Entwicklung sländer - angesichts 

ihrer geringen wirtschaftspolitischen Möglichkeiten, inter­

nationale Handels- und FinanzvorgÄnqe aktiv zu beeinflussen - nach 

wie vor, ja soqar wieder in verst~rktem Maße als Dependenz. Zum 

zweiten aber bewirken die unterschiedlichen Konsequenzen der 

Deoendenz für die verschiedenen Ländergrup?en eine weitere 

Verstärkung der Oiff.erenzierunssr.rozesse innerhalb der Dritten Welt 

und damit objek tiv ein weiteres Auseinanderdriften ihrer nord-süd­

politischen Interessenslaqeni dies wird zusMtzlich deutlich, 
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wenn die aUßenwirtschaftlich en Indikatoren der Entwicklungs­

regionen den Nachfrageentwicklungen der internationalen Wirt­

schaftsgroßräume gegenübergestellt werden. 

Tabelle 3 : Importentwicklungen 1980 - 1984 

Veränderungen auf US $-Basis in 

1980 1981 

Industrielände:l' VlTert 19, 7 -4,4 

Volumen -1 , 7 -2,5 

Entwicklungs- VlTert 28,0 9,2 
länder insges. Volumen 8,3 7,3 

Entwicklung s- ~..;rert 28,1 4,4 
lä.nder ohne Volumen 6,4 1 ,6 
ölexportierende L. 

Quelle: IMF, t:10rld Economic Outlook 1985 

Tabelle 20, p.226 

Tabelle 22, p.228 

nach Regionen 

% 

1982 1983 

-6,1 -1 ,5 

-8,8 4,2 

-7,2 -7,6 

-3,9 -3,6 

-8,7 -3,3 

-5,5 1 ,5 

1984 

9,7 

1 2 ,2 

1 , 5 

2,5 

5,1 

5,9 

Bei Berücksichtigung der im ersten Jahrfünft der Dekade gegebenen 

Imoortneigung der wirtschaftlichen Gro ßräume auf der Nord-Südachse 

zeigt sich, daß die lateinamerikanischen Länder zwar die vorhandene 

Nachfrage optimal nutzen, und nur 1982, im Jahr des massivsten Welt­

handelsrückganges, ein Schrumpfen ihres Exportvolumens hinnehmen 

mußten, aber angesichts der internationalen Preisentwicklungen und 

ihrer Schuldendienst- und Umschuldung sverpflichtung en i h re Export­

erlöse nicht in Importnachfrage umsetzen konnten. In welchem Maße 

die bei Umschuldungsvereinbarun~en eingegangenen wirtschafts­

politischen Verpflichtungen dabei zu Buche schlug en, zeigt die 

Entwicklung der Zahlungsbilanzdefizite, die innerhalb von zwei 

Jahren von 42 Mrd.US$ 1982 auf 5,5 Mrd.US$ 1984 reduziert wurden. 

Dies legt, angesichts der offenbar durchaus weltmarktkonformen 

Struktur der lateinamerikanischen Produktpalette, die Vermutung 

nahe, daß die international anerkannten Anpassung serfolg e 

lateinamerikanischer Länder nicht erfolg reiche Anpassung en 

ihrer wirtschaftlichen und sozialen Strukturen an eine ausgewogene 

III-111 der Beilagen XVI. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)18 von 185

www.parlament.gv.at



- 13 -

Kombination von Weltmarkterfordernissen und internen ~indest­

standards für eine soziale und wirtschaftliche Weiterentwicklung, 

sondern Anoassungen der Mirtschaftsaktivit~ten und der sozialen 

Verhältnisse einzia an die Zahlungsbilanzerfordernisse sind. 

Daraus resultiert in entwicklunqspolitischer Betrachtungsweise, 

daß die Aufgaben der Entwicklungskooperation mit Lateinamerika, 

EinzelfÄlle einer besonderen HilfsbedHrftigkeit ausgenommen, 

orimär nicht auf Entwicklungshilfe, sondern auf nord-süd-politischem 

Gebiet liegen dürften und daß dabei kombinierte handels- und 

finanzoolitische Vorschl~qe fHr eine gesamthafte politische 

Rahmenlösung der Schuldennroblematik, unter angemessener Berück­

sichtiguna nationaler Unterschiede, zumindest diskussionswürdig 

wären. 

Anders entwickelt haben sich die asiatischen LÄnder, vorzüglich 

die Grupoe der ostasiatischen Schwellenländer, die - unbeein­

trächtigt von Umschuldungsveroflichtunqen - ein hohes Export­

volumen und ein, ausgenommen 1982, konstant steigendes Import­

volumen verbunden mit konstantem ~!irtschaftswachstum aufrecht­

erhalten, und dabei ihr zusammengefaßtes Zahlungsbilanzdefizit 

von 19,8 ~rd.US$ 1982 auf 7,9 Mrd.US$ 1984 reduzieren konnten .. 

Für die Entwicklunqszusammenarbeit ergeben sich auch in die-

se~ Rau~ keine Parameter für ein generelles Konzept. Vielmehr muß 

die Entwicklungshilfe von einer l~nderweisen Einzel~irdigun9 der 

Hilfsbediirfnisse und der Hilfsmöglichkeiten ausgehen. 

Wieder anders gestaltete sich die Situation für die Länder des 

afrikanischen Kontinents südlich der Sahara - die zucrleich die 

qrößte Zusammenballung von am weniasten entwickelten Ländern 

umfaßt - die zwar, aufgrund des hohen Rohstoffanteils an ihren 

Gesamtexporten, zeitweilia Ex~ortpreiserhöhungen verzeichnen 

konnten, was aber nicht ausreichte, das 

Schrumpfen ihrer Exoortvolumina wettzumachen; dementsprechend 

erlitt Afrika südlich der Sahara 1982 und 1983 nicht nur 

eine Verringerung der Importvolumina und ein Stagnieren des 

Bruttoinlandproduktes, sondern verzeichnet 1984, trotz Halbierung 

innerhalb von zwei Jahren, mit 10,9 ~rd.US$ immer noch das 

höchste Zahlungsbilanzdefizit aller Entwicklungsregionen. Hinzu 

kommt, daß der afrikanische Kontinent mit einem für seine 

Finanzierungskraft überhohen Schuldenvolumen konfrontiert ist, 

was auch in einem Schuldendienstverhältnis zu den Exporteinnahmen 

von um die 30 Prozent ~itte der Dekade zum Ausdruck kommt und 
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Tabelle 4 : Schuldensituation in Afrika 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Gesamtverschuldunq 94,1 102,8 117,2 123,3 126,8 130,0 131,5 

öffentl.Gläubiger 36,0 41 ,1 49,3 53,2 57,8 62,1 65.0 

Finanz institutionen 1) 29,7 31,2 34,8 33,8 34,1 33,4 31 ,9 
and P' t l"ub ' 2) ere _rlva g a 1ger 18,0 17 ,4 16,4 16,0 16,6 16,9 17 ,1 

schuldendienstverhältnis3) 14,4 16,7 20,9 23,7 28,3 30,0 27,7 

Zinsendienstverhältnis 6,0 7,7 9,8 10,2 11 ,3 11 ,5 10,5 

Amortisationsdienstverh. 8,3 8,9 11 ,0 13,5 16,9 18,5 17 ,3 

1) umfaßt nur öffentliche und öffentlich garantierte Schulden 

2) umfaßt alle nicht garantierten Schulden, unter der Annahme einer hauptsäch­
lichen Verbindlichkeit gegen{Ü)er privaten Gläubigern 

3) Zahlungen in Prozent der Exporterlöse für Güter und Dienstleistungen 

IMF, World Economic Outlook, 1985, Tab. 45 S 262, Tab.49 S 268 

sich angesichts ungünstiger Agrarstrukturen und klimatischen 

Katastroohenzykleneinem chronischen Nahrungsmitteldefizit und 

-importbedarf geqenübersieht; allerdings ist die afrikanische 

Schuldenstruktur insofern, qemessen an der Situation Asiens und 

Lateinamerikas, 'atypisch, als ein eindeutiges Ubergewicht öffent­

licher Kredite gegeben ist, wodurch zumindest prinzipiell eine 

SChuldendienstentlastung und damit eine Freigabe von Export­

erlösen f ür drinqende Importerfordernisse möglich wäre. Für 

die entwicklungspolitische Kooperation ist demnach aus der 

afrikanischen Situation der letzten fünf Jahre eine zweifache 

Aufgabensteilung ableitbar: für die Entwicklungshilfe kann als 

Generallinie eine Konzentration der gesamten Hilfstätigkeit auf 

Schwarzafrika und, innerhalb dieser, eine Priorität für 

Kooperationstätigkeiten, die im weiteren Sinne der Selbstversor­

gungsf~higkeit dieser Länder dienen, formuliert werden, während 

nord-süd-politisch Maßnahmen zur Stabilisierung der Rohstoff­

exporterlöse im Vordergrund stehen müßten. 

Unterstützt werden diese grundsätzlichen Kooperationsorientierungen 

durch eine Zusammenschau der Exporterfolqe der Entwicklungsländer 

geqenüber den drei crroßen industrialisierten Wirtschaftsräumen mit 
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Tabelle 5: Exportstruktur der Entwicklungsl~nder nach Empf~nger­

lMndern und Warengruppen 1982 (in Prozentanteilen) 

EmDfä.ngerländer IndustrielMnder 
1 ) 

sozial ist2 ) Entwicklungs 
Länder länder 

7'!arenqrupDen total USA EuroDa JaDan RGT'l Asien 

alle Produkte 64,8 '18,8 28,3 1 4,6 4,0 1 ,0 30,2 

Nahrungsmittel 53,2 1 5,5 28,1 7 , 5 1 8 , 1 1 , 9 26,8 

agrar. Rohstoffe 56,2 8,0 27,5 18,0 7 ,4 5,2 31 ,2 

Erze u.Mineralien 68,6 1 5, 7 29,6 21 ,6 5,2 1 , 2 25,0 

Brennstoffe 69,6 16, 7 31 ,4 20,4 1 ,6 0,1 28,7 

Fertigwaren 59,8 28,3 20,5 6,2 1 , 4 2,0 36,8 

1 ) OECD-Länder 

2 ) Anteile mitberücksichtigt, um marqinale Relevanz des RG1;'1-1I1arktes 

- ausgenommen ~ahrunqsmittel qerinaer als japanischer Anteil -

für die Entwicklunqsländerexporte aufzuzeiqen. 

Quelle: UNCTAD-Trade and DeveloDment ReDort 1984 

den sektoriellen Schwerpunkten ausländischer Direktinvestitionen 

in der Dritten Welt. ZunMchst ist hinsichtlich der EXDortstrukturen 

der Entwicklungsl~nder erkennbar, daß l"'e.steu~pa als Handelspartr..e:­

bedeutsamer ist als Japan und die USA und die Exporte nach 'N'esteuropa 

gleich an zweiter Stelle nach dem Süd-Südhandel ra~gieren. Weiters 

ist erkennbar, daß die europMischen Fertigwarenimporte aus der Dritten 

Welt, so wie im Falle Japans, an letzter Stelle aller Warengruppen 

stehen, während sie um~ekehrt im Fall der USA relativ an erster 

Stelle stehen. Daraus wird angesichts der weltwirtschaftlich 

herausragenden Bedeutung der US-Konjunktur in den letzten Jahren 

erklärlich, daß die Drimär fertigwareneXeortierenden Länder Latein­

amerikas und Asiens verhältnismäßig qute Exporterfolge erzielen 

konnten, während die primär rohstoffexportierenden afrikanischen 

L~nder gerinaere Absatzchancen hatten. Problematisch erweist sich 

dies i:n Zusammenhanq mit der Tatsache, daß die ausländischen 
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Tabelle 6: Veränderungen der Entwicklungsländerexoorte 1983-1984 

nach Industrieländerregionen (in Prozent) 

I 
USA EG I Jaoan 

1983 1984 1983 1984 1983 'I 1984 

Entwicklungsländer nit 
Schuldendienstproblemen: 

Lateinamerika 9 , 2 18,9 1 , 7 1 , 1 5,3 Jo,6 

Afrika -40,S -17,5. 3,2 8,3 - 21 ,6 18,0 

andere 
1 ) 

1 0, 1 22,4 10,3 9,0 -1 4 , 1 9,4 

:11C's2) 
I 

asiatische 24,3 32,6 4,8 7,9 - 0,3 23,4 

1) Philio?inen, ~ugoslawien 

2) Honokong, Republik Korea, Singacur, Taiwan 

Quelle: UNCTAD, Trade and Development Reoort 1985, D.20 Tab.2 

I 

Direktinvestitionen in die Entwicklungsl~nder - angesichts stag­

nierender Kreditmittel und Entwicklungshilfeleistungen eine 

potentiell bedeutende Quelle für die Finanzierung von Wachstums­

prozessen - sektorieil und geograohisch diesen Weltmarktentwicklungen 

foloen bzw. bereits vorausgingen. Noch 1971 entfiel rund ein Viertel 

der Kapitalanlagen aus ausländischen Direktinvestitionen in Ländern 

Tabelle 7: Kapitalstock aus ausländischen Direktinvestitionen in 

Entwicklungsländern nach Sektoren 1971 und 1978 

(in Prozent) 

Anteile 

Sektoren 

extraktiver Sektor 

Fertigwaren 

~ienstleistungen 

1 971 

22,9 

59,0 

1 8 , 1 

1978 

1 2 , 8 

64,5 

22, 7 

0uelle: J.~.Stopford und J.H.Dunnino, ~ultinationals, Cemoany 

oerformance and global trends, ~c.~illan, Londen 1963 
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der Dritten Welt auf den extraktiven und primären Sektor; 

1978 bereits hat sich dieser Anteil an den ausländischen Kapital­

anlagen halbiert. Demgegenüber wuchs der Anteil des Fertig­

warensektors in diesem Zeitraum v on 59 % auf 64,5 % und der des 

Dienstleistungssektors von 18,1 % auf 22,7 %." Analog konzen­

trierten sich die ausländischen Direktinvestitionen 1981 

zu 41% auf Schwellenländer, weitere 36% entfielen auf die 

"middle income countries" und nur 7% verblieben für die 

ärmeren und ärmsten Entwicklungsländer. Damit bestätig t sich, 

daß den Entwicklungsbemühungen lateinamerikanischer und 

asiatischer Länder primär mit erleichterten Marktzugängen 

und wirtschaftlich tragbaren Kreditbedingungen gedient ist, 

während Afrika prinzipiell,wie auch bei der Entwicklung ' und 

Weiterverarbeitung seiner Rohstoffresourcen ebenso wie bei 

der Verstärkung der binnenwirtschaftlichen Aktivitäten und der 

Modernisierung der Landwirtschaft,primär auf Entwicklungs­

hilfeleistungen orientiert sein wird. 
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Nord. -Sild-Dialog 

Die zunehmende Verdichtung der Interde?endenz zwischen Industrie­

staaten und Entwicklungsländern und die Probleme, die im Rahmen 

der bestehenden Ordnung der weltwirtschaftlichen. Beziehungen 

auftreten, oder - sofern ' sie ursprünglich regionalen Charakter haben -

von ihr verstärkt werden, aber offenbar weder von den Selbst­

regelungsmechanismen noch von den politischen Institutionen dieser 

Ordnung einer stabilen Lösung zugeführt werden können, lassen 

objektiv kaum Zweifel an der Notwendigkeit eines politischen 

Nord- Süd-Dialoaes zu. In diesem Lichte erscheint auch der Glaubens­

krieg zwischen der Forderung nach Gesarntrevision der bestehenden 

Ordnung und dem pragmatischen Ansatz,dort Ordnungsprinzipien zu 

schaffen, wo noch keine bestehen bzw. jene zu reformieren, die 

nicht mehr anqemessen erscheinen durchaus sekundär, da offenkundig 

das eine das andere bedingt: Als allgemein anerkannt kann gelten, 

daß angesichts der eb~nso wirtschaftsgeographischen wie sachlichen 

Interdenendenz zwischen den verschiedenen Asoekten der weltwirt­

schaftlichen Beziehungen die Lösung eines Problems ohne ~itberück­

sichtigung damit zusammenhängender anderer Fragen nicht möglich er­

scheint; ebenso kann heute als anerkannt gelten, daß angesichts 

der Komplexität der weltwirtschaftlichen Beziehungen funktions-

fähige Lösungen nur über sehr konkrete L0sungsansätze gefunden 

werden können. 

Demqegeniiber ist aber nicht zu übersehen , daß qerade die - insge­

samt gesehen - ungünstigen weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

der letzten Jahre es erschwert haben , die Stagnation des Nord-Süd­

Dialoges zu überwinden; weder ist es oelunoen,realistische Kompromiß­

lösungen zu formulieren und in die Praxis umzusetzen, noch haben sich 

die von den Entwicklungsländern in den 70er Jahren forcierten globalen 

Denkansätze, die u.a. in der Forderung nach Lancierung einer 

"globalen Verhandlunosrunde" und nach Errichtung einer "neuen 

~eltwirtschaftsordnung" ihren Ausdruck gefunden hatten, als 

realisierbar erwiesen. Dementsprechend ist in der ersten Hälfte 

der achtziger Jahre auch ein ersatzloses und fast abruptes Ende 

jenes UN-Konferenzzyklusses zu erkennen, der von den Beschlüssen 

der 6. und 7. UN-Sonderqeneralversammlunq über die Vorbereitung einer 

"neuen 1iJeltwirtschaftsordnunq " ausaelöst worden war. Der 

Bedeutungsverlust jener Denkansätze und Forderungspakete der 
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Entwicklunqs12nder für die nord-sUd-politische Diskussion findet 

seine Entsnrechung in der wachsenden Beherrschung des Nord-Süd­

Dialoges durch Strategien, ~~e~en ~nd Proble~stell~ngen, die sich 

insaesamt aus eern -tleltwirtschaftlichen ProblernverstÄ.ndnis der west­

lichen Industriestaaten eraeben: dabei ste~en einerseits institutio­

nelle Reformvorschl~ae für die Rückführung der UN-Oraanisationen 

au~ weni~er ambitiöse und nraktischere Aufgaben und andererseits 

~aßnahmen zur ~iederbelebung der ökonomischen Selbstregulierung 

des Weltmarktes, d.h. eine qewisse Entpolitisierung der Nord-Süd­

Bezie~ungen, im Vordergrund. 

Au~ der institutionellen Ebene drCckt sich dieser Wandel in dem 

Verständnis der ~,10rd-Süd-Beziehunaen etwa arrl Beisniel der UNCTAD 

dadurch aus, daß die politischen und administrativen Mechanismen 

qestrafft und funktionstüchtig eemacht werden sollen, während 

qleichzeitia der den Oraanisationen zugewachsene Charakler eines 

eiaenständig die Nord-SUd-Politik mitqestalteneen Faktors abge­

mildert werden soll. Auf sachlicher Ebene hingeqen drUckt sich 

dieser Wandel im Vorrang verschiedener handelspolitischer Themen, 

wie etwa der Durchführung einer neuen auf Dienstleistungen und 

Aararfraeen konzentrierten Runde von ~andelsverhandlungen aus. 

In Konseuqenz dieser thematischen Gewichtsverlagerungen im Nord­

Süd-Dialoa erfolate in der ersten Hälfte der ach~ziger Jahre auch 

im Rahmen der U~-Oraanisationen eine relative Bedeutungsverschie­

bunq von een traditionellen Nord-S{id-Institutionen wie etwa UNCTAD 

oder UNIDO in Richtunq der traditionellen Welthandels- und Finanz­

instit~tionen wie GA~T ~nd IMF. Dieser Gewichtsverlaaerung ent­

soricht auch, daß bei een institutionalisierten Terminen des Nord­

Süd-Dialodes wie etwa der UNCTAD-Generalkonferenz oder der Uber-

nrürunq cer Internationalen Entwicklunasstrateeie nur geringe 

oeer aar keine Eraebn~sse verzeichnet wereen konnten, und daß 

auc~ eie lanaj ähr ioen .;;'rbei ten a!C\ In tear ierten Ro1-:.s toffnrograrn..rn, 

dessen ~'7urzeln ia'Tlerhin bis in die V!itte der sechziaer Jahre 

zurückreichen, in den letzten Jahren nur wenie araktische Fort-

schritte erzielt wurden. 
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IV. Gesa~terqebni3 und Grundarobleme der .. ..... "., 
os~errelcnlscnen 

Entwickl~ng3hilfe 

IV.1. Allgemeine strukturelle Vora~ssetzungen 

Die Bsterreichische-Entwickl~ngshilfe versteht sich als 

eines von mehreren InstnEnenten im Rahmen der ent'tlickl'c:ngs?oli­

tischen Zusammenarbeit mit den Ländern der Dritten Welt. Die 

Grundprinzipien der Bsterreichischen Entwicklungspolitik und 

Entwicklungshilfe ordnen diese Zusa~~enarbeit wieder ein in 

da~ internationale Geflecht wachsender wechselseitiger Ab­

hängigkeiten und wechselseitiger Interessen an der LBsung 

gemeinsamer Probleme. Programmatisch ist damit die Entwicklungs­

hilfe eingebunden in die entwicklungspolitischen Ursachen und 

Folgen weltwirtschaftlicher Veränderungen, die bei der Formu­

lierung und Prüfung der Entwicklungszusa~menarbeit in Rechnung 

gestellt werden müssen. 

In der Praxis, also im Verhalten der im Bereich der Ent­

wicklungshilfe Tätigen und in der breiten öffentlichen Heinung, 

begegnet man kontroversiellen Auffassungen über Ziele und Auf­

gaben dieser relativ jungen, schon vom Begriff her lli~stritte­

nen Form internationaler Betätigung. Ob karitative oder humani­

täre Haltung, ob Solidarität, internationale Verpflichtung 

oder das Eigeninteresse der "Geber" im Vordergrund steht, ist 

nach Ländern und Bevölkerungsgruppen, aber auch nach Aktions­

bereichen und Partnern verschieden. 

In den im ~~schnitt 11. dieses Berichtes dargestellten 

Prinzipien der Bsterreichischen Entwicklungszusarrmenarbeit wird 

der Akzent auf Solidarität und internationale Verpflichtungen 

gelegt. Damit wird unterstrichen, daß staatliches ~andeln in 

diesem Bereich nicht in erster Linie den (unmittelbaren) Nutzen 

für die eigenen Staatsbürger anstreben kann, sondern (zu deren 

wohlverstandenem langfristigen Nutzen) Beiträge zu mehr Gleich­

heit und Gerechtigkeit (insbesondere hinsichtlich der Einkom­

mensverteilung zwischen den Staaten und innerhalb der Staaten) 

leisten ::mß. 

Ehe auf die Struktur der österreichischen Entwickl'c:ngs­

hilfe und ihre Probleme näher eingegangen wird, iväre noch auf 

einige Aspekte hinzuweisen, welche die Rolle der Entwicklungs­

zusamr:'.enarbei t in österreich beeinfl us sero. Die öf fen tliche 

Meinung steht, von wenigen Gruppen vor allem junger ~!enschen 

abgesehen, der Entwicklungshilfe gleichgültig gegenüber. ~nter jenen, 
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die eine Meinung haben, herrschen die gegensätzlichsten Auf­

fassungen über Aufgaben und Wesen der Entwicklungshilfe. Die 

Geschichte kann insofern zum Verständnis beitragen, als Öster­

reich keinen Anteil an den ehemaligen Kolonien hatte und in-. 
folge Krieg und Besetzung im Vergleich zu den übrigen OECD-Staaten 

verspätet in die neuen Konstellationen der postkolonialen Ära eintrat 

Während die ehemaligen Kolonialmächte ihre traditionellen Be­

ziehungen unter den neuen Spielregeln der Entwicklungszusammen­

arbeit weiter pflegten und ausbauten, während etwa die nordischen 

Staaten im ersten Nachkriegsjahrzehnt die Aufbruchsstimmung 

de~ Vereinten Nationen nutzen und sich auf eine fast missionarische 

öffentliche Meinung stützen konnten, war Österreich noch mit 

dem Wiederaufbau beschäftigt. Obwohl dies nun bereits drei Jahr­

zehnte zurückliegt, wirken diese historischen Ursachen in der 

Einstellung breiter Bevölkerungskreise noch immer nach. 

So kam es, daß in Österreich Entwicklungshilfeleistungen 

anfangs ohne ein konkretes Konzept von einer ganzen Reihe von 

Bundesbehörden erbracht wurden und erst mit Ministerratsbeschluß 

vom 21.Mai 1963 ein Interministerielles Komitee zur Förderung 

der Entwicklungsländer (IKFE) zur Koordination der Ressortlei­

stungen eingerichtet wurde. Das IKFE stellte 1973 seine Tätig­

keit ein, als im Rahmen einer grundsätzlichen Neuordnung der 

Kompetenzen der Bundesministerien mit dem Bundesministerien­

gesetz 1973 (BGB1. 389 / 73) dem Bundeskanzleramt eine "General­

kompetenz" für Entwicklungshilfe zuerkannt wurde, von der aller­

dings sehr wichtige Zuständigkeiten anderer Ressorts in diesem 

Bereich, so des BMFin, des BMLuF und des BMWuF unberührt blieben. 

Mit dem bald darauf beschlossenen Entwicklungshilfegesetz 1974 

(BGB1. 474 / 1974) wurde der Aufgabenbereich des Bundeskanzleramtes 

näher definiert (Projektförderung, Dreijahresprogramm, Bericht 

über Entwicklungshilfe u.a.). 

Die Organisation der österreichisch en Entwicklungshilfe-Ver­

waltung hat mit Beginn des Jahres 1985 eine weitere Veränderung 

erfahren: 

Im Zuge der Regierungsumbildung vom September 1984 und der 

damit verbundenen Kompetenzverschiebungen wurde die Zuständigkeit 

für Entwic klungsh ilfe v om Bundeskanzleramt auf das Bundesmini­

sterium für Auswärtige Angelgenheiten übertragen. 
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Gesetzlich wurde der Wechsel geregelt in der "Änderung des 

Bundesministeriengesetzes 1973 und des ÖlE-Gesetzes sowie 

Erlassung damit zusammenhängender Bestimmungen über den 

Wirkungsbereich einzelner Bundesministerien" , BGB1. Nr. 439/84 

vom 8.November 1984, dessen Art. I,Z.10 die Zuständigkeit 

des BMAA für "Angelegenheiten der Entwicklungshilfe einschließlich 

der Angelegenheitender OECD in diesem Bereich sowie Koordination 

der internationalen Entwicklungspolitik" festlegt. 

Art. VII. Abs. 1 bestimmt: 

"Soweit in besonderen bundesgesetzlichen Vorschriften in den 

in Art. I Z. 10 dieses Bundesgesetzes genannten Angelegenheiten 

das Bundeskanzleramt zur Besorgung von Geschäften berufen 

ist, tritt an seine Stelle das Bundesministerium für Auswärtige 

Angelegenheiten". Damit gingen alle Agenden des Bundeskanzleramtes 

in dieser Materie auf das Bundesministerium für Auswärtige 

Angelgenheiten über (z.B. Beirat, Dreijahresprogramm, Ent­

wicklungshilfe-Bericht u.a.). 

Diese Neuregelung hat den Vorteil, daß nunmehr nur noch zwei 

Ressorts nämlich das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten 
I 

und das Bundesministerium für Finanzen, maßgeblich mit Entwicklungs-

hilfefragen befaßt sind. Die entwicklungspolitische Koordinations­

kompetenz wird es künftig erlauben, Leistungen anderer Ressorts, 

die der Entwicklungshilfe zuzuzählen sind, der Natur, Ziel-

setzung und Höhe nach dem Entwicklungshilfeprogramm entsprechend 

zu gestalten, sodaß erstmals die Möglichkeit gegeben scheint, 

ein umfassendes Gesamtkonzept der österreichischen Entwicklungs­

politik und Entwicklungshilfe zu erstellen. 

Die Kontinuität der Entwicklungshilfe-Administration ist durch 

den Ressortwechsel nicht betroffen. Die 3 Abteilungen der ehe-

maligen Gruppe Entwicklungshilfe in der Sektion IV des Bundeskanzler­

amtes wurden unverändert in das Bundesministerium für Auswärtige Ange ­

legenheiten übernommen und bilden dort zusammen mit der Abteilung für 

multilaterale Entwicklungshilfe, die schon bisher im Bundesministerium 

für Auswärtige Angelegenheiten angesiedelt war, eine eigene EH-Sektion. 

Abteilung VII.1 
Allgemeine Ange ­
legenheiten d. Ent­
wicklungshilfe 

Sektion VII des BMAA 

Abteilung VII. 2 
Angelegenheiten 
der technischen 
Entwicklungshilfe 

Abteilung VII.3 Ab.teilung VII .4 
Finanzielle Ange- AngelegenheitE 
legenheiten der d. multilat. ­
Entwicklungshilfe Entwicklungs-

hilfe 
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Seit der Verabschiedung des Entwicklungshilfegesetzes, BGB1. 474/1974 

sind mehr als 11 Jahre vergangen. In dieser Zeit wurden in mehreren 

Bereichen (z.B. Sozial- und Steuergesetzgebung, Zivildienst, Ent­

wicklungshelfereinsatz, Novelle des Bundesministeriengesetzes) 

Gesetze und Verordnungen erlassen, die eine Aktualisierung des 

Entwicklungshilfegesetzes zweckmässig erscheinen lassen. Ein 

Mangel des Gesetzes besteht insbesondere im Verständnis der Rolle 

der öffentlichen Hand, die im Gesetz eher subsidiär als Förderer 

privater Entwicklungshilfe-Initiativen konzipiert ist und die 

Möglichkeiten der direkten Entwicklungskooperation von Staat 

zu Staat nicht näher regelt. 

Durch die Einstufung der gesamten bilateralen Entwicklungshilfe 

als Subventionen entsteht der - in den Medien entsprechend kolpor­

tierte - Eindruck, der Staat fördere österr. nichtstaatliche Ent­

wicklungshilfeorganisationen und Firmen, während in Wirklichkeit diesE 

nicht (Letzt)Empfänger sondern Mittler der Förderungen sind, die 

den Empfängern in den Entwicklungsl~ndern zugute kommen sollen. 

Ein Großteil der bilateralen Projekte könnte aber ohne weiteres durch 

direkte Zahlungs- bzw. Leistungstrans~ers an das Empfängerland (ohne 

Einschaltung eines österr. Projektträgers) abgewickelt werden. 

Diese unmittelbare Entwicklungshilfe bedürfte der Ubernahme 

von gewissen Projektträgerfunktionen durch die öffentliche Ent­

wicklungshilfe-Administration, die dafür allerdings nicht gerüstet ist 

Eine direkte Entwicklungskooperation von Staat zu Staat wird 

von den meisten Entwicklungsländern erwartet, da in diese? eben­

falls staatliche Stellen als Partner auftreten. Alle westlichen 

Staaten verfügen dementsprechend über umfangreiche Ver­

waltungsapparate, die entweder den jeweiligen Aussenministerien 

eingegliedert sind oder diesen unterstehen. Selbst kleine Staaten, 

die Entwicklungshilfeprogramme abwickeln, die mit dem öster­

reichischen EH-Programm vergleichbar sind, wie z.B. die Schweiz 

oder Finnland, beschäftigen in ihren Aussenministerien wesentlich 

mehr mit EH-Agenden befaßte Beamte als österreich (Schweiz: 110, 

Finnland: 170, österreich : 30) und setzen darüber hinaus an ihren 

Botschaften in den Entwicklungsländern Spezialattaches (Schweiz: 16, 

Finnland: 10) ein, die ausschließlich in der Entwicklungshilfe tätig 

sind. Auf lange Sicht wird die österreich ische Entwicklungshilfe 

auf ein solches Instrumentarium nicht verzichten können. 
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Eine verstÄrkte Präsenz österreichs in den Entwicklungsländern 

wßrde auch eine Intensivieruna der Beziehungen österreichs zur 

Dritten welt mit sich bringen, die auch nositive wirtschaftliche 

Auswirkungen erwarten ließe. Die Kosten der Entwicklunashilfe­

verwaltuncr sind als ODA anrechenbar und nehmen in den Statistiken 

anderer westlicher Staaten unvercrleichlich höhere ~erte ein als 

in der österreichischen Entwicklungshilfe-Statistik. 

Angesichts der aufgezeicrten Probleme und zur Erhöhung des ent­

wickluncrspolitisch crestaltbaren Anteils an der öffentlichen Ent­

wicklunashilfe wurde 1983/84 die Errichtung eines Enwicklungs­

fonds aeplant, wegen budget- und finanznolitischer Erwägungen 

jedoch nicht verwirkJ:icht. 

Das Ausmaß und die Qualität (siehe untenstehende K~iterien) der 

österreichischen Entwicklungshilfe werden von den übrigen DAC­

Staaten, aber auch von der interessierten österreichischen öffent­

lichkeit immer wieder als ungenügend kritisiert. Es ist hier nicht 

der Ort zu untersuchen, inwieweit andere Länder, die zu den Kriti­

kern Österreichs z~hlen, selbst in ihren Leistungen kritikwürdig 

sind. Die Auseinandersetzung mit der Kritik, die sich u.a. im 

Pressekommunique nach der letzten Prüfung der Entwicklungshilfelei­

stuncren Österreichs im Februar 1984 (siehe Anhang) niederschlug, 

soll vielmehr in den folgenden Kapiteln dieses Abschnittes so 

freim i ltig und objektiv wie möglich rrefijhrt vlerden. 

Die Aufsplitterung der Entwicklungshilfeagenden auf verschiedene 

Ressorts, deren Hauntaufgaben in ganz anderen Bereichen liegen und 

die daher nicht oder nicht in erster Linie entwicklungspolitische 

Zielsetzungen verfolgen, hat zur Folge, daß in der Statistik der 

österreichischen öffentlichen Entwicklunqshilfe (ODA = Official 

Develonment Assistance) viele Komponenten enthalten sind, auf die 

die eigentliche Entwicklungshilfeadministration (BKA, jetzt 

BMfAA) wenig Einfluß hat, weshalb deren Bemühungen um eine Ver­

besserung von Volumen und Qualit~t der ODA Grenzen gesetzt sind. 

Aufcrrund der Aufsnligaerung verwaltet die Entwickluncrshilfeadmini­

stration selbst nur rund 10 % der als ODA gemeldeten "Finanzmittel. 
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In diesem Zusammenhana sind vor allem die bilateralen Kredite zu 

nennen, die im Rahmen der Exportförderung für Lieferungen an Ent­

wicklungsländer vergeben werden und in manchen Jahren bis zu 50 % 

der ODA erreichen. Die Vergabe solcher Kredite dient zwar vielfach 

auch entwicklungspolitischen Zielen, aber die Initiative geht sehr 

oft vom ö sterreichischen Ex~orteur aus, der eigene Interessen ver­

tritt (s. hiezu Abschnitt IV.5). Eine zweite wichtige, aber wenig 

beeinflußbare Komponente sind die indirekten Kosten für Studenten 

~us Entwicklungsländern, die an österreichischen Universitäten 

oder Kunsthochschulen studieren, ohne ein Stipendium zu beziehen. 

Die Melduna solcher Leistungen als ODA ist an sich nicht grund­

sätzlich abzulehnen, jedoch erreichen diese im Gesamtvolumen der 

ö sterreichischen ODA ein viel zu hohes Ausmaß, das in keinem Ver­

hältni s zu analogen Meldungen anderer DAC-Staaten steht . Die DAC ­

Mitglieder bezweifeln daher generell die entwicklungspolitische 

Rechtfertigung derartiger österreichischer Leistungen. 

Wenn im folgenden Volumen und Qualität kritisch beleuchtet werden, 

so sei bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen , daß zwischen 

beiden eine enge Wechselbeziehung herrscht : z .B . ist eine grund ­

legende Verbesserung der Qualität der Gesamt - ODA ohne einschnei­

dende Reduktion der als ODA gemeldeten Exportkredite undenkbar, 

was zwangsläufig die Notwendigkeit einer Erhöhung der Budgetmit­

tel für die Entwicklungshilfe mit sich bringt . 

Die Größenordnung der Leistungen, die vom DAC entwicklungspoli­

tisch als zweifelhaft eingestuft werden , verdeckt jene positiven 

Leistungen, die österreichische Organisationen, Unternehmen und 

Fachkräfte in der Dritten ~Telt erbringen, verdeckt auch jene 

erfolgreichen Anstrengungen , die in Österreich selbst in der 

Studentenbetreuung, Stipendienpolitik, Öffentlichkeitsarbeit 

und Bewußtseinsbildung unternommen werden . 

Wenn die Entwicklunashilfeadministration 1984 über 95 % der direkt 

geographisch zurechenbaren Leistungen (das sind 42 % der von ihr 

verwalteten ~ittel) auf Afrika bzw. über 50 % auf LLDC konzen ­

triert, s o ist diese Anstrengung für sich genommen eindrucksvoll 

und kaum noch zu steiaern. Wie weiter unten aufzuzeigen sein wird, 
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ist jecoch im GesaT.t~ontext der ODA diese KonzeLtration kaum 

sicht~ ar , weil andere Komponenten der ODA das Bild ~eherr­

sehen . Daß Sxportkredite nicht in LLDC ge~e n, ist nicht zu 

verwundern und auch richtig . Ab"er infoL~e des tberge~..;icht s 

der Lxportkredite im Rahmen der ODA, erhalten die Ärmsten 

unter den Entwi8klungsländern weiterhin einen verschwindend 

geringen ~~tei l der CDA . 

Dem Bundes ministerium für Auswä rti g e Ar.. ~el ege!1heiten wurde mit 

1.1 . 1985 , wie er~ähnt, die Koordination der int ernat" ona len 

Entwicklun~spolitik übe rtragen . Im Rahmen dieser Kompet e nz 

sollte es eher möglich sein, darauf zu achten, daß nur als 

ODA gemeldet wird , was der Definition der öffentlichen Ent ­

wickl~~gshilfe des DAC ents p ric h t . Zur Erläuterung sei diese 

Definition hier nochmals wied erh olt: 

"Die "öffentl iche Entwicklungs h ilfe 11 umfaßt die von säxltlichen 

Gebietskörperschaften des öffentlichen Rechts ode r von i hr en 

Exekutivorganen verg eb enen Mittel an die EntwicklQ~gsländer 

(und multilateralen Stellen) . Bei der Vergabe der I"ittel sind 

jeweils die folgenden Kriterien zu erfül len~ 

a) Ihr Hauptziel ist die Förderung der wirtschaftlichen Ent ­

wicklung und des \.Johlstands der Entwicklungsländer . 

b) Sie erfolgt zu vergünstigten Bedingun~en und weist ein 

Zuschußelement von mindestens 25 Prozent auf . 1I 
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IV.2 Volu:c.er', 

Aus der Tabelle 8 ".ji"fe::: tliche E:-: t'di:::kLln9Shi lfe (O~.=\) 11 geht 

hervor, daß der Anteil der Entwickl~~gs~ili"e a~ 3~P in Jahre 1983 

gegenüber 1982 stark zurückgefallen ist und der 1984 verzeichnete 

Zuwachs den Rückgang nur zum Teil k02pe~sieren konnte. Verursacht 

wurde diese Entwicklun9 durch das sc::wankende Volusen der Exportkredib 

aber auch der Beiträge zu den internationalen Finanzinstitutionen. Be. 

Komponenten erschwerten auch schon in der Vergangenheit Pro9nosen 

und pro9rarcmatische Uberle9ungeni die Exportkredite, weil sie nicht 

Budgetbestandteil sind, die Beiträge zu den internationalen ?i~a~z-

institutionen, weil sie von Beschlüssen bei den betreffenden 8ei­

tragsverhandlungen abhängen. Während die Schwankungen bei der ~ulti­

lateralen Finanzhilfe alle DAC-Staaten betrei"fen und daher fUr 

unser Land (das generell für angemessene Beiträge bzw. 

Beitragserhöhungen eintritt und daher Verhandlungen nicht blockiert) 

nicht wesentlich sind, trägt österreich für die Gestaltung von 

bilateralen Leistungen die ausschließliche Verantwortung. 

In kleinerem Ausmaß sind auch die bilateralen Zuschüsse zurück­

ge9angen. 1985 wurden die Ansätze für bilaterale Entwicklungshilfe 

(Technische Hilfe und Kredite) u~ 10% (auf insgesamt 389 ~io. ÖS) 

erhöht. Angesichts der generell restriktiven Budgetpolitik vor allem 

bei Er~essensausgaben muß diese Zunanhle im Jahre 1935, zu der noch 

andere zusätzliche Seistungen kOIT'u.-:1en (Sondera:<.tion für _=\frika 

100 ~io. öS, Sonderfazilität der Weltbank für Afrika südlich der 

Sahara 10 ~lio. US-$ für die Jahre 1985 bis 1987, 14%-ige Erhöhun9 

des Beitrages zU:c\ U~DP usw.) ge',vürdigt ·,verden .. =\ .. ,dererseits ',väre 

zur Erreichung des O,7%-Zieles bis 1990 ein Vielfaches dieser Zu­

wächse erforderlich, aber selbst um den dzt. DAC-Durschnitt von 

0,36% bis 1990 zu erreichen, müssten die 8udgetmittel bei gleich­

zeitiger Senkung des Anteils der Exportkredite auf 25% um ca. 600 

~io. öS jährlich aufgestockt weraen. 

(O.O.F.) (Tabelle 9) weist seit Jahren ne9ative Werte auf. ~s ~andelt 

sich um Kredite ~it einer Laufzeit über 5 Jahre, bzw. ~ückza~:~~gen 

aus solchen Kredicen, die aus öffentlichen ~itteln finanziert ~erden, 

deren Z~sch~3ele~ent aber unter der für ODA 
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Tab e ll e 8 .: Öffentliche Entwicklunqshilfe (ODA) 

(netto, in Mio ÖS) 

1982 1983 1984 

I. Bilaterale Entwicklunqshilfe 2.805,31 2.271,99 2.745,23 

davon: 1 . ZuschUsse (TB) 870,03 862,89 813,81 

2 . Kredite (FII) 1.935,28 1.409,10 1.931,42 

II. Multilaterale Entwicklungshilfe 1 . 203,18 558,93 882,54 
IV 

davon: 1 .ZuschUsse an multilat. cx:> 

Organisationen 254,32 319,68 324,22 

2.ßeitrHge an multilat . 
Finanzinstitutionen 948,86 239,25 558,32 

I.+ II. Ent,Ylicklunqshilfe insgesamt 4.008,49 2.830,92 3.627,77 

Anteil am B~P (in % ) 0,35 0,24 0,28 
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'llabelle 9 .: Andere öffentliche Leistunge n (OOF) x) 

(netto, in Mio öS) 

1982 1983 1984 

- 464,02 - 85,95 - 123,38 

x) Kredite mit Zuschußelement unter 25% 

N 
'-0 
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erforderlicnen Mindestmarke von 25% liegt bzw. andere Kriterien 

für die ODA-Anrechnung nicht erfüllen. Im Zuge der seit 1984 

eingeführten Einzelprüfungen von Kreditanträgen 

nicht nur hinsichtlich des Zuschußelementes, sondern auch 

bezüglich der Erfüllung der Kriterien des Dreijahresprogrammes 

(sachliche und geographischeSchwerpunkte j Bedürfnisorientierung, 

Angepaßtheit) ist in den nächsten Jahren ein verstärkter positiver 

Mittelfluß in der O.O.F.-Kategorie zu erwarten. 

Die Tabellen 10 und 11 geben Aufschluß über die Zusammen­

setzung der öffentlichen Entwicklungshilfe nach Mittelherkunft bzw. 

nach Finanzierungsquellen. Die 1983 erfolgte Anhebung der Budgetansät2 

des Bundeskanzleramtes (Bundesministerium für Auswärtige Angelegen-

heiten) . für Technische Hilfe um 10% und für 

Finanzhilfe um 45% wird ebenso sichtbar wie der bescheidene 

Stellenwert dieser Leistungen im Gesamtkontext. Aus dem Budget 

werden rund 50% der ODA finanziert, die andere Hälfte kommt in 

Form von Exportkrediten vom Kapitalmarkt. ERP-Fonds, Bundes­

kammer, Bundesländer und Gemeinden tragen insgesamt bis zu 3% 

zu den Gesamtleistungen bei. 

Die Graphik "Struktur der österreichischen öffentlichen Ent­

wicklungshilfe" für 1984 veranschaulicht die Größenverhält-

nisse der ODA-Komponenten. Dabei wurde die bilaterale Ent­

wicklungshilfe des Bundesministeriums für Auswärtige Angelegen­

heiten (1984 noch Bundeskanzleramt) in einen Kreissektor zu­

sammengefaßt (Budget + ERP-Fonds, Zuschüsse und Kredite ) . 

Angesichts dieses Schaubildes wird verständlich, daß diese Leistungen 

nur 9% der gesamten österreichischen Entwicklungshilfe ausmachen 

und daher - trotz internationaler Bemühungen - die Qualität der 

österreichischen EH nicht maßgebend beeinflussen könnten . 

Betrachtet man die regi~nale Verteilung der bilateralen Zu­

schüsse (Tabelle 12), dann fällt auf, daß auf Afrika und Asien 

etwa gleich große Werte entfielen, gefolgt von Europa , 

während Lateinamerika mit stark abnehmender Tendenz weit 

zurück lag. 

Für die Höhe der gesamten Zuschüsse an einzelne Länder sind 

in den Regionen Südeuropa, Naher und Ferner Osten vorwiegend 
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Tab e ll e 10.: Herkunft der öffentlichen Entwicklunqshilfemittel 

(in Mio ÖS) 

1982 1983 1984 

ßudqet 2.104,34 1 .526, 63 x ) 1.775,08 

ERP-Fonds 71 , 56 35,29 27,07 

Bundeswirtschaftskammer 20,63 20,01 25,49 

Bundesländer, Gemeinden 6,56 6,52 7,72 

Kapitalmarkt 1 .805,40 1.242,47 1.846,55 

4.008,49 2.830,92 3.627,77 w 
IV 

x) inklusive Mehrleistunqen der Projektträqer 
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'1' u"O e 11 e 11.: Öffentliche Entwicklungshilfeleistungen nach Finanzierungsquellen (netto, in Mio S) 

1982 1983 1984 

1 . Bilaterale ZuschUsse (TH) 
Budqet: 

BKA (BMfAA) 200,05 209,40 204,39 
Solidaritätsfond 36,49 
Katastrophenhilfe 7,86 60,64 43,80 
Nahrungsmittelhilfe 58,35 46,88 43,63 
Studenten 325,95 329,22 316,42 
Ansätze anderer Ressorts 105,15 79,42 82,58 
Verwaltunqsaufwand 76,39 84,04 87,43 
Mehrleistungen der ProjekttrMqer 18,75 

ERP-Fonds 31 ,53 4,27 1 ,69 
Rundeswirtschaftskammer 21 ,70 23,75 26,15 
ßundesländer, Gemeinden 6,56 6,52 7,72 w 

w 

870,03 862,89 813,81 

2. Bilaterale Kredite (FlI) 
Budget 90,92 139,35 114,29 
ERP-Fonds 41 , 11 34,76 -28,09 
Starthilfe ERP -1 ,08 -3,74 -0,67 
Starthilfe Bundesw.kammer -1,07 -3,74 -0 ,66 
EPK-Rahmen 11 (K a p i ta lma r k t ) .1 .805,40 1.242,47 1.846,55 

1.935,28 1.409,10 1.931,42 

3. ZuschUsse an multilaterale 
Organisationen ('l'H) Budget 254,32 319,68 324,22 

4. Beiträge an multilaterale 
Pinanzinstitutionen (Pli) 
Budge t 948,86 239,:l5 558,32 

Swrune 4.008,49 2.83o,92 3.627,77 

in Prozent des BNP 0,35 .0,24 0,28 
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r; - 2 :Struktur de r österreichischen öffentlichen Entwicklungshilfe (1984) 

Gemeinden (0 , 2'6 ) 

multilateral (24%) 

~~ 
<'t+ 

<'~ 
~'t 

~ ' $ 
0!J.J 

bilateral '(76%) 

w 
.~ 
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- 35 -
'l'abelle 12 . : 
Bilaterale ZuschUsse (TH) - reqionale Verteiluncr uno 

Schwerounktländer 
(1:1 .'1io ÖS) 

1982 1983 1984 

Surooa 160, SR (lß,46~) 171,38 (19,86%) 160,58 (19 ,73%) 

davon: Griechenland 45,17 44,88 40,21 

Türkei 79,76 81,42 80,65 

Jugoslawien 26,41 37,18 31 ,18 

Afrika 193,19 (22,20%) 222,42 (25,78%) 213,76 (26 ,27%) 

a) nördl. d. Sahara 48,98 43,52 35,56 

davon:Alger:"en 10,08 9,49 1 ,88 

~gypten 31,69 24,06 24,59 

Tunesien 4,37 6,9fi 6,05 

b) sUdl.d.Sahara 144,22 178,42 167,07 

davon:Kao Verde 23,09 22,77 33,58 

~thiopien 4,83 21,78 17,21 

Kenia 14,43 7,90 6,52 

~osarnbik 28,29 2,65 13 ,77 

Sudan 11,98 7,61 4,02 

Simbab''''e 0,89 8,80 11,96 

Lateinarnerika 124,57 (14,32%) 99,57 (11,54%) 71,77 (8,82%) 

a) Zentralarnerika 86,05 67,50 41,08 

davon : (j\!..!l terJ\ala 21,55 24,70 23,97 
Mexikö 11,51 8,88 4,54 
'JikaraCjua 48,139 30 , 68 9,85 

b) Sildarnerika 38 ,52 31 ,So 30,68 

davon: Brasilien 9 ,02 8,14 6,28 

Kolumbien 9,80 6,09 7,83 

".sien 208,82 (24%) 229 , 22 (26 ,56% ) 197,03 (24 ,21%) 

a) Naher Osten 131,87 131,82 126 , 79 

davon: Iran 91 , 69 97,30 97,90 

Irak 9,31 10 ,69 9,92 

Libanon 10,39 5,68 3,52 

b) Ubriges Asien 76,95 97,41 69 ,24 

davon : Afghanistan 17,38 12,95 2,21 
I,.dl.en 6 ,70 7,22 4,.61 
Nepal 0,94 15,28 o,ge; 
Korea eS) 12,51 16,17 1<),30 
Tai'.o,an 14 , ~ 15,49 17,98 

OzeaniEm 5,29 (o,6n) 6,15 (0 ,71% ) 6,19 (0,76%) 

davon: ?a?ua Neuguinea 5,20 6,12 6,19 

">nne creographische 
Zuordnung 177 ,57 (20 ,41%) 134,14 (15,55%) 164,49 (20,21%) 

Summe 870,03 (lco %) 862,89 (lco %) I 813,81 (lco %) 
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Studentenkosten , in Af rika und Lateinamerika insbesondere 

die Technische Hilfe maßqeberr . . (Über die Studentenbetreuuna 

und Stioendienverqabe koromt es auch in diesem Bereich in ge ­

wisser li'ieise zu einer Schwerpunkt?oli tik, wobei allerdings 

zu berücksichtigen ist , daß zahlreiche Studenten das in ihrem 

Land bestehende Regime ablehnen und daher de facto den Status 

von Flüchtlingen oder Emiqranten haben . 

Stellt man die geographi sche Verteilung für die Bereiche Stu ­

denten, Exportkredite sowie Bundeskanzleramt-(Bundesministerium 

für Au s wMrtiae Angelegenheiten) Leistungen + Nahrungsmittel ­

hilfe getrennt dar (wobei 9 % der bilateralen Entwicklungs ­

hilfe unberücksichtigt bleiben), dann treten die Unterschiede 

der Schwerpunktbildung deutlich zutage. 
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'l'auelle 15 : _ Private Leistunqen an Entwicklungsländer 

a ) Entwicklunqshilfe 

privater Organisationen 

b) Dlrektinvestitionen 

c) Private garantierte Export­
kredite ffi. Zahlungsziel 

1982 

260,00 

613,00 

über 5 Jahre -2.045,20 

b+c) Nettoleistunqen der 
Wirtschaft -1.432,20 

]983 

220,00 

535,00 

-1.165,40 

-630,40 

(in Mio öS) 

1984 

250,00 

216,00 

-2.825,80 

-2.609,80 

W 
--.J 
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In der "Vorschau" (Ka? VI ) wird auf die Sch lu ßfol g erungen ein­

aeqangen, die aus dem gegenwärtiaen Ausmaß der ODA und dem 

deklarierten O,7- %- Ziel bzw. Varianten dazu fiir die nächsten 

Jahr zu ziehen sein werden. 

IV.3 . Qualität 

An dieser Stelle geht es nicht darum, die unbestritten hohe 

Qualität einzelner Leistungen innerhalb der österreichischen 

8ntwicklunqshilfe zu würdigen (dies wurde in allgemeiner Form 

an anderer Stelle versucht), sondern an die ODA als Ganzes 

jene Maßstäbe anzulegen/die international als Qualitäts­

kriterien qelten. Dabei wird auf zwei für die Qualitätsbeur-. 
teilung besonders entscheidende Bereiche in eigenen Unter-

kapiteIn (IV .. 4."Hilfe für die am wenigsten entwickelten Länder" 

und Iil.5 . "Die Problematik der öffentlichen Exoortkredite und 

der Starthilfekredite") ausführlich eingegangen . 

Zwischen einzelnen Kriterien der ODA-Qualität besteht eine 

enge Wechselbeziehung . Ein hoher Anteil an Krediten mit rela­

tiv "harten" Bedingungen hat ein niedriges Gesamt-Zuschu ß­

element zur Folge, gleichzeitig werden die am wenig sten ent­

wickelten Länder, die nicht oder kaum Empfänger von Ex~ort­

krediten sind, einen entsprechend geringen Anteil bilateraler 

Hilfe im Verhältni s zur Gesa~t-ODA erhalten. 

In einig en Schaubildern wird versucht , die Problematik der 

Qualitätskriterien im internationale Verg leich zu v erdeut­

lichen. 

In der Graohik "Anteil der gebundenen Kredite mit Zuschu ß­

element unter 50 % an der bilateralen Entwicklunqshilfe" 

wird die österreichische Sonderstellung deutlich , d ie es 

durch den hohen Anteil v on Krediten mit für die Entwicklung szu­

sa~enarbeit als hart einzustufenden Bedinaunq en ( 25 bis 50 % 

Zuschußelement) in der westlichen Gebergemeinschaf t einnimmt . Mit 

60- 70 % )Anteil an der ge samten bilateralen Entwick l unq shilfe lieg t 

ö sterre ich mi t _ 

g lieder. 

Abstand fiber den Werten a ller andere~ DAC-Mit -

Dementsp rechend erq ibt s i ch das Zuschu 0e l e~ent f ür die ge samte 

ODA (siehe Graphik "Z u schußelement (Grant eleme n t ) in %" ) f ür 

ö sterreich mit 60 % im Durch sc hnitt der J a h re 19 82, 198 3 und 
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G-3; Anteil von gebundenen Krediten mit Zuschußelement unter 50 % 

(low concessional tied aid creditsl an bilateraler EH 

70 

60 

50 

40 

30 

20 . 

10 

Österreich 

--..----+---------~--------- - DAC-Durch­
schnitt 
1981/82 

1982 19~3 1984 
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Zuschußelement (Grant element) in % 

(Mindesterfordernis für Anrechnunq als EH: 25 %) 

im Durchschnitt der Jahre 1982 bis 1984 

15 der 17 DAC-Länder weisen für ihre 
Gesamt-ODA ein Grant element von über 
86 % aus 

DAC-Mindestempfehlung f.Gesamt-ODA: 
86 % GE 

Japan 

österreich 
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1984 mit 60 % als das bei weitem niedrigste im DAC-Bereich. 

15 der 17 DAC-Mitglieder erfüllten die DAC-Empfehlung, wonach das 

Gesamt-Grant-Element mindestens 861 betragen soll. Das einzige 

Land, das außer österreich diesen Wert noch nicht erreicht hat, 

liegt mit 75 % deutlich über dem Wert österreichs. 

Auch was die Bindung bilateraler Entwicklungshilfe an die 

Herkunft von Waren und Dienstleistungen aus dem Geberland (~Tying 

status~) anbelangt, weist ö~terreich mit 77% gebundener Hilfe 

1983 innerhalb des DAC den höchsten Wert, also die geringste 

Qualität aus. Allerdings muß hier bemerkt werden, daß in der 

Praxis die freie Produktwahl durch das Empfängerland bei unge­

bundener Hilfe kaum stattfindet, sondern der Grad der Markt­

beherrschung und die Stärke der Präsenz eines Industrielandes 

ausschlaggebend sind. Daher sollte einern kleinen, auf den 

Märkten der Dritten Welt erst Fuß fassenden Land wie österreich 

zugute gehalten werden, daß es nicht wie wirtschaftliche Groß­

mächte damit rechnen kann, ungebundene Hilfe in Form von Liefer­

aufträgen wieder hereinzubekommen. 

Die letzte Graphik dieser Serie ~Anteil der Entwicklungshilfe 

für die arn wenigsten entwickelten Länder am BNP in % ~ leitet 

inhaltlich bereits zum Kapitel IV.4 über, das sich mit der Proble­

matik der österreichischen Leistungen für diese Ländergruppe 

eingehend beschäftigt. Aus der Darstellung wird deutlich, daß 

die (bi- und multilaterale) Entwicklungshilfe österreichs für 

LLDC zu den niedrigsten innerhalb der DAC zählt. 
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Wenn 1984 23 % der bilateralen Technischen Hilfe des Bundes­

kanzleramtes (jetzt Bundesministerium fiir Auswärtige Angele­

genheiten) für ländliche Entwicklung eingesetzt wurden, wenn 

jeder Technologietransfer auf Angenaßtheit und Nebenwirkunaen 

untersucht wird, wenn bodenschonender Landbau, integrierte 

ländliche Entwicklunq und bedarfsorientierte gezielte Ausbil­

dungsmaßnahmen und die Kombination von Personal- und Sachmittel­

einsatz die bilaterale Projektpolitik bestimmen und die Ent­

wicklunqshilfedarlehen in steigendem Maße geographisch und 

sachlich den Schwernunktdefinitionen des Dreijahresprogrammes 

entsprechend einaesetzt werden, sind dies für sich genommen 

unbestreitbare Erfolge, die - würden sie auf 50 und nicht auf 

knapp 10 % der ODA angewendet - österreich zu einem Modell 

einer qualitätsbewußten Entwicklunqshilfepolitik machen könnten. 
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IV.4 Hilfe für die am weniqsten entwickelten Länder 

IV.4.1 Einleituna, Begriffsbestim~unq 

Die Genese des Beqriffes von Ländern mit Entwicklungshemmnissen 

außergewöhnlicher Art reicht zurück an den Beqinn der sechziger 

Jahre, als einige Industriestaaten bei den Diskussionen der 

ersten UN-Welthandels- und Entwicklunqskonferenz (UNCTAD-I) 

über die Gewährung von Zollpräferenz~n an die Entwicklungs­

länder mit dem Hinweis auf unterschiedliche Entwicklungsniveaus 

ein differenzierendes Begünstiqungssystem durchsetzen wollten. 

Damals, und in diesem Zusammenhang, scheiterte die Abgrenzung 

einer Subgrupoe von Ländern mit besonderen Entwicklungsdefiziten 

zunächst am Widerstand der Entwicklungsländer selbst, die einen 

diskriminierenden Zolloräferenzmechanismus verhindern wollten. 

Obwohl das Problem der extrem benachteiligten Länder im Prin-

zio also schon früh erkannt worden war, zog sich die Diskussion 

liber mögliche Erkennungsmerkmale und verstärkte Entwicklungs­

hilfeleistungen aus Sorge fortgeschrittener Entwicklungsländer 

liber denkbare Benachteiligunqen und aus Sorge der Industrie­

staaten liber zusätzliche Hilfsverpflichtungen bis zui UN-General­

versammlunq des Jahres 1971 hin. Diese verabschiedete, gestützt 

auf die Vorarbeiten des UN-Komitees für Entwicklungsplanung, 

einen Kriterienkatalog für die Identifizierung von "am wenig­

sten entwickelten Ländern" und genehmigte eine erste Liste ein­

schlägiger Länder. Nach den beschlossenen Klassifikationsmerk­

malen sollten als "am wenigsten entwickelte Länder" solche 

qelten mit: 

- einem Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt von 100 US-$ oder weniger 

- einem BIP-Anteil der weiterverarbeitenden Industrie von 10 % 

oder weniaer, und 

einer Alphabetisierunqsrate von 20 % oder weniger. 

Die 1971 beschlossene Liste umfaßte 25 Länder; derzeit gelten 

36 Entwicklunasländer als "am weniqsten entwickelt". 
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IV.4.2. Entwicklungssituation der am wenigsten entwickelten Länder 

Die Identifikationskriterien für die "am wenigsten entwickelten 

Länder" stellen einen nur sehr groben Raster für die Zuordnunq , . . -

von Staaten zu diesem Gruppentypus dar. Dementsprechend bilden 

die heute 36 Entwicklungsländer dieser Gruppe nach geographischen 

und ökonomischen Gesichtspunkten einen relativ heterogenen Länder­

.kreis. Ins Auge sprinqend sind zunächst die Unterschiede bei den 

Landesgrößen: Bangladesh hat nahe an 100 Millionen Einwohner, 

und sechs weitere Länder - Afghanistan, Äthiopien, Nepal, Sudan, 

Uganda und Tansania - haben zwischen J5 und 35 Millionen Bewohner; 

aber die anderen 29 Länder dieser Gruppe werden von weniger als 
. . 

8 Millionen Menschen bewohnt und 9 von ihnen haben weniger als 

1 Million Einwohner. Hand in Hand damit unterscheiden sich die 

Länder auch nach der Bevölkerungsdichte stark voneinander; 

diese variiert zwischen 600 Einwohnern pro Quadratkilometer 

in Banqladesh und weniqer als einern Bewohner pro Quadratkilo-

meter in Botswana. Viele der "am wenigsten entwickelten Länder" 

sind durch ungünstige geographische Verhältnisse benachteiligt: 

15 von ihnen sind ringsum landumschlossen, wie etwa Rwanda oder 

der Tschad, 5 andere hingegen sind kleine Inselländer. Die meisten 

dieser Länder sind das Produkt der Entkolonialisierung, aber 

einiqe, wie Äthiopien oder Haiti, blicken auf eine alte eigenstaat~ 

liche Tradition zurück. Auch die sonstigen geographischen und 

klimatologischen Bedingungen dieser Länder weichen - zwischen 

Gangesdelta und den Dürregebieten der Sahelzone - stark voneinan­

der ab. Schließlich sind auch die landwirtschaftlichen und mine­

ralischen Ressourcen zwar im allgemeinen gering, aber ungleich­

mäßig auf die einzelnen Länder verteilt. 

Bei allen augenfälligen Unterschieden zwischen den Ländern dieser 

Gruppe ist der Staatenkreis der "am wenigsten entwickelten Länder" 

doch durch zwei auffallende Merkmale gekennzeichnet: geographisch 

zählen 26 dieser Länder zu Afrika südlich der Sahara; ökonomisch 

handelt es sich überwiegend um Länder mit kleinen v.Tirtschafts­

r21.umen. Damit teilen sie mit den kleineren westlichen Industrie­

staaten ein gemeinsames strukturelles Handicap, das sich bei 

ihnen allerdings ungleich heftiger auswirkt: aufgrund ihrer 

kleinen Wirtschaftsräume sind die am weniasten entwickelten Länder 

"gezwunqen, ihre Produktions strukturen zu spezialisieren, und ihre 

Entwicklung hängt in großem Maße von ihrer Fähigkeit ab, an der 

III-111 der Beilagen XVI. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)52 von 185

www.parlament.gv.at



- 47 -

weltwirtschaft teilzunehmen,,1). Dies gilt sowohl importseitig für 

die Beschaffunq der notwendiqen Investitionsgüter und Produktions­

mittel für die Entwickluna und für die laufende Produktion als auch 

analog exportseitig für die Rentabilisierung ihrer Investitionen 

und die Beschaffung der Imnortfinanzierunq. Dementsprechend sind 

ihre AUßenwirtschaftsergebnisse ein entscheidender Faktor für ihre 

Entwicklungserfolge. Während jedoch die Nachkriegsperiode der Welt­

wirtschaft von einer raschen Expansion des Welthandels gekennzeich­

net war, konnte der Außenhandel der "am wenigsten entwickelten 

Länder" mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten: zwischen 1950 

und 1980 fiel der Anteil ihrer Exporte am Welthandel von 1,6 % auf 

0,4 %. Auch gemessen an den anderen Entwicklungsländern waren 

ihre Außenhandelserfolge gering: während alle Entwicklungsländer -

ölexportierende ausgenommen - zusammen in diesem Zeitraum ihre 

Exporte um durchschnittlich 9 % jährlich steigern konnten, erreich­

ten die "am wenigsten entwickelten Länder" unter ihnen nur ein 

durchschnittliches jährliches Exportwachstum von 6 %. Noch deut­

licher wird das Bild bei Berücksichtiqunq der Inflationstendenzen: 

während der Exnortwert der Ausfuhren der "am wenigsten entwickelten 

Länder" im Zeitraum 1960 1980 um 8 % wuchs, nahm das Exportvolu­

men dieser Länder nur um 2 % zu und lag damit unter der Zuwachsrate 

ihres Bruttoinlandsnroduktes. 2 ) 

Die la~qfristige Betrachtung der Exporterfolge der "am wenigsten 

entwickelten Länder" läßt den außenwirtschaftlichen Pferdefuß 

ihrer Entwicklunqschancen bereits klar erkennen. Es kann daher 

nicht überraschen, daß die weltwirtschaftlichen Rezessionserschei­

nunqen in der ersten Hälfte der 80er Jahre diese Länder in beson­

derem Maße negativ beeinflußt hat. Dabei ist die besondere Export­

struktur dieser Ländergruppe mit zu berücksichtiaen. Anfang der 

80er Jahre entfielen von ihren Exporten 37,1 % auf Nahrungsmittel 

und 14,8 % auf agrarische Rohstoffe, sodaß der landwirtschaftliche 

Ausfuhranteil fast 52 % betrua. Jeweils etwas mehr als 14 % der 

Exporte entfielen auf Brennstoffe und auf metallische Rohstoffe, 

sodaß sich der Ausfuhranteil von nicht oder kaum bearbeiteten 

Rohstoffen auf insgesamt ziemlich genau 80 % belief. 

1) UNCTAD, The Least Develoned Countries 1985 Re~ort, 
TD/B/AC. 1 7 /25/Add. 1 (A), S. 1 

2) alle Angaben nach UNCTAD 1985 Report, a.a.O., S.1 
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Industriell weiterverarbeitete Produkte trugen demgegenüber nur 

zu annähernd 18 % zu den Exporten bei. Naturgemäß sind auch im 

Exportbereich - abhängig von lokalen Gegebenheiten, historischen 

Wurzeln oder schlichten Zufällen - Abweichunqen einzelner Länder 

vom außenwirtschaftlichen Grundmuster zum Teil erheblich. In vier 

ausgesorochen atypischen und individuell verschiedenen Fällen 

liegt der landwirtschaftliche Ausfuhrbeitrag bei nur 10 % oder 

weniger: Bangladesh und Botswana exportierten zu jeweils knaop 

65 % industriell verarbeitete Produkte, wobei im Fall von Bangla­

desh allerdings 70 % der gesamten Ausfuhren auf Naturfasern, Garne 

und Textilien entfallen; die Exporte des demokratischen Jemen beste­

hen zu 94,7 % aus Erdöl; und Guinea exportiert zu 96,8 % Bauxit. Üem­

gegenüber ist in zehn Fällen (Burundi, Äquatorial Guinea, Gambia, 

Guinea-Bissau, Malawi, ~1aledi ven, Samoa, Sao Tome & Principe, 

Somalia, Uganda) der Nahrungsmittelanteil an den Exporten allein 

mit über 80 % geradezu erdrUckend. Die verschiedenen Abweichungen 

von den generellen Strukturen des AUßenhandels dieser Ländergruppe 

ändern demnach nichts am Gesamtbild eines extremen Ubergewichtes 

der Rohstoffe, sondern betonen es eher noch. Diese Rohstofflastigkeit 

der Exporte, und dabei wieder ein relatives Ubergewicht agrarischer 

Rohstoffe, hat weitreichende Folgen nicht nur für die mittelfristige 

Entwickluna, sondern für das langfristige Niveau der EXDorteinnahmen 

überhaupt. "Die Rezession beschnitt die Nachfrage nach den von den 

am weniqsten entwickelten Lä.ndern exportierten Rohstoffen und drück­

te auf ihre Preise, wovon besonders einige der allerwichtigsten Aus­

fuhrorodukte dieser Lände~ betroffen wurden. Dementsorechend redu­

zierte sich in den Jahren 1981 und 1982 das Gesamtpreisniveau ihrer 

Güterexoorte um 10 % gegenüber nur 5 % bzw. 6 % für alle - ausge­

nommen ölexportierende - Entwicklungsländer. 1983 kam der Preis­

rückgang fast zum Stillstand und 1984 wurde eine leichte Erholung 

verzeichnet. Der widriqe Einfluß des Zusammenbruchs der Exoort­

preise wurde teilweise durch ein Fallen der Importpreise wettge­

macht. Das betrifft besonders die Preise (in US-$) für Importe aus 

Europa und Japan, die bedeutende Anbieter für die arn wenigsten ent­

wickelten Länder sind. Darüber hinaus sanken die Preise für Erdöl 

1982-1983 um 14 %. Im Enderqebnis verschlechterte sich daher der 

Terms-of-Trade-Index der arn wenigsten entwickelten Länder nicht in 

demselben Ausmaß wie ihre EX1?Ortpreise."3) 

3) UNCTAD, 1985 Report, a.a.O., S 2f 
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Dennoch verschlechterte sich der Terms of Trade-Index, d.h. 

die Kaufkraft ihrer Exporterlöse, von 1980 auf 1981 um 10% und 

von 1981 au~ 1982 nochmals um 4 %. 1983 und 1984 verbesserte 

sich der Index um etwa 5%. -Immerhin bewirkte die Verschlechterunq 

der Terms of Trade in den Jahren 1981 - 1983 einen Kaufkraft­

verlust der Grunpe der "am weniqsten entwickelten L~nder'l von fast 

0,8 ~illiarden US-Dollar.
4

) 

Die Außenhandelserqebnisse der "am weniqsten entwickelten Länder­

in der ersten H~lfte der 80er Jahre unterstreichen das Gewicht . 
der beiden anderen Hauptquellen dieser Länder für die Finanzierunq 

ihres entwicklungsbedinqten Importbedarfes: der Kapitalzuflüsse 

zu weichen Bedinqungen und der Privattransfers ihrer Gastarbeiter 

Eine Geaenüberstellun~ der verschiedenen Finanzbewequnaen zeiqt 

jedoch, daß die Zuqänqe aus beiden Finenzquellen zwar höher waren, 

Tab.14: Hauptquellen der Finanzströme zu und von (-) den "am weniqste 
entwickelten Ländern" 1976 - 1983 (in TV!illiarden US$) 

76-80 I 1980 1981 1982 1983 

Zufliisse zu weichen 
Bedinqunqen 4,8 fi,9 6,5 6,9 6,7 

ZuflUsse zu Markt-
bedinqunqen 0,7 1 ,2 0,6 0,7 0,4 

nrivate Transferein-
nahmen 2 , 1 2,8 2,8 2, 7 3,2 

Zinsendienst -0,4 0,6 -0,7 -0,8 -0,9 

Terms-of-Trade-Effekt1 ) 0,4 0,0 -0,6 -0,9 -0,7 

insqesamt 7,6 10,3 8,6 8,6 8,7 

1) nur auf Güter bezoqen 

Quelle: UNCTAD, 1985 Renort, aaO 0.3 

als im Durchschnitt der zweiten Hälfte der Siebzigerjahre, sodaß 

sich insqesamt in den 80er Jahren ein stärkerer Zahlunqsstrom erqibt 

als in der halben Dekade zuvor, daß diese Zugänqe aber konstantes 

Niveau hielten und daher die neqativen Auswirkunqen der Terms-of­

Trade-Entwicklunqen ab 1981 nicht wett~achen konnten. 

Die exportseitiqen Entwicklunaen finden importseitiq eine 

4) UNCTAD, 1985 Reoort, a.a.O., Tab.I.A.1, 0.2 
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tendenzielle Entsprechung. Erkennbar nahmen die Importe sowohl 

Tabelle 15: Imoortindikatoren der "am wenigsten entwickelten 
Länder" (1980 = 100) 

1981 1982 1983 1984 

Importwert 100 93 87 87 

Importvolumen 100 100 97 96 

Importpreise 100 94 90 91 

Tabeile 1 6 : Importe der "am wenigsten entwickelten Länder" nach 
Gütergruppen (in Mrd. US-$) 

1980 1981 1982 1983 

land-,forst- und 
fischereiwirtsch. 
Produkte 3,8 3,8 3,7 3 , 1 

Brennstoffe 2,9 2,5 2,5 2,0 

Investitionsgüter 3,5 3,1 2,9 2,6 

Sonstiges 7 , 1 8,2 7 ,1 7,8 

INSGESAMT 17,4 17 ,6 16,5 15,5 

Quelle: UNCTAD, 1985 Report, TD/B/AC.17/25/Add.1 (B), S.8 

dem Wert- was unter der gegebenen Preisentwicklung alleine noch 

nicht signifikant wäre - als auch dem Volumen nach sachte ab. 

Dieser Entwicklunqsverlauf gilt, einigermaßen deutlich, auch für 

die Investitionsgüter. Den "am wenigsten entwickelten Ländern" 

stand also jedenfalls nicht jenes Importvolumen zur Verfügung, das 

für einen expansiven Entwicklungsprozeß notwendig gewesen wäre. 

Hinzu kam, daß auch die binnenwirtschaftlich bedingten Entwicklun­

gen keinen Ausgleich für die außenwirtschaftlichen Rückschl;:i.ge 

schaffen konnten. Dies wird im Bereich des landwirtschaftlichen 

Sektors besonders deutlich. In den ersten vier Jahren der laufenden 

Dekade wuchs die landwirtschaftliche Produktion aller "am wenigsten 

entwickelten Länder" zusammen "mit einer Jahres-Durchschnittsrate 

von nur 1,4 % verglichen mit jeweils 2,2 % bzw. 1,9 % in den 60er 

und 70er Jahren, was im Prokopf-Maßstab ein zunehmendes Schrumpfen 
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bedeutet, da die Bev0 1kerung mit einer Jahresrate von 2,6 % wächst. 

Es muß beachtet werden, daß die ~achstumsrate innerhalb dieser 

Vierjahresperiode mit dem Jahresdurchschnittswachstum von 1,4 % 

von einem Spitzenwert von 3,3 % 1981 auf ein Minuswachstum von 

0,6 % im Jahre 1984 fiel".5) Erwähnenswert in diesem Zusammen-

hang ist, daß gegen den allgemeinen Trend drei Länder - Guinea 

Bissau, Laos und Uganda - zwischen 1980 und 1985 Durchschnitts­

wachstumsraten der landwirtschaftlichen Produktion von über 4 % 

pro Jahr erzielen konnten. Im Kontext der generell ungünstigen 

Entwicklung der landwirtschaftlichen Produktion der Gruppe der 

"am wenigsten entwickelten Lä.nder" nahm, als zusätzliches Problem, 

die Nahrungsmittelproduktion einen besonders negativen Verlauf. 

"Die Jahres-Durchschnittswachstumsrate schrumpfte von 2,2 % in 

den 70er Jahren auf nur 1,2 % in den Jahren 1980 - 1984. Ebenso 

verschlechterte sich die Zuwachsrate der Nahrungsmittelproduktion 

im Verlauf dieser Vierjahresperiode und erreichte 1984 einen abso­

luten Rückqana ( ... ). Von 1970 bis 1980 erzielten nur 7 der 36 am 

wenigsten entwickelten Länder eine positive Pro-Kopf-Wachstums­

rate ihrer Nahrungsmittelproduktion. Von diesen wieder verzeich­

neten 5 einen Zuwachs von weniger als 1 % pro Jahr. Nur Niger 

und Rwanda verzeichneten eine substantielle Verbesserung. In der 

Periode 1980 bis 1984 war die Zunahme der Nahrungsmittelproduktion 

für die gesamte Ländergruppe sogar noch geringer als im Jahrzehnt 

zuvor, und wieder verzeichneten nur 7 Länder ein positives Pro­

Kopf-Wachstum. Nur Guinea-Bissau, Laos und Uganda zeitigten eine 

passable Entwickluna. Andererseits hat sich die Erzeugung anderer 

Agrarprodukte, hauptsächlich Ausfuhrgüter, für die gesamte Länder­

gruppe zu Beginn der 80er Jahre eher gut entwickelt. In der Periode 

1980-1984 wurde ein Jahres-Durchschnittswachstum von 4,8 % erreicht 

( ... ). Zu den am wenigsten entwickelten Ländern, die dabei jährlich 

Wachstumsraten von mehr als 10 % erreichten, zählen Benin, Sudan 

und Uaanda ( ... ). Insbesondere erklären starke Zuwächse der Pro­

duktion von Kaffee, Baumwolle und Tabak diese gute Entwicklung".6) 

Die ungünstiqe Entwicklung der landwirtschaftlichen Produk-

tion der "am weniqsten entwickelten Länder" im allgemeinen 

und der Nahrunqsmittelnroduktion im besonderen hat viel-

fältiae Ursachen. Drei wesentliche Asnekte lassen sich 

5) UNCTAD, 1985 Report, TD/B/AC.17/25/Add.1 (c), S.2f 

6) UNCTAD, 1985 Reoort, a.a.O., S.3 
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jedoch erkennen, wobei jeder aus einem jeweils anderen Ur­

sachenbereich stammt. Zunächst sind aUßenwirtschaftlichen Fak­

toren unübersehbar: die ImportbeschrRnkungen und die allge­

meinen ~konomischen Schw~chezeichen haben die landwirtschaft­

liche Produktionsfähiakeit beschnitten. ~öqlicherweise eine 

noch erheblichere Auswirkung hatten, vor allem in den afrikanischer 

LRndern, die Katastrophen - und zwar sowohl die natiirlichen, wie 

etwa die Diirreperioden, als auch die sogenannten TT'\en-made disasters . 

Drittens aber sindstruk~relle Erscheinungen des landwirt­

schaftlichen Sektors selbst verantwortlich für die negativen 

Entwicklungen, insbesondere im Bereich der Nahrungsmittel­

produktion. Eine zentrale Rolle dabei spielt häufig der duale 

Charakter des landwirtschaftlichen Sektors: Ein Teil der 

Landwirtschaft ist monetarisiert (cash-crops), exportorientiert, 

und verfüat über relativ moderne Produktionstechniken , während 

der andere Teil sich auf die Nahrunasmittelsubsistenz-

wirtschaft konzentriert; eng damit im Zusammenhang stehen 

Fragen der Produktionsverh~ltnisse und der Bodenverteilung 

sowie die regelmRßige Monooolisierung der staatlichen Hilfs­

instrumente durch die marktorientierten Produzenten. Die 

Verbindung zwischen den beiden Subsektoren besteht meist 

nur in der Abwanderunq männlicher ArbeitskrRfte aus dem Subsi­

stenzbereich in die marktorientierten Betriebe und im teil­

weisen Rückfluß ihrer Lohneinkommen in die Hauswirtschaften. 

Die Nahrungsmittelproduktion der "arn weniqsten entwickelten 

Länder" ist daher in hohem Maß am hauswirtschaftlichen Eigen­

verbrauch der landwirtschaftlichen Bevölkerunq und nur marginal 

arn Bedarf der wachsenden industriellen Reservearmee in den 

StRdten orientiert. Als wesentliche Ursache hiefür wird 

h~ufia auch eine - arn Industrialisierunasmodell ausgerichtete -

Aqrarnreispolitik angesehen, die den landwirtschaftlichen . 
Erzeuqer (als ~enqenanpasser) nicht zu einer hinnenmarkt-

orientierten Steigerung der Nahrungsmitteloroduktion motiviert. 

Anqesichts der außenwirtschaftlichen und der binnenwirt­

schaftlichen Entwicklunqen - die am Beispiel des landwirt­

schaftlichen Sektors besonders deutlich werden - ist es 

nicht verwunderlich, daß die Gesamtentwickluna der "am weniqsten 
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entwickelten Länder" in der ersten H~lfte der 80er Jahre 

einen ungünstigen Verlauf nahm. "Nach einer niedrigen Jahres­

Durchschnittsrate von 4% in den 70er Jahren und von etwa 3% im 

ersten Jahr der laufenden Dekade, verzeichneten die "arn wenigsten 

entwickelten L~nder", als Grupne, 1982 und 1983 ein BIP-Wachstum 

von nur 2%. Da jedoch die Bevölkerunq mit der hohen Rate von 2,6% 

wächst, hat 1982 und 1983 ihr Pro-Kopf-BID abqenommen".7) Nur 

einiqe L~nder dieser Gruppe verzeichneten günstige Wachstums­

werte. Zu diesen z~hlen vor allem Botswana, die Malediven und 

Uqanda und mit einiqem Abstand Burkina Paso, Benin, Gambia, 

Kao Verde sowie Bhutan und Nepal. 

7) l1~C'T.l'\.D, 1935 Report, ':'D/E/P,C.17/25/Add.1(B) p.1 
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IV.4.3. Das Substantielle Neue Aktionsprogramm 

Ebenso lange wie die internationale Staatengemeinschaft brauchte, 

um die Kategorie der "am wenigsten entwickelten Länder" als Län­

dergruppe mit besonderen Hilfsbedürfnissen zu identifizieren, 

benötigte sie, um eine Entwicklungsstrategie für diese Länder­

gruppe und ein komplementäres Programm besonderer Hilfsmaßnah-

men auszuarbeiten. 1979 beschloß die UNCTAD auf ihrer 5. General­

konferenz in Manila die Einberufung einer Sonderkonferenz der 

Vereinten Nationen zur Beratung und Beschlußfassung eines Dekaden­

aktionsprogrammes, und ein zwischenzeitliches Sonderhilfsprogramm 

für den Zeitraum von 1979 bis 1981. Die wesentlichen Elemente 

dieses Sonderhilfsprogramms wurden 1981 von der "UN-Konferenz über 

die am wenigsten entwickelten Länder" in das "Substantielle Neue 

Aktionsprogramm (SNPA)" für die 80er Jahre inkorporiert. 

Das Konzept der internationalen Staatengemeinschaft verknüpft 

einen umfanareichen Katalog eigenverantwortlicher entwicklungs­

politischer Aufgaben der "am wenigsten entwickelten Länder" 

mit notwendigen Hilfsrnaßnahmen von Geberländern und internatio­

nalen Organisationen. Damit bilden die Prioritäten für die Ent­

wicklungsbemühungen der betroffenen Länder zugleich einen Orien­

tierungsrahmen für die Hilfsaktivitäten. 

1. Ins Zentrum der Entwicklungsanstrengungen stellt die internatio­

nale Staatengemeinschaft die Sicherung einer ausreichenden Er­

nährunq und die Entwicklung der Landwirtschaft. Erreicht werden 

soll eine verläßliche und ausreichende Eigenversorgung mit Nah­

rungsmitteln zu erträglichen Verbraucherpreisen und zu diesem 

Zweck die Stimulierung einer inlandsorientierten landwirtschaft­

lichen Produktion u.a. durch attraktive Erzeugerpreise. 

In Konsequenz soll spätestens 1990 die größtmögliche Nahrungs- · 

mittelselbstversoraunq erreicht werden. Als Mindestbedingung da­

für wird eine jährliche v-7achsturnsrate der landwirtschaftlichen 

Erzeugung von 4 % angesehen. 

2. Neben der Entwicklung der Landwirtschaft wird großes Gewicht 

auf die soziale Entwicklung, die Qualifikation der Arbeitskraft 

und die medizinische Versorgung gelegt. Die Mobilisierung der 

menschlichen Ressourcen durch Bildung und Ausbildung hat als 
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Schlüsselbedingunq der qesellschaftlichen Entwicklung zu gelten. 

Auch in diesem Zusammenhang ist die unverzichtbare Rolle der 

Frau im Entwicklungsprozeß zu berücksichtigen. Besondere An­

strengungen müssen während der 80er Jahre unternommen werden, 

um die Rate der Analphabeten zu senken. 

3. Ein weiterer Entwicklunqsschwerpunkt liegt im Bereich der Roh­

stoffe und der Enerqieversorqung. Dabei sollen Programme zur 

raschen Nu~zbarmachunq bekannter Lagerstätten entwickelt werden, 

und die "am wenigsten entwickelten Länder" sollten in diesem 

Zusammenhanq substantielle finanzielle und technische Unter­

stützung erhalten. Insbesondere sollten sie bei der Prospektion 

und der kartograohischen Erfassung von Lagerstätten und Energie­

quellen unterstützt werden. Besondere Anstrengungen sollen dabei 

zur Entwicklung heimischer Energiereserven unternommen werden. 

4. Im industriellen Bereich sollten sich die Entwicklungsbemühungen 

auf 

die Entwicklung einer an landwirtschaftlichen Bedürfnissen und 

an lokaler Weiterverarbeitunq orientierten Industrie, 

- den Aufbau einer Leichtindustrie zur Erzeugung von Gütern des 

täglichen Bedarfs und 

die Förderung der Produktivität einer örtlichen Kleinindustrie 

durch ad~quate Technologie und durch Bereitstellung von Kre­

diten, von Materialien und von Vermarktungshilfen 

konzentrieren. 

5. Im AUßenhandelsbereich schließlich sollten all~ Anstrengungen 

zur Steiqerung der Exporterlöse durch Produktionsausweitung, durch 

Diversifizierung der Anqebotspalette und durch Ausweitung der 

Handelsbeziehungen zwischen Entwicklungsländern unternommen werden. 

Die umfassenden strukturellen Entwicklungsdefizite und die geringe 

Akkumulationsfähigkeit der "am wenigsten entwickelten Länder" wer­

den - wie die bisherigen Erfahrunaen zeigen - ohne massive techni­

sche und finanzielle Hilfe nicht zu überwinden sein; daher hat die 

internationale Staatenqemeinschaft im "Substantiellen Neuen Aktions­

~roqramm" den entwicklunqsDolitischen Zielkatalog mit einem Bündel 

entwicklunqshilfeoolitischer Aufgaben a1s "conditio sine qua non" 

eines beschleunigten Entwicklun0sorozesses in diesen Ländern ver­

knüpft. In der durch die 6. UN-Konferenz für Welthandel und Ent­

wicklunq des Jahres 1983 aktualisierten Form sieht dieses Aufgaben­

biinde 1 u. a. vor: 
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6. Im Rahmen des allgemeinen 0,7-Prozent-Zieles der internationalen 

Entwicklungsstrateqie sollen die Geberländer "bis 1985 oder so 

bald wie möglich danach" öffentliche Entwicklungshilfemittel im 

Ausmaß von 0,15 Prozent des BNP an die "am wenigsten entwickel­

ten Länder" transferieren, oder - alternativ - bis dahin ihre 

Entwicklungshilfeleistungen verdoppeln. Ein Bezugszeitpunkt für 

die Verdoppelung der individuellen Geberländerleistungen wurde 

von der internationalen Staatengemeinschaft nicht fixiert. Al­

lerdings wird für die gesamten, also kollektiven, ODA-Leistungen 

der Geberländer (interpretierbar als inklusive Länder der Gruppe 

D und fortgeschrittene Entwicklungsländer) stipuliert, daß sie, 

gemessen am Volumen der Jahre 1976 bis 1980, bis 1985 verdoppelt 

werden sollten. 

7. Vorrangig sollen die ODA-Leistungen als Schenkungen, ungebunden 

und in flexibler Form, das heißt nicht nur z.B. als Zahlungs­

bilanzhilfe, sondern auch zur Finanzierung lokaler und laufen­

der Folgekosten vergeben werden; soweit Kredite vergeben werden, 

soll te dies zu besonders wefchen Bedingungen erfolgen. 

8. Mit Rücksicht auf die finanziellen Engpässe der "am wenigsten 

entwickelten Länder" sollten vorschüssige Hilfsauszahlungen zur 

Finanzierunq der dem Empfängerland aus vereinbarten Projekten 

entstehenden lokalen und Devisenkosten gewährt werden. 

9. Unter dem Aspekt der technischen Hilfe sollten die Geberländer 

- vermehrt Experten im Bereich der Ausbildung sowie für die Iden­

tifizierung, Vorbereitung, Durchführung und Evaluierung von 

Projekten einsetzen; 

- die Ausbildung lokalen Personals zum Bestandteil der Experten­

aufgaben machen; 

die "am wenigsten entwickelten Länder" in den Stand versetz~n, 

Vorstudien sowie andere Aspekte der Projektvorbereitung durch­

zuführen oder sie dabei unterstützen, vorzugsweise durch 

Einsatz von Experten und Konsulenten nach eigener Wahl der 

Empfängerländer; 

- die Errichtung von Ausbildungseinrichtungen unterstützen, um 

so den "am wenigsten entwickelten Ländern" zu ermöglichen, 

lokale Fachleute für die Durchführung von Feasibility-Studien 

und von Entwicklungsprojekten heranzuziehen; 

- als Bestandteil des technischen Hilfspaketes Ausrüstungsgegen-
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stände verfügbar machen, um so die Technologielücken schließen 

zu helfen. 

10. Im Kontext der erforderlichen Ausweitung und Diversifizierung 

von Exporten der "am wenigsten entwickelten Länder" sollten 

die Geberländer 

- Zollpräferenzschemata verbessern und vereinfachen, um den be­

günstigten Ländern die größtmögliche Zollbefreiung einzuräu­

men, wobei der Ausweitung der Produktliste und der Handhabung 

der Ursprungsregeln besondere Bedeutung zukommt; 

den "am wenigsten entwickelten Ländern" helfen, vor Ort wei­

terverarbeitende Industrie für agrarische und natürliche 

Rohstoffe zu errichten; 

- die Rolle des ITC bei der Förderung der Formulierung umfas­

sender Exportstrategien und eines effizienten in- und auslän­

dischen Marketings stärken. 
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IV.4.4. Das österreichische Hilfsprogramm für die 

am weniqsten entwickelten Länder 

Österreich hat anläßlich der 35. UN-Generalversammlung der neuen 

"Internationalen Entwicklungsstrategie" für die 3. UN-Entwick­

lunqsdekade zugestimmt und hat sich bei dieser Gelegenheit vorbe­

haltlos dazu bekannt, das von den Vereinten Nationen für das Volu­

men der öffentlichen Entwicklungshilfe gesetzte Ziel eines BIP­

Anteils der ODA von 0,7 % bis Ende der Dekade erreichen zu wol­

len. Bei der "UN-Konferenz über die am 'tJenigsten entwickelten 

Länder" im Jahre 1981 hat Österreich das "Substantielle Neue 

Aktionsprogramm" ohne einschränkende Votumserklärung mitbeschlosse: 

Damit hat Österreich sowohl die grundlegenden entwicklungspoli­

tischen Parameter des "Substantiellen Neuen Aktionsprogramms" als 

auch dessen entwicklungshilfepolitische Aufträge indorsiert. 

Allerdings mußte österreichischerseits für ein spezielles Kon­

zept der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit mit den am we­

nigsten entwickelten Ländern angesichts spezifischer technischer 

und beschränkter finanzieller Hilfsmöglichkeiten eine geogra­

phische und sachliche Auswahl von Prioritäten für diese ent­

wicklunqsnolitische Kooperation qetroffen werden. Die finanziel­

len aus dem SNPA resultierenden Verpflichtungen bleiben von die­

ser Prioritätensetzung jedoch unberührt. Das Konzept für die Ent­

wicklungszusammenarbeit mit den "am wenigsten entwickelten Län­

dern" wurde im Jahre 1984 - nachdem schon 1980/81 ein Rohent­

wurf erstellt worden war- fertiqgestellt und publiziert. Es 

bildet seitdem einen inteqralen Bestandteil des österreichischen 

Entwicklungshilfe-Dreijahresprogramms. Hinsichtlich der geogra­

phischen Schwernunktbildunq sieht dieses Konzept der österrei­

chischen Entwicklungshilfe für die "am wenigsten entwickelten 

Länder" unter dem Gesichtspunkt der vorrangigen Hilfsbedürfnis­

se und dem Bestreben, intensivere und effizientere Kooperationen 

mit regional zusammenaefaßten Länderqruppen zu fördern, eine Kon­

zentration der Hilfe auf den afrikanischen Kontinent vor. Diese 

Bestrebunoen sind im Rahmen der regionalen Schwerpunktbildung 

überhauot zu verstehen. Sie sollen daher in erster Linie 

a) die westlic~e Sahelzone (insb. Kan Verde, Mali, Burkina Faso, 

Benin) , 

b) die östliche Sahelzone (insb. Sudan, Äthiopien u.Djibouti) , 

c) die Länder der Kagera-River-Basin-Organization (insb. 

Rwanda und Burundi) und 
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d) die Länder der South African Develonment Cooperation Conference 

(insbesondere Tansania und Mosambik) 

erreichen. 

Beim Versuch einer sachlichen Sch~Nerpunktbildung für österreichische 

Entwicklunqshilfeleistunaen an die "a~ wenigsten entwickelten 

Länder" mußte einschänkend berücksichtiat werden, daß Österreich 

im allgemeinen weder traditionelle noch etablierte Kontakte zu 

diesen Ländern besitzt; zu diesen Defiziten zählt auch der Manael 

an direkt in "am 'weniasten entwickeel ten Ländern" eingerichteten 

diplomatischen Vertretungsbehörden. Die österreichische Kapazität, 

auf die spezifischen Sachprobleme der am wenigsten entwickelten 

Länder einzuaehen, ist daher als qering einzustufen und muß erst 

in einem geeig~eten beiderseitigen Lernprozeß ausgebaut werden. 

Ansätze dazu sind allerdings in konkreten Dialoaen mit den 

betroffenen Ländern bereits zu erkennen. Trotz dieser Ein­

schränkunqen setzen die entscheidenden strukturellen Defizite 

der am weniqsten entwickelten Länder und die einschlägigen 

Entwicklunqsstrategiebeschlüsse der internationalen Staaten­

gemeinschaft - denen Österreich ohne Einschränkunoen zugestimmt 

hat - verbindliche Prioritäten auch für die sachliche Schwer­

punktbildunq österreichischer Koonerationsmaßnahmen.De~ent­

snrechend wird die Entwicklunq der Landwirtschaft und des länd­

lichen Raumes auch im Zentrum jeder Entwicklungshilfestrategie 

stehen müssen. Vordrinaliche Ziele der österreichischen Ent­

wicklungskooneration im ländlichen Entwicklungsbereich sind 

nach Maßgabe österreichischer Hilfsmöglichkeiten 

- die Entwicklung angenaßter Bewirtschaftun0s~ethoden, 

- die Integration von Viehhaltunq und Ackerbauwirtschaft, und 

- die Verbesseruna der Produktivität durch angenaßte Technologie 

(vor allem auf handwerklicher Ebene) für Vor- und Nachleistungen. 

Oie industrielle Entwicklunq der a~ wenigsten entwickelten Länder 

sollte, nach internationalen Konzenten, am Anfang (nrimär) auf 

zweiseitiaen industriellen Beziehungen ~it de~ aqrarischen Sektor 

beruhen: Schaffung einer Aqro-Nahrunasmittelindustrie, Verarbeitunq 

von Naturfasern, in bestimmten Fällen U~wandluna von Biomasse 

und schließlich, wenn die industrielle Entwicklunq fortgeschritten 

ist, Erzeugunq von landwirtschaftlichen ~aschinen und von chemisc~en 

Produkten für die Landwirtschaft. Durch die Verbesseruna der 
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.landwirtschaftlichen Produktion und den Aufbau einer landwirt­

schaftlich orientierten Industrie wird nicht zuletzt auch 

das Arbeitsnlatzanqebot im l~ndlichen Raum zunehmen und der 

Prozeß der Landflucht und der Ausweitung einer besch~ftigungs­

losen urbanen Reservearmee qebremst werden kön~en. Österreichi­

sche Kooperationsbestrebunqen im industriellen Bereich werden 

sich daher auf die Unterstützunq solcher Entwicklunqsstrategien 

in den am wenigsten entwickelten L~ndern konzentrieren. 

Die Verbesserung der materiellen Infrastruktur wird ein weiterer 

sachlicher Schwerpunkt des österreichischen Kooperationsanqe­

botes sein. Regionalplanung und Verkehrsplanung nehmen auf das 

Interesse der Einbindunq der am weniqsten entwickelten Länder in 

reqionale wirtschaftliche und technische Strukturen der Zusammen­

arbeit besondere Rücksicht. Dadurch wi~d angestrebt, die Basis für 

l~ngerfristiq wirksame Kooperationen zu schaffen. In diesen 

Zusammenhänqen wird die österreichische Entwicklunashilfe u.a. 

bemüht sein, 

- die Modernisierunq und den Ausbau des Eisenbahr.netzes, 

- den Ausbau regionaler Straßennetze, 

- die Errichtung von Kleinkraftwerken und Biomasseenerqieerzeugungen 

zu unterstützen. 

Eine andere Bedinqunq für die simultane Entwicklun~ der land­

wirtschaftlichen und der industriellen Produktion ist die bessere 

Qualifikation der Arbeitskr~fte und die Erhöhung des Orqanisations­

qrades der materiellen Produktion, das heißt die Entwicklunq der 

institutionellen und der "menschlichen" Infrastruktur. Maßnahmen 

der entwicklunqsorientierten Ausbildung und Technoloqieentwicklunq 

sollen einerseits dem überall nr~senten Problem des Analnhabetismus 

"an der Basis" entgegenwirken, andererseits aber - unter beson­

derer Ausnützunq der Erfahrung und Kapazität der österreichischen 

Universitäten - durch gezielte SonderDroqramme die Ausbildung 

von Akademikern im Dienst ihrer Herkunftsländer ermöglichen. 

Im Gesundheitswesen wird der Bekämpfun0 von Krankheitsursachen 

und der Förderung von Kenntnissen über kausale Zusammenhänqe 

zwischen Hyqiene, Ern~hrunq und Gesundheit in noch st~rkerem 

Ausmaß Augenmerk geschenkt werden müssen. Der langfristi0e Auf­

und Ausbau von Infrastrukturen für,die Gesundheitsversoraunq 

im ~ahmen einer inte0rierten Entwicklunasplanuna wird ebenso er­

forderlich sein, wie Sofortmaßnahmen, welche die auqenblicklichen 

Versorgunaslücken und Enacässe überbrücken helfen. 

III-111 der Beilagen XVI. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)66 von 185

www.parlament.gv.at



- 61 -

IV.4.5. Kritische Würdigung der 5sterreichischen LeistunGen für die 
am wenigsten entwickelten Länder 

Eine kritische ~~irdiqung der österreichischen Entwicklunqshilfe­

leistunGen an die "am weniqsten entwickelten Länder" seit Verab­

schiedunG des "Substantiellen Neuen Arbeitsprogrammes" im Jahre 

1981, also in den letzten drei Jahren, erqibt, gemessen an den 

finanziellen und sachlichen Zielsetzungen des SNPA und gemessen 

am nsterreichischen Schwernunktkonzeot ein widersprüchliches Bild: 

während die sachlichen Aufträae des SNPA und die Geplanten geogra­

phischen Schwerpunkte der österreichischen Kooperation gros so modo 

realisiert wurden, blieben die finanziellen Leistungen Österreichs 

bisher weit hinter den internationalen Zielsetzungen und auch hinter 

den Leistungen der anderen westlichen Industriestaaten zurück. 

Finanzielle Hauptforderung des 1981 beschlossenen "Substantiellen 

Neuen Aktions~rogrammes" an die individuellen Entwicklungshilfe­

leistunaen der Geberländer war, alternativ, entweder die Verdoppelung 

der Zahlungen oder die Erreichung eines BIP-Anteils dieser Ent­

wicklunashilfezahlunqen für die "am wenigsten entwickelten Länder" 

von 0,15%. üb die österreichischen Entwicklungshilfeleistunqen an 

diese Länderqruooe das Ziel einer Verdoppelung - für das Österreich 

aufgrund der Wahlmöqlichkeit zunächst optiert hatte - erreicht 

haben, ist eine Frage des Datums: nimmt man an, daß das Jahr vor 

der UN-Konferenz von 1981 als Basisjahr betrachtet weraen kann, 

dann hat Österreich, das seine Entwicklunqshilfe an die "am wenigsten 

entwickelten Länder" von 1980 auf 1~81 vervierfacht hat, dieses 

Ziel erreicht, ja übertroffen - denn die Entwicklunashilfe wurde 

innerhalb dieses Einjahresabstandes von rund ÖS 130 Millionen 

auf rund öS 420 ~illionen angehoben, und dieses Niveauwurde seit­

dem unqefi'i_hr wenn auch tendenz iell abnehmend qehal ten; nimmt man 

jedoch das Jahr der Konferenz selbst als Basisjahr, dann haben 

sich die österreichischen Entwicklunqshilfeleistunqen an ,'1' " ,--,le am 

wenigsten entwickelten Länder" nicht nur nicht verdoppelt, sondern 

sie sind seitdem - soqar ohne Inflationsbereiniqunq - stetig 

rückläufia - von rund ÖS 420 ~illionen im Jahr 1981 auf öS 405 ~illione: 

in 1982 und ÖS 360 Millionen in 1983. Noch deutlicher fällt dieser 

~ißerfolg aus, wenn das in den internationalen Vergleichen wesent­

lich bedeutunqsvollere alternative Ziel eines Antei~der Entwick­

lunashilfeleistunqen für die "af'1. wenir;-sten entwickelt~n L'inder" am 

BIP von 0,15% als Maßstab herangezoc,en wird: Österreichs Leistunoen 
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Tab.17: ästerreichische Entwicklungshilfe an die "am wenigsten 

entwickelten Länder" 1980 - 1984 

1980 1981 1982 1983 

Volumen in Mio öS 131,68 419,21 405,18 362L 54 

davon: multilateral in Mid öS 58,00 275,00 278,00 227,00 

1984 

bilateral in Mio öS 73,68 144,21 127,18 135,54 111 ,84 

davon: Schenkungen 142,63 93,40 135,49 112,8 ° 
Darlehen 1,58 33,78 0,05 - 0,46 

Anteil an Gesamthilfe in % 5,89 11 ,99 8,30 

DAC-Durchschnittsanteil an Gesamt-
hilfe in % 21,6 21 ,4 

äst. Position in DAC-Rangordnung 
(17 Länder) . 17 17 

Anteil am :8NP in % 0,01 0,04 0,04 

DAC-Durchschnittsanteil am ENP in % 0,08 0,08 

äst. Position in DAC-Rangordnung 
(17 Länder) 15 16 

Grantelement in % 93,8 94,9 

DAC-Durchschnittsgrantelement in % 94,1 92,6 

äst. Position in DAC-Rangordnung 
14 14 (17 Länder) 

Quelle: ästerreichische Entwicklungshilfestatistik 
OECD-Angaben 

12,81 

22,3 

16 

0,03 

0,08 

17 

99,3 

93,0 

11 I 

erreichten 1981 und 1982 einen BIP-Anteil von gerade 0,04% und sanken 

1983 auf 0,03% abi damit lag ästerreich im Kreis der 17 westlichen 

Geberländer - von denen immerhin 6 das 0,15%-Ziel bis 1983 erreicht 

hatten - 1981 an 15., 1982 an 16. und 1983, exaeauo mit Neuseeland, 

das aber einen einigermaßen anerkannten Sonderstatus einnimmt, sogar 

an 17. und damit letzter Stelle. Selbst gemessen am Durchschnitts­

anteil der westlichen Hilfeleistungen am BIP von 0,08% ist der 

österreichische Rückstand noch signifikant. Ebenso deutlich fällt 

der österreichische Mißerfolg aus, wenn der relative Stellenwert 

der Hilfeleistungen für die "am wenigsten entwickelten Länder" 

im Rahmen der gesam~en Entwicklunqshilfeleistungen betrachtet wird: 

österreich gab zwischen 1981 und 1983 durchschnittlich nur etwa 

11-12% seiner gesamten Entwicklungshilfeleistungen für die "am 

wenigsten entwickelten Länder"aus; alle westlichen Geberländer 
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zusamm~naenommen haben in diesem Zeitraum jedoch rund 21% ihrer 

Gesamthilfe für diese besondere Ländergr~Dpe aufgewendet. Es kann 

demnach nicht überraschen, daß österreich mit dem den "am 'I'lenigsten 

entwickelten Ländern" zuqebilliqten Stellenwert im Rahmen seiner 

qesamten Entwicklungshilfe an letzter Stelle aller westlichen 

Geberländer steht. Diese Situation ist nichts anderes als ein Teil­

aspekt eines der Grundprobleme der österreichischen Entwicklungs­

hilfe: des hohen Anteils der Exportkredite an der Gesamthilfe, die 

sich näturgem~ß jeqlicher hilfsprogrammatischer Einflußnahme 

entziehen und die notwendigerweise, aus Bonitätsgründen ebenso 

wie aus exnortwirtschaftlichen Interessen, kaum an "am wenigsten 

entwickelte Länder" qehen; diese Verteilungswirkunq der Export­

kredite auf die Gesamthilfe zuungunsten der "am wenigsten ent­

wickelten Länder" könnte daher nicht einmal dann signifikant 

gemildert werden, wenn die technis~he Hilfe in höherem Maße 

als bisher für diese besondere Ländergruppe zum Einsatz käme -

denn der Anteil der technischen Hilfe an der Gesamthilfe ist 

wesentlich gerinqer als der der Exportkredite und eine -

dennoch notwendige - Umverteilung innerhalb der technischen 

Hilfe kann daher kein Gegenqewicht gegen das Verteilunqsmuster 

bei den Exportkrediten bilden. 

Erfolqe geltend machen kann die österreichische Entwicklungs­

hilfe für die "am weniqsten ent'l'lickelten Länder" demaeaenüber 

im Hinblick auf bestimmte Qualitätskriterien und sachliche 

Hilfsprioritäten des ",Substantiellen Neuen Aktionsprogrammes" und 

im Hinblick auf die geographischen Schwernunktkriterien des 

österreichischen Hilfskonzeptes. Zu erwÄhnen ist dabei zunächst, 

daß die österreichischen Hilfeleistungen für die "am wenigsten 

entwickelten Länder" in den letzten drei Jahren, im Sinne der 

Bestimmungen des SNPA, fast ausnahmslos aus Schenkungen bestanden 

haben; einzige Ausnahme von dieser Regel - die auch als positive 

Auswirkunq des o.e. Exportkreditproblemes inter~retiert werden 

kann - ist ein im Jahre 1982 an Tansania vergebenes Entwicklungs­

hilfedarlehen. In sachlicher Hinsicht Uberwieaen bei den 

österreichischen Hilfeleistunaen in den Jahren 1981 bis 1983 

i~ Sin~e sowohl des S~PA als auch des esterreichischen 

Schwerpunktkonzentes Projekte für die landwirtschaftliche Ent­

wickluna, die Wasserversorquna, fUr Bildung und Ausbilduna, sowie 
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Tabelle 18: Bilaterale Entwicklungshilfe für di~ am weniq sten 

entwickelten Länder (LLDC) 

n 0 0 (i Mi "S) 

1982 1983 ) 1984 
Zuschüsse Kreditex) Zuschüsse KrediteX Zuschüsse 

AFRIKA 

Äquatorial Guinea - xx} - - - -
Äthiooien 4,83 - 21 ,78 - 17,21 

Benin 0,13 - 0,15 - -
Botswana - - 0,35 - 0,22 

Burkina Faso 4,86 - ~,91 - 4,39 . 
Burundi 0,23 - 0,21 - 2,38 

Djibouti - - 0,23 - 5,44 

Gambia 0,35 - 0,1~ - 0,72 

Guinea - - 0,06 - 0,10 

Guinea Bissau 2,30 - 1, ' 42 - 0,94 

Kao Verde 23,09 - 22,77 - 33,58 

Komoren - - - - -
Lesotho 0,23 -0,80 0, 4~ -0,80 0,22 

Mala'INi 0,3a - 0,16 - 0,09 

Mali 0,47' - 5,07 - 2,67 

Niger 0,19- - 0,16 - 0,46 

Rwanda 2,50 - 2,70 - 5,41 

(1,20}xx) 
.. 

Sao Tome & Princioe - - - -
Sierra Leone (0,11 }xx - 0,43 - 0,40 

Somalia 4,73 - 1 ,89 - 0,20 

Sudan 11, qR - 7,61 - 4,02 

Tansania 7,05 34,59 21 ,43 0,85 23,87 

Togo (0,31 }xx - 0,54 - 0,27 

Tschad - - 0,02 - 0,05 

Uganda 0,50 - 0,44 - 1,08 

Zentralafr.Re~ublik 1,07 - 1 ,14 - 1,36 

LATSINAMERIKA 

Haiti 0,17 - 0,10 - 0,10 

ASIEN & OZEANIEN 

Afqhanistan 17,38 - 12,95 - 2,21 

Ban,ladesh 1,58 - 2,40 - 1 ,55 

Bhutan 1,02 - 0,02 - 0,27 

Laos 0,24 - 0,07 - 0,09 

Malediven - - - - -
Nepal 0.94 - 15.88 - 0.85 

Western Samoa 0,09 - 0,02 - -
Yemen 0,09 - 0,46 - 0,54 

Yemen, Dem. 0,18 - - - 0,11 

mehrere Länder 6,82 - 8,20 - 2,00 

Summen 93,4<" 33,7ß 135,49 0,05 112,80 

Kreditl) 

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-0,80 

-
-
-
-
-
-
-
-

-0,13 

-0,03 

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-0,96 

Gesamt 127, 18 135,54 111 ,84 

x) netto, abzüalich RückflUsse 

xx) ab 1983 in die Gruooe der LLDC's aufgenommen 
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für die medizinische Versorgung; ein beachtlicher Teil der 

Leistungen entfRllt auch auf die Nahrungsmittelhilfe. Geo­

gra~hisch entfielen, im Sinne der österreichischen Schwer­

punktbildung, aber auch in einfacher Analogie zur realen 

geographischen Konzentration der "am wenigsten entwickelten 

LRnder" 1982 und 1983 rund 70 % und 1984 rund 90 % der bila­

teralen österreichischen Entwicklungshilfeschenkungen und 

-darlehen auf Afrika südlich der Sahara. Zu erw~hnen schließ­

lich ist, daß österreich, im Sinne internationaler Beschlüsse, 

auch aus früheren Perioden nur noch sehr geringe Rückzahlungen 

aus Entwicklungshilfedarlehen zu beanspruchen hat, daß also 

so gut wie keine Verschuldung dieser L~ndergruppe gegenüber 

österreich besteht. 
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IV.5 Die Problematik der öffentl. Exportkredite u.d. Starthilfekredit 

Die als öffentliche EH zu qualifizierenden Exportkredite 

werden im Rahmen II des Exportfinanzierungsverfahrens vorn Finanz­

zierungskomitee für Projekte in EL beschlossen, welches seine 

Entscheidungen unter Einbeziehung der für die Export-

förderung und für die E~ zuständigen Ministerien sowie 

der Interessenvertretungen trifft. Da die primäre Zielsetzung 

des Exportfinanzierungsverfahrens die Förderung der öster­

reichischen Exporte ist, können diese Kredite für Projekte 

in Entwicklungsländern nur dann als öffentliche Entwicklungshilfe 

beurteilt werden, wenn sie bestimmte entwicklungspolitische Vor­

aussetzungen erfüllen. Die öffentlichen Starthilfekredite, die ihrem 

Umfang nach im Rahmen der öffentlichen EH österreichs eine unter­

geordnete Rolle spielen, werden für joint ventures gewährt.Hiefür wer, 

Mittel des ERP-Fonds und der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 

eingesetzt, die Entscheidung erfolgt im Starthilfekreditkomitee, 

das unter dem Vorsitz des BMAA (bis 1984 des BKA) tagt und im 

übrigen wie das Exportfinanzierungskomitee zusammengesetzt ist. 

Exportkredite (und Starthilfekredite) können (grundsätzlich) 

als öffentliche EH qualißziert werden, wenn sie den durch das 

EH-Komitee (DAC) der Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) beschlossenen Richtlinien über 

die Finanzierungsbedingungen und Modalitäten der EH entsprechen, 

also in erster Linie der Förderung der wirtschaftlichen En~wicklung 

und der Hebung des Lebensstandards in den EL dienen und 

ein Zuschußelement von mind. 25% aufweisen. Während die Bemessung 

des Zuschußelementes, die grundsätzlich durch den Vergleich 

der Kreditbedingungen des begünstigten öffentlichen Export­

kredites mit den Bedingungen für rein kommerzielle Kredite rein 

rechnerisch und daher problemlos erfolgt, ist die Frage 

schwieriger zu beantworten, wann ein solcher Kredit der 

wirtschaftlichen Entwicklung und der Hebung des Lebensstandards 

in einern EL dient. 
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Darin liegt die innerösterreichische und internationale 

Kritik begründet, auf die später noch näher eingegangen 

wird. 

Das Volumen hat sich in österreich ab Beginn des laufenden 

Jahrzehntes vervielfacht, und zwar hauptsächlich infolge 

der weltwirtschaftlichen und binnenwirtschaftlichen 

Rahrnenbedingungen. In diesem Zeitraum karn es zu einer 

raschen Ausweitung der Importe der EL, und zwar nicht 

nur eher vorübergehend der öl exportierenden EL, son~ern auch 

jener EL, die steigende ~mporte für die Fortführung 

ihrer wirtschaftlichen Entwicklung benötigen und diese 

Importe teilweise durch mehr oder weniger begünstigte 

Kredite der Industriestaaten finanzieren. Gleichzeitig 

kam es in den Industriestaaten zu einer Verflachung der 

Konjunkturentwicklung, die auch in österreich zu verstärkten 

Exportbemühungen geführt hat. 

Der Export wurde zu einem wesentlichen Motor der Österr. 

Wirtschaftskonjunktur. 

Erreichten die als öffentliche EH qualifizierten Export­

kredite in den Jahren bis 1980 jährlich höchstens den Umfang 

von rund 1 Mrd. öS,stiegen sie danach rasch bis gegen 4 Mrd. ÖS an 

(auf die Problematik der geänderten Berechnungsmethoden, durch die es 

zu einer Halbierung dieser Beträge karn, wird noch eingegangen werden) 

Die rasche Ausweitung des Volumens der als öffentlichen EH 

qualifizierten Exportkredite verstärkte v.a. im Rahmen des 

EH-Komitees (DAC) der OECD, aber auch innerhalb österreichs 

die Kritik an der Qualität der österr. EH, unter deren 

Eindruck - zunächst mit Jahresbeginn 1983 - von der 

bisher vom DAC der OECD für Österreich tolerierten Praxis 

abgegangen werden mußte, bereits die Zusage von Export-

krediten und nicht erst deren tatsächliche Auszahlung in die 

Statistik der öffentlichen EH-Leistungen aufzunehmen. 

Dadurch verringerte sich der Umfang der als öffentliche 

EH ausgewiesenen Exportkredite, doch selbst nach der neuen 

Berechnungsmethode entfielen von der gesamten österr. EH 
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1981 noch rund 47 % auf die Exportkredite, 1982 waren es 

rund 45%, 1983 rund 44 % und 1984 stieg der Anteil der Export­

kredite an der österreichischen EH sogar auf über 50 %. 

Die grundsätzliche Kritik an den als öffentliche EH 

qualifizierten Exportkrediten richtet sich nicht gegen den 

durch sie bewirkten Mitteltransfer in die EL, sondern vor allem 

dagegen, daß dieser Mitteltransfer als öffentliche EH qualifi- . 

ziert wird, obwohl seine vorrangig entwicklungspolitische Ziel­

setzung nicht gesichert erscheint. Konkret wird die Qualifi­

zierung der österreichischen Exportkredite als öffentliche EH 

angezweifelt, weil das für die EH-Politik zuständige Ressort 

Bundeskanzleramt, ab 1985 das Bundesministerium für Auswärtige 

Angelegenheiten, im Entscheidungsgremium (EFK) nicht stark ge­

nug vertreten sei, um die für die Anrechnung als EH vorge­

schriebenen Vorbedingungen einer prioritären EH-Absicht im 

Einzelfall durchzusetzen und daß daher die handelspolitischen 

Gesichtspunkte das übergewicht über die entwicklungspolitischen 

Gesichtspunkte hätten. Auch die Herkunft der Förderungsmittel 

für diese Kredite, die nicht unmittelbar aus dem Budget stam­

men, ist Gegenstand der Kritik. überdies seien naturgemäß 

gerade die ärmeren EL vpm Empfang begünstigter Exportkredite 

weitgehend ausgeschlossen und eine Anpassung an ein Programm 

mit bestimmten Qualitätskriterien sowie sachlichen und 

regionalen Schwerpunkten kaum möglich. Schließlich werde das 

für die Qualifizierung der Exportkredite als öffentliche EH 

erforderliche Zuschußelement von mindestens 25 % von öster­

reich generell nur geringfügig überschritten und damit die 

Qualität der gesamten österreichischen EH beeinträchtigt. 

Die OECD empfiehlt für die gesamte EH ein Zuschuß­

element von mindestens 86 %, das von österreich mit rund 60 % 

am weitesten unterschritten wird. 
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Dennoch wird nicht bestritten, daß öffentliche Export­

kredite sehr wohl einer weiter verstandenen Entwicklungszusammen­

arbeit dienen können und vor allem jenen EL, die bereits einen 

etwas höheren Entwicklungsstand erreicht haben, helfen können, die­

sen zu erhalten und weiter auszubauen. Eine Einstellung oder auch 

nur Reduzierung dieser Art der EH könnte den längerfristigen Ent­

wicklungsprozeß dieser Länder gefährden oder zumindest zu einer 

untragbaren Erhöhung ihres Schuldendienstes führen. Verschiedentlich 

kann auch durchaus wesentlichen sachlichen Schwerpunkten der EH auch 

bei den Exportkrediten Rechnung getragen werden, wie etwa bei der 

Förderung von Bewässerungsbauten, von Investitionen im Energiebe­

reich und in der Infrastruktur. 

Eine weitere Anerkennung von begünstigten Exportkrediten 

als öffentliche EH unter Berücksichtigung eines stärkeren entwick­

lungspolitischen Korretivs erscheint daher grundsätzlich vertretbar. 

Bei der Beschlußfassung über die Exportkredite wurden die Inter­

essen der Entwicklungspolitik bisher vom Bundeskanzleramt wahrge­

nommen, ab 1985 durch das Bundesministerium für Auswärtige Angele­

genheiten. Seit dem vergangenen Jahr geschieht dies nicht nur un­

mittelbar bei der Beschlußfassung über einen Kreditantrag durch 

das hiefür zuständige Gremium, sondern jeder einzelne öffentliche 

Exportkredit wird noch vor der BeschluBfassung über den Antrag auf 

die Einhaltung der vom DAC der OECD aufgestellten Richtlinien und 

Empfehlungen ~ür die Gestaltung der öffentlichen EH geprüft, aber 

auch hinsichtlich der Erfüllung der regionalen und sachlichen Schwer­

punkte der österreichischen Entwicklungspolitik, wie sie im Drei­

jahresprogramm der österreichischen EH enthalten sind. Aufgrund 

dieser Prüfung werden Exportkredite selbst bei Erfüllung der vom 

DAC der OECD aufgestellten Richtlinien und Empfehlungen dann nicht 

als öffentliche EH (ODA) sondern nur als "anderer öffentlicher 

Mittelfluß (OOF)" eingestuft, wenn der Kredit nicht in ausreichendem 

Maße den Kriterien der österreichischen EH-Politik entspricht. 
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Im Rahmen der OECD laufen seit einiger Zeit Bestrebungen, 

das Mindestzuschußelement f ür die ODA von derzeit 25 % auf 
zumindest 30 % anzuheben. Da das Zusc~ußelement der be­

günstigten österreichischen öffentlichen Exportkredite meist 

nur knapp über 25 % liegt, sind die Konsequenzen einer der­
artigen Anhebung für die Anrechenbarkeit der Exportkredite 

auf das Volumen der öffentlichen Entwicklungshilfe Österreichs 
absehbar: unmittelbar würde dies eine Reduzierung unserer 

Entwicklungshilfe bedeuten; in der Folge wäre zwangsläufig 
eine Erhöhung der Budgetmittel erforderlich, allein um den 
Fortfall anrechenbarer Kredite auszugleichen. 
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Nahrunasmittelhilfe 

Die Nahrunas~ittelhilfe hat durch die Hungerkatastrophe Afrikas 

eine besondere Aktualit~t erfahren. 

Seit Jahren weisen internationale Institutionen wie der ~elt­

ern~hrun0srat (World Food Council- wFC) und der Club du Sahel 

(eine Vereiniaung im Schoße der OECD, die in enqer Zusammen­

arbeit mit dem von den Sahelstaaten qebildeten CILSS-Comite 

Interetatique pour la lutte contre la Secheresse au Sahel -

angepaßte Strategien zur Uberwindung der Nahrungsmittelknapo­

heit und ihrer Ursachen erforscht) auf die Probleme und struk­

turellen Auswirkunqen einer Schließung der Versorgungs lücke 

durch kostenlose Nahrunqsmittellieferunqen hin. 

Es kann hier nicht auf die vielfältigen Aspekte der Nahrungs­

mittelproblematik n~her eingegangen werden. Jedenfalls sind 

klim~tische Faktoren und Produktionsorobleme (z.B.Sch~dlinge) 

nur ein Teil der Ursachen der Unterversorqunq. Bevölkerungs­

wachstum, Zerstörung der Produktionsgrundlagen, Besitzverhältnisse 

im Aqrarbereich, Organisationsqrad der Bauern, die Preisoolitik 

flir Grundnahrunqsmittel, Verwendung der nutzbaren Bodenfl~chen 

fHr Industrie- oder Exportnflanzen (Fasern, Zucker, Ölsaaten, 

Tee, Kaffee, Kakao, Erdnuß, Bananen, usw.) soielen für den Selbst­

versorqunasqrad einer Bev0lkerung eine mindestens ebenso wichtige 

Rolle wie Modernisierunq der Produktionsmethoden (mit vermehrtem 

Risiko in trooischen Zonen, das ökologische Gleichgewicht irrever­

sibel zu zerstören). 

Wie weiter unten noch aufzuzeigen sein wird, strebt Österreich 

im ~ahmen seiner ~aßnahmen zur Förderunq ländlicher Entwicklunq 

die Schaffuna von Produktionsanreizen mit indirekten Mitteln 

an: Nicht die Produktionstechnoloaie wird einseitia ver~ndert, 

sondern die Bauern bzw. die Landregion wird in die Laae versetzt, 

der Produktion vor- und nachqelaqerte Instrumentarien selbst 

zu erzeuqen oder zu kontrollieren (Energie aus Biomasse, Werk­

zeugherstellung, Ölmühlenerzeuaung, Getreidelaqer, Schlachthöfe, 

usw.). Österreich ist überzeuat, daß nur diese behutsame Strateqie 

an der Basis, verbunden ~it einer auf einen möglichst hohen Selbst­

versorqunqsarad mit Grundnahrungsmitte~ausrierichteten Aqrar-, 

Wirtschafts- und Sozialnolitik der Regierungen, auf Dauer den 
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Hunger, der auch in Afrika kein Schicksal ist, aus den derzeitigen 

Zonen der Unterversorgung bannen kann. 

Dies ist aber eine Langzeitstrategie. In der Zwischenzeit ist die 

direkte Bekämpfung des Hunqers durch Lebensmittel humanitär und 

entwicklunqspolitisch unverzichtbar. Dabei soll jedoch getrachtet 

werden, folgende Fehler zu vermei~en: 

- Änderung der Konsumgewohnheiten zuqunsten von Nahrungsmitteln, 

die im Land nicht erzeugt werden (Weizen). 

- St~rung des Marktes und Preisverfall für heimische Agrarprodukte 

(z.B.Korea) 

- Verführung von Subsistenzbauern, ihre Felder nicht mehr zu 

bestellen, d.h. die Unsicherheit der Produktion aufzugeben und 

sich durch Nahrungsmittelspenden versorgen zu lassen. 

In Ländern, deren administrative Kapazität nicht ausreicht, eine 

aktive Agrarpolitik durchzusetzen, wird Nahrungsmittelhilfe immer 

die Gefahr in sich tragen, die Versorqunqslücken zu verursachen 

und ad infinitum zu erweitern, die sie einmal zu schließen 

begonnen hat. 

österreich, das 1980 dem Nahrungsmittelhilfeübereinkommen bei­

getreten ist und seither jährlich 20.000 t ~eizen oder ein 

Äquivalent in anderem Getreide (Reis, Mais, Gerste) zur Verfügung 

stellt, sucht die Risiken schädlicher Nebenwirkungen so klein 

wie möglich zu halten, indem 

- auf die Konsumgewohnheiten der Bevölkerung Rücksicht genommen 

wird; 

- mit den Empfängerländern vereinbart wird, das Getreide nicht 

zu verschenken, sondern zu verkaufen (dies ist in Zonen bzw. 

Situationen einer ausgesprochenen Hungersnot, wie dzt.in 

vielen Teilen Afrikas südlich der Sahara natürlich nicht 

durchführbar) und 

aus dem Verkaufserlös Counterpart Funds zu speisen, die Maß­

nahmen zur Förderung der heimischen Nahrunqsmittelerzeugunq 

bzw.-versorgung finanzieren. 

österreich liefert im allgemeinen kein eiqenes Getreide in die 

Entwicklungsländer, weil dies zu teuer wäre, sondern finanziert 

aus Erlösen von Getreideexnorten in Nicht-Entwicklungsländer 

den Ankauf von Nahrungsmitteln auf dem Weltmarkt und deren Ver­

bringung in das Empfänqerland. Es handelt sich dabei um bilaterale 
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Leistunqen, weil österreich die Empfänger bestimmt, obwohl die 

Abwicklung über das Welternährungsprogramm erfolgt, das aber 

in diesem Fall nicht als multilaterale Organisation, sondern als 

Dienstleistungsbetrieb im Auftrag österreichs tätig ist. 

Aus der folgenden Ubersicht über die bisherigen Leistungen der 

Nahrungsmittelhilfe geht auch hervor, daß zwischen den Emp­

fängern der Nahrungsmittelhilfe und den Schwerpunktländern der 

österreichischen Entwicklunghilfe eine weitgehende Uberein­

stimmung besteht. Damit wird ermöglicht, die Auswirkungen der 

Nahrungsmittelhilfe durch entwicklungshilfepolitische Maß­

nahmen zu steuern bzw. die Nahrungsmittelhilfe in Maßnahmen­

bündel der Entwicklungskooperation einzubinden. In diesem 

Sinne wird der Abschluß eines Nahrungsmittelhilfe-Abkommens mit 

Kap Verde angestrebt, das die österreichische Absicht aus­

drückt, Kap Verde für die nächsten drei Jahre mit jährlich 

5.000 t Weizen in die Empfängerliste der österreichischen 

Nahrungsmittelhilfe einzubeziehen. 
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'rabelle 1q 

Lieferungen· ,im Rahmen des Nahrungsmi t telhi 1 feübere inkommens 

Jahr d. VerpflichtlU1g Empfängerland 

1979/80/81 Ägypten 

1980/81 Mosambik 

1981/82 Tansania 

1981/82 Nikaragua 

1982/83 Mosambik 

1982/83 Nepal 

1983/84 'ransania 

1983/84 Äthiopien 

1983/84 NiJtaragua 

1984/85 Mali 

1984/85 Mosambik 

1984/85 Kap Verde 

1984/85 Tansania 

1984/85 Äthiopien 

Getreideart 

Gerste 

W.Mais 

Weizen 

Weizen 

W.Mais 

Reis 

Reis 

Reis 

Reis 

Reis 

Reis 

Weizen 

Reis 

Weizen 

tvIenge bzw. Weizen­
äquivalent in t 

31,259 

8,009 

12,287 

9.000 

7.000 

11.558 

5.798 

5.799 

5.003 

4.640 

5.003 

5.000 

1.740 

4.000 3) 

• 

1) Geldbetrag konnte durch Einsparungen bei anderen Lieferungen finanziert werden. 

2) Davon 0,8 aus Einsparungen, 1,2 echte Kosten 

3) vorl~ufig 

Wert in Mill S 

137,3 

31 ,6 

47,8 

24,9 

29 , 1 

15,3 

8,5 

8,5 

14,3 

(10,3)1) 
-..J 

11 , 2 
,j:>. 

17 , 2 
2 2) ,0 

14,0 3) 
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V.1. Multilaterale Technische Hilfe 

Als Mitglied der Leitungsgremien aller wichtigen Organi­

sationen für die Entwicklungszusammenarbeit, die im Rahmen der Ver­

einten Nationen maßgebend sind (Wirtschafts: und Sozialrat der Ver­

einten Nationen - ECOSOC, Verwaltungsrat des Entwicklungsprogrammes 

der Vereinten Nationen - UNDP, Verwaltungsrat der Organisation für 

industrielle Entwicklung - UNIDO sowie Verwaltungsrat des Kinderhilfs­

werkes - UNICEF 1982 - 1984), kann österreich in den Beratungen dieser 

Organe seine eigenen Vorstellungen über Prioritäten auf dem Gebiete 

der Entwicklunqspolitik und - hilfe zum Ausdruck bringen - soweit 

dies einem kleinen Land möglich ist - und damit die Politik dieser 

Organisationen in gewissem Maße mitgestalten. Die Vertreter Öster­

reichs setzen sich in den genannten Gremien vor allem für Programme 

und Projekte ein, deren Nutznießer in erster Linie die bedürftigen 

Bevölkerungsgruppen sind. Darüberhinaus wird insbesonders für eine 

möglichst effektive und sparsame Verwendung der vorhandenen Mittel 

plädiert. 

Im Sinne der im Dreijahresprogramm der österreichischen Ent­

wicklungshilfe festgelegten Grundsätze und Leitlinien setzt sich 

Österreich auch für eine weitgehende Berücksichtigung der ärmsten, 

weil am wenigsten entwickelten, Länder ein. Besonders hervorgehoben 

zu werden verdient das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen 

(UNDP), das 80 % der für Länderprogramme zur Verfügung stehenden 

Mittel auf die ärmeren Entwicklungsländer konzentriert, was nicht 

nur für den 1986 auslaufenden, sondern au::h für den 1987 beginnenden 

Programmzyklus gilt. 

Das Enwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) 

Dieses Programm ist nach wie vor die zentrale Instanz für 

die multilateralen Entwicklungsanstrengungen im UN-System. 

Die Beiträge zum UNDP werden von den Entwicklungsländern 

als eines der wichtigsten Kriterien für die Beurteilung der Geber­

länder herangezogen, denn wirtschaftspolitische Eigeninteressen der 

Geberländer kommen auf multilateraler Ebene kaum zum Tragen. Öster­

reich, das sich mit den Zielen und den Unterstützungskriterien des 

UNDP identifiziert, hat der für den 3. Zyklus 
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veranschlagten jährlichen Beitragssteigerung grundsätzlich 

zugestimmt. Sowohl 1984 als auch 1985 wurde österreichs Bei­

tragsleistung um jeweils 14 % erhöht und macht zur Zeit etwa 

1 % des UNDP-Budgets aus. 

Bereits auf der Ratstagung 1984 wurde deutlich, daß 

die Phase der ernsten Finanzierungsschwierigkeiten für die 

dritte fünf jährige Planungsperiode (1982 - 1986) überwunden 

worden war. Die Finanzierungskrise der UNDP war vor allem auf 

die weltweite Wirtschaftskrise sowie auf den Anstieg des 

Dollarkurses und die damit verbundenen Probleme der Mittel­

aufbringung zurückzuführen. In der Tat sehen sich auch heute 

praktisch alle Geberstaaten außerstande, verbindliche Zusagen 

über Steigerungen ihrer Budgetleistungen in US-Dollar zu 

machen. 

Auf der 32. Ratstagung im Juni 1985 in New York standen 

die Verhandlungen über den 4. Programmzyklus (1987 - 1991) im 

Mittelpunkt. Die Geberstaaten und die Entwicklungsländer einig­

ten sich auf eine jährliche Zuwachsrate von 8 % ausgehend von 

dem für 1985 zur Verfügung stehenden Betrag von 700 Mio.US-Dollar. 

Darüberhinaus wird eine in regelmäßigen Abständen tagende Ar­

beitsgruppe ("Standing Committee") des Verwaltungsrates zur 

Behandlung von Programm- und Projektangelegenheiten eingerichtet. 

österreich leistet im übrigen auch Beiträge zum Kapital­

entwicklungsfonds der Vereinten Nationen (UNCDF), der mit dem 

UNDP organisatorisch eng verbunden ist. 

Im Zeitraum von fünf Jahren haben sich die österreichi­

schen Beiträge mehr als verdoppelt: sie stiegen von ÖS 74 Mio 

im Jahre 1980 auf ÖS 156,3 Mio im Jahre 1985. 

Die Notwendigkeit der konstanten Beitragserhöhung ergibt 

sich aus folgenden Gründen: 
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1. Vergleichbare Staaten leisten weit höhere Beiträge (1985): 

Schweden 46,3 Mio US-$ 

Norwegen 45,2 Mio US-$ 

Niederlande 41,7 Mio US-$ 

Dänemark 

Schweiz 

österreich 

35 Mio US-$ 

17,3 Mio US-$ 

7,27 M io US-$ 

2. Die öffentliche österreichische Entwicklungshilfe (ODA) betrug 

1984 insgesamt 3,6 Mrd.öS, wovon rund 51% auf Export-
- • • . - I . -

kredite , ~ntfielen. Die österreichische Entwicklungsfi irfe . -
l te-trug 1984 nür '0,28 % de' s BNP. Im DAC (Deve lo?men t 

Assistance Comrnittee) der OECD wurde nicht nur das niedrige 

Niveau der österreichischen Entwickluncrshilfeleistungen, 

sondern auch deren man~elhafte entwicklunqspolitische 

Qualität kritisiert. österreich kann das in der Regierungs­

erklärung vom 31.Mai 1983 bekräftigte Ziel, bis 1990 die 

öffentliche Entwicklungshilfe auf ein Niveau von jährlich 

0,7% des BNP anzuheben, nur dann erreichen, wenn es die 

für Entwicklungshilfe vorgesehenen Budqetmittel kräftig 

erhöht. Dabei müßten auch die Mittel fHr multilaterale 

Technische Hilfe - vor allem für das UNDP - angehoben werden. 

3. österreich hat weder finanziell noch personell die Voraus­

setzungen für den Aufbau eines umfassenden Entwicklungs­

hilfeapparates und von Aussenstellen in den Entwicklungs­

ländern, weshalb sich eine verstärkte Zusammenarbeit mit 

dem UNDP (Co-Finanzierungen und Durchführung bilateraler 

Projekte durch UNDP) in zunehmendem Maße als vorteilhaft 

erweist. 

4. 1984 hat das UNDP in österreich Einkäufe in der Höhe von 

1,7 Mio US-$ getätigt und Verträge über die Mitarbeit 

österreichischer Firmen an UNDP-Projekten im t-7ert von 

49.000 US-$ abgeschlossen. Ferner wurden 55 EinsMtze 

österreichischer Experten und 227 Stunendien für eine 

Ausbildung in österreich finanziert. 

Im Rahmen des UNDP wird auch der Bevölkerungsfonds der VN 

verwaltet. Er wird ausschließlich aus zweckgebundenen Bei­

trägen der ~itgliedsstaaten finanziert. Sein Prograrom he­

schäftiqt sich mit Bevnlkerunqspolitik im weitesten Sinne, 
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also keineswegs nur mit Geburtenregelung. Er leistet auch 

Hilfe an die ärmsten Bevölkerungsschichten in den Entwick­

lungsländern bei der Schaffung hygienischer und medizini­

scher Grundvoraussetzungen. 

Obwohl er 1985 stark angehoben wurde, ist der österreichi­

sche Beitrag, qemessen an den Beiträgen vergleichbarer Staa­

ten, nach wie vor auffallend gering, wie aus folgender Über-

sicht über die Beitragsleistunqen 1985 hervorgeht: 

Norweqen 10,6 Mio US-$ "Dänemark 4,5 Mio US-$ 

Niederlande 9,2 Mio US-$ Schweiz 2,0 Mio US-$ 

Schweden 6,0 Mio US-$ Österreich 93.000 US-$ 

Im Hinblick auf die Bedeutung der Bevölkerungszuwachsrate 

der Entwicklungsländer werden für deren soziale, wirtschaft­

liche und politische Stabilität die Aktivitäten des UNFPA 

mit zunehmender Aufmerksamkeit verfolgt. 
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Organisation der Vereinte.'1 Nationen für industrielle Entwicklung (UNIOO) 

Hauptaufgaben der 1966 gegründeten und in Wien ansässigen lJNIOO sind die 

Beschleunigung der industriellen Entwicklung der 3. welt und die Förderung der 

industriellen Zusartl'l'EIlarbei t zwischen Industriestaaten und Entwicklungsländern. 

Die Kosten für Verwaltung und laufende Aktivitäten im Bereich der Entwicklungs­

zusarnrenarbeit betrugen in den letzten Jahren jährlich zwischen 50 und 70 Mio. 

lJS-$ und werden bis zur endgilltigen t.Jm.Jandlung der tJNIIX) in eine selbständige 

Sonderorganisation der VN aus dem ordentlichen Haushalt der VN bestritten. Die 

Mittel für Projektfinanzierung (jährlich rund 80 bis 90 Mio. lJS-$) kamen zum 

überwiegenden Teil (rne.lrr als 60%) aus dem En~Nicklungsprcgramn der VN (UNDP) 

und von anderen internationalen Finanzinstitutionen, zu einem kleinerem Teil 

(ebNa 12 Mio. lJS-$) von dem aus freiwilligen Beiträgen der Mitgliedstaaten ge-

speisten tJN-Fonds für industrielle Entwicklung (TJNIDF). Der jährliche österr. 

Beitrag zum TJNIDF, der sich bis Ende 1984 aus Teilbeträgen des BMAA, des BKA 

und der BKdgW zusarrnensetzte, wurde von 1982 bis 1984 von 10 auf 12 Mio. öS ge­

steigert und wurde im Jahre 1985 auf 14 Mio. öS erhöht. Dieser Betrag wurde zum 

überwiegenden Teil für die Finanzierung des seit 1979 bestehenden lJNIIX)-Investi­

tionsförderungsbüros in Wien und eine Reihe von Ausbildungskursen und -prcgra.mren 

für Angehörige aus EL in Österreich verwendet. 

österreich ist seit Gründung der Organisation Mitglied des Verwaltungs­

rates und war in dieser Funktion i..rmer bemüht, zu konstruktiven und auf dem 

Grundkonsens der Vertreter der Industrie~ und En~Nicklungsstaaten basierenden Be­

schlüssen beizutragen. Für österreich als Sitzstaat besteht dal:überhinaus auch 

ein generelles Interesse an einer effizienten Tätigkeit der Organisation. 

Im August 1984 fand in Wien die 4. Generalkonfere.'1z der UNIOO statt, deren 

Ergebnis aus österr. Sicht :;:ositiv bewertet werden kann. Obzwar die Diskussionen 

von starken Gegensätzen ge.1(ennzeichnet waren - so haben einerseits die Entwick­

lungsländer die Industriestaaten für ihre eigene.'1 wirtscr~ftlichen Probleme ver­

antwortlich gemacht und davon ausgehend ei..."1e Reihe unakzeptabler Forderungen 

gestellt, andererseits die Ostblockstaaten versucht, den Ost-West-C~ensatz 

hochzuspielen - ist es in ei...rligen wichtigen Sachbereichen gelungen, kOI"'krete 

Richtlinien für die weitere Arbeit der tJNITO auszuarbeite.'1. So konnten zu wich­

tigen Problemkreisen wie Ausbildung, Technologietransfer, Energie, Rohstoffe, 

Landwirtschaft f LJX: I S f Zu.sa.rmrenarbeit zwischen EL, Industrialisierung in Afrika 

und Koordinationsrolle' der tJNITO sachbezoge.'1e Resolutionen mit Konsens a"1ge­

normren werde.'1. Auch we.rm betreffeI'.d Finanzierungsfragen und die Restruktl.lrie­

rungsproble.rre, zwei sehr wesentliche Ele.rrente im Bemühen um eine verstärkte 

Industrialisierung der Entwicklungsländer, keL"1e Beschlüsse zustande.1(arne.'1, war 

./ . 
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dcch zu spüren, daß Ent,.;icklungsländer und Industriestaaten ernsthaft um einen 

echten Dialc:g be.'TÜht ',.;aren und eine Konfrontation wie etwa 1981 bei UNIOO III 

in New' Delhi verrreiden M:)llten. 

Die UNIr::o war ursprünglich als Organ der Generalversammlung der VN ge­

schaffen M:)rden und somit von dieser weitgehend abhängig, was vor allem von den 

EntvJicklungsländern von Anfang an als Nachteil errpfunden wurde. Mit Rücksicht 

darauf hat sich die 3. C-eneralkonferenz. der lJNIIX) 1975 in Lirra für eine LTItvand­

lung der Organisation in eine selbständige Sonderorganisation der VN ausgespro­

chen und die JI.usarbeitung einer Satzung empfohlen. In mehrjährigen Verhandlungen 

konnte bis April 1979 eine entsprechende Satzung ausgearbeitet v,erden, die in 

der Folge von de.'1 rreisten Mitgliedstaaten der VN unterzeichnet und ratifiziert 

wurde. Ende 1984 lag die für die Umwandlung erforderliche Anzahl der Ratifika­

tionen der neuen Satzung vor (Österreich ratifizierte bereits 1981); jedcch 

fehlten die rreisten Ostblcckstaaten, vor allem die Sowjetunion, die vor einer 

Ratifizierung Zusagen hinsichtlich der Personalstruk~ der neuen Organisation 

forderten. Erst nachdem die SU im Mai d.J. die Satzung ratifizierte und sanit 

die finanzielle Lebensfähigkeit der neuen Organisation gesichert war, konnte 

der eigentliche Gnwandlungsprozeß in die Wege geleitet v,erden. Bei der vorn 

12 . -17 .8 . d . J. in Wien aJ:::gehal tene.l1 1. Tagtmg der 1. Generalkonferenz der neuen 

UNIr::o wurde der philippinische Botschafter in Wien, Siazon, zum neuen General­

direktor der Organisation bestellt. Österreich wurde für 4 Jahre in de.l1 aus 

53 Mitgliedern bestehenden Verwaltungs rat gewählt, der anders als der frühere 

UNIT:O-Rat, dem nur berate.l1de Funktion zukam, ein echtes Leitungsgrerniurn ist. 

An der C-eneral"'onferenz. hatten 110 der bis dahin 118 Mitgliedstaaten der neuen 

Organisation teilgenormen .• Bis Ende d.J. müssen zur Verwirklichung der Urrwand­

lung eine ganze Reihe von Arbeiten in Angriff genc:mren bzw. aJ:::geschlossen v,erde.'1; 

vor allem die Ausarbeitung eines Budgets 1986/87 und die Festlegt.mg des Beitrags­

schlüssels der Mitglieder. 
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UN-Kinderhilfswerk (UNICEF) 

UNICEF gilt nach wie vor als eine der effizientesten und erfolgreichsten 

UN-Entwicklungshilfeagenturen. In den letzten Jahren betrugen die Beiträge 

zum UNICEF insgesamt ec.va 350 Mio. US-$ pro Jahr, wovon etwa 3/4 von den Re­

gierungen der Mitgliedstaaten und internationalen Organisationen geleistet 

wurden und 1/4 aus privaten Q.lellen starrmte. Die Zielsetztmgen des UNICEF -

Beschränkung auf basisnahe Progra.rnme, auf besonders bedürftige Bevölkerungs­

gruppen und Konzentration der Aktivitäten auf die LOC I S - entsprechen weit­

gehe11d den Zielsetzungen der österr. EH, weshalb österreich nicht nur seinen 

in den letzten Jahrefl geleisteten Beitrag von 14 Mio. öS im Jahre 1985 auf 

16 Mio. öS (Budget des B.'1.sV) erhöhte, sondern auch die Finanzierung von aus­

gewählten Projekten (in Äthiopien, Suclar} und Djibuti) fortgeführt hat. Dazu 

komren noch die sehr erheblichen Beträge, die durch die Akti vi täten des österr. 

Kanitees für UNICEF (etwa die Weihnachtskartenaktion) aufgebracht werden. Im 

Rahmen der diesjährigen Sonderaktion der Bundesregierung zur Bekärrpfung der 

Hungerkrise in Afrika, für die Mittel in der Höhe von 100 Mio. öS vorgesehen 

sind, wurden dem UNICEF 5 Mio. öS zur Verfügung gestellt. 

österreich, das delTI Exekutivrat der Organisation von 1982-1984 als Voll­

mitglied angehörte, wird sich im korrrrenden Jahr wieder um einen Sitz im UNICEF­

Ra t bemühen. 
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Tabelle 20: 

Beiträge zu multilateralen Organisationen (in Mi~ öS) 

Voranschlag 

1982 1983 1984 1985 

UNICEF 14,0 14,0 14,0 16,0 

UNDP 102,7 124,7 134,7 156,3 

~.mO 17,0 20,6 25,9 21 ,3 

UNESCO 0,8 1 ,4 1 ,2 1 ,6 

FAO 3,9 7,7 10,2 10,2 

FAO-WFP 48,0 65,0 52,5 63,5 

IEFR 40,6 49,3 27,5 18,5 

UNIDO 3,4 2,8 3,7 5,0 

sonstiqe 23,9 34,2 54,5 50,0 

Summe 254,3 319,7 324,2 342,4 
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V.2 DIE MULTILATERALE FINANZHILFE 

V.2.1. Die internationalen Finanzinstitutionen (allgemein) 

Den internationalen Finanzinstitutionen, nämlich dem 

Internationalen Währungsfonds, der Weltbankgruppe, dem IFAD 

und den regionalen Entwicklungsbanken, kommt im Rahmen 

der internationalen Entwicklungspolitik eine große Bedeutung 

zu, vor allem im Rahmen des Mitteltransfers zugunsten der Entwicklung 

länder. 

Diese Organisationen werden in Zukunft sogar eine noch 

größere Rolle übernehmen müssen, da der Finanzbedarf der Entwicklungs 

länder in den nächsten Jahren sicher weiter ansteigen wird. 

Gleichzei tig ist aber aufgrund der wachsenden. '_Länderrisiken kaum 

anzunehmen, daß der bisherige von den Kommerzbanken geleistete Bei­

trag zum Ausgleich der bestehenden Leistungsbilanzdefizite weiter 

erhöht werden kann. Die Anforderungen an die internationalen 

Finanzinstitutionen werden sich daher in absehbarer Zukunft erhöhen. 

Diesem steigenden Mittelbedarf der Entwicklungsländer 

steht innerhalb der Finanzinstitutionen die Absicht einiger 

Geberländer entgegen, ihre Finanzierungsanteile an den multi­

lateralen Institutionen zugunsten bilateraler Entwicklungs­

programrreeinzuschränken. Die übrigen Mitgliedsländer zeigen aber 

kaum Bereitschaft, ihre bisherigen Finanzierungsquoten entsprechend 

zu erhöhen, sondern lediglich dazu, ihre bisherigen Anteile auch 

bei künftigen Kapitalaufstockungen und Beitragsleistungen 

zu den Institutionen beizubehalten {Problematik des 

"burden sharing", der gleichmäßigen Verteilung der Beitrags­

leistungen} . Diese Problematik führt bei fast allen Verhand­

lungen über Wiederauffüllungen und Kapitalaufstockungen 

der multilateralen Finanzinstitutionen derzeit zu einem für 
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die Entwicklungsländer meist enttäuschenden Ergebnis, 

wodurch zum Teil beträchtliche Kürzungen in den Arbeits­

programmen dieser Organisationen notwendig werden (zumindest 

ihrem realen Wert nach). 

Österreich tritt in diesen Verhandlungen grundsätzlich 

für eine reale Erweiterung der Arbeitsprogramme der 

internationalen Finanzinstitutionen ein und ist fallweise 

sogar bereit, seinen bisherigen prozentuellen Anteil 

an den Wiederauffüllungen und Kapitalaufstockungen 

wenigstens symbolisch zu erhöhen. 

Ein Anliegen Österreichs ist der Ausbau verschiedener Formen 

der Kofinanzierung, um auch auf diesem Wege einen erhöhten 

Mitteltransfer zugunsten der Entwicklungsländer zu erreichen. 

Bei der Gestaltung der Arbeitsprogramme tritt Österreich 

allgemein für die besondere Förderung der Bereiche Land­

wirtschaft, Energie und soziale Infrastruktur ein. 

Bei der letzten Jahrestagung der Weltbank und des Inter~ 

nationalen Währungsfonds im Herbst 1984 warnte Österreich davor, 

Qebisher erzielten Erfolge bei der Bewältigung des Schuldenproblems 

als endgültige Lösung anzusehen und sprach sich dafür aus, bei 

der Wahrung des Prinzips einer "Lösung von Fall zu Fall" eine 

längerfristige und umfassendere Strategie einzusetzen. 

Österreich plädierte ferner für eine weitere finanzielle 

Stärkung der Weltbankgruppe im Wege einer allgemeinen 

Kapitalerhöhung der Weltbank und der Zuführung weiterer Mittel 

an die IDA. 
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Im folgenden wird eine Darstellung der aktuellen Probleme 

der wichtigsten internationalen Finanzinstitutionen gegeben. 

V.2.2. Der Internationale Währungsfonds (IWF) 

Der Internationale Währungsfonas wurde durch die . 
internationale Währungs- und Wirtschaftskonferenz von 

Bretton Woods (Sommer 1944) geschaffen und stellt sich 

die Aufgabe, die Zusammenarbeit seiner Mitgliedsländer 

auf dem Gebiete des Geldwesens und die Währungsstabilität 

zu fördern, die Ausweitung des internationalen Handels 

zu erleichtern, ein multilaterales Zahlungssystem zu 

schaffen und den Anpassungsprozeß bei auftretenden 

Zahlungsbilanzschwierigkeiten zu unterstützen. Wenngleich 

sich der IWF selbst nicht als EH-Institution versteht, 

wirken sich seine Maßnahmen sehr wohl auf die volks­

wirtschaftliche und soziale Situation der Entwicklungsländer aus. 

Der IWF gewährt seine Finanzhilfe überwiegend durch die 

Ziehung von Beträgen und die Einräumung von Kreditfazilitäten, 

die meist mit rigorosen wirtschaftspolitischen Bedingungen 

verbunden sind, und zwar im Einvernehmen mit 

den Geschäftsgrundsätzen des Fonds, wonach Anpassung 

und Finanzierung Hand in Hand gehen müssen (die sogenannte 

"Konditionalität"). Das betreffende Land muß ein 

wirtschaftliches Stabilisierungsprogramm vorlegen, das 

zumindest vernünftige Chancen für eine Stabilisierung 

der Zahlungsbilanz-Ungleichgewichte bietet. Meist wird 

ein rigoroses Sparprograrnm mit oft umstrittenen deflationären 

Effekten auf die Volkswirtschaft des Landes vereinbart. 

Zur Struktur und Tätigkeit des IWF werden von den 

Entwicklungsländern seit längerem verschiedene Reformen 

vorgeschlagen. Die meisten Reformvorschläge sind auf ein 

verstärktes Mitspracherecht der Entwicklungsländer in den 

Entscheidungsgremien des Fonds und auf den Abbau der 

Konditionalität bei der Finanzhilfe für die Zahlungsbilanz-
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sanierung ausgerichtet, um einen stärkeren Transfer von 

Mitteln in die Entwicklungsländer zu erreichen, der 

nach ihrer Auffassung durch den nur temporären und . 
konditionierten Charakter der Hilfe nicht ausreichend 

gewährleistet werden kann. 

Die meisten der im IWF vertretenen Industriestaaten sprechen 

sich dagegen für die Konditionalität aus, da nach ihrer 

Auffassung ein weiterer Mitteltransfer in die Entwicklungsländer 

davon abhängen soll, daß in diesen Ländern die 

Notwendigkeit wirtschaftJicher Sanierungsmaßnahmen 

anerkannt wird. 

Durch die starke Zunahme der Inanspruchnahme der Mittel 

des IWF während der letzten Jahre und die Aussicht, daß 

die beträchtlichen Zahlungsbilanzgleichgewichte ver­

schiedener seiner Mitgliedsländer noch längere Zeit an­

dauern werden, hat sich die Finanzlage des Fonds zu 

Beginn der 80-er Jahre so sehn angespannt, daß Maßnahmen 

zur Stärkung seiner Finanzbasis eingeleitet werden mußten. 

Nach langwierigen Verhandlungen trat Ende 1983 die 

8. allgemeine Quotenerhöhung des IWF in Kraft, die eine 

Erhöhung der Quoten von 61 Mrd. Sonderziehungsrechten auf 

90 Mrd. Sonderziehungsrechte brachte, was einer Erhöhung 

um fast 50% entspricht. Noch vor der Beschlußfassung 

über diese allgemeine Quotenerhöhung beschlossen die 

im sogenannten Zehnerclub vereinten Staaten (nämlich die 

USA, die BRD, Japan, das Vereinigte Königreich, Frankreich, 

Italien, die Niederlande, Kanada, Belgien, Schweden und die 

Schweiz, die nicht Mitglied des Fonds ist) eine Erhöhung 

der seit 1961 bestehenden "allgemeinen Kreditvereinbarung" 

(GAB), wonach dem Fonds statt bisher 7 Mrd. Sonderziehungs-

rechten nun 17 Mrd. Sonderziehungsrechte zusätzlich zur 

Verfügung stehen. Ausserdem wurde beschlossen, die Inan­

spruchnahme dieser Mittel nicht mehr auf die Teilnehmer am 

GAB zu beschränken. 
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Die anhaltend hohen Zahlungsbilanzdefizite vieler Mitglied­

staaten und insbes. der Entwicklungsländer haben bewirkt, 

daß auch im Jahr 1984 die Mittel des IWF stark in Anspruch 

genommen wurden. Als Folge davon standen und stehen Fragen 

des erweiterten Zugangs zu den Fondsfazilitäten und der 

weiteren Zuteilung von Sonderziehungsrechten im Vordergrund 

der Beratungen des IWF. Der ursprünglich nur als Übergangs­

lösung gedachte erweiterte Zugang zu den Fondsfazilitäten 

konnte für 1985 verlängert werden: keine Einigung konnte 

bisher in der Frage der Zuteilung neuer Sonderziehungsrechte 

erzielt werden. Die Entwicklungsländer und die meisten 

Industriestaaten (darunter Österreich) sprechen sich dafür 

aus, maßgebende Industriestaaten halten dies nicht für 

notwendig und befürchten, daß dadurch die Inflation 

angeheizt werden könnte. 

y.2.3. Die Weltbankgruppe 

Die Weltbankgruppe umfaßt neben der Weltbank (IBRD) 

noch die Internationale Entwicklungsorganisation 

und die Internationale Finanzkorporation (IFC). 

(IDA) 

Die Weltbank wurde ebenso wie der IWF durch die Verein-

barungen der internationalen Währungs- und Wirtschafts­

konferenz von Bretton Woods (Sommer 1944) geschaffen. 

Die gemeinsame Aufgabe der Weltbankgruppe ist die 

Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und der 

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sowie die Hebung 

des Lebensstandards in den Entwicklungsländern durch die 

Gewährung finanzieller Unterstützung. 
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Die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 

(IBRD), kurz Weltbank, hat ihre finanzielle Hauptaufgabe 

in der ~ewährung langfristiger Kredite für Zwecke der 

Entwicklung und des Wiederaufbaues. Sie finanziert ihre 

Anleihetätigkeit vor allem durch die Kreditaufnahme auf 

den internationalen Kapitalmärkten. Ihre meist langfristigen 

Kredite werden zu Zinssätzen vergeben, deren Höhe sich 

an den Kosten der Mittelaufbringung or~entiert. 

Bis zum Ende der 70er Jahre setzte die Weltbank ihre 

Kredite hauptsächlich für Vorhaben zur Verbesserung 

qer Infrastruktur ein, wie im Straßenbau, im Eisenbahnwesen, 

im Aufbau von Fernmeldenetzen, im Ausbau von Häfen und 

in der Errichtung von Energieanlagen. Ihr heutiges 

Entwicklungskonzept ist wesentlich stärker auch auf 

Investitionen ausgerichtet, die das Wohlergehen der Massen 

der ärmeren Bevölkerungsschichten in den Entwicklungsländern 

direkt positiv beeinflussen, indem diese Investitionen 

die wirtschaftliche Produktivität dieser Bevölkerungs­

schichten steigern und sie am Entwicklungsprozeß aktiv 

teilnehmen lassen. Dies gilt insbesondere für Maßnahmen 

zur Entwicklung in ländlichen und städtischen Gebieten, 

im Grundschulwesen, in der Bevölkerungspolitik, im Gesund­

heitswesen und in der Ernährung, in der Kleinindustrie und 

in der besseren Wasserversorgung. Es werden auch verstärkt 

StrukturanpassungSkredite sowie Programm- und Sektorfinan­

zierungen eingesetzt. Durch die Strukturanpassungsdarlehen 

sollen Programme für politische und institutionelle 

Reformen in den Entwicklungsländern unterstützt werden, 

die einen effizienteren Einsatz der Mittel gewährleisten 

sollen. 

Für den Zeitraum 1983 bis 1985 hat die Weltbank ein Sonder­

hilfsprogramm beschlossen, wonach die Auszahlungen in 

diesem Zeitraum um 2 Mrd. US-$ erhöht werden sollen. 
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Der Grund für diese ~aßnahme liegt in den Schwierigkeiten 

vieler Entwicklungsländer, ihre Finanzierungsanteile an 

den von der Weltbank mitfinanzierten Projekten zu leisten, 

sodaß das vorgesehene Kreditorogramm der ~eltbank·nicht 

voll realisiert werden könnte. Das Sonderhilfsprogramm 

soll.es ermöglichen, die vorgesehenen Mittel doch noch 

zugunsten der Entwicklungsländer voll einzusetzen. 

Diese insgesamt neue Politik der Weltbank wurde 1984 

verstärkt fortgesetzt. Angesichts der kritischen Wirt­

schafts lage in den Ländern Afrikas südlich der Sahara 

hat die Weltbank ein eigenes Aktionsorogramm beschlossen, 

durch das ihre Aktivitäten zugunsten dieser Region 

intensiviert werden sollen. Darüber hinaus war die Welt­

bank um eine verstärkte Koordinierunq der Entwicklungs­

hilfe sowie um eine allgemein erhöhte ~ittelzufuhr für 

ihre Mitgliedsländer bemüht. 

Im August 1984 genehmigte der Gouverneursrat der Weltbank 

eine spezielle Kanitalerhöhung, wodurch das Bankkapital 

um 7 Mrd. US-$ aufgestockt werden soll. Für österreich ist 

im Rahmen dieser Kaoitalerhöhung eine Zeichnung von 

740 zusätzlichen Kapitalanteilen vorGesehen. Ende 1984 

hat die Weltbank auf dem österreichischen Kapitalmarkt 

eine Anleihe mit einem Nominale von 900 Mio S zur Zeichnung 

aufgelegt. Darüber hinaus verhandelt Österreich mit der 

Weltbank über den Abschluß eines Kofinanzierungsabkommens, 

das verschiedene FinanzierunGsformen umfaßt. 

Aus österreichischer Sicht erscheint ein solches Abkommen 

auch geeignet, die Beteiligung österreichischer Unternehmen 

an Weltbankorojekten zu erhöhen. 
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Der Umfang der Tätigkeit der Weltbank läßt sich an den 

folgenden Zahlen ermessen: 

1982 wurden von der Weltbank Investitionszusagen in 

der Höhe von rund 10,3 Mrd. US-$ gemacht, 1983 waren 

es rund 11,1 Mrd. und 1984 rund 11,9 Mrd. US-$. 

Die Interantionale Entwicklunqsorganisation (IDAL wurde 

1960 geschaffen, um Kredite zu besonders begünstigten 

Bedingungen an ärmere Entwicklungsländer zu gewähren. 

Auch sie hat den Schwerpunkt ihrer .~tivitäten von der 

anfänglich vorranqigen Förderung von Investitionen im 

Infrastrukturbereich in den letzten Jahren - wie die 

WeltbanK - erweitert auf die Förderung der Struktur- und 

Anpassungsprozesse besonders zugunsten der ärmeren 

Bevölkerungsschichten in den betroffenen Ländern. 

In der qegenwärtig schwierigen Wirtschafts lage der 

meisten Entwicklungsländer, insb. auch der ärmeren 

Entwicklunqsländer, treten an die IDA größere Anforderungen 

heran, denen sie aber nur beschränkt Rechnung tragen kann. 

Die Verhandlungen über die 7. Wiederaufflillung der IDA, 

in deren Rahmen Österreich für eine reale Erhöhung der 

Kreditvergabemittel eingetreten ist, wurden Anfang 1984. 

mit einer Einigung über einen Gesamtbetrag von 9 Mrd. US-$ 

abgeschlossen. Die Veraniwortlichen der Weltbank hatten ur­

sprünglich eine Wiederauffüllung um 16 Mrd. US-$ angestrebt. 

Die Kreditvergabe im Rahmen von IDA 7 hätte schon 1984 an­

laufen sollen, doch konnte dies wegen der Erstreckung des 

amerikanischen Beitrages zur 6. Wiederauffüllung nicht ver­

wirklicht werden. Zur Uberbrückung dieser Situation leiste­

ten 20 Geberländer Sonderbeiträqe in der Höhe von insg. ca. 

1,9 Mrd. Sonderziehungsrechten (etwa 1/3 ihrer Leistungen im 

Rahmen der 6. wiederauffüllungl. Zu diesen Sonderbeiträgen 

trug Österreich r~nd 345 ~io S bei, im Rahmen der IDA 7 wird 

sich sein Beitrag auf 1,2 ~rd. S belaufen (entsprechend 

einer Quote von 0,68 %). 
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Trotz der dargestellten Finanzierunqsprobleme konnte die 

IDA das Volumen ihrer Darlehenszusagen im Berichtszeitraum 

wesentlich erhöhen. 1982 betrug das Volumen 2.268 Mio.US-$, 

stieg 1983 um 24 % auf 3.341 Mio.US-$ und 1984 immerhin um 

7 % auf 3.575 ~io.US-$ an. Vor dem Hintergrund der gegebenen 

wirtschaftlichen Situation der Entwicklungsländer, insbes. 

auch der ärmeren, müssen diese Zuwachsraten aber noch immer 

als unzureichend angesehen werden. 

Anfang 1985 fanden iiber Einladuna der v-7el tbank in Paris 

Verhandlungen über die Schaffung einer Sonderfazilität 

für die Länder Afrikas südlich der Sahara statt. 

Diese Sonderfazilität soll eine einmalige Aktion sein, 

in deren Rahmen ein Betrag von mehr als 0,5 Mrd. US-$ für die 

Jahre 1985 bis 1987 von den Geberländern, darunter Österreich, 

auf freiwilliger Basis und ohne das bei IDA-Wiederauffüllungen 

übliche "burden sharing" aufgebracht werden soll. 

Die Mittel der Fazilität sollen in erster Linie jenen 

afrikanischen Ländern zugute kommen, die entweder bereits 

Reformprogramme durchführen oder von denen zu erwarten ist, 

daß sie solche in den nächsten ein bis zwei Jahren in 

Anariff nehmen werden. Die Mittel der Fazilität werden von 

der IDA gesondert von ihrem übrigen Vermögen treuhändig 

verwaltet. Diese Finanzierunqen in den Emnfängerländern sollen 

zu IDA-Konditionen erfolgen, d.h. zinsenlos, mit Laufzeiten 

von 50 Jahren bei 10 tilgunasfreien Jahren, einer Bearbeitungs­

gebühr von 0,75 % und einer Breitstellungsgebühr von 

noch nicht in Ansnruch qenommenen Beträgen von 0,5 %. 

Die Beiträqe der Geber werden auf Schenkungsbasis ervlartet 

und sollen unaebunden gewährt werden. Uber die Vergabe der 

Mittel entscheidet das Direktorium der IDA. Die Aufträge 

fGr die finanzierten Projekte erfolgen aufgrund unternationaler 

Ausschreibungen. Anläßlich der erwähnten Tagung wurden neben 

den direkten Leistunaen, zu denen auch die Weltbank beitragen 

wird, Parallelfinanzierungen fiir die Sonderfazilität zugesagt, 

sodaß das Gesamtausmaß rund 1,1 Mrd. US-$ erreichen soll. 
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Österreichs Beitragsleistung zu diesen~onderfazilität wird 

10 Mio US-$ betragen. 

Bereits 1956 wurde die Internationale Finanzkorporation 

(IFC) ge~ründet, die den Entwicklungsprozeß durch die . 
Förderung des Wachstums leistungsfähiger Privatunter~ehmungen 

unterstützen sollen. 

Im Geschäftsjahr 1984 gingen ihre Investitionszusagen 

um 18 % auf 696 Mio US-S zurück, nachdem sie sich von 

1 9 8 2 ( 6 12M i 0 U S - $ ) auf 1 9 8 3 um 3 8 % auf 8 4 5 Mi 0 U S - S 

erhöht hatten. Dieser Rückgang ~m Jahr 1984 ist vor allem 

auf das durch wirtschaftliche Schwierigkeiten bedingt~ 

schlechtere Investitionsklima in den Entwicklungsländern 

zurückzuführen. Die künftige Förderungstätigkeit der 

IFC soll durch eine Verdoppelung des Kapitals von 

650 Mio US-S auf 1.300 Mio US-S verstärkt werden, die im 

Jahre 1984 vom Direktorium der IFC beschlossen wurde. 

Ös~erreich wird sich daran mit 6,1 Mio US-$ beteiligen. 

i .2.4. Der Internationale Fonds für landwirtschaftliche Enwicklung 

(IFAD) 

IFAD ist eine Spezialorganisation der Vereinten Nationen 

mit dem Charakter einer internationalen Finanzinstitution 

zur Förderung der Landwirtschaft in den Entwicklungsländern 

durch die Gewährung von Darlehen u~d Technischer 3ilfe. 

Ihr Gründungsvertrag trat mit Ende 1977 in Kraft. 

Dem IFAD gehören 3 Kategorien von Mitglieder~ an: 

20 OEeD-Staaten (darunter auch Österreich als 

GründungsmitgliedJ, 

Gr'.lppe II: ~2 OPEC-Lände::- und 

Gr'.lppe I:::I: 107 Ent'N'icklungsländer. 
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Die Mittel des Fonds wurden bisher zu 57 % von Ländern der­

Gruppe I und zu 43 % von Ländern der Gruppe II aufgebracht. 

Die dem Fonds zur Verfügung stehenden MLttel wurden durch 

eine 1. Wiederauffüllung um 1,07 Mrd. US-$ aufgestockt. 

Österreich leistete einen Beitrag zu~ IFAD in der H6he von 

4,8 Mio. US-$ und einen Beitrag zur 1. Wiederauffüilung 

in der H6he von 5,2 Mio. US-$. 

Ober eine 2. Wiederauffüllung des IFAD liefen seit Mitte 1983 

Verhandlungen, bei denen es zunächst weder zu einer 

Einigung über den Verteilungsschlüssel zwischen den Staaten 

der Gruppe I und der G~uppe II noch über ihr Volumen 

gekommen ist. 

Auch bei den jüngsten Verhandlungen über die 2. Wiederauf­

füllung (Mai 1985) konnten die beiden offenen Fragen 

nicht ge16st werden. Die USA lehnen weiterhin eine Erh6hung 

des Anteiles der Staaten der Gruppe I (OECD-Staaten) 

an der 2. Wiederauffüllung auf 60 % ab. Die OPEC-Staaten 

(Gruppe II) sind nicht bereit, die absoluten 8eträge 

ihrer Beitragsleistungen zu nennen. Das zuletzt beobachtete 

Verhandlungsklima läßt vorerst keinen raschen erfolgreichen 

Abschluß der Verhandlungen erwarten. 

Österreich ist bereit, einen Verteilungsschlüssel zwischen 

den Gruppen I und II von 60 : 40 zu akzeptieren und bei 

einem Gesamtvolumen der 2. Wiederauffüllung von 600 Mio US-$ 

innerhalb der Gruppe I einen Anteil von 1,6 % oder 

5,66 Mio US-$ zu übernehmen. 
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V.2.5. Die regionalen Encwicklungsbanken 

In Laceinamerika, Asien und Afrika bestehen regionale 

Entwicklungsbanken, die der Entwicklungsfinanzierung 

dienen und damit die Tätigkeit der Weltbankgruppe auf 

diesem Gebiet ergänzen. Um neue Finanzierung~mittel zu 

erschließen, haben die Inter~merikanische Entwicklungsbank 

und die Afrikanische Entwicklungsbank sich nachträglich 

auch für nicht regionale Mitgliedstaaten geöffnet, an 

der Asiatischen Entwicklungsbank waren nicht regionale 

Staaten von Anfang an beteiligt. 

Die Interamerikanische Entwicklungsbank (lOB) wurde durch 

ein 1959 in Kraft getretenes Übereinkommen geschaffen. 

Der Bank gehören neben den lateinamerikanischen Ländern 

auch die USA und Kanada sowie ab 1976 auch eine Reihe 

von anderen nicht regionalen Staaten an. Österreich ist 

seit 1977 Mitglied der lOB. Für die österr. Mitgliedschaft 

sprachen sowoh~ entwicklungspolitische Gründe als auch 

die Interessen der österr. Exportwirtschaft. 

In der noch bis Ende 1986 laufenden 6. Wiederauffüllung 

erhöhte sich der Anteil Österreichs am Kapital der Bank 

um 11,773 Mio US-$ auf 27,3 Mio US-$; Österreich hält 

damit einen Kapitalanteil von o,o7~ %. In der genannten 

Periode stockte Österreich außerdem seine Leistungen 

zum Fonds für Sondergeschäfte um 1,995 Mio US-$ auf insgesamt 

12,95 Mio US-$ auf. 

Schwerpunk~e der F5rderungs~ätigkeit aer lOB sind derzei~ 

die Landwir-:scha:t (Anteil :934: 24 %) und das Energiewesen 

(Anteil 1984: 25 's) 

I~ 3erichtszeicraum wurden von der Bank insgesamc i~ 

Jan.r-e 1982 .. ;nleihen in der Höhe von rund 2,7 Mrd. US-$, 

1933 rund 3,0 ~rd. US-$ und 1934 rund 3,6 Mrd. US-$ vergeben. 
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Für den Zeitraum 1983 bis 1986 is~ ein Ausleihevolumen 

von insgesamt 14,1 Mrd. US-$ vorgesehen. 

Die Afri~anische Entwicklungsba~k (ADE) wurde 1963 durch 

ein Übereinkommen mi~ der Zielsetzung geschaffen, die 

wirtschaftliche und soziale Entw{cklung ihrer Mitglied-

staaten zu fördern, insbes. durch die Gewährung von 

Darlehen und Technischer Hil~e sowie die Anregung öffentlicher 

und privater Investitionen. Erst seit dem Frühjahr 1982 

können auch nicht regionale Staaten der 3ank angehören, 

wodurch ihre Kapitalbasis ausgeweitet wurde. Auch Österreich 

wurd~ mit 30. März 1983 Mitglied dieser regionalen 

Entwicklungsbank und hat sich an ihrem Kapital mit 19,96 Mio 

Rechnungseinheiten im Gegenwert von rund 338 Mio S beteiligt. 

Dieser 3etrag entspricht 1,14 % des nicht regionalen Kpaitals. 

Für den 3eitritt Österreichs zur Bank sprachen sowohl 

entwicklungspolitische Gründe als auch die Interessen der 

österr.Exportwirtschaft. 

Dem Afrikanischen Ent'Nicklungsfonds (ADF), der im Rahmen 

der ADB besonders begünstigte Kredite gewährt, ist 

Österreich am 30. Dezember 1981 beigetreten. Der ursprüng­

liche österr. Beitrag betrug 15 Mio Rechnungseinheiten 

im Gegenwert von rund 265 Mio S. Österreich hat sich auch 

an der 3 . Wiederauffüllung der Mittel des ADF m i +-- '- 12,5 :1io 

Rechnungseinheiten im Gegenwer~ von 215 Mio S beteiligt. 

Auch an der im Mai 1984 beschlossenen 4. Wiederauffüllung 

des A D F ('"lm run d 1, 5 M r d. U S - S ) be t eil i g t s ich Ö s te r r eie h 

mi t 18,75 Mio Rechnungseinheiten im Gegenwert von r'"l~d 

345 
wird . 

Mio S. Der Beitrag/in drei gleichen ~ahresraten in den 

Jahren 1985 bis 1987 geleistet. 

~ie Afri~anische Entwicklungsbank und der Afrikanische 

Entwickl'"lngsfonds vergeben derzeit jährlich rund 1 Mrd. US-$ 

a:1 :<redicen (1932 ' .... aren es 766 Mio US-$, 1983 bereits 889 :1io lJS-, 

un d 1934 879 1'1 i 0 U S - $) . 
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Schwerpunkte der Förderuncrstätigkeit beider Institutionen . . 
sind die Landwirtschaft, das Transportwesen und die 

öffentlichen Versorgunqseinrichtungen. Das Ausleiheprogramm 

der beiden Institutionen für den Zeitraum 1982 bis 1986 

sieht einen Umfang von insgesamt 7 Mrd. US-$ vor. 

In diesem Programm·sind allein für die Förderung der Land­

wirtschaft 33 % der Mittel vorqesehen. 

Die Asiatische Entwicklungsbank (AsDB) wurde 1965 gegründet. 

Ihre Zielsetzung ist die Förderung der wirtschaftlichen 

und sozialen Entwicklung der Entwickluncrsländer des 

asiatisch-pazifischen Raumes. Ihr gehören regionale 

und nichtregionale Staaten an. Bemerkenswert ist, daß 

die VR China als größtes Entwicklungsland der Region der 

Bank nicht angehört (es bestehen derzeit zumindest 

inoffizielle Beitrittsbestrebungen der VR China, denen 

freilich unter anderem Probleme durch die Mitgliedschaft 

Taiwans entgegenstehen). 

österreich ist Gründungsmitglied der AsDB. Es hat sich 

auch an der 3. Kapitalaufstockung beteiligt. Sein Anteil 

am Stammkapital der Bank betrug mit 31. Dezember 1984 

59.008 Mio US-$ oder 0,42 %. 

Am Asiatischen Entwicklungsfonds (AsDF), der Kredite zu 

besonders günstigen Bedingungen vergibt, ist österreich seit 

der ersten Wiederauff{illung (AsDF II) beteiligt. Die Beitrags­

leistungen betragen 114 Mio. S zur 1. Wiederauffüllung, 268 Mio.S 

zur 2. Wiederauffiillung (AsDF III) und 494 Mio. S zur 3. Wieder­

auffülluna (AsDF IV). Verhandlungen über eine 4. Wiederauffül­

lunq des Fonds (AsDF V) für die Periode 1987 - 1990 haben 

bereits begonnen. 
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Das Ausleihevolumen der AsDB (einschließlich des AsDF) 

beträgt derzeit jährlich rund 2 Mrd. US-$: 1982 betrug 

es 1,7 Mrd. US-$, 1983 1,9 Mrd. U5-$ und 1984 2,2 Mrd. US-$. 

Schwerpunkte der F0rderungst~tigkeit sind die Landwirtscahft 

(mit einem Anteil von derzeit 34 %), der Energiesektor 

(ebenfalls einem Anteil von derzeit 34 %) und die 

soziale Infrastruktur sowie das Fernmeldewesen. 
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Tabelle 21: Beiträge zu internationalen Finanzinstitutionen +) 

(in Mill. S) 

Institution 1982 

Weltbank 368,62 

IDA 344,70 

IFC 15,64 

AfDB (Afr.Entw.bank) -,-

AfDF (Afr.Entw.fonds) 88,27 

AsDB (Asiat.Entw.bank) 67,03 

IDB (Interamerik. 
Entw.bank) 

Finanzierungssystem 
f.Wissenschaft und 
Technik im Dienste 

62,78 

der Entwicklung 17,00 

IFAD 75,55 

EFTA-Fonds f.Portugal 25,50 

Summe 1064,09 

abzüqlich RückflUs'se 
(aus der sog. 
"v-Tel tbankmilliarde") 

Netto 

115,23 

948,86 

1983 

-,-

-,-

-,-

16,91 

159,98 

123,60 

30,33 

-,-

-,-

-,-

330,82 

91 ,57 

239,25 

1984 

-,-

344,70 

-,-
16,91 

159,95 

131,35 

13,12 

-,-

-,-
-,-

666,03 

107,71 

558,32 

Vorschau 1985 

152,85 

791,52 

-,-

16,91 

184,95 

131 ,85 

15,00 

-,-

-,-

15,09 

1308,08 

, 
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V.3 Bilaterale Technische Hilfe 

Die bilaterale Technische Hilfe stellt die Form der österr. Ent­

wicklungshilfe dar, die entwicklun0snolitisc~en Kriterien/wie sie 

vom DAC der OE CD formuliert bzw. in den Resolutionen der ~lN, aber 

auch in den Vorstellunqen der Entwicklungsl~nder ihren Niederschlag 

finden, größtm~glich folgen kann. Die der österreichischen ~o­

operationskapazität und dem Aufgabenbereich der bilateralen 

Technischen Hilfe folgenden Förderungskriterien, wie sie im 

Dreijahresproaramm der Entwicklungshilfe fortqeschrieben wer-

den, entspre:::he.'1 nicht nur den o.a. international formulierten, 

sondern insbesondere auch den seitens der aesellschaftsnoli-

tisch relevanten und in Österreich entwicklungsnolitisch in­

teressierten Gruppen und Institutionen zum Ausdruck gebrachten 

Vorstellunqen und Forde~ungen. 

Gemäß EH-Gesetz 1974 hat sich der Bund soaenannter Entwicklungs­

hilfeoraanisationen (EHO) zur Durchfiihrung der entwicklungspoli­

tischen ~aßnahmen zu bedienen. Der direkte Wirkungsbereich ist 

im wesentlichen auf die Prüfuna der Antr~ge, die ~itwirkuna bei 

der inhaltlichen Konzenterstelluna, der Finanzolanung und der Prü­

fung der Durchführung in sachlicher und finanzieler Hinsicht be­

schränkt. 

Weiters ist die bilaterale Technische Hilfe mehr als jede andere ODA­

Leistuna durch die programmatischen Ansorüche aeorigt, wie sie in den 

reaionalen und sektoralen Schwernunktproarammen des Dreijahresoro­

ararrt..1TlS sowie in der verstärkten Ausrichtuna auf die ärmsten Län-

der (LLDC) zum Ausdruck kommen. 

Im Berichtszeitraum konnte in allen 3 Programmounkten ein erheblicher 

Fortschritt erzielt werden und die österr. EH-Präsenz in den Regionen 

- westliche Sahelzone (insbes. Kap Verde, Burkina Faso) 

- östliche Sahelzone (Äthiopien, Sudan) 

- Kagera River Basin (insbes. Rwanda, Burundi) 

- u.SADCC (Southern African Development Coordination Conference) 

verst~rkt werden. 

In den aenannten Regionen 'tlurde eine Projektkonzentration entsorec~end 

den sachlichen Schwerpunkten eingeleitet, was erhebliche konzeptionell 

Anstrengungen in Verbinduna mit der Evaluieruna bestehender Projekte 

erforderte. In Erma'1gelung aeeigneter Strukturen waren diese Projekte 

von der EH-Verwaltuna bzw. von unabhänaiaen Gutachtern durchzuführen. 
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Hinsichtlich der Entwicklung der Maßnahmengestaltung gemäß den 

sachlichen Schwerpunkten des Dreijahresprogrammes wird auf die 

weiter unten folgenden Sachbereichsberichte verwiesen. 

Zusammenfassend muß festgestellt werden, daß die Entwicklung der 

österreichischen Technischen Hilfe auch im Berichtszeitraum weit 

hinter den sachlichen Notwendigkeiten, insbesondere auch im in­

ternationalen Veraleich, zurückblieb. Neben der nur als völlig 

unzureichend zu bezeichnenden Budqetmittelbereitstellunq für 
- . -

diesen Aufgabenbereich tritt als zweiter wesentlicher Engpaß 

das Fehlen einer geeigneten Durchführungsstruktur für komple­

xere ~aßnahmen der Entwicklungshilfe auf. So ist häufig die 

Durchführuna von Projekten, an denen der Bund besonderes Inter­

esse hat(z.B. im Interesse einer wirtschaftlichen Kooperation 

mit einem Entwicklungsland) nicht oder nur sehr schwer realisier­

bar. Auch der Verfolg einer konsistenten Programmpolitik ist mit 

privaten Entwicklunashilfeorganisationen allein nicht erreichbar, 

da deren partikuläre Eigeninteressen oft im Widerspruch zu den 

Kriterien des Dreijahresproqramms stehen und ein traqfähiger 

Konsens manchmal nur unter aroßen Anstrengunqen erreichbar ist. 

Die im Berichtszeitraum gesetzesreif vorbereitete Gründung einer 

Durchführunas- und Finanzierunqsgesellschaft im Eigentum des 

Bundes, die eine wesentliche Verbesserung des österreichischen 

Kooperationspotentials ermöglicht h~tte, ist bedauerlicherweise 

aus budqetRren Gründen nicht realisiert worden. Damit ist vor­

erst auch für die nächsten Jahre ein den DAC-Forderungen nach 

verbesserter Leistunasaualität Österreichs entsprechender we­

sentlicher Fortschritt nicht erzielt worden. 

Eine grobe Übersicht über die Zuordnung der Projekte zu den ein­

zelnen Sachqebieten ermöglicht die Tabelle 22 "Gliederung der 

Projekte der Technischen Hilfe nach Sachgebieten für die Jahre 

1982 bis 1984". Die angewandte Gliederung wurde 1982 einaeführt, 

sodaß Vergleiche mit den Vorjahren nicht ohne weiteres möglich 

sind. Die Zuordnuna zu den Sachbereichen muß als "arob" bezeich­

net werden, da die Personaleinsätze in Entwicklungsländern, auf 

die imme~hin 1984 35 % der Gesamtausgaben entfallen, zur Zeit 

der 2rstelluna der Dbersichten nicht den Sachbereichen zuaeordnet 
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'rab. 22: Gliederung der Projekte deI i'echnischen Hilfe (BKA bzw. B"1 A) nach Sachgebieten . 
1982 % 1983 % 1~84 % 

1 ) Landwirtschaft 51,412.393 22,2 41,871.394 19,6 48,902.889 23,1 

2) Bildung,' Aus-
bildung, Wissen- I 

schaft und I 

Kultur 29,282.797 12,6 32,283.679 15,1 31,065.791 14,7 

3) Bergbau '372.846 0,2 - - 329.500 0,2 

4) Energie und 
Wasserwirt-
schaft 26,545,17'3 11 ,5 12,011.040 5,6 14,084.656 6,6 

5) Verkehr und 
Nachrichten- . 
wesen R,ooo.ooo 3,4 10,324.000 4,8 5,043.613 2,4 

6) Industrie, 
Gewerbe, Handel 
und Fremden-
verkehr 36,959.483 16,0 22,979.898 10,8 14,983.355 7,1 o 

7) Gesundheit und 
Soziales 14,720.600 6,4 8,999.353 4,2 3,133.100 1,5 

8) Personaleinsatz 
in E-LMndern I 51,006.396 22,0 64,389.457 30,2 74,865.000 35,3 

9) Dokumentation 
und Öffentlich-
keitsarbeit 12,909.200 5,6 20,161.735 9,5 19,279.927 9,1 

10)Sonstige 370.680 0,1 350.000 0,2 - -

231,579.573 100,0 213,370.556 100,0 211,687.831 100,0 
g 
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werden konnten, für die sie erbracht wurden. Die Personal­
v.a. 

einsätze werden/in den Bereichen Landwirtschaft, Bildunq und 

Ausbildung sowie Gesundheit und Soziales erbracht. 

Die Bereiche "Gesundheit und Soziales" sowie "Förderunq von 

Produktionskapazitäten des modernen Sektors" werden erstmals 

im Dreijahresproqramm 1984-1986 als eigene Maßnahmen ausge­

wiesen. 

Die Anzahl der im Berichtszeitraum bearbeiteten Projekte ist 

aus folGender Aufstellunq ersichtlich. Aus der stei~enden 

Zahl der bearbeiteten Projekte, bei nicht wesentlich verän­

derter"Anzahl der neu einqeleiteten Projekte, ist die Ten­

denz zu längerfristigen Enqagements, aber auch zu komplexeren 

Projekten erkennbar. Die arbeitsmäßiqe Belastung der Admini­

stration steigt zusätzlich auch durch die zunehmende Zahl der 

Projekte in den ärmsten EntwiCklungsländern (LLDC), die auch 

administrativ und projektabwicklungsbezogen eine wesentlich 

intensivere Bearbeitunq erforderlich machen. 

Tabelle 23: Bilaterale Zuschüsse (TB), Projekte, Personal 

1982 1983 1984 

Anzahl der Projekte aus BKA-
(ab 1985 BMfAA) Mitteln 11 9 125 1 61 

davon: abgeschlossen , 
!" 87 

weitergeführt j 
39 45 

61 85 

neu einqeleitete Projekte 32 25 31 

Anzahl der Studierenden aus EL 5186 5090 5323 

Anzahl der Praktikanten aus EL 160 1406 1134 

Anzahl der Experten in EL 1 71 204 187 

Anzahl der Entw.helfer in EL 256 254 262 
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1) Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 

Im Berichtszeit~um konnte die bereits Ende der 70-er Jahre 

eingeschlagene Verlagerung der Projekthilfe im länd-

lichen Raum von der Unterstützung von Staatsfarmen und der 

Errichtung von Verarbeitungs- und Vorleistungsindustrieanlangen hin 

zu Bauernförderungsprogrammen weiter ausgebaut werden. Dem Begriff 

Integration kommt in dieser Politik eine vielfältige Bedeutung zu; 

er charakterisiert eine Methodik, die aufgrund der sichtbaren Erfolge 

auch weiterhin beschritten werden wird. 

Integration von Produktionsbetrieben und Bauernförderungspro­
grammen 

Die Erfahrung zeigt, daß staatliche Musterbetriebe nicht von 

selbst zu Wachstumspolenwerden, sondern daß sehr gezielt zusätzliche 

Kapazitäten auf solchen Betrieben zu schaffen sind, die Beratungs­

und Unterstützungsfunktionen für Bauernförderungsprogramme erfüllen 

können. Ein Staatsbetrieb muß aufgrund strukturell vorgegebener 

Schwerfälligkeit in betriebswirtschaftlicher Hinsich~durch diverse 

politische Auflagen besonders auf innerbetriebliche Rentabilität 

bedacht sein und steht damit von seiner Funktion her in Widerspruch 

zu unentgeltlichen Beratungs- und Unterstützungsaktionen. Trotzdem 

kann eine Staatsfarm, wenn die von ihr ausgehenden Beratungs­

programme finanziell autonom sind, wesentliche Ausstrahlungseffekte 

und logistische Unterstützungen bieten. Beispiele dafür sind die mit 

österr. Hilfe errichteten Rinderfarmen in Tunesien sowie die Staats­

farm Justino Lopez in Kap Verde. 

Integration von Tierzucht und Ackerbau/Aufbau integrierter 
Nutzungssysteme (Agroforstwirtschaft, Agropastoralwirtschaft) 

Mit Ausnahme von Cash-Crop-Kulturen sind die Versuche einer 

Einführung von Kunstdünger im Klein- und Mittelbauernsektor in 

Afrika bisher fehlgeschlagen. Andererseits steht vielfach die Tier­

zucht in keinem funktionalen Zusammenhang mit Ackerbau (Ausnahmen 

sind durchaus vorhanden~.Die Integration von Schaf- und Rinderzucht 

in rein ackerbaulichen Regionen ist daher sehr erfolgsträchtig, wenn 

auch zeitaufwendig. Nach den Erfahrungen mit österr. Projekten ist die 

Einführung des natürlichen tierischen Düngers der einzige Weg, der 

rapiden Verschlechterung der Bodenfruchtbarkeit in Afrika zu begegnen. 

Dariiber 
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hinaus können durch die Einführung von Gespannkultur (Ochsen) 

betr~chtliche zusätzliche Entwicklunqsimpulse auch für Hand-

werk und lokalen Transport geschaffen werden, welcher häufig ei­

nen Engpaß für das vermarktbare Nahrungsmittel?otential darstellt. 

o Integration der begleitenden Forschung 

In der Regel wird bei Projekten wissenschaftliche Arbeit in einer 

Neise qeleistet, die für die Projektdynamik hemmend wirkt. For­

schuna und Praxis stehen sehr oft in einem unglücklichen und 

nicht notwendigen Widerspruch. Beispielsweise werden jahrelange 

Studien der Aktion vorangestellt, die Zielqruppe wird zunächst 

sensibilisiert und dann aufgrund der langen Verzöqerung in der 

Projektrealisierung enttäuscht. GrundsRtzlich wird daher der si-

multane Ansatz zielführend sein, wobei die Methode der Aktions­

forschung nach kurzer erster Exploration die besten Erfolge bringt 

Die Zielgruppe flihlt sich in diesem Fall nicht als Forschungs­

objekt, sondern als aktiv Beteiligter an einem wechselseitigen 

Lernprozeß, wobei zugleich materielle Vorteile rasch spürbar 

werden (Beispiel: ländliches Entwicklungsprojekt Rwanda). 

o Inteqration von InfrastrukturmaßnahMen 

Nach dem Modell der "Special Public r'lork Programme" (ILO) werden 

für Landlose und Kleinstbauern Einkommensmöglichkeiten einer­

sei ts in direkter, Form als Arbeitslohn geschaffen, anderersei ts 

jedoch auch die Absatzmöglichkeiten durch Errichtung von Sekun­

därstraßen , Brii.cken sowie langfristig das ökologische Potential 

verbessert (Aufforstung und Erosionsschutzmaßnahmen, Straßenbau 

z.B. Kap Verde, Rwanda). 

o Integration des Handwerks 

Grundsätzlich richtet sich die österr. Entwicklungshilfe aus­

drücklich an die sozial schwachen Bevölkerungsgruppen ("Armuts­

orientierung") . Es hat sich jedoch nicht als zielführend er­

wiesen, Bauern mit etwas größeren Betrieben von Förderunas­

maßnahmen auszuschließen. Diese Gruppe ist in der Regel 

durch die materielle Besserstellunq innovations-
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freudiqer ~nd wirkt daher möqlicherweise dynamisierend. Die Lösung 

lieqt in einem differenzierten Förderungsansatz, beispielsweise durcl 

Teilfinanzierung (Kredite) von Betriebsmitteln oder Gebäuden oder 

ausschließliche Beratungsdienste für "Reichere", während Kleinst­

bauern und Landlose die volle Subventionierung für diese Maßnahme 

erhalten. Es wurde beobachtet, daß die Tragfähigkeit eines Projektes 

durch die Einbeziehung mittlerer Bauern erheblich erhöht werden kann. 

Was die Breitenwirkunq von lMndlichen Entwicklunqsprojekten betrifft, 

scheint es aufgrund der Erfahrungen in den letzten Jahren ziehführend 

zu sein, nicht auf reqionaler Ebene (beispielsweise Provinz) den An­

spruch zu stellen, möglichst rasch eine größtmöqliche Zielgruppe zu 

erreichen, weil dadurch h~ufig auch sehr aufwendige Strukturen 

qeschaffen werden, die jedoch nicht in die Tiefe gehen, wodurch 

Inno~ationseffekte letztlich oberflächlich bleiben. Es ist vielmehr 

der scheinbar zeitlich längere Ansatz, nMmlich in einem Dorf mehrere 

Jahre intensiv zu arbeiten, aus dem Grund erfolgsträchtiger, da durch 

die genaue Kenntnis dieses Dorfes Maßnahmen auf einer wesentlich si­

chereren innovationsmethodischen Grundlage stehen. Nach der längeren 

Anlaufphase entsteht ein rapider Anstieg des Interesses der umliegen­

den Dörfer und Lern- bzw. Neuerungsprozesse können lawinenartig ab­

laufen, wodurch letzten Endes in kürzerer Zeit die angestrebte Brei­

tenwirkunq erreicht wird (Beisniele: Projekte in Senegal, Sambia). 

o Inteqration, Aufbau und Förderung von Handwerk für Vorleistungs­

und Verarbeitungsbereich 

Eine aezielte Förderung dieses Sektors bringt vergleichsweise rasche 

Erfolge auch im Agrarproduktionssektor, da bei entsprechender Lage­

runqs- und Veredelungskaoazität Preise erzielt werden, die wirksame 

Anreize darstellen, mehr zu produzieren. Ebenso ist die lokale Pro­

duktion von Werkzeuqen, z.8. für Gespannkultur, ein starker Impuls 

für intensiveren Anbau. Entscheidend dabei ist die Verlagerung der 

Wertschönfunq in den b~uerlichen Sektor, den Aufbau entsprechender 

organisatorischer Strukturen vorausqesetzt. 
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Im Bereich der Handwerksförderunq wurde im Rahmen der Städte­

oartnerschaft Leibnitz-Pedra Badejo in Kap Verde ein überaus 

effizienter und erfolgreicher Weg beschritten, der vorhandenen 

Tendenz einer Konzentration des Handwerks auf den städtischen 

Bereich entaegenzuwirken. Durch die Errichtuna von Werkstätten 

(Tischlerei, Metallbearbeitun0) konnte vielmehr eine gegen­

läufige Tendenz beobachtet werden, nämlich daß Aufträge aus 

dem städtischen Raum aufs Land gebracht werden. Dies ist 

durch eine überaus intensive Zusammenarbeit und Beratungs­

tätiqkeit durch Institutionen und Betriebe aus Leibnitz 

möglich geworden. 
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2) Entwicklunasorientierte Ausbildung 

Ausbildunqsfnrderuna in österreich 

Die Bedeutuna dieses Sektors lieat in der qualifizierten Ausbil­

dunqsförderung von Studierenden aus Entwicklungsländern; im Auf­

bau langfristig relevanter persönlicher Kontakte zwischen Öster­

reich und den HerkunftslRndern der Studierenden; in der fachli­

chen Qualifizieruna österreichischer Institutionen, ihr Koope­

rationspotential mit Entwicklungsländern zu erweitern (dies 

gilt insbesondere für wissenschaftliche Einrichtungen und son­

stige Fachorganisationen, deren Ausbildungsangebote entwicklungs­

oolitisch relevanten Problemen entsprechen) und nicht zuletzt 

dem Interesse einer Förderung öffentlichkeitswirksarner österrei­

chischer Institutionen, die oft beträchtliche Eiqenleistungen 

erbringen (vor allem im Bereich der katholischen Kirche) und die 

um ein positives Verhältnis z~ ausländischen Studierenden aus 

Entwicklungslä.ndern bemliht sind. 

Ein Schwerounkt von Förderungsmaßnahmen richtet sich an jene 

im Durchschnitt rund 5.000 Studenten aus Entwicklungsländern, 

die an österreichischen Universitäten studieren. Der Großteil 

dieser Gruppe kommt aus Ländern des Nahen Ostens. Die Zahl die­

ser Hörer weist eine leicht steigende Tendenz auf, obwohl die 

Zulassunqsbedinqunqen zum Studium an einer österreichischen 

Universität strengeren Kriterien folgen als früher. Aufgrund der 

oft schwierigen wirtschaftlichen und politischen Probleme, denen 

sich diese Studierenden in ihren Herkunftsländern gegenübersehen, 

und aufqrund der schwierigen Integrationsprobleme in Österreich 

wurde auch im Berichtszeitraum eine Förderung aus ~itteln der 

bilateralen Technischen Hilfe fortgesetzt. Durch die Mitfinan­

zierunq sogenannter "Betreuunqsorqanisationen" wird ein breitge­

streutes Spektrum von UnterstützungsmaßnahMen gewährleistet. 

Die Betreuunqsorganisationen sehen Schwerpunkte ihrer Tätigkeit 

in der Studienberatung, in der Hilfestellung zur Lösung von viel­

fältigen Alltagsproblemen, denen auslRndische Studenten gegen­

überstehen, und in der materiellen Förderung durch Studienzu­

schüsse und Stioendienproqramme. 

Daneben traaen sie dur8h Sprachkurse, Vortraasprogramme und andere 

öffentlichkeitswirksame Aktivitäten zu einem besseren Verständnis 

der Entwicklunqsländer in Österreich bei. 
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Die tragfähige Kooperation der aus EH-Mittemgeförderten 

Einrichtungen untereinander zur Vermeidung von ~ehrfachfinanzierung 

und Doppelgeleisigkeiten ist eine verpflichtende Forderung seitens 

des Bundes. Regelmäßige Konsultationen finden im Rahmen eines Kon­

tak1:komitees "Studienförderung Dritte Welt" statt, an welchem alle 

interessierten Stellen beteiligt sind. In diesem Rahmen erfolgt die 

Führung einer Stipendiatengesamtkartei durch das Afro-Asiatische 

Institut Wien sowie eine weitgehende Abstimmung von Vergabekri­

terien der einzelnen Programme der verschiedenen Träger und regel­

mäßige Konsultationen zum Gesamtproblembereich, um eine günstige 

Basis für zweckmäßigen und sparsamen Einsatz der beschränkt vor­

handenen öffentlichen und privaten Mittel zu gewährleisten. 

~eben den Programmen, für welche die Initiative von pri­

vaten Organisationen kennzeichnend ist, wurden im Berichtszeitraum 

gezielte Förderungen von Ausbildungsmaßnahmen gemäß den sachlichen 

und regionalen Prioritäten des Dreijahresprogrammes der österreichischen 

Entwicklungshilfe der Bundesregierung fortgeführt. Die Verpflichtun-

gen aus bilateralen Kooperationsabkommen, die Orientierung von Hilfs­

aktionen an internationalen Beschlüssen, die weitere Notwendigkeit 

einer Prioritäx:3nsetzung aufgrund der beschränkten budgetären Mög­

lichkeiten, sowie das Bestreben, ein österreichisches Kooperations­

potential systematisch zu fördern und aufzubauen, werden in einzel-

nen Programmen umgesetzt. Sonderprogramme wurden für Länder oder Re­

gionen eingerichtet, mit denen besonders intensive bilaterale Be­

ziehungen der Entwicklungszusammenarbeit bestehen. Hervorzuheben 

sind jene Programme, wel:::he Bewerbern aus regionalen Schwerpunkten 

der Entwicklungshilfe den Zugang zu einer Ausbildung in Österreich 

erleichtern und neu dazu eingerichtet wurden, insbesonders Sonder­

programme für Partnerländer (z.B. Rwanda), welche flexibel auf deren 

Bedürfnisse eingehen. Zusätzliche Leistungen wie Reisekostenzuschüsse 

für Bewerber aus den am wenigsten entwickelten Ländern oder die För­

derung der Kosten für deutsche Sprachausbildung und ähnliche Kosten 

wurden weitergeführt und ausgebaut. 

Besonderes Augenmerk wurde auch einer verstärkten Zuwendung 

zu den sachlichen Schwerpunkten gemäß Dreijahresprogramm für Entwick­

lungshilfe zugewendet. Im Rahmen des neu eingerichteten "Nord-Süd-Dia­

log-Stipendienprogrammes" des Bundesministeriums für Auswärtige An-
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gelegenheiten wird es qualifizierten Anqehörigen aus Entwicklungs­

ländern ermöqlicht, die Ausbildungs- und Forschungskapazitäten 

österreichischer Universitäten und Forschungsstätten in Anspruch 

zu nehmen. Mit diesem Proqramm konnte ein entwicklungspolitisch 

orientiertes Instrument der Ausbildungsförderung geschaffen werden, 

welches nicht nur den Stipendiaten aus Entwicklungsländern von 

Nutzen ist, sondern welches auch geeignet ist, die Bereitschaft 

und das Insteresse österreichischer akademischer Lehrer und 

Forscher herauszufordern, sich mit Fragen der Entwicklungs-

oolitik aus der Sicht ihres Faches auseinanderzusetzen. Die 

frühere "Allgemeine Stupendienaktion für Entwicklungsländer", 

welche diesen Kriterien und Prioritäten der Entwicklungshilfe in nur 

geringerem Maß genügte, konnte daher auslaufen. Die Förderung von 

Dostgraduierten Studien, Forschungsarbeiten und Spezialausbildungs­

projekten für Angehörige aus Entwicklungsländern hat sich insbe­

sonders dort bewährt, wo längerfristige Koooerationen zwischen geeig­

neten Einrichtungen in österreich und interessierten Stellen in Ent­

wicklungsländern angeregt und gefnrdert werden. Diesem Ziel dient 

auch die Mitwirkung des Bundesministeriums fHr Auswärtige Angelegen­

heiten in der Kommission für Entwicklungsfragen an der Akademie der 

Wissenschaften. 

Lehrgänqe auf Soezialqebieten bzw. die Fachausbildung von einzelnen, 

die für besonders spezialisierte Anliegen und oräzise ausgewählte 

Zielgruppen bestimmt sind, wurden im Berichtszeitraum ebenfalls aus 

Mitteln der bilateralen Technischen Hilfe qefördert und weiter ent­

wickelt. Dieses Instrumentarium konnte in verstärktem Maße für 

Kandidaten aus den am wenigsten entwickelten Ländern bzw. Schwerpunkt 

ländern der österreichischen Entwicklungshilfe genutzt werden. Ver­

stärkt wurden auch die Bemühungen, projektbezogene gezielte Aus­

bildunqskoonerationen anzubieten, ebenso wie die Bemühungen, sich . 
an Ausbildungsprogrammen in Entwicklungsländern durch Stipendien-

förderunq zu beteiligen. 

Ausbildunqsmaßnahmen in Entwicklunqsländern 
~ < 

In Entwicklungsländern wurden im Berichtszeitraum vor allem solche 

Bildungsvorhaben unterstützt, bei denen ein österr.Engagement sowohl 

den vorhandenen fachlichen Kapazitäten als auch den möglichen 

finanziellen Beitr~gen angepaßt ist. Projekte mit besonders langer 
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Laufzeit wurden entweder abqeschlossen, wie z.B. die österrei­

chische Beteiliounq am Projekt einer Höheren Lehranstalt für 

Forstbetrieb in EI Salto, Mexiko, bzw. schrittweise abgebaut, 

wie im Fall des beruflichen Ausbildunqszentrums (CAFTP) in 

Ouaoadougou, Burkina Faso, für welches die zuständigen Regierungs­

stellen einen steigenden Anteil an Kosten übernommen haben, sodaß 

auch in absehbarer Zeit mit der völligen Ubernahme des Projekts 

zu rechnen ist. Im Berichtszeitraum wurden ferner Alfabetisierungs 

und Erwachsenenbildungsprojekte gefördert, wie die Alfabetisie­

runqskamnaqne in Äthiooien durch eine österreichische Papierlie­

ferung für Schulbücher, ein Erwachsenenbildunqsprogramm des 

Namibia Extension Unit im Rahmen des Namibia-Instituts der Ver­

einten Nationen, ein Rundfunksender im Rahmen des Integralent­

wicklunqsorogramms des Indiostammes CABECAR' in Costa Rica1 ), ein 

Ausbildungszentrum für Beschäftigte im Handel in Ecuador, ein ge­

werkschaftliches Ausbildungsprojekt in Bolivien und eine Reihe 

von technischen Ausbildungszentren, Werkstätten und ähnliche 

Einrichtungen im Zusammenhang mit Einsätzen von österreichischen 

Entwicklungshelfern und Experten. Die besondere Vielfalt der Aus­

bildungskomponenten von Einsätzen österreichischer Fachkräfte in 

Entwicklunosprojekten in den Bereichen Landwirtschaft, Erziehung 

und Gesundheitswesen sei hier besonders hervorgehoben. 

Die Konzentration technischer Hilfe auf prioritäre Schwerpunkt­

länder führt auch zu einer steigenden Nachfrage nach technisch­

beruflicher oder gewerblicher Berufsaus- und -fortbildung, welche 

den österreichischen Kaoazitäten sowohl in materieller als auch 

in personeller Hinsicht entsprechen und langfristig richtung­

weisend sind. Im Berichtszeitraum konnten größere Projekte dieser 

Art für die Seychellen, Burundi und Rwanda vorbereitet werden, 

die ab 1985 für mehrere Foloejahre budgetwirksam werden. 

1) Projekt aus statistischen Gründen im Abschnitt "Verkehr und 

Nachrichtenwesen" der TH-Aufstelluno 1984 erfaßt. 
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3) Bergbau 

Wie schon im letzten Bericht des Bundeskanzlers angekündigt, 

ist die Zahl der Berqbaustudien im Berichtszeitraum sehr stark 

zurückgegangen. Es wurde in diesem Bereich nur eine Zusatz­

studie zum Kaolinbergbauorojekt Pugu in Tansania durchgeführt, 

die zur Einleitung von Soforthilfemaßnahmen für diesen Bergbau­

betrieb erforderlich war. 

Aufgrund dieses Gutachtens wird 1985/86 eine Sachmittelbereit­

stellung in Höhe von öS 4,85 Mio. durch Lieferung von Bergbau­

investitionsgütern durchgeführt, um das Unternehmen bis zur 

Inangriffnahme einer Gesamterweiterung u~d Modernisierung be­

triebsfMhia zu erhalten. 

Die weiteraehenden Großinvestitionsvorhaben werden auf den sei­

tens der Fa. Austroplan ausgearbeiteten Studien aufbauen, und 

es bestehen gute Aussichten, daß Austroplan von Tansania mit 

der Consultinqaufqabe für das durch die Afrikanische Entwick­

lungsbank finanzierte Modernisierungs- und Erweiterungsprojekt 

beauftragt wird. 

Bei den laufenden Bergbauprojekten, insbesondere Rwanda und 

Bolivien, ist im Berichtszeitraum kein zufriedensteliender 

Fortschritt festzustellen gewesen. 

Im Falle des Projekts "Erhöhung der Ausbeute von Wolframerz 

und Modernisierung der bezßglichen Aufbereitungsanlagen" in 

Rwanda ist einerseits durch die Entwickluna auf dem Bergbau­

sektor im Lande selbst, andererseits aber auch durch erhebliche 

Schwierigkeiten bei der Abwickluna der technischen Lieferungen, 

die 1981 weaen Unanqeoaßtheit eingestellt werden mußten, ein 

Stillstand eingetreten. 

Eine ähnlich kritische Situation ist auch beim Projekt "Kupfer­

aufbereitung Corocoro, Bolivien~ aufgetreten, wo ,der ursprüng­

lich als Zulieferung zu einem Großprojekt konzipierte öster­

reichische Projektanteil weaen Nichtrealisierung des Gesamt­

konzeptes ein vorerst unbrauchbarer Torso bleiben mußte. Es 

wurde daher auch bei diesem Projekt vorerst jede weitere 

Finanzierung eingestellt. 
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4) Energie und \Nasserwirtschaft 

a) Die Energieerzeugung und Enerqieversorguna ist in den letzten 

25 Jahren, insbesondere aber seit 1973, zu einem weltwirtschaft­

lichen Grundproblem geworden. Dabei sind die Entwicklungsländer 

in einem noch viel größeren Ausmaß als die Industrieländer in 

ihrem wirtschaftlichen Aufbau zurückgeworfen worden. Die Sicher­

stellung der Energieversorgunq, vor allem in ländlichen Regionen 

der Entwicklungsl~nder, zwingt zu Vorgangsweisen, die in relativ 

kurzer Zeit zur Verkarstunq und Verödung weiter Landstriche und 

damit verbunden zur Zerstörung der Naturgrundlaqen für die 

Produktion führen. 

Angesichts dieser bedrohlichen Entwicklung sind ~aßnahmen einer 

nachhaltigen Forstwirtschaft zur Brenn- und Bauholzgewinnung 

für viele Länder zu einer orioritären Uberlebensnotwendiqkeit 

geworden. Daher gilt es alle verfügbaren Ressourcen für eine 

umweltschonende Energiegewinnung zu nutzen und die Entwicklungs­

länder in ihren diesbezüglichen Bestrebungen zu unterstützen 

bzw. von Fehlentwicklunqen abzuhalten. 

Die Bereitstellung von Energie stellt somit eines der dringend­

sten Grundbedürfnisse der Menschheit dar. Die österreichische 

Entwicklunashilfe versucht dem durch eine Reihe von Maßnahmen 

Rechnung zu tragen, Erfolge sind jedoch nur mühsam zu erringen. 

Im wesentlichen muß dabei auf eine Stärkung der lokalen Res­

sourcen hingearbeitet werden, was vor allem durch Aufforstungs­

projekte, Wasserkraftwerke und Biogasanlagen versucht wird. 

Eine Ausweitunq dieses auch im Dreijahresprogramm festgelegten 

Schwerpunktes scheiterte bisher nicht nur an den budgetären 

Grenzen, sondern auch am Fehlen geeianeter Projekte. Die man­

gelnde Präsenz Österreichs in den LLDC beWirkt, daß an das Bun­

desministerium für Auswärtige Anaelegenheiten - Sektion VII -

vielfach Projekte heraugetragen werden, die von anderen Geber­

organisationen bereits negativ beurteilt wurden oder besonders 

schwierige Problemstellungen beinhalten. Daraus ist zumindest 

teilweise erklärbar, daß die bisher durchgefÜhrten Studien zur 
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Planung von Kleinwasserkraftwerken noch in keinem Fall zum Bau 

einer Anlage geführt haben. Die Vorhaben scheiterten zum Teil 

auch an der Unmöglichkeit, di~ für einen Bau aufzuwendenden 

Kosten aus österreich zu finanzieren. 

Da elektrischer Strom in ländlichen Zentren ein wesentlicher 

Beitrag zur Lösung der Energiekrise sein kann, soll dieser Be­

reich auch in Zukunft verstärkt gefördert werden. Besonderes 

Augenmerk wird dabei auf ländliche Elektrifizierungsprogramme" 

sowie auf den Aufbau von geeigneten Werkstätten für Reparatur 

und Wartunq der Anlagen zu legen sein. 

Weiters wird der Rehabilitierung und Instandhaltung von beste­

henden Anlagen große Bedeutung beigemessen. 

b) die wasserwirtschaftlichen Projekte lassen sich in 2 Gruppen 

unterteilen: 

Bewässerungsprojekte (die im direkten Zusammenhang mit der 

Landwirtschaft stehen) und 

~asserversorqungsprojekte (die in der Auswirkung auf die 

Gesundheitssit~ation zu sehen sind) . 

Obwohl beide Bereiche im Dreijahresprogramm verankert sind und 

das Problem der Trinkwasserversorgung auch bei den Vereinten 

Nationen zur Begründunq der "International Drinking Water 

Supply and Sanitation Decade" (deren Ziel es ist, bis 1990 

allen Menschen Zugang zu Trinkwasser in einwandfreier Qualität 

und ausreichender Menge zu ermöglichen) geführt hat, haben ent­

sprechende Projekte noch kaum Eingang in die bilaterale Techni­

sche Hilfe crefunden. Auch wenn das Ziel, bis zum Ende des Jahr­

zehnts der qesamten Weltbevnlkerung reines Wasser zur Verfügung 

zu stellen, utopisch ist, können die im Berichtszeitraum von 

österreich erbrachten Leistungen von weniger als 1 Mio. öS pro 

Jahr nicht einmal als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein 

betrachtet werden. Verschlimmert wird die Situation noch durch 

die Tatsache, daß etwa vor einicren Jahren gelieferte Handpumpen 

bis heute nicht installiert sind. Dies spricht klar gegen die 
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oauschale Lieferunq von Ausrüstunqsqeqenständen ohne entspre­

chende Begleit- bzw. Kontrollmaßnahmen. Einen Ausweg aus dieser 

Situation kann aber nicht die vielfach gewünschte Finanzierung 

des Exportes österreichischer Ingenieurleistungen durch die 

Entwickluncrshilfe bilden. Es besteht kein ~angel an Studien 

(deren es genug in den Ar~hiven gibt), sondern an Kapital, um 

Projekte zu realisieren. Gerade daran fehlt es aber bei dem 

derzeitigen Budgetrahmen tür die Technische Hilfe. Eine Auswei­

tung dieses Bereichs scheint daher, obwohl unbedingt notwendig, 

vorerst nicht möglich. Gleiches gilt für Bewässerungsprojekte. 

1982-84 wurde ein Projekt zur Bewässerung von Reis in Mali 

(über den UNCDF) abgewickelt. Hier hat auch die jüngste Dürre­

katastrophe in Afrika klar gezeigt, daß eine Intensivierung 

der Landwirtschaft, wo dies unter vertretbarem finanziellem 

Aufwand möglich ist, durch boden- und wasserkonservierende 

bzw. Bewässerungsmaßnahmen notwendig sein wird. Seitens des 

BMfAA wird diesen Bedürfnissen Rechnung getragen und landwirt­

schaftliche Entwicklungsprojekte verstärkt gefördert werden. 

Im Berichtszeitraum wurden, nicht zuletzt aufgrund des Mangels 

an durchführbaren bilateralen Projekten, Multi-Bi-Projekte 

mit UNICEF auf dem Gebiet der Wasserversorgung ländlicher Ge­

biete im Sudan, Äthiopien, Djibouti und Libanon durchgeführt. 

Obwohl UNICEF übe~ sehr viel Felderfahruna verfügt und die 

Projekte den Kriterien des Dreijahresproqr~s e~t~nreche~, 

mUSEen diese infolqe der administrativen Struktur des UNICEF 

doch eher als Beiträge zu den Länderproqrarnrnen bezeichnet 

werden. Der Erfolq der Verwendunq der österreichischen Bei­

tracrsleistunq sowie auch die Einschaltung österreichischer 

Lieferfirmen ist in viel gerinqerem Maße möglich als bei 

bilateralen Projekten. 
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5) Verkehr- und Nachrichtenwesen 

Der Bereich hat im Berichtszeitraum stark an Bedeutung gewonnen. 

Neben der auch in Zukunft noch für einen längeren Zeitraum budget­

belastenden Zinsstützungsaktion für das Fernmeldeprojekt Ägypten, 

die entwicklungspolitisch nur mühsam gerechtfertigt werden kann, 

ist vor allem die Durchführung der Studie zur Erstellung eines inte­

grierten Gesamtverkehrskonzepts für die Kagera Region in Ostafrika 

zu nennen. Diese Studie, die zusammen mit Italien finanziert und 

unter nomineller Beteiligung des UNDP - der seinen personellen und 

finanziellen Verpflichtungen aus administrativen Gründen nachzu-

kommen nicht i~ande war - durchgeführt wurde, hat österreich 

Gelegenheit geboten, die vorhandene Planungskapazität auch auf diesem 

Gebiet international sinnvoll einzubringen und sowohl die Entwicklungs­

länder als auch die internationale Gebergemeinschaft auf das vor­

handene Leistungspotential aufmerksam zu machen. 

Die Studie, die langfristig Infrastrukturinvestitionen,insbesondere 

im Bereich der Eisenbahnentwicklung, nach Kosten-Nutzen Gesichtspunkten 

bewertet, wird nunmehr den internationalen Finanzierungsinstitutionen 

durch den Auftraggeber Kagera Basin Organisation vorgelegt. Mit der 

Realisierung konkreter Vorhaben - und damit der Wahrnehmung eventuellgr 

österr. Liefermöglichkeiten - ist in den nächsten Jahren aufgrund der. 

langwierigen Finanzierungsabklärungen noch nicht zu rechnen. 

Weiters wurden im Berichtszeitraum eingehende Vorarbeiten für die 

österr .. Beteiligung an der Rehabilitation der Tanzania-Zambia-Eisen­

bahn (TAZARA) durchgeführt. Bei diesem Projekt, das ab 1986 implemen­

tiert werden wird, ist eine österr. Beteiligung durch eingebundene 

Kreditfinanzierung von Maschinenlieferungen vorgesehen. Die anderen 

Kofinanzierungspartner bei diesem Projekt sind die Europäische Gemein­

schaft, Schweden und die Schweiz, die zum Unterschied von Österreich 

in der Lage sind, ungebundene Zuschüsse zu gewähren. 
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6) Förderung der Produktionskapazitäten des modernen Sektors 

Maßnahmen, die diesem Bereich zuqeordnet werden, sind statistisch 

unter "Industrie, Gewerbe, Fremdenverkehr und andere Dienstleistun­

gen" erfaßt. Hierher zählen sowohl die ergänzende fachliche Aus­

bildung in Form von branchenspezifischen Lehrgängen, die Einrich­

tung von Lehrwerkstätten, projektgebundene Fachausbildungen sowie 

die Durchffihrung von Feasibility-Studien, Bau und Führung von Pro­

duktionsbetrieben und vor allem die Rehabilitation bestehender 

Betriebe. 

Im Berichtszeitraum ist eine stark fallende Tendenz der Ausgaben 

festzustellen. Dies geht vor allem auf einige Großprojekte zurück, 

die stark schwankende Ausgaben bedingen. Am meisten fällt die Ein­

richtunq und der Betrieb eines Schlachthofes auf Kap Verde ins 

Gewicht, für den 19€2 15,7 Mio., 1983 3,9 Mio. und 1984 nur mehr 

Experteneinsätze mit 2,0 Mio. S erforderlich waren. 

Auch bei Durchführbarkeitsstudien ist ein deutlicher Rückgang fest­

zustellen, da in den letzten Jahren nur mehr Studien gefördert wer­

den, wenn auch an der Realisierung des Vorhabens entwicklungspoliti­

sches Interesse besteht und die Finanzierung gesichert ist. Allzu 

oft mußte in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht werden, daß 

Studien, die durchaus positive Ergebnisse brachten, keineswegs zu 

einer Realisierung der 'Vorhaben führten. Die inuner wieder von seiten 

der österreichischen Wirtschaft geforderte Unterstützung des Pla­

nungsexportes konnte nicht mehr aus Mitteln der Entwi~klunqshilfe 

erfolgen, da diese Mittel qemäß Dreijahresprogranun eine andere 

Zweckwidmung haben. 

Die projektgebundene Zusanunenarbeit mit UNIDO wurde in Fachlehr­

gängen weiterqeführt, die ständiq an die von Kursteilnehmern aus . 
Entwicklunqsländern geäußerten Beditrfnisse angepaßt wurden. Als 

besonders erfolgreich kann die Zusammenarbeit mit österreichischen 

Firmen erwähnt werden, die über besonders für-Entwicklunqsländer 

wichtiges Know-how verfügen: z.B. Ausbildung von Hütteningenieuren 

aus Pakistan und Zimbabwe bei VÖEST; Workshop über die Instand­

haltunq von Düngemittelfabriken bei Chemie Linz AG. 
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Ein wichtiges Anlieqen ist die Hebunq der Qualifikation einhei­

mischer Arbeitnehmer. Hier ist vor allem eine mehrjährige Zusam­

menarbeit mit dem Stahlwerk ZISCO, Zimbabwe, zu nennen, wobei 

aus Mitteln der Entwicklungshilfe und der Bundeskammer die Bei­

stellunq von Fachktäften der VÖEST zur Einführung eines perma­

nenten v-Jartungssystems qefördert wurde. Das System wird derzeit 

ohne auslMndische Hilfe weitergeführt und trägt wesentlich zur 

Hebuna der Produktivität des Werkes bei. 

Ein sehr sensitiver Bereich ist der Fremdenverkehr, da hier 

häufig überhöhte Erwartungen der Entwicklunasländer im Hinblick 

auf die möalichen Deviseneingänge best€her.. Aus ~itteln cer Er.t-· 

wicklungstilfe werden ausschließlich Ausbildungs- und Beratungs-· 

maßnahmen gefördert mit dem Ziel, die Effizienz bestehender Ein­

richtungen zu steiaern und eine realistische und kritische Ein­

schätzuna der Vor- und Nachteile des FreMdenverkehrs für die 

Entwicklungslä.nder zu vermitteln. 

Das Interesse der Entwicklungsländer an Unterstützung durch 

österreich ist auf diesem Gebiet groß, doch betreffen sehr viele 

Anfrage Vorhaben, die kommerziell abgewickelt werden können. 

Im Berichtszeitraum mußten die Arbei~en an einem im Jahre 1976 

mit zwischenstaatlichem Abkommen festgelegten Erschließunqspro­

jekt eines Sommer- und Wintererholungsgebietes in ~alam Jabba, 

Pakistan, weitergeführt werden, obwohl dieses Projekt keineswegs 

den Projektkriterien der Entwicklunqshilfe entspricht und sich 

auch in der Durchführung als überaus problembehaftet erwiesen hat. 

\'Teiters sind Maßnahmen zur Stärkung der administrativen Kapazität 

der Entwicklungsländer zu nennen, wie z.B. die regelmäßige Durch­

führung von Kursen für höhere Zollbeamte, die Verbesserung des 

Zugangs zu Patentdokumenten und die Information darüber, die 

Stärkung der Kaoazität für Industrieplanungen durch Beiträge zum 

COMFAR-System der UNlOO und dessen Verbreitung in regionalen 

Seminaren. 
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7) Gesundheitswesen und Soziales 

Das Gesundheitswesen wurde erstmals im Berichtszeitraum 

.1982-84 als eigener Sachbereich der österreichischen Entwicklungs­

hilfe herausgestellt. Die Förderung von Gesundheitsprojekten er­

folgte bis dahin nicht nach programmatischen Gesichtspunkten. 

In den Berichtszeitraum fallen der Abschluß, aber auch die 

Umstrukturierung langjährig fortgeschriebener EH-Projekte. 

So konnte z.B. das noch vo~ 1974 erbaute Spital Loitokitok, 

das seither fast durchgehend von einern österreichischen Arzt gelei­

tet wurde, an die Gesundheitsverwaltung Kenias übergeben werden. Die 

an das Spital angeschlossene Spitalstechnikerschule stand weiterhin 

unter der Betreuung von drei ÖED-Entwicklungshelfern (Österreichischer 

Entwicklungsdienst). In Ergänzung zu den im Personalentsendeprograrnrn 

des ÖED jährlich finanzierten EH-Einsätzen wurde ~eit Mitte des Jahres 

1983 gemeinsam mit den kenianischen Behörden nicht nur ein Erweiterung 

konzept für die Spitalstechnikerschule Loitokitok, sondern auch ein 

Projekt der Neuerrichtung des gleichen Schultyps in Eldoret erarbei­

tet. Die Durchführung beider Projekte fällt in das Jahr 1985. 

Weiters mußte das langfristig angelegte Basishygieneprojekt 

in der Region um Melut im Südsudan aus Sicherheitsgründen wesentlich 

reduziert werden. Der aus TH-Mitteln finanzrarte sudanesische Arzt 

betreut das Rural Hospital weiter und hält bis zur Besserung der poli­

tischen Situation den Betrieb notdürftig aufrecht. 

Mit dem Erkennen, daß ein neuer Weg eingeschlagen werden muß 

der das Fehlen und die schlechte medizinische Versorgung der breiten 

Bevölkerungsschichten der Entwicklungsländer mehr berücksichtigt, 

entwickelte sich zunehmend eine neue Förderungstendenz. Die sys­

tematische Auseinandersetzung mit den bisherigen Maßnahmen und die 

Analyse über Auswirkungen in der Gesundheitsversorgung der Entwick­

lungsländer ergaben - angepaßt an das österreichische TH-Budget -

folgende Förderungsprioritäten: 
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1) ~ithilfe am Aufbau der dezentralisierten medizinischen Ver­

sorguna (d.h. z.B. Abkehr von Spitalsbau und teurer Einrichtung 

zu kleinen Versorgungseinheiten) . 

2) Verstärkung der nräventiven Maßnahmen (Basishygiene, Durch­

seuchungsstudien zur Bekämpfung von Infektionsketten, Aufklärung, 

Impfung etc., Mittel: Personaleinsatz, Schulung). 

3) Intensive Projektanalyse, nrojektbezogene Beratung der Gesund­

heitsverwaltungen der Entwicklungsländer und Mitarbeit an der 

Projektkonzeption unter Berücksichtigung der Selbsterhaltung der 

Gesundheitsstrukturen und Gesundheitseinrichtungen. 

4) Stärkung der bestehenden Struktur und Aufbau durch Verbesserung. 

Diese Strategie der verstärkten technischen Hilfestellung führte 

einerseits zu größerer Arbeitsintensität, andererseits aber zu 

einern vorübergehenden Rückgang der in Geltwert ausdrückbaren Lei­

stungen in der Vorbereitungsphase von Projekten. 

Hier wären insbesondere die konzentuellen Arbeiten für zwei große 

und längerfristiq angelegte Gesundheitsprojekte hervorzuheben: 

1) Das Konzept für die Verb~sserunq der Gesundheitsversorgung von 

Burkina Faso (LLDC) durch Sanierung der beiden staatlichen Spi­

täler in Ouaaadouaou und Bobo Dioulasso. Die Projektdurchführung 

beginnt Ende des Jahres 1985 mit einer 6-monatigen Bauplanungs­

und Identifizierungsnhase der erforderlichen Fremdwährungs­

investitionen. Die lokalen Investitionen werden aus dem mit 

einer Zahlungsbilanzhilfe des OPEC-Fund qebildeten "local counter­

part fund" von Burkina Faso übernommen. Der TH-Projektumfang 

wird bei ca. 20 bis 30 Mill. öS mit einer 4-jährigen Laufzeit 

liegen. 

2) Das Konzept für die Gesundheitsversorgung des Raumes Nema der 

Region Hodh Charghi (Mauretanien). Durch den Einsatz eines öster­

reichischen Fachärzteteams zur Inbetriebnanme des neu erbauten 

Spitals in Nema, aber auch die Ausbildung von mauretanischen 

Fachärzten vor Ort wie die Beistellung von Medikamenten und 

Fahrzeugen sollte neben notwendig eraänzenden Ausbildungs­

maßnahmen für mauretanische Xrzte in Österreich eines der 

brennendsten Probleme der mauretanischen Gesundheitsversorgung 
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der ländlichen Bevölkerung beseiticrt werden. 

Bis zum crecrenw~rtiqen Zeitpunkt konnte jedoch Mauretanien weqen 

in n erösterr. Probleme . betreffend die Personalrekrutierunq und 

die qezielte Ausbildung mauretanischer Ärzte an österr. Kliniken 

kein den Bedürfnissen entsprechendes Angebot qemacht werden. 

Allgemein kristallisierte sich die Rekrutierunq von qualifiziertem 

österr. Personal und die Ausbildunq von ausländischen Ärzten in 

Österreich als eines der crrößten und wachsenden Probleme in der 

Durchf i lhruncr von Gesundhei tsproj ekten heraus. 

österreich berühmt sich seines besoQderen medizinischen Know-how 

in Bezua auf Qualifikation von Ärzten und Ausbildung in Österreich. 

Diesem "Potential" steht aber 

1. eine qerinqe Bere i tschaft und Mobilität aufcrrund der fest­

gefahrenen Strukturen 

2. die hinsichtlich der Bereitstellunq von Turnus- und Facharzt­

ausbilduncrsplätzen an in Österreich ausqebildete ausländische 

Ärzte restriktive Politik der Ärztekammer 

im 1A7ege. 

Die österr. 8ntwicklunqshilfe kann sich daher nur dann auf 

dem Gesundheitssektor encragieren und österr. Know-how verbrei­

ten, wenn gemeinsam mit der Standesvertretuncr der Ärzte und dem 

Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz Lösungen cre­

funden werden, die einerseits die Mobilität der zur Berufsaus­

tibuncr berechtiqten ~rzte und Fach~rzte erhöhen und anderer­

seits das ohnedies in beschränktem Umfanq aus TH-Mitteln ge­

förderte Studium in Österreich von Teilnehmern aus Entwicklunqs­

lRndern an der Medizinischen Fakultät und die anschließende 

oraktische Ausbildung ermöglichen. 
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8) Personaleinsätze 

Der Personaleinsatz ist eines der wichtigsten Instrumente der 

Technischen Hilfe für Entwicklungsländer. Dies zeig t sich deut­

lich im Anstieg um 10 % von 1982 auf 1984. 35 , 3 % des TH-Budgets 

1984 werden für Personaleinsätzea~qewendet. Obzwar es sich eigent­

lich nur um ein Instrument zur Durchführung von Maßnahmen handelt, 

wurden - nicht zuletzt wegen der namhaften Förderungen von 2 

großen Personalentsendungspro~rammen - die "Personaleinsätze in 

Entwicklungsländern" als eigene Sparte in der Gliederung nach 

Sachgebieten geführt. Wegen der Vergleichbarkeit der Zahlen im Be­

richtszeitraum wurden die Personaleinsätze daher noch . nicht den 

Sachgebieten zugeordnet. 

Die Zahlen geben aber auch Einblick in die Methodik und die Ent­

wicklung der technischen Hilfe der letzten Jahre. Während beim 

ÖED der Personaleinsatz in Entwicklung~ländern im Mittepunkt steht 

und zur Uberbr1ickung von Personalengpässen und zur SchulunR' erfolgt , 

stellte das IIZ in seinen Personalentsendungsprograrnrnen zunehmend 

das "Projekt" in den Vordergrund und begann Personal vielseitiger 

einzusetzen. Daraus ergaben sich Ausweitungen der IIZ-Personalent­

sendeprogramme, die entsprechend den Einsatzverträgen dreijährig 

geführt wurden. Darüber hinaus nahmen kurz- und langfristige Per­

sonaleinsätze, die das IIZ im Auftrag der Entwicklungshilfever­

waltung z.T. auch für eine gezielte Projektvorbereitung durchführte, 

Neben Uberbrückung von Personalengpässen wurden Fachkräfte aus 

österreich im Berichtszeitraum also in ansteigendem Maße zur 

- Projektidentifizierung 
- Erstellung von Studien 
- Projektolanung 
- Projektbegleitung und Koordination 
- Beratung und Schulung von einheimischen Multiplikatorn 
- Projektevaluierung 

eingesetzt. 

Darüber hinaus schlägt sich das Inkrafttreten des Entwicklungs­

helfergesetzes vorn November 1983, das die Entwicklungshilfeorgani­

sationen an ausgabenwirksarne sozial- und arbeitsrechtliche Vorschriften bindet, 

in der Statistik ausgabensteigernd nieder. Abgesehen von den zu 100 % aus 

öffentlichen M.itteln finanzierten Personaleinsätzen, die im Auftrag des Bun­

des von den EROs durchgeführt wurden, erfolqte eine Förderung der Personal­

einsatzprogramme des IIZ in Höhe von rund 95 % und des ÖED in Höhe von 70 % . 
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9) Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit 

Die Lücke in der Infrastruktur dieses Sektors wurde im Berichts­

zeitraum durch die Unterstützung der Errichtung eines Büros der 

Dritte-Weit-Nachrichtenagentur IPS 1 ) geschlossen. 

Somit wurden durch Fö~derung der vier Organisationen in den 

Bereichen 

- aktuelle Nachrichteneinholung und -übermittlung durch IPS 

zugunsten österreichischer Medien 

- didaktische Aufarbeitung entwicklungspolitischer Grundsatzthe­

men und Verbreitung nach verschiedenen Adressatenkreisen durch 

den pluralistisch organisierten ÖIE 2 ); insbesondere im Bereich 

des Schulunterrichts und der Jugendarbeit 

- Vermittlung von entwicklungspolitischen Themen des Nord-Süd­

Dialoqs und Anrequnq zur innerösterreichischen Diskussion 

durch das r,'riener Institut für Entwicklungsfragen 

- entwicklungspolitische Dokumentation durch die ÖFSE 3 ) für 

wissenschaftliche Forschung 

gute Voraussetzungen für eine umfassende und bessere Information 

der österreichischen Bevölkerung auf entwicklungspolitischem Ge­

biet geschaffen. Ergänzend dazu erhalten die österr.Institutionen 

IIZ 4), ÖED 5 ) , ÖLAI 6 ) und AAI 7 ) im Rahmen ihres entwicklungspoli­

tischen Wirkungsbereiches zusätzliche Mittel für Information und 

Nerbung. 

Leider steht die Wirkung vorwiegend durch die Unansprechbarkeit 

der österreichischen Medien, aber auch bedingt durch starre Orga­

nisation und nicht ausreichend effiziente Konzepte noch immer nicht 

in einern vertretbaren Verhältnis zum Mitteleinsatz des österreichi­

schen TH-Budgets, von dem immerhin rd. 10 % für Aufgaben der öf­

fentlichkeitsarbeit verwendet werden. 

Seitens der Entwicklungshilfeverwaltunq wurden daher Anstrengungen 

zur Zusammenarbeit der Vereine untereinander, zur Straffung der 

Ausgaben und Verminderung der innerorqanisatorischen Probleme 

unternommen. \~!ie weit diese Impulse von den Insti tu tionen akzep­

tiert bzw. als konstruktiver Beitrag aufgenommen werden, wird 

sich in den kommenden Jahren erweisen. 

1) Inter Press Service 
2) Österreichischer Informationsdienst für Entwicklungspolitik 
3) österr. Forschungsstiftuncr für Entwicklungshilfe 
4) Institut f.Internationale Zusa~menarbeit 
5) Österr. Entwicklungsdienst 
6) Österr. Lateinamerika-Institut 
7) Afro-Asiatisches Institut 
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V.4. Die bilaterale Finanzhilfe (bilaterale Kredite) 

Unter der Bezeichnuncr "bilaterale Finanzhilfe (bilaterale 

Kredite)" werden alle Mitteltransfers zusammengefaßt, die im 

Rahmen der öffentlichen Entwicklungshilfe als rückzahlbare 

Leistungen von Österreich im bilateralen Weg an einzelne Ent­

wicklungsländer durchgeführt werden. 

Es handelt sich um verschiedene A~ten von Leistungen, die vom 

entwicklungspolitischen Standpunkt durchaus unterschiedlich zu 

beurteilen sind, wenngleich ihnen gemeinsam die Absicht ist, 

den Entwicklunqsprozeß in den Entwicklungsländern zu fördern, 

und die Erfüllung gewisser Mindesterfordernisse für ihre Bewer­

tung als öffentliche Entwicklungshilfe im Sinne der internatio­

nalen, insbesondere im Rahmen des DAC der OECD vereinbarten 

Grundsätze, vor allem die Erreichung eines gewissen ~indest­

zuschußelementes (nach den derzeit geltenden Regeln mindestens 

25 %). 

Die österreichische bilaterale Finanzhilfe besteht im wesent­

lichen aus zwei Elementen, die sich grundsätzliCh voneinander 

unterscheiden: 

1. den aus Budgetmitteln (bis 1984 des BKA, ab 1985 des BMfAA) 

und aus Mitteln des ERP-Fonds gewährten Finanzhilfedarlehen 

an Entwickluncrsländer zu besonders günstigen Bedingungen 

(einem besonders hohen Zuschußelement) 

2. den beaünstiqten öffentlichen Exportkrediten und den Start­

hilfekrediten, die von der OECD bei Erreichung eines Zuschuß­

elementes von mindestens 25 % als öffentliche Entwicklungs­

hilfe anerkannt werden können (auf die besondere Problema­

tik dieses Mitteltransfers zugunsten der Entwicklungsländer 

wurde in Kapitel IV.7. ausführlich eingegangen). 

über die Struktur der bilateralen Finanzhilf~ Österreichs 

gibt die nachstehende Tabelle einen globalen überblick, ein 
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detaillierter Uberblick ist in den Tabellen über die öffent­

lichen bilateralen Kredite der Jahre 1982, 19&3 und 1984 

enthalten. 

Die erheblichen jährlichen Schwankungen in diesem Teilbereich 

der öffentlichen Entwicklungshilfe ergeben sich hauptsächlich 

aus den betrRchtlichen Schwankunqen im Umfang der Exportkre­

dite (einschließlich der Starthilfekredite) , die nicht von 

entwicklunqsnolitischen Gegebenheiten, sondern hauptsächlich 

von den binnenwirtschaftlichen und weltwirtschaftlichen Rah­

menbedingungen abhängen. Im Durchschnitt des Berichtszeit­

raumes (1982 - 1984) entfielen etwa 90"% der bilateralen 

Finanzhilfe auf die Exportkredite und nur etwa 10 % auf die 

Finanzhilfedarlehen aus Budgetmitteln und aus ~itteln des 

ERP-Ponds (jeweils ohne Berücksichtiqung der Rückflüsse aus 

diesen Krediten). Der Anteil der Exoortkredite an der gesamten 

österreichischen 0ffentlichen Entwicklungshilfe erreichte 

im Berichtszeitraum T.Terte bis zu etwa 50 % (hier unter Berück­

sichtigung der Rückflüsse) . 
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Tabelle 24: Öffentliche bilaterale Kredite 1) (in Mio S) 

1982 1983 1984 

Budaetmittel 100,00 145,00 137,75 

ERP-Mittel (ohne Starthilfekr. ) 43,00 
. 

68,37 - , --
Starthilfekredite 

(aus Mitteln des ERP-Fonds und 
der Bundeswirtschaftskarnrner) 8,36 3,76 12,88 

Exportkredite 1899,56 1324,92 2035,85 

SUMME 2050,92 1542,05 2186,48 

1) Auszahlunqen, nicht bereinigt um die Rückflüsse 
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V.4.1 Finanzhilfedarlehen 

Aus Budgetmitteln (bis 1984 aus einem f.g. Ansatz des 

Bundeskanzleramtes, seit 1985 aus einem f.g. Ansatz 

des Bundesministeriumsfür Auswärtige Angelegenheiten) 

sowie aus Mitteln des ERP-Fonds wurden für EH-Darlehen 

im Jahr 1982 143 Mio ÖS aufgewendet, 1983 waren es 

213,37 Mio ÖS und 1984 137,75 Mio ÖS, das waren 

1982 rund 7 % der gesamten bilateralen FH (ohne Be­

rücksich~igung der Rückflüsse) 1983 rund 14 % und 

1984 rund 6 %. 

Die Unterschiede der jährlichen Anteile sind haupt-. 
sächlich auf den verschiedenen Umfang der öffentlichen 

Exportkredite, aber auch auf die in den einzelnen Jahren 

in unterschiedlichem Maße eingesetzten Mittel des 

ERP-Fonds zurückzuführen. Die für diese Kredite unter 

den f.g. Ansätzen des Bundeskanzleramtes (ab 1985 des 

Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten) vor­

gesehenen Budgetmittel erfuhren mit gewissen Schwan­

kungen ~n den letzten Jahren eine rasche Ausweitung, 

nämlich von 28 Mio ÖS im Jahre 1978 auf 160 Mio ÖS 

im Jahre 1984, eine Entwicklung, die auch 1985 anhält. 

Die FH-Darlehen sind vom e-politischen Standpunkt 

aus zwei Gründen als besonders wertvoll zu beurteilen: 

Sie erreichen einerseits ein besonders hohes Zuschuß-. 
element (in den vergangenen Jahren lag es um etwa 70 -

80 %) und unterliegen andererseits der unmittelbaren 

Gestaltbarkeit durch das für die EH zuständige 

Ministerium, nämlich bis 1984 durch das Bundeskanzleramt, 

sei~ 1985 aufgrund der durch die Änderung des Bundes­

ministeriengesetzes 1973 erfolgten Kompetenzänderung 

durch das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten. 

Das zuständige Ministerium wählt das Empfängerland aus 

und gestaltet im Einvernehmen mit diesem den Inhalt und 

die Modalitäten der Kreditvereinbarungen und übt auch bei 

der Abwicklung des Kredites -wieder im Einvernehmen mit 

dem Empfängerland - einen entscheidenden Einfluß aus. 

Dabei werden die Grundsätze der österreichischen EH-Poli­

tik, wie sie im Dreijahresprogramm der österreichischen EH 

festgelegt sind, voll angewendet. 
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Trotz der beträchtlichen Ausweitung der für diese Kredite vor­

gesehenen Mittel in den letzten Jahren können pro Jahr natur­

gemäß nur wenige Kredite dieser Art vergeben werden, wenn jeder 

einzelne Kredit einen einigermaßen ins Gewicht fallenden Umfang 

erreichen soll. 

Einem wesentlichen Schwerpunkt der österreichischen EH­

Politik, .nämlich der Förderung der am wenigsten entwickelten EL 

(LLDC) kann bei der Einräumung dieser Kredite nur sehr beschränkt 

Rechnung getragen werden. Im Berichtszeitraum wurde lediglich 

einem Land dieser Ländergruppe ein Kredit gewährt (Tanzania, 1982) 

Dieser Umstand findet allerdings seine Erklärung darin, 

daß die am ,wenigsten entwickelten EL nur sehr beschränkt in der 

Lage sin~, den Schuldendienst, der sich auch bei einem sehr hohen 

Zuschußelement ergibt, zu tragen. Auch nur die Rückzahlung des Kre­

dites nach einem beträchtlichen tilgungsfreien Zeitraum und über 

viele Jahre erstreckt, kann oft Ländern dieser Gruppe nicht zuge­

mutet werden, weshalb für sie naturgemäß primär die Gewährung von 

nichtrückzahlbaren Leistungen der Technischen EH in Frage kommt. 

Sehr wohl aber sind diese Kredite für Länder mit niedrigem BNP pro 

Kopf von großer Bedeutung, deren Entwicklungsprozeß besonders be­

günstigte Kredite erfordert, die aber einen gewissen Schuldendienst 

zu tragen durchaus in der Lage sind. 
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V.4.2. Die öffentlichen Exportkredite und Starthilfekredite 

Auf die Problematik der öffentlichen Exportkredite und der 

öffentlichen Starthilfekredite, die im Rahmen der öffentlichen 

Entwicklungshilfe österreichs einen beträchtlichen Umfang 

erreichen (Anteil 1934 rund 51 %) wurde bereits im KaDitel 

IV (Abschnitt IV.7) ausführlich eingegangen. 

Die nachfolgenden Tabellen über die öffentlichen bilateralen 

Kredite der Jahre 1982, 1983 und 1984 geben einen Überblick 

über die in diesen Jahren ausbezahlten Exportkredite 

(Rahmen-II-Finanzierunq) und Starthilfekredite sowie der 

aus diesen Krediten in diesen Jahren erfolgten Rückzahlungen 

nach Ländern. 

Die Anqaben fassen für die einzelnen Länder gegebenenfalls 

auch mehrere Exoortkredite bzw. die Rückzahlungen aus 

mehreren Exportkrediten zusammen, die Nennung der einzelnen 

Kredite ist aufqrund der geltenden österreichischen Daten­

schutzgesetzgebunq nicht möglich, da aus ihr Rückschlüsse 

auf konkrete Exportgeschäfte und deren relevante Daten ge­

zogen werden könnten. Aus den gleichen Grilnden können auch 

Angaben bezüglich der Exportgüter nach Industriebranchen 

nicht gemacht werden. 

Allgemein kann zur regionalen Verteilung der Exportkredite 

gesagt werden, daß sie sich auf wenige Länder Nordafrikas 

(Alqerien, Ägynten und Tunesien) und die höher entwickelten 

Länder Ostasiens konzentrieren, wenngleich es starke jähr-

liche Schwankungen gibt, die haupts~chlich auf das Vorliegen 
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einzelner Großorojekte (etwa im Rahmen des österreichisch­

algerischen Ressortabkommens aus dem Jahre 1981 über die 

Finanzierung der ~odernisierunq des Eisenbahnnetzes Alge­

riens) zurückzuführen sind. Im geringeren Ausmaß kommen 

Exportkredite auch Ländern Lateinarnerikas und Europas 

(hier insbesondere der Türkei) zuqute. 

Sachliche Schwerpunkte der Exportkredite sind die Finan­

zierung von Investitionen im Kraftwerksbau, in der Infra­

struktur (besonders im Eisenbahnbau) , aber auch in der 

Finanzierung von Anlaqen der Schwerindustrie, des Anlagen­

baues und der Konsumgüterindustrie sowie der Landwirtschaft 

einschließlich der Finanzierunq von Bewässerungsanlagen. 
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Tabelle 25: Öffentliche bilaterale Kredite 1982 

(in 1.000 S) 

Kredi tart Auszahlungen 
+) 

Rückflüsse 

Griechenland Starthilfe 1.905 

Jugoslawien Starthilfe 5.000 750 

Spanien EFIC-Rahlllen II 1.059 

Spanien Starthilfe 900 

Türkei EF IC-Rahlllen II 118.643 

Türkei Starthilfe 800 

Zypern EFIC-Rahlllen II 24.737 

Europa insgesalllt 149.439 4.355 

Agypten EFK-.Rahlllen II 35.064 42.910 

Al'1erien EFK-Rahlllen II 533.416 

Lesotho Starthilfe 800 

Ni'1erien EFK-Rahlllen II 78.126 

Ni'1erien Starthilfe 1.200 

Silllbabwe Bud'1e t 10.000 

Tanzania ERP 33.005 

Tanzania EFX-Rahlllen Ir 1.667 

Tunesien EFK-Rahlllen II 170.259 

Zaire EFX-Rahlllen II 2.382 

Afrika insgesalllt 861.537 47.292 

Indien EFX-Rahlllen II 19.948 

Indonesien EFX-Rahlllen II 375.090 

Irak Starthilfe 1.120 

Iran Starthilfe 974 

Jordanien EFX-Rahlllen II 160.993 

Korea (Süd) Starthilfe 286 

Libanon EFX-Rahlllen II 200.946 1.142 

Malaysia EFK-Rahmen Ir 53.495 

Pakistan EFlC-Rahlllen II 1.290 

Phi liilpillen EFX-Rahlllen n: 102.573 

Philippinen Starthilfe 200 

Saudi-Arabien Starthilfe 700 
Singap<ur EF X-Rahlllen II 2.491 

Vereinigte Arab.ElIIirate Starthilfe 1.440 

Asien insgesalllt 918.096 4.592 

Brasilien Starthilfe 1. 451 

Costa Riea Starthilfe 166 

Mexiko EFlC-Rahlllen II 9.090 

Mexiko Starthilfe 796 386 

Nicaragua Budqet/ERP 100.000 

Peru EFX-Rahlllen II 21. 05 7 

Lateinallerika insgesalllt 121.853 1 1 .093 

S U M M E 2.050.925 67.332 
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+) Anmerkunq zur Tabelle 25: (S 13G) 

Die Angaben in der Spalte "Auszahlungen" beruhen bei den 

Exportkrediten (EFK-Rahmen 11) auf den qeschätzten Auszah­

lunqen aufgrund der Vertragsabschlüsse der Jahre 1978 bis 

1982 und sind daher nur beschr~nkt mit den Zahlen für die 

Jahre 1983 und 1984 vergleichbar (siehe dazu die Ausführungen 

zur Exportkreditproblematik. im Kapitel IV. Abschnitt IV.7). 
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Tabelle 26 Öffentliche bilaterale Kredite 1983 

(in 1.000 S) 

Kreditart 

Griechenland Starthilfe 

Jugoslawien Starhilfe 

Türkei EFK-Rahmen 11 

Zypern EFK-Rahmen II 

Europa insgesamt 

Ägypten EFK-Rahmen 11 

Ägy[)ten Starthilfe 

Algerien EFK-Rahmen 11 

Kamerun Starthilfe 

Lesotho Starthilfe 

Nigerien Starthilfe 

Tanzania Starthilfe 

Tunesien Budget 

Tunesien EFK-Rahmen 11 

Zaire EFK-Rahmen II 

Afrika insgesamt 

Indien Budget!BRP 

Indien EFK-Rahmen 11 

Indonesien EFK-Rahmen 11 

Iran Starthilfe 

Jordanien EFK-Rah~n II 

Korea (Sud) Starthilfe 

Libanon EFK-Rahmen 11 

Malaysl.a Budget 

Malaysia EFK-Rahmen 11 

Philippinen EFK-Rahmen 11 

Saudl.-Arabien Starthl.lfe 

Vereinigte Arab.Emirate Starthilfe 

Asien insgesamt 

Brasilien 

Costa Rica 

Mexiko 

Mexiko 

Nicaragua 

Lateinamerik? insgesamt 

S U M M E 

+)-------------

Starthilfe 

Starthilfe 

EFK-Rahmen 11 

Starthilfe 

3udget: 

Auszahlungen 

29.267 

9.308 

38.575 

280.390 

Ö 75 

367.265 

990 

1.000 

145.370 

795.689 

98.370 

23. 106 

72.190 

364 

48.418 

324.515 

24.730 

1.500 

593.193 

599 

144.000 

114.598 

1.542.055 

Die Rückflusse stammen aus EH-Krediten des SKA 

Rückflüsse 

2 .291 

1.650 

4.021 

20. 141 

28. 103 

21. 40 1 

109 

800 

800 

800 

140 

3.538 

27.587 

33.388 

780 

22.952 

500 

290 

1. aso 

325 

250 

60.835 

2.626 

166 

lJ.6J6 

,6.428 

1]2.953 

+ ) 
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Tal:;)e~J,e ..;"':;: öffentliche bilaterale Kredite 1984 

(in 1.000 S) 

Kreditart Auszahlungen Rückflüsse 

Griechenland 

Jugoslawien 

Portugal 

Türkei 

Zypern 

Europa Lnsgesamt 

Ägypten 

Ägypten 

Algerien 

Angola 

Kamerun 

Kenia 

Lesotho 

Madagaskar 

Mocambique 

Nigerien 

Tanzania 

Togo 

Tunesien 

Zaire 

Afrika insgesamt 

Indien 

Indonesien 

Iran 

Korea (Süd) 

Libanon 

Malaysia 

Phl.ll.ppinen 

Saudi-Arabien 

Thailand 

Vereinigte Arab.Emirate 

Asien insgesamt 

Brasilien 

Costa Rica 

Kuba 

Mexiko 

Mexiko 

Lateinamerika insgesamt 

S U M M E 

+)-----------------------

Starthilfe 

Starthilfe 

Starthilfe 

EFK-Rahmen Ir 

EFK-Rahmen Ir 

EFK-Rahmen II 

Starthil:e 

EFK-Rahmen II 

EFK-Rahmen Ir 

Starthilfe 

Starthilfe 

Starthilfe 

3udget 

Sudget 

Starthilfe 

Starthilfe 

Starthilfe 

EFK-Rahmen II 

EFK-Rahmen II 

EFK-Rahmen II 

EFK-Rahmen II 

Starthilfe 

Starthilfe 

EFK-Rahmen II 

EFK-Rahmen Ir 

EFK-Rahmen II 

Starthilfe 

EFK-Rahmen Ir 

Starthilfe 

Starthilfe 

Starthilfe 

3udget 

Starthilfe 

EFK-Rahmen II 

5.000 

1 . 125 

33.920 

40.045 

426.520 

750 

1.259.150 

15.352 

35.000 

46.:Joo 

6.000 

1.905 

1.790.677 

617 

63.473 

32.039 

202.371 

299.000 

56.750 

56.750 

2.186.472 

1.991 

1.650 

23.791 

30.211 

57.643 

98.439 

418· 

800 

800 

800 

1.600 

130 

30 

600 

2.358 

105.975 

25.313 

500 

290 

37.499 

2.961 

1.57S 

1. 575 

10.085 

500 

79.223 

2.694 

166 

262 

9.091 

12.213 

255.054 

Die Rückflüsse stammen aus EH-Krediten des BKA (ausgenommen 

507 bei der Türkei und 1.111 bei Malaysia, die aus öffentlichen 

Exoortkrediten g~~mmp.n) 

... ) 

+) 

+) 

+) 
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VI. Vorschau 

Wie in der Regierunaserklärung vom 31.5.1983 niedergelegt, 

"hat österreich dem Ziel der internationalen Entwickluncrs­

strategie für die achtziger Jahre zugestimmt, bis 1990 die 

öffentliche Entwicklungshilfe auf ein Niveau von jährlich 

0,7 Prozent des Bruttoinlangsoroduktes anzuheben".+) Um . 
dieses Ziel bis 1990 zu erreichen, erscheint eine voraus-

schauende Planung anaezeigt. Eine ziffernmäßige Planung ist 

im § 8 des Entwicklunqshilfegesetzes 1974, BGB1.Nr.474, 

ausdrücklich vorgesehen und wurde auch im Rahmen der letzten 

Fortschreibung des DreijahresprDaramms durchgeführt. 

Es erschien dabei notwendig zu untersuchen, wie sich die 

wesentlichen Bestandteile der österreichischen Entwicklungs­

hilfe in den kommenden Jahren entwickeln müßten, um dem für 

1990 anaestrebten O,7-Prozent-Ziel näherzukommen. Alle pro­

Alle nrognostischen Uberlegungen sind nur als Oriengierungs­

hilfe zu verstehen, da deren Erfüllung sowohl von den budge­

tären Möglichkeiten der kommenden Jahre als auch von der 

tatsächlichen wirtschaftlichen Entwicklung österreichs ab­

hänaen wird. 

Den in der Fortschreibuna des Dreijahresprogramms der öster­

reichischen Entwicklunashilfe für 1986-88 angestellten Berech­

nungen für die Soll-Entwickluna der österreichischen Entwick­

lungshilfe wurden folgende Annahmen zugrundegelegt: 

a) Für die Entwickluna des Bruttonationalproduktes wurde vom 

Wert des Jahres 1984 auscregangen und für 1985 ein nomi­

nelles Wachstum von 7 % (aufgrund der jüngsten Prognose 

des österreichischen Instituts für Wirtschafts forschung) 

und für die folaenden Jahre ein jährliches Wachstum von 

nominell 6 % (aufgrund der Budgetnrognose aes Beirates 

für rA7irtschafts- und Sozialfragen) angenommen. 

+) Reaierunaserklärung von Bundeskanzler Dr.Fred Sinowatz 

am 31. Mai 1983, BPD Wien 1983, Seite 43 
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b) Für die Anteile der öffentlichen Entwicklungshilfe 

(ODA) am BNP wurde vom vorläufigen Wert des Jahres 1984 

(0,28 %) ausgeqanoen. 

cl FUr eine globale Berechnung konnten die BeitrMoe der 

Bundeskammer der Gewerblichen wirtschaft und der öster­

reichischen BundeslMnder zur gesamten österreichischen 

Entwicklungshilfe anteilsmäßig unberücksichtigt bleiben, 

sodaß die öffentliche österreichische Entwicklungshilfe 

(ODA) in zwei grundlegende Elemente geteilt werden kann: 

1. die im Rahmen der Ausfuhrförderung vergebenen staatlich 

oarantierten Kredite (Exportkredite) ; 

2. die Budgetmittel für die multilaterale und die bilaterale 

Entwicklunqshilfe sowie die ERP-Mittel, die der ent­

wicklungspolitische Gestaltungsmöqlichkeit durch die 

Bundesregierung unterliegen, wobei den finanzgesetz­

lichen Ansätzen des BMAA weqen ihrer unmittelbaren Umsetz­

barkeit in konkrete Maßnahmen und der Gestaltbarkeit 

aufgrund der entwicklunqspolitischen Grundsätze dieses 

Programms vorranoiqe Bedeutunq zukommt. 

d) Der Anteil der Exnortkredite an der gesamten ODA soll von 

derzeit 51 % auf 30 % im Jahre 1988 gesenkt werden. Dafür 

sprechen mehrere Gründe: 

1. Spätestens ab der Mitte der achtziger Jahre sind aus den 

Exportkrediten Rückflüsse zu erwarten, die größenmMßig 

das Niveau der Neuzusaoen erreichen oder sogar die 

Budgetleistungen drücken könnte. 

2. Daß das Zuschußelement (Geschenkanteil in %) der gesamten 

ODA österreichs den vom DAC der OECD beschlossenen Mindest­

wert von 86 % bei weitem nicht erreicht (siehe Graphik 

G - 4 Seite 40), ist ausschließlich auf den hohen Anteil 

der Exportkredite an der österreichischen ODA zurückzu­

führen. Folqlich kann auch nur eine Reduzierung des 

Anteils der Exportkredite an der gesamten ODA österreich 

der Erfüllung dieses Qualitätskriteriums nMherbringen. 
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e)Hinsichtlich der zahlenmäßigen Hochrechnung des finan­

ziellen Erfordernisses zur Annäherung ·an das O,7-%-Ziel 

wird auf das Dreijahresprogramm der österreichischen 

Entwicklungshilfe 1986-1988 (S. 89 der im Bundesministerium 

für Auswärtiqe Anaelegenheiten erhältlichen Broschüre) 

verwiesen. Den darin anqestellten Berechnungen zufolge 

müßte die öffentliche Entwicklungshilfe ohne Export­

kredite unter den obigen Annahmen bis 1988 auf rund 

6 Mrd. S anaehoben werden. 

Unter allen Umständen werden jedoch trotz der ange­

spannten budgetären Situation in den Folgejahren außer­

ordentliche Anstrengungen bzw. ~ehrleistungen erforder­

lich sein, um den übernommenen Verpflichtungen bzw. inter­

national und national erklärten Zielen gerecht zu werden. 
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BEG R I F F S E R L Ä U T E RUN GEN 

Cash crops 

Markt- bzw. meistens weltmarktorientiert produzierte landwirt­

schaftliche Erzeuqnisse. Die Betonung dieser Charaktereigenschaft 

bestimmter landwirtschaftlicher Produkte ist im Kontext afrikanischer 

Entwicklunqsgesellschaften mit Rücksicht auf den dualen Charakter des 

landwirtschaftlichen Sektors/d.h. der deutlichen Parallelisierung 

rein hauswirtschaftlicher Erzeugunq - hauptsächlich Nahrungsmittel 

für den Eigenverbrauch der ländlichen Bevölkerung - und rein markt­

orientierter Erzeuaunq von Bedeutung. 
- . J . 

Club du Sahel 

Der Club du Sahel ist ein in Paris, im Bannkreis der OECD, angesie­

deltes gemeinsames Organisationszentrum der westlichen Geberländer 

und der im CILSS zusammengefaßten Sahelländer zur Koordination jener 

Aktivitäten beider Seite~ die der Überwindung der Dürrekatastrophe 

im Sahel und ihrer entwicklungspolitischen Konsequenzen dienen. 

Counterpart Fund 

Soll eine gespendete Ware vom Empfänger verkauft werden, um 

mit dem Erlös eine vereinbarte Maßnahme zu finanzieren, so 

wird in der Regel ein CF erric~tet. In der Nahrungsmittel­

hilfe werden CF vielfach einqesetzt, um den preisdrückenden 

Effekt der Nahrungsmittelhilfe zu dämpfen und die Erlöse aus 

dem Verkauf der Nahrungsmittelhilfe für die Förderung der 

heimischen Nahrungsmittelproduktion einzusetzen. 

Diese Vorgangsweise ist allerdings nicht bei katastrophalen 

Hungerenidemien, sondern eher bei strukturell bedingter Unter­

versorgung mit Nahrungsmitteln anwendbar. 
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DAC (Development Assistance Committee; OECD-Entwicklungshilfe­

komitee) 

Die OE CD ist organisatorisch in Komitees mit spezifischen Auf­

gabensteIlungen untergliedert; das DAC (Entwicklungshilfekomitee) 

befaßt sich mit der Koordinierung der Entwicklungshilfe der 

westlichen Industriestaaten. Es gibt einmal jährlich die 

"Review: Development Cooperation" heraus, die die Entwicklungs­

hilfestatistiken und Uberlegungen zur Entwicklungspolitik ent­

hält. 

Dem DAC gehören an: Australien, österreich, Belgien, Kanada, 

Dänemark, Finnland, Frankreich, BRD, Italien, Japan, Nieder­

lande, Neuseeland, Norwegen, Schweden, Schweiz, Großbritannien, 

USA und die Kommission der EG. Beobachter: Weltbank und IWF . 

• 

Dreijahres-Entwicklunashilfeproqramm 

Das Entwicklungshilfegesetz:·. vom Juli 1974 sieht zwingend die Er­

stellung eines Dreijahresprogrammes fHr die österreichische Ent­

wicklungshilfe vor. Zweck des Programmes ist die längerfristige 

Planung der Entwicklungshilfe, wobei die voraussichtlichen Kosten 

und die Möglichkeiten der Finanzierunq anzuführen sind. Das Programm 

ist jährlich vom zuständigen Ressort im Einvernehmen mit dem Bundes­

ministerium für Finanzen bis 31. Mai fertigzustellen und nach An­

hf5rung des Entwicklungshilfebeirates der Bundesre~ierung vorzuleqen. 

Aus dem Widerspruch zwischen der Jährlichkeit der Ausarbeitung und 

der Dreijährigkeit des Zielhorizonts ergibt sich, daß die jeweils 

aktuellen Fassungen des Programms ihrer Natur nach Fortschreibungen 

sind. Der heutige umfangreiche Charakter des Dceijahresprogrammes 

ist Ergebnis sowohl gestiegener Ansprüche als auch des langjährigen 

Gedankenaustausches mit dem Entwicklungshilfebeira~. Der vom Gesetz 

nortnoierbz: Bereitstellungsstichtag hat sich in der Praxis als problema­

tisch erwiesen, da ressortfremde Vorjahresdaten über österreichische 

Entwicklungshilfeleistunsen häufig erst zur Jahresmitte vollständig 

verfügbar sind, und da internationale Datensammlungen über Vor­

jahresveränderungen im v-lelt-Entwicklungsprozess erst ab Jahresmitte 

zuqänglich werden; damit ist es schwierig/die jeweils aktuellsten 

Ausgangsdaten für eine IRngerfristige Planung zum vorgesehenen 

Zeitpunkt hinreichend zu kornnIettieren. 
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EFK - Rahmen 11 

EFK bedeutet Exportfinanzierungskredite bzw. Exportfinanzie­

rungskomitee, wo diese Kredite behandelt werden. Das Komitee 

beschäftiqt sich ausschließlich mit Krediten an Entwicklungs­

länder. 

Für die österreichische Exportfinanzierung stehen zwei Rahmen 

zur Verfi.i.gung. Grob gesprochen werden im Rahmen I Kredite zu 

kommerziellen Bedingungen, im Rahmen II gestützte Kredite be­

handelt. Für die Exportkredite, die als ODA angerechnet wer­

den sollen, ist daher das Verfahren des Rahmen II anzuwenden. 

Ent'..ricklungshelfer siehe "Fachkräfte der Entwicklungshilfe" 

Entwicklunqshilfegesetz 

1974 wurde mit dem Entwicklungshilfegesetz BGBl.Nr.474/1974 

eine gesetzliche Grundlage für die Durchführung der Entwick­

lungshilfe des Bundes geschaffen. 

Ziel war damals, die mit dem Bundesministeriengesetz 1973 

neu geschaffene Entwicklungshilfekompetenz des Bundeskanzler­

amtes auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen. 

Der damaligen Erfahrung entsprechend, regelt das Gesetz vor 

allem die mediatisierte Entwicklungshilfe, also die Förderung 

von Initiativen privater Organisationen und Unternehmen 

(Entwicklungshilfeorganisationen) im Bereich der Entwicklungs­

hilfe durch den Bund. 

Die zunehmend komplexer werdenden Anforderungen an eine problem­

bezogene Entwicklungehilfe bedürfen heute einer breiteren Palette 

von Vorgangsweisen des Geberstaates, für die das Gesetz keine 

entsprechenden Regelungen getroffen hat. Außerdem sind in der 

Zwischenzeit verschiedentlich gesetzliche Be~timmungen·erlassen 

worden (z.B.Entwicklungshelfergesetz, Bestimmungen im Rahmen 

des Einkommensteuergesetzes, des Abgabenänderungsgesetzes, des 

Gehaltsgesetzes, des ASVG, des Zivildienstgesetzes u.a.), die 

zu einer gewissen Unübersichtlichkeit der Materie geführt haben. 
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Experten siehe "Fachkräfte der Entwicklungshilfe" 

Fachkräfte der Entwicklunqshilfe 

Österreichisches Personal, das in Entwicklungsländern im Rah­

men der Entwicklungshilfe tätig ist oder auf eine solche 

Tätigkeit vorbereitet wird. 

österreich versucht - zum Unterschied von anderen Ländern 

• (z.B.BRD oder die im englischsprachigen Raum übrliche Unter­

scheidung zwischen "volunteers" und "experts")- Entwicklungs­

helfer und Experten als graduell, aber nicht essentiell unter­

schiedliche Gruppen zu behandeln. Das Entwicklungshelfergesetz 

(BGBl. 574/1983) gilt für alle Fachkräfte der Entwicklungshilfe. 

In der Praxis sind die Grenzen ebenfalls fließend. Normaler­

weise werden Fachkräfte, die im Rahmen der Jahresprogramme der 

Entsendeorganisationen zum Einsatz kommen - unabhängig von 

ihrer Qualifikation bzw.· der Höhe"" ihrer Bezüge - als Entwick­

lungshelfer, solche, die aufgrund von Sonderprojekten t~tig 

sind, als Experten bezeichnet. 

Gleichqesinnte Staaten (Like-Minded Countries) 

Die Einrichtung einer informellen Gruppe sogenannter "Gleichge­

sinnter Staaten" entstand ab 1976/77 durch die Konsultations­

und Koordinationsbedürfnisse von 7 kleinen europäischen Ländern 

(Schweden, NorNegen, Finnland, Dänemark, Niederlande, Belgien, 

Irland) die, auf Basis ihrer gemeinsamen, grundsätzlich aufge­

schlossenen Haltung gegenüber dem Anliegen der Entwicklungsländer, 

innerhalb der Gruppe der westlichen Geberstaaten als dynamisches 

Element dienen, und zugleich zwischen Geber- und Empfängerländern 

eine verständnisvolle Beziehung herstellen wollten. Ursprüng-

lich zielten die Bemühungen dieser Länder primär auf die allge­

meine Erhöhung der westlichen Entwicklungshilfeleistungen und 

auf die Förderung einer positiven Einstellung des Westens in 

entwicklungspolitischen - etwa Errichtung eines Gemeinsamen 

Rohstoffonds - Fragen. Bedingt durch die zunehmende Nord-Süd­

Interdependenz haben die entwicklungspolitischen Fragen in den 

letzten Jahren ein stärkeres Gewicht bei den Beratungen der 

Grupoe erhalten. Österreich rechnet seit der 3.Taqung dieser 

Grupoe im Auqust/September 1977 zu diesem Kreis, der derzeit aus 

12 Ländern besteht (Australien, Belgien, Kanada, Dänemark, Finnland 

Frankreich, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, österreich, 

Schweden) . 
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Nahrungsmittelhilfe-Ubereinkommen (NMÜ) 

Englisch "Food Aid Convention" (FAC). Das NMÜ wurde 1973 

geschaffen. Österreich trat 1980 bei. Die Mitglieder ver­

pflichten sich zu jährlichen Nahrungsmittelgetreide-Liefe­

rungen. Die österreichische Mindestquote beträgt 20.000 t 

Weizen oder Weizenäquivalent. Die derzeit geltende Verlängerung 

des NMÜ läuft am 30.6.1986 aus. 

Die Nahrungsmittelhilfe ist wegen möglicher nachteiliger 

Effekte auf die heimischen Agrarmärkte, Preise für selbst­

erzeugte Nahrungsmittel, Konsumgewohnheiten u.a. umstritten, 

angesichts der Hungerkatastrophe in Afrika aber für viele 

Länder dieses Kontinents derzeit noch unverzichtbar. 

OE CD (Orqanization fHr Economic Co-operation and Developmenti 

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) 

Die OECD wurde am 14.12.1960 durch das Pariser Übereinkommen, 

das am 30.9.1961 in Kraft trat, gegründet. Ihr gehören alle 

westlichen Industrieländer sowie Jugoslawien (Sonderstatus) 

und als Entwicklungsländer Griechenland, Portugal und die 

Türkei an (insgesamt 24 Staaten). Sitz: Paris. 

Ihr Ziel ist die Planung, Koordinierung und Vertiefung der 

wirtschaftlichen Entwicklung. 
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Öffentliche Entwicklungshilfe (ODA) 

Die OE CD unterscheidet bei Zahlungsströmen an Entwicklungs­

länder zwischen öffentlicher Entwicklungshilfe, anderen öf­

fentlichen Zahlungen und privater Hilfe. Als "öffentliche . 
Entwicklungshilfe (Official Development Assistance - ODA) " 

gelten nur Leistungen, die - entweder als Schenkung (grant) 

oder als Kredit (loan) - folgende Bedingungen erfüllen: 

- die ~eistung muß von seiten einer öffentlichen Stelle er­

bracht werden 

- sie muß die Förderunq der wirtschaftlichen Entwicklung und 

der Wohlfahrt im Em?fängerland zum hauptsächlichen Ziel 

haben und 

- der Schenkungsanteil jeder einzelnen Transaktion muß zu­

mindest 25 % des Finanzrahmens dieser Transaktion (z.B. 

eines einzelnen Projektes) ausmachen. 

Zum Unterschied zur Einzeltransaktion, für die der Schenkungs­

anteil verhältnismäßig niedrig ist, soll die gesamte in einem 

Jahr geleistete öffentliche Entwicklungshilfe eines Geberlandes 

einen Schenkungsanteil von zumindest 86 % enthalten. Dieser 

hohe Schenkungsanteil für die Jahresgesamthilfe kann nur er­

reicht werden durch die Verbindung von Einzeltransaktionen, 

die zu 100 % in Form einer Schenkung erfolgen, mit anderen 

Transaktionen mit einem geringeren Schenkungsanteil. 

Schuldendienstverhältnis 

Tn IMP-Definition das prozentuelle Verhältnis zwischen der Summe au. 

Amortisationszahlunqen auf langfristige Kredite und aus gesamten 

Kreditzinsleistungen einerseits zu den Erlösen aus Exporten von 

Gütern und Dienstleistungen andererseits. Dieses prozentuelle 

Verhältnis dient der Einschätzung der Schuldendienstbelastung und 

der Schuldendienstfähigkeit. 
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Sonderfazilität für Afrika südlich der Sahara 

Die "Special Assistance Facility" ist eine einmalige Aktion 

im Rahmen der Internationalen Entwicklungsorganisation IDA 

(Weltbank-Tochter), zu der die Geberländer auf freiwilliger 

Basis und ohne das bei IDA-v.7iederauffüllungen übliche "mul ti­

lateral burden sharing" beitragen sollen. Die Mittel der SAF 

sollen in erster Linie jenen afrikanischen Ländern zugute 

kommen, die entweder bereits Reformprograrnrne durchführen oder 

von denen zu erwarten ist, daß sie solche in den nächsten ein 

bis zwei Jahren in Angriff nehmen werden. 

Zusagen (in Form von direkten Leistungen oder Parallelfinan­

zierungen) liegen in Höhe von 1,1 Mrd. US-$ vor. Österreichi­

scherseits ist ein Beitrag von 10 Mio. US-$ vorgesehen. Die 

Auszahlungen sollen in den Jahren 1985 bis 1987 erfolgen. 

Die Mittel der Fazilität werden von der IDA gesondert treu­

händig verwaltet. Mit den Mitteln werden Kredite zu IDA-Bedin­

gungen (50 Jahre Laufzeit, 10 Jahre tilgungsfrei, zinsenlos) 

finanziert. 

Terms of Trade 

Die ToT drücken das Austauschverhältnis im AUßenhandel aus, 

sind also ein Maßstab für die wachsende oder sinkende Aus­

landskaufkraft der Exporterlöse eines Landes. Meist werden 

sie durch den Quotienten des Index der Exportgüterpreise und 

des Index der Importgüterpreise ausgedrückt. Sie geben an, in 

welchem Maße die importierten Gütermengen, die für eine Ein­

heit an Exportqütern einqetauscht werden, im Verhältnis zu 

einern Basisjahr (ToT 100) zu- oder abgenommen haben. Steigen 

die ToT über 100, so bedeutet dies, daß die Exportpreise ge­

stiegen sind, d.h. für eine Einheit der Exportgüter können 

mehr Imoortgüter gekauft werden als im Basisjahr. 

Bei sinkenden ToT steht ein Land vor der Wahl - vorausgesetzt, 

daß sich das Exportvolurnen nicht wesentlich steigern läßt -

seine (Investitionsgüter-)Importe zu kürzen oder wachsende 

Zahlungsbilanzdefizite in Kauf zu nehmen. 
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Tyinq Status 

Zu deutsch Bindunqsgrad. Als Tying Status wird der Prozent­

satz der EH-Leistungen an der gesamten ODA bezeichnet, der 

an den Bezug der Waren und Dienstleistungen (die Gegenstand 

der einzelnen EH-Haßnahmen sind) aus dem Geberland geb~nden 

ist. Die Frage der Beschaffungsregeln steht damit in engem 

Zusammenhang (procurement practices) und wird derzeit im DAC 

diskutiert. (Wettbewerbsproblematik) 

Zuschußelement(Grant Element) 

Das Zuschußelement soiegelt die Konditionen (Zinssatz, Lauf­

zeit, rückzahlungsfreier Zeitraum) eines Kredites wider und 

dient als Maßstab für den Entwicklungshilfecharakter eines 

-Kredites. 

Es wird berechnet, indem die Rückzahlungen laut Tilgungsplan 

zu einem Marktzinssatz diskontiert (abgezinst) werden und die 

Summe der diskontierten Werte mit dem Kreditbetrag verglichen 

wird. Wenn z.B. ein Kredit von 1.000 S gegeben wird und die 

Summe der diskontierten Rückzahlungen 650 S beträgt, so er­

gibt sich das Zuschußelement wie folgt: es wird die Differenz 

1.000-650 = 350 als Prozentsatz des Kreditbetrages angegeben, 

also 35 % Zuschußelement. 

Zusch1i.sse 

Englisch "grants". Als Zuschüsse werden alle unentgeltliChen, 

also auf Geschenkbasis (a fonds perdu) erbrachten Entwicklungs­

hilfeleistungen bezeichnet. Wird im Deutschen vielfach mit 

Technischer Hilfe gleichgesetzt. Im Englischen bedeutet 

"technical assistance" jedoch Wissens- und Technologietransfer 

zum Unterschied von Kapital- bzw. Investitionsprojekten und 

Programmhilfen. 
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A B KUR Z U N G S VER Z E ICH N I S 

Bereich OE CD und bilaterale Entwicklunqshilfe 

BlP Bruttoinlandsprodukt 

BNP Bruttonationalprodukt 

CAFTP. Centre Austro-Bourkinab~ d e Formation Technique 
Professionelle (Technische Ausbildungsstätte in 
Ouagadougou/Burkina Faso 

DAC Development Assistance Comittee - Entwicklungs-
hilfekomitee der OECD 

EFK F.xportfinanzierungskredite 

EH Entwicklungshilfe 

EHO Entwicklungshilfeorganisation 

EL Entwicklungsländer 

FH Finanzhilfe 

LDC=LLDCLeast Developed Countries - die "am wenigsten entwickelten 
Länder" 

ODA 

OECD 

OOF 

TH 

Official Development Assistence - Öffentliche Entwicklungs­
hilfe 

Organisation for Ecomomic Cooperation and Development 

Other Official Flows - Ande~ öffentliche Zahlungs­
ströme (Öffentliche Zahlunqen an EL, die den ODA­
Mindestbedingungen nicht entsprechen 

Technische Hilfe 
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Internationale Finanzinstitutionen und internationales Finanzsystem 

ADB=AEB 

ADF=AEF 

ASDB=AsEB 

ASDF=AsEF 

GAB 

IBRD 

IDA 

IDB=IEB 

IEFR 

IFAD 

IFC 

IMF=IWF 

African Development Bank - Afrikanische 
Entwicklungsbank 

African Development Fund - Afrikanischer Ent­
wicklungsfonds 

Asian Development Bank - Asiatische Ent­
wicklungsbank 

Asian Development Fund - Asiatischer Ent­
wicklungsfonds 

General Agreement on Borrowing - Allgemeine 
Kreditvereinbarung 

International Bank for Reconstruction and 
Development - Weltbank 

International Develo?ment Association 
(Tachteragentur der Weltbank) 

Interamerican Development Bank - Inter­
amerikanische Entwicklunqsbank 

International Emergency Food Reserve - Inter­
nationale Nahrungsmittel-Notstandsreserve 
(im Rahmen der FAO) 

Interational Fund for Aqricultural Development -
Internationaler Landwirtschafts-Entwicklungsfonds 

International Finance Corporation (Tochtergesell­
schaft der Weltbank) 

International Monetary Fund - Weltwährungsfonds 
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Bereich der UN-Organisationen und der internationalen Beziehunqen 

DOM/TOM 

ECOSOC 

FAO 

GATT 

ILO 

ITC 

RGiAT 

SNPA 

SU 

UN = VN 

UNCDF 

UNCTAD 

UNDP 

UNICEF 

UNIDF 

UNIDO 

D§oartement et Territoire d'Outre Mer -
französische überseeische Gebiete mit ver­
schiedenem Territorialstatus 

Economic and Social Council - Wirtschafts- und 
Sozialrat der Vereinten Nationen 

Food and Agriculture Organisation - UN-Organi­
sation für Ernährung und Landwirtschaft 

General Agreement on Tariffs and Trade 

International Labour Organisation -
Internationales Arbeitsamt 

International Trade Center 

Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe 

Substantial New Proqramrreof Action (für LLDC) 

Sowjetunion 

Uni ted Nations - Vereinte Nationen 

UN-Caoital Develooment Fund - UN-Kapitalentwicklunqs­
fonds (von UNDP verwaltet) 

Uni ted Nations Conference on Trade and Development -
UN-Organisation für Handel und Entwicklung 

Uni ted Nations Develooment Proaramme -
UN-Entwicklungsproqramm 

UN-Children's Fund - Kinderhilfswerk der VN 

United Nations. Industrial Develooment Fund -
UN-Industrieentwicklungsfonds 

Uni ted Nations Industrial Develooment Organisation -
UN-Industrieentwicklunqsorganisation 

World Food Council - UN-Welternährungsrat 

World Food Programme - 1i'TelternÄhrungsprogramm der FAO 

T~Torld Heal th Organisation - UN-T<fel tgesundhei ts­
orqanisation 
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Sonstiges 

CILSS 

~IC 

NIC 

SADCC 

Comite Permanent Inter-Etats de Lutte Contre la 
Secheresse dans le Sahel - Kooperationskomitee 
der Länder der Sahelzone 

Middle Income Countries - Entwicklungsländer 
mit mittlerem BNP-Niveau 

Newly Industrialising Contries -
Neue Industrieländer, ~Schwellenländer~ 

Souther African Development Coordination Conference -
Reqionales Kooperationsmodell der soq .. "Frontstaaten" 
(Anrainer der Renublik Südafrika) 
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Liste der Entwickluncrsländer, qereiht nach dem j~hrlichen Pro­

Konf-Einkommen 19S3 

Land 

TschadX
) 

Bhutanx ) 

Kamouchea 
. x) 

Banqladesh 

Äthiooien x) 

~ali x) 

Zaire 

Nepal x) 

Afghanistanx ) 

Guinea-BissauX ) 

Burma 

~urkina Faso x) 

Vietnam 

Malawi x) 

Uqandax ) 

Tansaniax ) 

Niqerx ) 

Burundix) 

sornaliaX
) 

Mayotte 

Indien 

Rwanda X
) 

Zentralafrikanische RepublikX ) 

Togo x) 

Volksrepublik China 

Beninx ) 

Gambiax ) 

Madaqaskar 

Laos x ) 

"osarnbik 

Maledivenx ) 

Guineax ) 

Sao Torne & Princioex ) 
U • t' x) 
~a~ J. 

Ghana 

Pro-Koo~-Einkommen 
19'33 (Fe; $) 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

. 1 So 

1 So 

210 

220 

240 

240 

240 

250 

260 

270 

2So 

280 

290 

290 

290 

290 

300 

310 

320 

320 
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Land 

Sri Lanka 
x) 

Komoren 

Kenya 
x) Kap Verde 

. x) 
~ierra Leone 

Pakistan 

Sudanx ) 

St.Helena 

Senegal 

l\1auretanien 

Turks & Caicos Inseln 

Kiribati 

Liberien 

Lesothox ) 

Bolivien 

Jemen, Dem. x ) 

Jemenx ) 

Guyana 

Tokelau 

Äquatorial Guineax ) 

Indonesien 

Sambia 

Anguilla 

Salomon Inseln 

Tuvalu 

Honduras 

Äqyoten 

EI Salvador 

Elfenbeinkiiste 

Simbabwe 

~arokko 

Nigeria 

Philippinen 

Tonga 

Papua Neu Guinea 

Vanuatu 

- 2 -

Pro-Kopf - Ei nkornrnen 
1 t181 WS ~) 

330 

340 

360 

380 

390 

400 

440 

440 

460 

470 

470 

510 

510 

510 

520 

560 

580 

640 

670 

700 

710 

720 

740 

750-

760 

760 

780 

790 
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Land 

Kamerun 

Thailand 

St.Kitts -Nevis 

Dj ibouti x) 

St.Vincent and Gr. 

Swaziland 

Nikaraqua 

Botswanax ) 

Angola 

westsarnoax ) 

Dominica 

Grenada 

Pazifische Inseln 

Cook Inseln 

Costa Rica 

Peru 

St.Lucia 

Guatemala 

Belize 

~auritius 

T~allis & Futuna 

Kongo 

TUrkei 

Tunesien 

Jamaika 

Niue 

Dominikanische Republik 

Kolumbien 

Paraquay 

Ekuador 

Syrien 

Jordanien 

Antigua und Barbados 

Fiji 

Libanon 

Chile 

- 3 -

Pro-Konf~Einkommen 
1 Q83 . (U~ ~) 

800 

810 

820 

860 

890 

900 

920 

970 

990 

1000 

1020 

1040 

1060 

1120 

1140 

1150 

1230 

1230 

1290 

1300 

1380 

1410 

1410 

1430 

1680-

1710 

1730 

1790 

1870 
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Land 

"1alaysia 

Brasilien 

Iran 

Korea, Republik 

Arqentinien 

Panama 

St.Pierre & ~iquelon 

Portuqal 

Mexiko 

Virgin Inseln 

Montserrat 

Seychellen 

Aloerien 

Uruouav 

~acao 

Jugoslawien 

Irak 

Taiwan 

Kaiman Inseln 

Guyana 

Surinam 

Malta 

Reunion 

Zypern 

Kuba 

Barbados 

Griechenland 

Bahamas 

Venezuela 

Guadeloupe 

Falkland Inseln 

Gabon 

Martinique 

Niederländische Antillen 

Israel 

Gibraltar 

Hongkonl'1 

Nauru 

- 4 -

Pro-Ko~f-Einkommen 
1 9·~3 Urs ~) 

1870 

1890 

2010 

2030 

2070 

2190 

2240 

2360 

2400 

2400 

2490 

2560 

2570 

3520 

3710 

3710 

3720 

3930 

3970 

4060 

4100 

4250-

4270 

5360 

5420 

hOoo 
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Land 

Oman 

Sinaapur 

Trinidad & Tobago 

Libyen 

Neukaledonien 

Polynesien 

Bahrain 

Saudi Arabien 

Bermuda 

Kuwait 

Brunei 

Qatar 

- 5 -

Vereiniate Arabische Emirate 

x) LLDC 

Pro-Kon=-Einkommen 
1 <) ~ 3 (US $) 

6240 

6620 

6900 

7500-

7790 

8190 

10360 

12180 

13320 

18180 

21140 

21170 

21340 
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ANHANG 

I. DAC-Leitlinien für die Finanzierung von Inlandslmstcn 
I. Einleitung 

1. Die Mitglieder des DAC sind übere{nstimmend der Auffassung, daß die 
Finanzierung von Inlandskosten' einen wichtigen positiven Beitrag darstel­
len kann , der die Verwirklichung einer Reihe wichtiger Ziele der Entwick­
lungskooperation, einschließlich der Befriedigung der Grundbedürfnisse, 
erleichtert. Die Bereitschaft, Inlandskosten zu finanzieren, kann: 

die Schaffung inländischer Produktionskapazitäten erleichtern; 
Arbeitsplätze schaffen und im Zug der Durchführung VOll Projekten und 
Programmen unmittelbar eine sofortige Steigerung des Einkommens der 
örtlichen Bevölkerung bewirken; 
eines der in den bedürftigsten Ländern häufig anzutreffenden Probleme 
der Aufnahmekapazität dadurch entschärfen, daß das Angebot an für Ent­
wicklungshilfe in Frage kommenden Programmen und Projekten erweitert 
wird . 

Die Geber sind sich lerner bewußt, daß es den Entwicklungsanstrengungen 
der Emplängerländer abträglich sein könnte, wenn die Verwirklichung sinn­
voller Projekte deshalb unterbliebe, weil der Projektträger nicht in der Lage 
ist, die nötigen Mittel für die Deckung der Inlandskosten bereitzustellen oder 
zu beschaffen. Aus diesen Gründen verpflichten sich die Geber, in angemes­
senem Umfang die Finanzierung von Inlandskosten zu übernehmen, da mit 
der Verlagerung des Schwergewichts auf Projekte zur Befriedigung der 

, Es ist zu beachten, daß der Ausdruck "Finanzierung von Inlandskosten" in diesen 
Leitlinien 
a) ausschließlich als Finanzierung aus Mitteln der öffentlichen Entwicklungshilfe zu 

verstehen ist; 
b) sich auf Ausgaben pezieht, die durch den Transfer frei konvertierbarer Devisen für 

den Erwerb inländischer Güterunt! Dienstleistungen finanziert werden, welche für 
die Durchführung von Projekten oder Programmen benötigt werden; 

c) einen Teil der im Rahmen von Projekten oder Programmen geleisteten Kapltalhllfe 
oder Technischen Hilfe oder auch eine allgemeine Budgethilfe bezeichnen kann; 

d) sich nicht allein auf speziell zur Finanzierung von Inlandskosten bestimmte Mittel, 
sondern auch auf Mittel erstreckt, die gegebenenfalls für die finanzierung dieser 
Kosten verwendet werden können, weil sich der Geber nicht dazu geäußert hat, ob 
diese Gelder vorzugsweise für die Finanzierung von Landeswährungskosten oder 
von Devisenkosten eingesetzt werden sollen; 

e) auch die Finanzierung von Inlandskosten durch die Verwendung von Im Zusam­
menhang mit Warenimportprogranunen entstehenden Gegenwertmitteln ein­
schließt, sofern diese Finanzierung hauptsächlich dazu dient, Landeswährungs­
mittel für Entwicklungsprojekte und -programme verfügbar zu machen. 
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Grundbedürfnisse wahrsch'einlich ein zunehmender Bedarf an dieser Form 
der Hilfe bestehen wird, 
2. Die Entscheidung über eine erweiterte Finanzierung von Inlandskosten 
wird am wirksamsten von Fall zu Fall nach Prüfung der entwicklungspoll ti­
schen Ziele des Empfänger- und des Geberlandes getroffen. Daher müssen . 
die Geber bei der Entscheidung über die übernahme von Inlandskosten fle­
xibel bleiben, damit nicht eine Situation entsteht, in der bestimmte Projekte 
von vornherein von einer solchen Finanzierung ausgeschlossen werden. Im 
allgemeinen sind die Geber bereit, Maßnahmen zur Deckung von Finanzie­
rungslücken zu ergreifen, wenn ein Entwicklungsland Programme oder Pro­
jekte mit einem hohen Inlandskostenanteil zu verwirklichen sucht, obgleich 
es trotz energischer Anstrengungen nicht in der Lage Ist, den Gesamtbetrag 
der benötigten Mittel im eigenen Land aufzubringen. 
3. Die Mitglieder des DAC sind der Auffassung, daß bel der Festsetzung des 
jeweils angemessenen Umfangs der Inlandskostenfinanzierung den globalen 
Entwicklungszielen des Empfängerlandes, seiner wirtschaftlichen und 
sozialen Lage und der Eigenart des betreffenden Projektes oder Programms 
in besonderem Maß Rechnung getragen werden muß. Einige der wichtigsten 
Faktoren, die hiebei zu berücksichtigen sind, werden nachstehend aufge­
führt. Diese Liste dient dem Zweck, wesentliche Argumente herauszustellen, 
die die Entscheidung über die Inlandskostenfinanzierung positiv beeinflus­
sen könnten. Sie ist nicht als ein starrer Rahmen gedacht, in den die Maßnah­
men der Geber sich einzufügen hätten; auch ist nicht anzunehmen, daß alle 
hier genannten Kriterien auf jeden zur Prüfung anstehenden Vorschlag 
zutreffen. Im übrigen ist nicht beabsichtigt, mit den in diesem Schriftstück · 
niedergelegten Leitlinien den Spielraum abzugrenzen, innerhalb dessen die 
DAC-Mitglieder bereit sind, die Finanzierung von Inlandskosten zu erwä­
gen. Vielmehr wird jedes Geberland aufgefordert, seine Politik in dieser 
Frage möglichst weitgehend zu lockern. 

11, Verhältnisse im Empfängerland, die die Übernahme von Inlandskosten 
besonders angezeigt erscheinen lassen 

4. Die nachfolgenden Punkte, die die wirtschaftliche Lage des Empfänger­
landes kennzeichnen, sind besonders aufmerksam zu prüfen. Zwar haben die 
einzelnen Punkte nicht alle das gleiche Gewicht für die endgültige Entschei­
dung über die übernahme von Inlandskosten, doch gibt jedes dieser Krite­
rien unter einem besonderen Blickwinkel Aufschluß darüber, inwieweit das 
betn:ffende Land unter Umständen auf eine externe Finanzierung von 
Inlandskosten angewiesen ist; 
a) der Grad der Ressourcenknappheit, gemessen an den Möglichkeiten der 

Ersparnisbildung; 
b) der Grad der Ressourcenknappheit, gemessen an verfügbaren Haushalts­

mitteln; 
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cl das Ausmaß der Unterbeschäftigung oder Arbeitslosigkeit; 
d) die Zielsetzung des allgemeinen Entwlcklungsprogramms (vor allem die 

Frage, inwieweit es auf die Befriedigung der Grundbedürfnisse ausge­
richtet ist); 

e) die Belastung für die Wirtschaft des Empfängerlandes, die durch eine 
höhere Importnachfrage und eine Teuerung auf Grund von Entwicklungs­
programmen verursacht werden könnti, wenn die Inlandskosten aus eige­
nen Mitteln des betreffenden Landes gedeckt würden. 

III. Arten von Investitionsprogrammen und -projekten, die sich am besten für 
die Übernahme von Inlandskosten eignen 

5. Die besonderen Merkmale des zur Prüfung anstehenden Programms bzw. 
Projekts sind ein weiteres wichtiges Kriterium, dem bei der Entscheidung 
darüber, ob Inlandskosten finanziert werden sollen oder nicht, Rechnung zu 
tragen ist ; die Mitglieder des DAC kommen überein, bei der Festsetzung der 
Höhe dieser Finanzierung die nachstehend aufgeführten Punkte besonders 
zu berücksichtigen. (Dabei sind sie sich bewußt, daß die hier aufgezählten 
Merkmale jeweils unterschiedliches Gewicht habe~ , daß sie nicht unbedingt 
alle für jedes vorgeschlagene Programm oder Projekt von Belang sind und ' 
daß es nicht immer möglich sein dürfte, zu jedem PUnkt genaue Informatio­
nen zu erhalten.) 
a) Allgemeine Kriterien 

Die Priorität, mit der Geber und Empfänger das Projekt oder Programm 
einstufen ; 
die Frage, inwieweit das Projekt oder Programm auf die Befriedigung der 
Grundbedürfnisse ausgerichtet ist und mit dem Ziel der Selbsthilfe im 
Einklang steht; 
die Frage, ob der Empfänger gewährleisten kann, daß er bei Bewilligung 
der gewünschten Inlandskostenfinanzierung in der Lage ist, die benötig­
ten Güter und Dienstleistungen im Inland bereitzustellen. 

b) Verwendung der Güter und Dienstleistungen 
Das Ausmaß, in dem die durcp das Projekt oder Programm geschaffenen 
Güter und Dienstleistungen den ärmsten Bevölkerungsschichten zugute 
kommen und zur Befriedigung der Grundbedürfnisse eingesetzt werden. 

c) Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen im Inland . 
Etwaige Auswirkungen des Erwerbs bzw. der Inanspruchnahme inländi­
scher Güter und Dienstleistungen auf Beschäftigung und Einkommens­
verteilung. 

d) Technische Merkmale des Projekts oder Programms 
Das Ausmaß, in dem die Produktionsverfahren den örtlich oder regional 
verfügbaren Produktionsfaktoren und Ressourcen angepaßt sind; 
das Ausmaß, in dem die sozialen und wirtschaftlichen Kosten der Produk­
tion mit den Zielen des Empfängerlandes vereinbar sind; 
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das Ausmaß, in dein das Projekt oder Programm angemessenen techni­
schen Standards gerecht wird. 

e) Wirtschaftliche Kriterien 
Die Frage, inwieweit ein vollständig realisiertes Projekt Innerhalb einer 

. vertretbaren Frist von externer Hilfe unabhängig wird, und zwar in Fäl­
len, in denen sich das Projekt nicht finanziell selbst tragen kann (z. B. 
Investitionen im Bildungswesen); 
die Frage, inwieweit die durch die Inlands kosten finanzierung geschaffene 
Sekundärnachfrage innerhalb einer vertretbaren Frist gedeckt werden 
kann; 
die Frage, inwieweit das Projekt oder Programm sich nach den jeweils 
angezeigten sachlichen Kriterien selbst tragen kann. 

6. Bei der Entscheidung über eine allgemeine BudgethiIfe prüfen die DAC­
Mitgliede~ zweckmäßigerweise die Gesamtstruktur des Empfängerlandbud­
gets an Hand ähnlicher Kriterien, wie sie In Z 5 aufgeführt sind. 

IV, Das Sonderproblem der Finanzierung von laufenden Kosten • 

7. Wird die Verpflichtung eingegangen, die Hilfe an die bedürftigsten Länder 
zu steigern und das Schwergewicht auf Programme zur Befriedigung der 
Grundbedürfnisse zu verlagern, so ist zu erwarten, daß die Entwicklungslän­
der auf Unterstützung bei der Finanzierung der Im Inland anfallenden lau­
fenden Kosten angewiesen sein werdeni. Die gegenwärtige Politik auf dem 
Gebiet der Finanzierung der laufenden Kosten sollte daher unter Berück­
sichtigung der neuen Schwerpunkte der Entwicklungszusammenarbeit 
überprüft werden. 

V. Durchführungskontrolle 
8. Die Anwendung dieser Leitlinien in der Praxis wird Im Rahmen der Ent­
wicklungshilfeprüfungen des DAC verfolgt. 

I Der Begriff "Finanzierung der laufenden Kosten" bezeichnet In diesen Leitlinien die 
Ausgaben für Inländische Güter und Dienstleistungen, die erforderlich sind, um die 
Betriebs- und Wartungskosten Im Zusammenhang mit einem bestimmten Programm 
oder Projekt zu decken. 
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11 EmpfehJung über die finanziellen Bedingungen und die 
ModaJitäten der ElltwicldungshiIfeJ 

Präambel 

Der Ausschuß der Entwicklungshilfe (DAC) hat die Empfehlung über die 
finanziellen Bedingungen und die Modalitäten der Entwicklungshilfe über­
pruft, die er auf seiner vom 16. bis 18. Oktober 1972 unter Beteiligung von 
Ministern und hohen Regierungsbeamten veranstalteten Tagung angenom­
men hatte. Er 

würdigt die Fortschrit te bei der Verwirklichung bzw. die Ubertreffung der in 
dieser Empfehlung niedergelegten Ziele und nimmt zur Kenntnis, daß die 
Von den DAC-Mitgliedern in ihrer Gesamtheit eingeräumten finanziellen 
Bedingungen im Durchschnitt günstig sind; 
ist sich bewußt, daß eine weitere Verbesserung der finanziellen Bedingungen 
der bffentlichen Sntwicklungshilfeprogramme der DAC-Mitglieder WÜn­
schenswert ist, und zwar nicht nur im Hinblick auf die Gesamtheit dieser 
Programme, sondern auch hinsichtlich ihrer Anpassung an die spezifischen 
Erfordernisse der einzelnen En twic klungsländer; 
behäft igt ernell t, daß die gleiche Aufmerksamkeit auch der Bereitstellung 
eines angemessenen lind anhaltend großen Volumens an öCCentlicher Ent­
wicklungshilfe geschenkt werden muß; 
stellt fest, daß die nach wie vor bestehenden Unterschiede in den finanziellen 
Bedingungen der von den Mitgliedstaaten gewährten Hilfe dem Geist der 
gemeinsamen ßemühungen Abbruch tun und die Aufl'echterhaltung der 
großzugigsten Konditionen erschweren; 
ist Sich bewußt, daß die am wenigsten entwickelten Länder besondere 
Bedi.irfnisse haben; 

bringt enteut zum Ausdruck, daß er entschlossen ist, nach geeigneten Mög­
lichkeiten zu suchen, um Fortschritte beim Abbau der bei den nationalen 
Entwicklungshilfeprogrammen bestehenden Lieferbindul1gen zu erzielen, 
und fordert seine Mitglieder nachdrücklich auf, in der Zwischenzeit die 
nachteiligen Auswirkungen der Lieferbindung soweit wie möglich zu min-
dern; I 

beschließt - mit Ausnahme eines Landes, das sich seine Stellungnahme vor­
behalt - die folgende Empfehlung, die an die Stelle der Empfehlung von 1972 
tri t t: 

I. Geltungsbereich der Ziele für die Konditionen 

1. Die in dieser Empfehlung niedergelegten Ziele erstrecken sich auf die 
Zusagen an öffentlicher Entwicklungshilfe ab 1. Jänner 1978. Die öffentliche 
Entwicklungshilfe umfaßt diejenigen Leistungen, die den Entwicklungslän-

I Beschlossen vom Ausschuß für Entwicklungshilfe am 28. Februar 1978. Italien 
behielt sich seine Stellungnahme vor. 
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dem und multilateralen Institutionen von öffentlichen Stellen, darunter den 
Zentralregierungen und den übrigen Gebietskörperschaften, oder von deren 
ausfilhrenden Organen zufließen, wobei jede Transaktion folgende Bedin­
gungen zu erfüllen hat: 
a) Sie muß in erster Linie der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung 

und der Hebung des Lehensstandards In den Entwicklungsländern 
dienen; 

b) sie muß zu vergünstigten finanziellen Bedingungen erbracht werden und 
ein rechnerisches Zuschußelement l von mindestens 25 Prozent aufweisen. 

H, Ziele für die finanziellen Bedingungen 

2. Um eine weitere allgemeine Verbesserung der Insgesamt eingeräumten 
finanziellen Bedingungen für die öffentliche Entwicklungshilfe zu erreichen, 
sollten sich die Mitgliedstaaten nach Kräften bemühen, bei ihren Zusagen an 
öffentlicher Entwicklungshilfe so bald wie möglich ein durchschnittliches 
Zuschußelement von mindestens 86 Prozent zu erreichen bzw. dieses 
Zuschußelement beizubehalten. In diesem Zusammenhang wird der beson­
dere Wert der in Form von Zuschüssen bereitgestellten Entwicklungshilfe 
anerkannt. 
3. Diejenigen Länder, deren Zusagen an öffentlicher Entwicklungshilfe pro­
zentual zum Bruttosozialprodukt erheblich unter dem DAC-Durchschnitt 
liegen, werden nicht zu den Ländern gerechnet, die das Ziel für die finanziel­
len Bedingungen erreicht haben. 

IU. ßerüc!(sichtigung der Verhältnisse in den einzelnen Empfangerltindcrn 
und lIarmonisierung der I{onditionen 

4. Die Mitgliedstaaten sollten die Konditionen ihrer Entwicklungshilfe in 
jedem Einzelfall an den besonderen Verhältnissen in den betreffenden Ent­
wicklungsländern bzw. Ländergruppen ausrichten. Vor allem sollten die 
Mitgliedstaaten einen wesentlichen Teil der Hilfe, die an die Entwicklungs­
länder mit den schwerwiegendsten Wirtschaftsproblemen vergeben wird, in 
Form von Zuschüssen bzw. zu stark vergünstigten Konditionen leisten. Die­
jenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen großen Teil ihrer Entwicklungs­
hilfe zu vergünstigten Konditionen vergeben, ihn aber auf eine begrenzte 
Zahl von Empfängerländem konzentrieren, sollten bestrebt sein, auch für 
andere Empfängerländer die Konditionen ihrer Hilfe zunehmend zu vergün­
stigen, sofern die Situation dieser Länder es erfordert. 
5. Der Ausschuß für Entwicklungshilfe wird auch künftig die jeweilige Posi­
tion und die Aussichten im Bereich des EInkommensniveaus, der Entwick-

• Das "Zuschußelement" Ist gleiCh der Differenz zwischen dem Nominalwert eines 
zugesagten Darlehens und des (um 10 Prozent) abgezinsten Gegenwartwerts der vom 
Krcdltnehmer während der Laufzeit des Darlehens zu leistenden Tilgungs- und Zins­
zahlungen, ausgedrückt in Prozent des Nominalwerts. 
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IUl1gsergebnisse, der Zahlungsbilanz, der Schuldendienstbelastung usw. 
prüfen. Diese Prüfungen sollen den einzelnen Geberländern bei der Gestal­
tung ihrer Kondilionenpolitik helfen und können als Grundlage für die Erar­
beitung eines einheitlichen Standpunkts in der Frage dienen, welche Kondi­
tionen für das einzelne Entwicklungsland bzw. die jeweilige Ländergruppe 
angemessen sind. 
6. Die Mitgliedstaaten sollten sich in konzertiertem Vorgehen um eine Har­
monisierung der Konditionen auf Empfängerlandebene bemühen. Sie sollten 
sich auf die vorhandenen Konsortien, Beratungsgremien und sonstigen 
gemeinschaftlichen Hilfeleistungsaktionen stützen und dabei gegebenen­
falls mit den beteiligten internationalen Stellen zusammenarbeiten, um zu 
einem einheitlichen Standpunkt über die geeigneten Konditionen zu gelan­
gen, zu denen die Entwicklungshilfe bereitgestellt werden soll. Wo keine 
derartigen Kool'dinierungsmechanismen bestehen, sollte die Harmonisie­
rung der Konditionen durch eine geeignete Form der Konsultation ange­
strebt werden, über deren Gestaltung im Ausschuß für Entwicklungshilfe ein 
IVleinungsaustausch stattfinden könnte. 
7. Das Fehlen aufeinander abgestimmter Konditionen bei der Entwicklungs­
hilfe der Gebel'liinder wirkt sich für die ärmsten Entwicklungsländer 
zwangsläufig besonders nachteilig aus. ßei der Gewährung von Entwick­
lungshilfe an diese Lander sollten die Mitgliedstaaten nicht nur die Verhält­
nisse in dem jeweiligen Land selbst berücksichtigen, sondern sich auch an 
den Konditionen derjenigen Geber orientieren, die diesem Land Entwick­
lungshilfe zu vergünstigten Bedingungen zur Verfügung stellen. Die DAC­
Mitglieder, die ihre Hilfe bisher zu härteren Konditionen vergeben haben, 
sollten sich nach Kräften bemühen, den Durchschnittsbedingungen, die die 
DAC-Milglieder in ihrer Gesamtheit bei ihrer bilateralen Hilfe an das betref­
fende Land anwenden, möglichst nahezukommen. 

IV, Besondere I\onditionen für die am wenigsten entwickelten Länder 

8. Von den Vereinten Nationen wurde eine Gruppe der am wenigsten entwik­
kelten Länder zusammengestellt,jbei denen es sich - abgesehen von etwaigen 
anderen Sondermaßnahmen - empfiehlt, die Konditionen der Entwicklungs­
hilfe so günstig wie uberhaupt möglich zu gestalten. Die öffentliche Entwick­
lungshilfe an diese Länder sollte im wesentlichen in Form von Zuschüssen 
vergeben werden bzw. es sollte die Mindestanforderung erfüllt sein, daß das 
durchschnittliche rechnerische Zuschußelement sämtlicher Zusagen eines 
bestimmten Geberlandes entweder für jedes dieser Länder im Dreijahres­
durchschnitt mindestens 86 Prozent beträgt oder für die am wenigsten ent­
wickelten Länder in ihrer Gesamtheit jährlich mindestens 90 Prozent aus­
macht. 
9. Die DAC-Mitglieder sollten sich nach Kräften bemühen, auch bei ihren 
Zusagen uber öffentliche Entwicklungshilfe an andere ganz besonders 
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bedürftige Lärider ein möglichst großes rechnerisches Zuschußelement vor­

zusehen. 

V. Regelmäßige Prüfung der Verwirklichung der Empfehlung 
10. Im Rahmen seiner EntwlcklungshilfeprUfungen wird der Ausschuß für 
Entwicklungshilfe die Ergebnisse der ~lnzelnen Mitgliedstaaten bel der Ver­
wirklichung der vorstehend vereinbarten Ziele regelmäßig feststellen. Dar­
über hinaus wird der Ausschuß alljährlich die Fortschritte bei der Erfüllung 
der verschiedenen Forderungen dieser Empfehlung prüfen. 

VI. Bedarf an nicht projektgebundener Hilfe und Notwendigkeit der Finan· 

zierung der Inlandslwsten 
11. Die Mitgliedstaaten erkennen die Vorteile der projektgebundenen Hilfe 
an, sind sich aber auch der Tatsache bewußt, daß die Bedürfnisse eines Ent­
wicklungslandes als Ganzes gesehen, wie auch seine Zahlungsbilanzsitua­
lion und andere Faktoren berücksichtigt werden müssen, und daß unter 
Umständen Entwicklungshilfe geleistet werden sollte, um allgemeine Im­
portkosten oder die im Inland entstehenden Entwicklungskosten - oder bei­
des zugleich _ zu finanzicren. Hinsichtlich der Finanzierung der Inlandsko­
sten werden die Mitgliedstaaten den am 27, Oktober 1977 vom Ausschuß für 
Entwicklungshilfe angenommenen Leitlinien für die Finanzierung von 

Inlandskosten Rechnung tragen. 

VII. Prüfung sonstiger öffentlicher oder öffentlich geförderter Leistungen' 

12. Die Ziele dieser Empfehlung betreffen die öffentliche Entwicklungshilfe. 
Daneben kommt aber auch anderen öffentlichen oder öffentlich geförderten 
Leistungen als Finanzquelle nach wie vor Bedeutung zu, Die Mitgliedcr des 
Ausschusses für Entwicklungshilfe kommen daher überein, in Fühlung­
nahme mit den anderen zuständigen Ausschüssen der OECD ihre grundsätz­
liche Einstellung in der Frage der Erbringung derartiger Leistungen an die 
Entwicklungsländer sowie deren Beziehungen zur Entwicklungshilfe und 
zur entwicklung als solcher eingehender zu prüfen. Der Ausschuß für Ent­
wicklungshilfe wird sich außerdem laufend über die Auswirkungen sonstiger 
öffentlicher oder öffentlich geförderter Leistungen und ihrer geographischen 
Verteilung unterrichten, und zwar vor allem in bezug auf die Entwicklungs­
länder, deren Auslandsverschuldung ein sehr ernstes Ausmaß erreicht hat. 

, Namentlich öffentliche oder öffentlich verbürgte private Exportkredite sowie staat­

lich verbürgte private Auslandsinvestitionen. 
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m. Leitlinien für eine VerbesserUng de:r Durchführung der 
Entwicklungshilfe' . . 
Einleitung 

Eine rasche und wirksame Verwendung der bereitgestellten Entwicklungs­
hilfe als Beitrag zu einer gesunden Wirtschafts", ur:td .Sozialentwlcklung ist 
ein gemeinsames Ziel der Geber und Empfänger von Entwicklungshilfe. Der 
DAC hat diesem Problem angesichts der akuten Auszahlungsschwierigkei­
ten. denen sich einige EntwicklungshilfesteIlen 1976177 gegenübersahen, 
große Aufmerksamkeit geschenkt. Wenn diese akuten Schwierigkeiten .nun­
mehr auch weitgehend übenvunden sind, so bleibt doch ein ständiges Inter­
esse an der Förderung wirksamer Verbesserungen bei der Durchführung der 
Entwicklungshilfe bestehen. 
Eine wesentliche Schlußfolgerung der Arbeit des DAC Ist, daß die jüngsten 
Auszahlungsschwierigkeiten im Grund genommen nicht auf eine längerfri­
stige Begrenzung der Aufnahmekapazität der Entwicklungsländer zurück­
zuführen sind. Wenn auch die rasche Mittelaufnahme in den Entwicklungs­
ländern. vor allem in den am wenigsten entwickelten Ländern. durch 
bestimmte Faktoren (wie z. ß. die Verwaltungskapazität. das technische und 
unlernehmerische Potential) begrenzt wird. so können die Geber doch dazu 
beitragen. diese kurz- und miltelfristigen Hindernisse zu beseitigen. 
Die Ergebnisse der Arbeit des DAC sind in diesem Bericht in Form von Leitli­
nien für eine Verbesserung der Durchführung der Entwicklungshilfe nieder­
gelegt. Die DAC-Mitglieder sind übereingekommen. diese Leitlinien bei der 
künftigen Ausgestaltung ihrer Entwicklungshilfeverfahren und -praktiken 
zu berücksichtigen und auf ihre Verwirklichung hinzuarbeiten. Die Leitli­
nien stellen in gewissem Sinn eine Liste der "besten Praktiken" dar. Es wird 
anerkannt. daß zwischen den einzelnen DAC-Mitglledern erhebliche Unter­
schiede in der Verwaltungspraxis und bei den gesetzlichen und verfassungs­
mäßigen Erfordernissen bestehen. und daß einige Geber kurzfristig raschere 
Fortschritte bei der Anpassung ihrer Maßnahmen und Verfahren in der für 
wünschenswert gehaltenen Weise Frzielen können als andere: Wie die Erfah­
rung gezeigt hat, kann viel im Rahmen bestehender gesetzlicher Bestimmun­
gen getan werden. wenn diese flexibel und unter voller Berücksichtigung der 
sehr unterschiedlichen Verhältnisse und Bedürfnisse in den Entwicklungs­
ländern angewendet werden. Wo die gesetzlichen und sonstigen Bestimmun­
gen gewisse Grenzen zutage treten lassen, sind die DAC-Mitglieder bereit, 
Änderungen zu erwägen. die zu einer wirksameren Durchführung und einer 
beschleunigten Auszahlung der Entwicklungshilfe beitragen. Die Art und 
Weise. in der die Geber die Leitlinien zur Anwendung bringen, wird in den 
einzelnen Ländern unter Umständen verschieden sein. Resultate können 

I Diese Leitlinien wurden auf der DAC-Tagung unter Beteiligung von Ministern und 
hohen Regierungsbeamten am 19. und 20. November 1979 angenommen. 
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durch initiativen der einzelnen Geber, durch gemeinsame Anstrengungen 
der Geber und Empfänger oder durch bilaterale Bemühungen einzelner 
Geber und Empfänger erzielt werden. . 
Als Partner im Bereich der Entwicklungskooperation können Geber und 
Empfänger Fortschritte nur erzielen, wenn sie ihre Bemühungen vereinen. 
Aus dieser Sicht heraus liegt es auf der Hand, daß die Entwicklungsländer 
ebenso wie die Geber dafür verantwortlich sind, ihre Kapazität für eine 
wirksame Verwendung der Entwicklungshilfe zu verstärken. Die nachste­
henden Empfehlungen befassen sich ausschließlich mit den Aktionsmöglich­
keiten der Geber. 
Die Entwicklungshilfeslellen und die Empfänger führen im Verlauf ihrer 
täglichen Kontakte bereits einen Dialog über dIe geeigneten Mittel und Wege 
zur Verwirklichung gemeinsamer Ziele. Bei seiner Arbeit kamen dem DAC 
selbst inoffizielle Konsultationen mit den Entwicklungsländern zugute. 
Zwischen den hohen Beamten der Regierungen der Geber- und Empfänger­
länder wurde im wesentlichen übereinstimmung über die Bereiche erzielt. in 
denen eine Verbesserung der Durchführung der Entwicklungshilfe wün­
schenswert wäre. Auch über die Art der Maßnahmen, die ergriffen werden 
könnten. um diese Verbesserungen zu verwIrklichen. wurde weitgehend 
übereinstimmung erzielt. Es ist zu hoUen, daß diese Leitlinien für den weite­
ren Dialog zwischen den Entwicklungsländern und den Industriestaaten in 
den zuständigen internationalen Gremien. die mit der Durchführung der 
Entwicklungshilfe befaßt sind. nützlich sein werden. 
Mit dem Vorschlag dieser Leitlinien für eine Verbesserung der Durchführung 
der Entwicklungshilfe hoffen die DAC-Mitglieder, die folgenden drei Ziele 
zu verwirklichen: 
einen Beitrag zur Wirtschafts- und Sozialentwicklung der Entwicklungslän­
der zu leisten und gleichzeitig die verfügbaren menschlichen und finanziel­
len Ressourcen optimal zu nutzen; 
eine stärkere Beteiligung der Entwicklungsländer an der Projektplanung. 
-vorbereitung und -durchführung zu erleichtern; 
eine rasche Durchführung mit einer wirksamen Verwendung der für die Ent­
wicklung bestimmten Ressourcen zu kombinieren. 

A. Unterstützung bei der Verstärkung der Verwaltungskapazität der Emp­
fänger 

Die Maßnahmen zur Verstärkung der Verwaltungskapazität der Empfänger 
müssen mit dem Grundsatz der Achtung der Souveränität des Empfänger­
landes Im Einklang stehen. Die Geber können ihren Rat anbieten oder auf das 
Vorhandensein ganz bestimmter Hindernisse bei den Empfängern hinwei­
sen. zu deren Beseitigung Ihres Erachtens Auslandshilfe zweckmäßig wäre, 
aber der Beschluß, um Auslandshilfe zur Verstärkung seiner eigenen Verwal­
tungskapazität nachzusuchen, ist letzten Endes Sache des Empfängers. 
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Die DAC-Mitglieder bekräftigen Ihre Bereitschaft, Anträgen auf Hilfe zur 
Verbesserung der Verwaltungskapazität in den Entwicklungsländern durch 
Maßnahmen zu entsprechen, die sich z. B. auf die Beratung und Ausbildung 
(einschließlich der Ausbildung in Drlttländern) auf den Gebieten Entwick­
lungsplanung, Projektvorbereitung, allgemeine Betriebsführungsfragen, 
Aufstellung dcs Etats, Beschaffung und Rechnungswesen erstrecken. Die 
DAC-MitgJieder sind sich in diesem Zusammenhang bewußt, daß sie ihre 
eigenen Einrichtungen zur Ausbildung und Vorausplanung des künftigen 
Personalbedarfs sowohl für ihre eigenen Zwecke als auch für die der Emp­
fängerL:inder gegebenenfalls verbessern müssen. 
Die DAC-Mitglieder sind bereit, zusammen mit den Empfängern den admi­
nistrativen Bedarf bei den mit Entwicklungshilfe finanzierten Aktivitäten 
sorgfäl tig zu prüfen und dabei zu berücksichtigen, daß die verwaltungsmäßi­
gen und die sonstigen den Empfängern zur Verfügung stehenden Ressourcen 
begrenzt sind. Sie sind ferner bereit, den Empfängern eine Hilfe zur Vergrö­
ßerung dieser Ressourcen anzubieten. 
Außerdem sind die DAC-Mitglieder bereit, zusammen mit den Empfängern 
mehr im einzelnen zu prüfen, welche verwaltungsmäßigen Konsequenzen die 
En twicklungsprogramme im allgemeinen haben und welcher Bedarf an tech­
nischer Auslandshilfe mit ihnen verbunden ist. Sie sind sich bewußt, daß es 
wichtig ist, die globale Verwaltungskapazität der Entwicklungsländer in 
ßetraeht zu ZIehen und sich nicht auf die administrativen Erfordernisse in 
Verbindung mit den einzelnen Entwieklungshilfeaktivitäten zu beschrän­
ken. In diesem Zusammenhang werden die Geber auch prüfen, welche Mög­
lich\(eiten bestehen, die Verwaltungskapazität der Entwicklungsländer im 
Bereich der Err.littlung und Vorbereitung von Projekten und Programmen zu 
verstärken. 
DlC DAC-Mitglieder erkennen an, daß es wünschenswert ist, die Entwick­
lungshilfe soweit wie möglich über die in den Entwicklungsländern bereits 
bestehenden ßehbrde,) und Institutionen zu leiten und den Empfängern 
erforderlichenfalls bei deren Verbesserung zu helfen, statt geberorientierte 
Verwaltungsenklaven zu errichten, deren Verbindung zu den Institutionen 
der Entwicklungsländer unzure~chend ist. 

B. Verbesserung der Entwicklungshilfeverfahren 

Die wirksame und rasche Durchführung der Projekte und Programme hängt 
weitgehend von den Verfahren ab, die Geber und Empfänger anwenden. Die 
Regc:1ungen fur die übermittlung von Informationen und Berichten in den 
Programm- oder Projektphasen Auswahl, Durchführung, Rechnungslegung 
und Evaluation sollten soweit wie möglich den Verwaltungspraktiken und 
-erfordernissen der Empfängerländer selbst Rechnung tragen. Wo das 
System eines Empfangers nach AuffassllJ1g der Geber verstarkt werden 
sollte, um eine wirksame Projektvorbereitung und -durchführung sicherzu-
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stellen, sollten (vielleicht im Rahmen einer multilateralen Aktion) vereint 
Anstrengungen unternommen werden, um die Normen und die Kapazität für 
das Sammeln von Informationen in dem betreffenden Entwicklungsland zu 
verbessern. Die Geber sollten sich bewußt sein, welche Belastung ihr Verlan­
gen nach Sonderinformationen für die Empfänger mit sich bringt, und sie 
sollten versuchen ihren Bedarf auf diesem Gebiet mit Hilfe ihres eigenen 
Verwaltungsapparats zu decken. 
Zwar sind der Einführung einfacherer und,elastischerer Verfahren ange­
sichts der Kompliziertheit der Verwallungssysteme und der umfangreichen 
öffentlichen Mittel, um die es hier geht, Grenzen gesetzt, doch kann ein flexi­
bles Vorgehen innerhalb der von den geltenden Verfahren her bestehenden 
Grenzen die Effizienz des Projekt- oder Programmzyklus positiv beein­
flussen. 
Eine Vereinfachung wurde u. a. dadurch erreicht, daß rationellere Verfahren 
eingeführt oder eine Sektorhilfe gewährt und andere Mechanismen geschaf­
fen wurden, mit deren Hilfe bestimmte Arten von Projekten, vor allem mitt­
lere und kleinere Vorhaben, zusammengefaßt werden können. Derartige Ver­
fahren könnten u. a. auf den Gcnehmigungsprozeß, die Häufigkeit und den 
Ausführlichkeitsgrad der angeforderten Projektberichte sowie auf den 
Beschaffungsmodus angewendet werden. 

i) Vorbereitung: Ermiftlung und Vorausbewertung 

Während Sorgfalt bei der Projekt vorbereitung, einschließlich des Sammelns 
von Daten, in der Regel dadurch gerechtfertigt ist, daß sie anschließend eine 
rasche und wirksame Durchführung gewährleistet, könnte der Umfang der 
bei den Empfängern angeforderten Infonnationen und der Einzelfestlegung 
der Ziele und Kostenprojektionen, vor allem bei Experimentalprojekten, 
unter Umständen begrenzt werden. Die Geber, die sich bewußt sind, wieviel 
Arbeit ihre Bewertungsverfahren den Empfängern unter Umständen aufbür­
den, werden gegebenenfalls die Gewährung technischer Hilfe für die Pro­
jektvorbereitung und Datensammlung ins Auge fassen. Um eine Doppelar­
beit in der Bewertungsphase zu verringern, sind die DAC-Mitglieder ferner 
bereit, eine Verwendung der Durchführbarkeitsstudien in Betracht zu zie­
hen, die andere Geber in Auftrag gegeben haben. 

ii) Durchführung: Beschaffung 

Verzögerungen bei der Durchführung in der Beschaffungsphase können auf 
die Kompliziertheit bestimmter von den Gebern vorgeschriebener Beschaf­
fungsverfahren !iowie auf eine allzu starre Handhabung der Beschaffungs­
vorschriften zurückführen sein. Die DAC-Mitglleder sind sich bewußt, daß 
zwischen dem Ziel, Verfahren zu entwerfen, die eine möglichst wirtschaftli­
che Ressourcenverwendung gewährleisten, und der Notwendigkeit, allzu 
komplizierte Regelungen zu vermeiden, die den Verwaltungsapparat der 
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Empfängerländer überfordern. ein ausgewogenes Verhältnis hergestellt wer­
den muß. Aus diesem Grund werden sich die DAC-Mitglieder bemühen, ihre 
BeschaIfungsvorsehriften elastisch zu handhaben, die Beschaffungsmög­
lichkeiten der Empfänger, insbesondere bei den offenen internationalen 
Ausschreibungen, zu vergrößern, die Anwendung einfacherer Verfahren 
(z. B. selektive internationale Ausschreibung, vereinbarte oder direkte 
Beschaffung) in den Fällen zu fördern, in denen die Zahl der in Frage kom­
menden Licfennten begrenzt ist, Empfängern zu helfen, die sich mit den 
Bezugsmöglichkeiten für ganz bestimmte Arten von Gütern und Dienstlei­
stungen besser vertraut machen wollen oder um Hilfe bei der Vorbereitung· 
in ternationaler Ausschreibungen nachsuchen, und möglichst wenige Artikel 
aus dem Katalog der Käufe auszuschließen, die 'mit Entwicklungshilfemit-
teln finanziert werden können. . 

LU) Finanz- und Budgetverfahren 

DIC EntwicklungshilfesteIlen müssen sich oft nach den Haushaltsbestim­
mungen richten, die für die inländische Finanzgebarung erlassen worden 
sind, während für eine sachgerechte Verwaltung der Entwicklungshilfe 
unter Umst;lI1den flexiblere Mechanismen wünschenswert sind. In diesem 
Sinn sind die DAC-Mitglieder bereit, die Möglichkeiten für die Einführung 
und Erweiterung vereinfachter Finanz- und Budgetvorschriften zu prüfen. 
Dabei kann es sich u. a. um folgende Maßnahmen handeln: die Möglichkeit, 
Haushaltsmittel von einem Haushaltsposten oder ProjekUeil auf einen ande­
ren zu übertragen, die Anwendung verschiedener Verfahren, um den Emp­
fängern - vorbehaltlich einer späteren Kontenprüfung - Mittel für Ausgaben 
im Zusammenhang mit den durch Entwicklungshilfe geförderten Projekten 
und Programmen vorzuschießen, die Anwendung maximaler Prozentsätze 
{ur bestimmte Ausgabenkategorien (z. B. Landeswährungskosten) auf das 
ganze Programm sta tt auf einzelne Projekte, die Anerkennung des Grundsat­
zes, daß Maßnahmen im Rahmen von Projekten, die schon vor der Unter­
zeichnung eines förmlichen Abkommens eingeleitet worden sind, für eine 
nachtragliehe Finanzierung in Frfge kommen. 

iv) Uberwachung und Evaluation 

Es ist natürlich wichtig, die Konzipierung und Durchführung der Projekte 
und Programme laufend zu verfolgen, um etwaige Schwierigkeiten frühzei­
tig feststellen zu l,önnen. Dies kann mit einem Schnellgenehmigungsverfah­
ren für Projektänderungen gekoppelt werden. Die DAC-Mitglieder sind aber 
auch bereit, ihre Verfahren für die laufende Beobachtung der Projekte und 
Programme zusammen mit den Empfängern zu überprüfen, um zu gewähr­
leisten, daß die damit verbundenen Belastungen auch voll und ganz gerecht­
fertigt sind. Ähnliche überlegungen könnten auf die Erfolgskontrolle der mit 
Entwicklungshilfe finanzierten Aktivitäten Anwendung finden. 
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C. Wirksamere Verwaltungsstrukturen 

i) Dezentralisierung der Entscheidungsbefugnis 

Die Konzentration der Entscheidungsbefugnis bei den Entwicklungshilfe­
steIlen kann zu Verzögerungen bei der Projekt- u.nd Programmdurchführung 
und unter Umständen auch zu Fehlern im Programmanagement führen, 
wenn die konkreten Durchführungsbedingungen in den Empfängerländern 
nicht hinreichend bekannt sind. Eine stärkere übertragung von Verantwor­
tung auf die zuständigen Außenstellen der Geber und auf die Behörden des 
Empfängeriandes ist eine Möglichkeit zur besseren Abstimmung des Pro­
grammanagements auf die lokalen Gegebenheiten. Inwieweit diese übertra­
gung von Verantwortung im Verhältnis zu den Kosten effizient ist, richtet 
sich nach der Anzahl der mit der Entwicklungshilfe befaßten Fachkräfte, der 
Art des betreffenden bilateralen Entwicklungshilfeprogramms und der Ver­
waltungskapazität des Empfängers. 
Die Geber sind daher bereit, die Möglichkeiten einer stärkeren übertragung 
von Entscheidungsbefugnissen auf ihre Außenstellen und, soweit möglich, 
auf die Empfängerlandregierung zu prüfen. Einige DAC-Mitglicder haben 
sich in der Lage gesehen, ihren eigenen AußensteIlen in den Entwicklungs­
ländern einen Teil oder sämtliche der folgenden Aufgaben zu übertragen: die 
Genehmigung neuer Projekte oder Aktivitäten innerhalb eines vorgegebenen 
finanziellen Rahmens, die Umverteilung bereits für andere Projekte und 
Zwecke bewilligter Programmittel, die Genehmigung von Änderungen des 
Umfangs und der Konzeption von Projekten innerhalb vernünftiger Gren­
zen, die Vorauszahlung oder Erstattung von Mitteln an die Empfängerland­
behörden in Verbindung mit Aufwendungen, für die Entwicklungshilfe in 
Anspruch genommen werden kann, sowie schließlich das Aushandeln von 

Verträgen. 

ji) Neubeurteilung der Angemessellheit des derzeitigen Entwicklungshilfe­

personals 
Die gegenwärtige Personalausstattung der EntwicklungshilfesteIlen spiegelt 
die Tatsache wider, daß dem Wachstum des öffentlichen Sektors in den mei­
sten Geberländern Grenzen gesetzt worden sind. Wenn es im Prinzip auch 
durchaus richtig ist, eine übennäßige Vergrößerung des Verwaltungsappa­
rats im Entwicklungshilfebereich zu verhindern, so führt dies anderseits 
doch unweigerlich dazu, daß in dem Maß, wie der Umfang der Programme 
zunimmt, Verwaitungsaufgaben auf die Empfänger abgewälzt werden, 
sofern nicht durch eine Verbesserung der Entwicklungshilfepolitik und -ver­
fahren ein Gegengewicht geschaffen wird. Bezeichnenderweise haben. die 
Geber, die (wie vor allem die Weltbank) die Möglichkeit hatten, ihr Personal 
zu verstärken, von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, um das wachsende 
Volumen verfügbarer Ressourcen sachgerecht verwalten zu können. Andere 
Geber haben vielleicht die Möglichkeit, ihr vorhandenes Personal zu reorga-
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nisieren oder anders einzusetzen und dadurch ähnliche Ergebnislie zu er-
zielen. . 

D. Verfahren der Programmplanung 

Da sich das Volumen der Leistungen an die Entwicklungsländer nach den 
zuvor erteilten Zusagen richtet, sind anhaltende Fortschritte bei der Vorbe­
reitung der Projekte und Programme erforderlich.Die Programmplanung ist 
nun aber in den letzten Jahren komplizierter geworden, weil die Geber sich 
einen zunehmenden Konlmrrenzkampf um erfolgversprechende Projekte lie­
fern, die Natur der Projekte und Programme sich wandelt und die Planungs­
methoden ven'ollkommnet worden sind. 
Einige DAC-Mitglieder haben ihre Auszahlungsziele dadurch verwirklichen 
können, daß sie Verfahren der mittelfristigen Vorausplanung angewendet 
haben. Eines dieser Verfahren, das sich für manche Budgetsysteme eignet, 
war die sogenannte .. Reserveplanung" , die darin besteht, mehr potentielle 
Projekte zu ermitteln und aufzustellen, als dies angesichts der verfügbaren 
Ressourcen gerechtfertigt erscheint. Dieses Verfahren kann sich als zweck­
mäßig erweisen, wenn es zu verhindern gilt, daß die Ausgaben infolge unvor­
hergesehener Verzögerungen bei bestimmten Projekten hinter den Ansätzen 
zurückbleiben . Einige Länder haben es auch für nützlich gehalten, ein 
.. Portefeuille" finanzierungsfähiger Projekte anzulegen. 
Langfristige Vorkehrungen für die Unterrichtung der Empfänger über Höhe 
und Art der Entwicklungshilfe, mit der sie innerhalb einer bestimmten Zeit 
voraussichtlich rechnen können, können die Einbeziehung der Entwick­
lungshilfe in den Planungs- und Budgetzyklus der Entwicklungsländer 
erleichtern. Wenn ein Land von einem Geber regelmäßig Entwicklungshilfe 
erhält, kann eine der wirksamen Methoden, eine gewisse Kontinuität und 
Vorhersehbarkeit der Entwicklungshilfeleistungen sicherzustellen, in der 
Kombination von Länderprogrammen und mehrjährigen Zusagen bestehen. 
Die DAC-Mitglieder sind sich des Werts einer Vorausplanung ihrer finan­
ziellen Leistungen bewußt, über die mit den Empfängern diskutiert werden · 
kann, während sie gleichzeitig die Höhe dieser Beträge regelmäßig überprü­
fen und gegebenenfalls ändern,tum ständig eine flexible Handhabung der 
Entwicklungshilfe zu ermöglichen. Als weitere Maßnahme kann in Betracht 
gezogen werden, feste Zusagen für ein bestimmtes Finanzjahr zu erteilen und 
zusammen mit den Empfängern bessere Vorausschätzungen für die Auszah­
lungen aufzustellen. 

E. Größere Flexibilität bei der Verwendung der Hilfe 

Um den NutzeHekt der Hilfe zu maximieren, muß die Art der Ressourcen-. 
übertragung der sich wandelnden Situation in den Entwicklungsländern 
angepaßt werden . Zwar dürfte die Projekthilfe die bevorzugte Form der Ent­
wicklungszusammenarbeit bleiben, doch kann bestimmten Erfordernissen 
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de~ Empfängerländer mit anderen Form-en der Hilfe unmittelbarer entspro~ 
chen werden. So könnte eine Hilfe allgemeiner Art tOr spezifische Sektoren 
oder Aktivitäten dem Geber und dem Empfänger Gelegenheit zu einer Ver~ 
litändlgung Ober grundlegende Ansätze bieten, wobei der Geber aber nach 
wie vor die Möglichkeit hätte, Planung und -Durchführung der einzelnen 
Projekte in größerem Umfang dllm Empfänger zu überlassen. Die DAC-Mit­
glieder sind sich der Vorteile einer flexiblen Kombination von ProjekthilCe, 
nicht projektgebundener Hilfe und technischer Zusammenarbeit bewußt. 
Infolgedessen sind sie bereit, die Möglichkeiten für weitere Maßnahmen zu 
prüfen, mit denen gewährleistet werden kann, daß die Hilfe in angemessener 
Form zur Verfügung gestellt wird. 

26. Die jüngsten Veränderungen der globalen Wirtschaftssituation habe~ 
dazu beigetragen, die inländischen Ressourcen der Empfängerländer einer 
wachsenden Belastung auszusetzen, die ein Hindernis für neue Auslandsin~ 
vestitionen bildet. Im Bewußtsein dieser Schwierigkeiten hat der DAC am 
3. Mai 1979 Leitlinien für die Finanzierung der.Landeswährungs- und der 
laufenden Kosten angenommenJ

• Diese Leitlinien fordern eine Lockerung 
der Geberpolitik in diesem Bereich und legen dar, unter welchen Bedingun­
gen die Finanzierung der Landeswährungs- und der laufenden Kosten 
besonders angezeigt wäre . 

F. Die Möglichkeit einer gemeinschaftlichen Aktion in Abstimmung mit den 
Empfängerländern 

Zusätzlich zu den Maßnahmen, die die Entwicklungshilfestellen zur Verbes­
serung der Durchführung der Entwicklungshilfe von sich aus oder auf bilate­
raler Grundlage zusammen mit einem Empfänger ergreifen können, bedarf 
es einer verstärkten Zus~mmenarbeit und Koordinierung in Abstimmung 
mit den Empfängern und mit anderen Gebern, In manchen Fällen kann ein 
gewisses Maß an Harmonisierung durch Anwendung der einfachsten zur 
Verfügung stehenden Verfahren angebracht sein. Die Voraussetzungen dafür 
zu schaffen, daß spezifische Entwicklungshilfeaktivitäten und die einzelnen 
Empfänger in flexibler Weise behandelt werden können, bleibt aber ein vor­
dringliches Anliegen. Eine Harmonisierung der Geberverfahren ist zwar 
grundsätzlich verlockend, doch stellt sie praktisch noch Neuland dar und 
könnte in der Praxis zahlreiche Probleme aufwerfen. Nichtsdestoweniger ist 
es aber nach wie vor wichtig, sich weiter um eine gewisse Harmonisierung zu 
bemühen, damit die Belastung, die die Geberverfahren für die Empfänger 
mit sich bringen, verringert und nicht etwa vergrößert wird. Die Entwick­
lungshilfestellen sind 'Vielleicht in der Lage, die Unterschiede in ihren Ver­
fahren in den Fällen zu· verringern, in denen deren Vielfalt und Verschieden-

J Vergleiche Anhang III. 
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artigkeit die Verwallungskapazilät der Empfänger besonders schwer bela­
stet. Eine Harmonisierung könnte u. a. die folgenden Formen annehmen: 
einheitliche Darbietung der Grundinformalionen zur Begründung von 
Anträgen auf Auslandsfinanzierung sowie möglichst auch grundlegende 
Kriterien fUr die Vorprüfung von Projel{ten oder Programmen'; 
stärkere Heranziehung der im Auftrag anderer Geber verfaßten Durchführ­
barkeitsstudien und 
Entsendung gemeinsamer Studiengruppen in die Entwicklungsländer mit 
dem Auftrag, Vorausanalysen durchzuführen oder Informationen zu sam­
meln. 
Gemeinschaflsfinanzierungen sind zwar für das Zustandekommen bestimm­
ter großer Investitionsprojekte unerläßlich, doch können sie die Verhandlun­
gen über neue Entwicklungsvorhaben und deren Durchführung erschweren. 
Wenn jeder Geldgeber mangels förmlicher Koordinierung seine eigenen Ver­
fahren anwendet, können sich bei der Durchführung der Entwicklungshilfe 
Schwierigkei ten ergeben. Die Geber werden prüfen, ob es möglich ist, häufiJ. 
gel' eine "Zentralstelle" einzuschalten, die für die gesamte Durchführung 
verantwortlich ist. 
Die Spezialisierung von Gebern auf bestimmte Arten von Projekten oder 
bestimmte Wirtschaflssektoren ist von einigen Empfängerländern (wie z. B. 
Bangladesch) in einem koordinierten Vorgehen genutzt worden, um eine 
optimale Mobilisierung der Ressourcen sicherzustellen, eine gleichmäßige 
Verteilung auf die einzelnen Sektoren zu ermöglichen und einen allzu schar­
fen Wellbewerb unter den Gebern um Projel{te zu verhindern. Darüber hin­
aus haben einige Entwicklungshiliestellen die Erfahrung gemacht, daß sie 
die Programme dank der sektoralen Spezialisierung mit größerer Sachkennt­
nis abwickeln konnten. Ähnliche Ergebnisse könnten durch eine gewisse 
Konzentration der Entwicklungshilfeleistungen auf bestimmte Länder oder 
auf bestimmte Teile innerhalb einzelner Länder erreicht werden, zumal 
wenn der absolute Betrag des Programms eines Gebers klein ist. 
Ein versUirkter Informationsaustausch kann auch zur Folge haben, daß die 
Empfanger weniger oft um er~änzende Angaben über Projekte und Pro­
gramme gebeten werden. Er kann sich vor allem auf lokaler Ebene als zweck­
mäßig erweisen, sollte aber nur im Einvernehmen mit den Empfängerlandbe­
hörden institut.ionalisiert werden. Die DAC-Mitglieder sind bereit, einen 
weitergehenden Austausch von Informationen zu fördern, der sich, soweit 
das Empfängerland dem zustimmt, auch auf Berichte ausländischer Berater 
erstrecken und die übermittlung der Ergebnisse ihrer eigenen Projekteva­
luation einschließen könnte. 

J Der Sahel-Club envagt gegenwärtig die Einführung eines einheitlichen Formblatts 
für Projektantrage. Im Bereich der technischen Hilfe wird in den Colombo-Plan-Län­
dem schon seit langem em clI1heitliches Antragsformular verwendet. 

103 

~~I.'~l~1"~ti:'~.f';I:e'!;!t!!~~:ti\J1~;t,··Wtl~1'* "i 1ft '~!e) :iffK.,""-·JlM1Rt/tlW2'Siiil 4IIlt,U."",cSs'Gfis&htp."'!1ie!r-Zf!. 't6W"o'''. t ugwM ' l··· • ..,tU..,.,·t3 f H'" 1._.. . ........ " 

.\ 

G. Künftige Arbeit 
Die DAC-Mitglleder sind entschlossen, Ihre Bemühungen um eine wirksa­
mere Durchführung der Entwicklungshilfe fortzusetzen. An Hand einer ein­
gehenden Untersuchung der Verfahren mehrerer Geber dürfte es möglich 
sein, konkrete Aktionsvorschläge hiezu auszuarbeiten. Der DAC wird die in 
Abschnitt F aufgeführten Mögllchkeiten für eine gemeinschaftliche Aktion 
der Geber prüfen. Ferner wird er sich mit der Frage befassen, inwieweit es 
zweckmäßig wäre, Leitlinien für die Verwendung verschiedener Formen 
nicht projektgebundener Hilfe zu entwickeln. 
Der Dialog mit den Entwicklungsländern über die Frage der Durchführung 
der Entwicklungshilfe wird in geeigneter Weise fortgesetzt werden. In den 
multilateralen Stellen und in Gremien wie den Konsortien und Beratungsor­
ganen werden die DAC-Mitglieder diese Leitlinien in den Diskussionen über 
die Durchführung der Entwicklungshilfe im Auge behalten. 
Die bei der Anwendung dieser Leitlinien gemachten Fortschritte werden bei 
den Diskussionen über Fragen der Durchführung der Entwicklungshilfe im 
Rahmen der vom DAC vorgenommenen Prüfungen der Entwicklungshilfe­
politik und -leistungen seiner Mitglieder berücksichtigt werden. 
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IV. DAC-Leitlinien für die Finanzierung von Landes· 
währungs kosten und laufenden I{ostcn' 
I. Einleitung 

Die Mitglieder des DAC stimmen darin überein, daß die Landeswährungsko­
stenfinanzierung' einen bedeutenden positiven Beitrag zur Förderung ver­
schiedener wichtiger Ziele der Entwicklungszusammenarbeit, einschließlich 
der Befriedigung des Grundbedarfs, leisten kann. Zusagen über eine Finan-
zierung der Landeswährungskosten können . 
zur Schaffung von Produktionskapaziläten im Entwicklungsland beitragen; 
Arbeitplätze schaffen und das Einkommen der einheimischen Bevölkerung 
im Zug der Durchführung von Projekten und Programmen unmittelbar 
sofort verbessern; 
dazu beitragen, eines der Probleme der Aufnahmekapazität, das in den 
bedürftigsten Ländern häufig auftritt, dadurch zu mildern, daß sie die Skala 
der für Entwicklungshilfeleistungen in Frage kommenden Programme und 
Projekte erweitern. 
Die Geber sind sich ferner bewußt, daß es den Entwicklungsanstrengungen 
der Empfängerländer abträglich sein könnte, wenn sinnvolle Projekte des­
halb nicht durchgeführt werden, weil der Empfänger die zur Deckung der 
Landeswährungskosten notwendigen Mittel nicht bereitstellen oder 
beschaffen kann. Aus diesen Gründen verpflichten sich die Geber zu einer 
Landeswährungskostenfinanzierung in ausreichender Höhe, da damit zu 

I Diese LeiUinif;ll wurden am 3. Mai 1979 vom Ausschuß für Entwicklungshilfe be­
schlossen. 
I Im Sinn dieser Leitlinien ist festzustellen, daß die "Landeswährungskostenfinanzle­
rung" 
a) sich ausschließlich auf Finanzierungen im Rahmen der öffentlichen Entwicklungs­

hilfe erstreckt; 
b) sich auf durch den Transfer frei konvertierbarer Devisen finanzierte Ausgaben für 

den Enverb und die Inanspruchnahme einheimischer Güter und Dienstleistungen 
erstreckt, die für die Durchführung von Projekten oder Programmen benötigt 
werden; I 

c) einen Teil der mit der Durchführung von Projekten oder Programmen geleisteten 
Kapital- oder teChnischen Hilfe bildet oder die Form einer allgemeinen Budgethilfe 
annehmen kann; 

d) nicht nur eigens für diese Finanzierung bestimmte Mittel einschließt, sondern auch 
Mi ttel umfaßt, die in den Fällen zur Finanzierung von Landeswährungskosten die­
nen können, in denen der Geber hinsichtlich der Venvendung seiner Hilfe nicht 
zum Ausdruck gebracht hat, ob der Deckung der Landeswährungskosten oder der 
Deckung der Devisenkoslen der Vorzug gegeben werden soll; 

e) auch eine derartige Finanzierung durch die Venvendung von Gegenwertmitteln 
aus der Hilfe für Warenimportprogramme einschließt, wenn diese Finanzierung in 
erster Linie dazu dienen soll, Landeswährungseinnahmen für Entwicklungspro­
jekte und -programme zu erzielen. 
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rechnen Ist, daß der Bedarf an Hilfe in dieser Form mit der Schwerpunktver-
lagerung auf Grundbedarfsprojekte zunehmen wird. • 
Eine Ausweitung der Landeswährungskostenfinanzlerung erfolgt am 
zweckmäßigsten von Fall zu Fall nach Prüfung der Entwicklungsziele des 
Empfänger- und des Geberlandes. Daher müssen die Geber In der Frage der 
Landeswährungskostenfinanzierung flexibel bleiben·, damit keine Situation 
entsteht, In der Projekte automatisch von dieser Art der Finanzierung ausge­
schlossen werden. Die Geber erklären sich generell dazu bereit, Maßnahmen 
zur Schließung von Finanzierungslücken in den Entwicklungsländern zu 
treffen, die Programme oder Projekte mit einem hohen Landeswährungsko­
stenanteil durchführen wollen, trotz energischer Anstrengungen aber nicht 
in der Lage sind, den gesamten Betrag der benötigten Mittel selbst aufzu­
bringen. 
Was die Bestimmung des angemessenen Umfangs der Landeswährungsko­
stenfinanzierung angeht, so müssen nach Auffassung der DAC-Mitglieder 
die globalen Entwicklungsziele des Empfängerlands, seine wirtschaftlichen 
und sozialen Gegebenheiten und der Eigencharakter des betreffenden Pro­
jekts oder Programms berücksichtigt werden. Im folgenden werden einige 
der in diesem Zusammenhang wichtigen Kriterien zusammengestellt. Diese 
Liste soll die wesentlichen Punkte festhalten, die für eine Entscheidung 
zugunsten der Finanzierung von Landeswährungskosten sprechen könnten. 
Diese Punkte sind weder als starrer Rahmen für die Maßnahmen der Geber 
gedacht, noch dürften sie jeweils alle auf jeden zur Prüfung anstehenden 
Vorschlag zutreffen. Außerdem sind die in diesem Schriftstück niedergeleg­
ten Leitlinien nicht dazu bestimmt, den Spielraum einzuengen, innerhalb 
dessen die DAC-Mitglieder gegebenenfalls zu einer Landeswährungskosten­
finanzierung bereit sind. Die einzelnen Geberländer werden vielmehr aufge­
fordert, in dieser Frage so liberal wie möglich vorzugehen. 

11. Verhältnisse 1m Empfängerland, die eine Landeswllhrungskostcnfinan­
zierung unter Umständen besonders angezeigt erscheinen lassen 

Die folgenden Merkmale der Wirtschaftslage des Empfän~erlands sind sorg­
fältig zu beachten. Wenngleich nicht alle Merkmale das gleiche Gewicht für 
die endgültige Entscheidung über die Landeswährungskostenfinanzierung 
haben, deutet jedes von ihnen nach übereinstimmender Auffassung der 
Geber daraufhin, daß ein Land eine Landeswährungskostenfinanzierung 
durch das Ausland benötigen könnte: 
1. Grad der Ressourcenknappheit gemessen am Sparpotentlal; 
2. Grad der Ressourcenknappheit gemessen am Steuerobjektj 
3. Ausmaß der Unterbeschäftigung oder Arbeitslosigkeit; 
4. Beschaffen}:leit des allgemeinen Entwicklungsprogramms (vor allem die 
Frage, inwieweit es auf die Befriedigung der menschlichen Grundbedürf­
nisse ausgerichtet ist); 
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5. mögliche Belastung der Wirtschaft des Empfängerlandes durch eine 
Zunahme der Importnachfrage und der Inflation auf Grund von Entwick­
lungsprogrammen, deren Landeswährungskosten aus inländischen Quellen 
gedeckt werden. 

III. Arten der für die Lande5währungskostcnfinanzierung am besten 
geeigneten Programme und Projekte 

Bei der Entscheidung uber eine Landeswährungskostenfinanzierung spielen 
auch die besonderen Merkmale des geprüften Projekts oder Programms eine 
wichtige Rolle, und die Mitglieder des DAC kommen überein, bei der Festset­
zung der Hühe der Landeswährungskostenfinanzierung den nachstehend 
wiedergegebenen überlegungen besondere Aufmerksamkeit zu widmen. (Es 
versteht sich. daß die aufgeführten Merkmale unterschiedliches Gewicht 
besitzen und vielleicht nicht alle für jedes vorgeschlagene Projekt oder Pro­
gramm relevant sind, und daß es unter Umständen nicht immer möglich sein 
Wird, präzise Informationen zu erhalten.) 

1. Allgemeine Merkmale 

Die Priorität, die Empfi:inger und Geber dem Projekt oder Programm bei­
messen; 
das Ausmaß, in dem das Projekt oder Programm auf die Grundbedarfsdek­
kung ausgerichtet ist und mit dem Ziel der nationalen Sclbsti:indigkeit im 
Einklang steht; 
die Zusicherung seitens der Empfi:inger, daß er, sofern ihm die gewüns{;hte 
Landeswahrungskostenfinanzierung zugebilligt wird, in der Lage sein wird, 
die bencitigtcn Güter und DiensLleistungcn an Ort und Stelle bereitzustellen. 

2. Verwendung VOlt Gütern und Dienstleistungen 

Das Ausmaß, in dem die durch das Projekt oder Programm erzeugten Güter 
und Dienstleistungen den ärmsten Bevölkerungsschichten zugute kommen 
und der Grunclbedarfsdeckung dienen. 

I 

3. Gilter und Dienstleistungen aus einheimischen Quellen 

Die Auswirkungen der Käufe von inlandserzeugten Gütern und Dienstlei­
stungen auf Beschäftigung und Einkommensverteilung. 

4. Technische Merkmale des Projekts oder Programms 

Die Frage, inwieweit die Produktionsverfahren den lokal oder regional ver­
fügbaren Produktionsfaktoren und Ressourcen entsprechen; 
die Frage, Inwieweit die durch die Produktion bedingten sozialen und wirt­
schaftlichen Belastungen mit den Zielen des Empfängerlandes im Einklang 
stehen; 
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die'Frage, inwieweit das Projekt oder Programm angemessenen technischen 
Normen gerecht wird. 

5. Wirtschaftliche Kriterien 

Die Frage, inwieweit bel einem abgeschlossenen Projekt eine ausländische 
Hilfe nach einer angemessenen Frist entbehrlich wird in den Fällen, in denen 
das Vorhaben als solches keinen finanziellen Ertrag abwirft (z. B. Investitio­
nen im Bildungswesen); 
die Frage, inwieweit die durch die lokalen Ausgaben geschaffene Sekundär­
nachfrage Innerhalb eines angemessenen Zeitraums befriedigt werden kam;; 
die Frage, inwieweit des Projekt oder Programm bei Zugrundelegung ent­
sprechender Maßstäbe hinreichend tragfähig erscheint. 
Für Entscheidungen über eine allgemeine Budgethilfe können die DAC-Mit­
glieder bei der Prüfung der Gesamtstruktur des von der Regierung des Emp­
fängerlandes zu finanzierenden Budgets überlegungen anstellen, die den in 
den vorstehenden Absätzen wiedergegebenen Kriterien entsprechen. 

IV. Die Finanzierung laufender Kosten 

Die Mitglieder des DAC sind sich bewußt, daß Entwicklungsprojekte stets 
mit Unterhaltungskosten verbunden sind, die in der Regel von dem Land zu 
tragen sind, in dem sich das Projekt befindet. Die DAC-Mitglieder erkennen 
an, daß eine ausländische Finanzierung der laufenden Kosten' in angemesse­
nem Umfang erforderlich sein kann, 

a) um zu gewährleisten, daß bestimmte Entwickiungsprojekte oder -pro­
gramme erfolgreich abgeschlossen, unterhalten und betrieben werden 
können; 

b) um die Auswahl von Projekten und Techniken zu fördern oder zumindest 
nicht zu behindern, die die verfügbaren einheimischen Ressourcen an 
Menschen und Material in vollem·Umfang nutzen, um dadurch 

c) zu einer produktiven Beschäftigung und zur Befriedigung der menschli­
chen Grundbedürfnisse beizutragen. 

'Im Sinn dieser Leitlinien bezieht sich der Begriff "Finanzierung laufender Kosten" 
a) uusschließlich auf die Finanzierung im Rahmen der öffentlichen Entwicklungs­

hilfe; 
b) auf den Finanzierungsbedarf In Verbindung mit bestimmten Entwicklungsprojek­

ten und -programmen; 
c) a\Af Transfers frei konvertierbarer Devisen oder auf Gegenwertmittel aus geleiste­

ter Warenhilfe filr den Erwerb von Giltern und die Inanspruchnahme von Dienst­
leistungen (einschließlich Entlohnung einheimischen Personals), die fi.lr die Unter­
haltung und den Betrieb der im Rahmen eines gegebenen Projekts oder Programms 
errichteten Anlagen vor und nach Abschluß der Anlauffinanzierung benötigt 
werden; 

d) nicht auf eine allgemeine Budgethilfe. 
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In diesem Bewußtsein verpflichten sich die DAC-Mitglieder, Anträge der 
Entwicklungsländer auf eine Finanzhilfe zur Finanzierung laufender Kosten 
in den Fällen in konstruktiver Weise zu prüfen, in denen eine solche Finan­
zierung für den erfolgreichen Betrieb bestimmter Entwicklungsprogramme 
und -projekte wesentlich ist. 
Die DAC-Mitglieder werden die Finanzierung laufender Kosten nach Maß­
gabe des jeweiligen Sachverhalts übernehmen und dabei u, a. folgende Fak­
toren berücksichtigen: 
a) die gesamte eigene Finanzierungskapazität des betreffenden Landes, 

wobei Antrage der am wenigsten entwickelten und anderer Länder mit 
geringer Eigenfinanzierungskapazität besonders wohlwollend geprüft 
werden; 

b) Art und Umfang der Hindernisse, denen das Empfängerland sich bei dem 
Versuch gegenübersieht, die laufenden Kosten für das zur hüfung anste­
hende PrOjekt oder Programm aus eigenen Ressourcen zu decken; die 
Finanzierung laufender Kosten sollte insbesondere bei Projekten von ech­
tem sozialem oder wirtschaftlichem Wert erfolgen, bei denen normaler­
weise zumindest in der Anfangsphase keine ausreichenden Einnahmen 
für die Deckung dieser Kosten anfallen; 

c) den Beitrag des zur Prüfung anstehender Projekts oder Programms zu 
einer wirksamen Nutzung der an Ort und Stelle verfügbaren Ressourcen 
an Menschen und Material und zur Wirtschafts- und Sozialentwicklung 
des Empfängerlandes; 

d) die auf Grund einer gemeinsamen Beurteilung festgestellte Fähigkeit des 
Empfängers, mit der Zeit einen wachsenden Teil der laufenden Kosten des 
betreffenden Projekts oder Programms zu übernehmen, wobei davon aus­
gegangen wird, daß es sich weder für die Empfänger noch für die Geber 
empfiehlt, die Auslandsfinanzierung der laufenden Kosten zeitlich allzu 
sehr auszudehnen. 

Im Einklang mit dem Grundprinzip der langfristig zu erreichenden nationa­
len Selb5tändigkeit und zur Aufrechterhaltung des Engagements eines Emp­
fängers für bestimmte Entwickllungshilfeprojekte oder -programme werden 
die DAC-Mitglieder in den Fällen, in denen sie sich zu einer Beteiligung an 
der Finanzierung laufender Kosten entschließen, diese Finanzierung für 
genau angegebene Fristen gewährleisten und mit Vereinbarungen über ihre 
allmähliche übernahme durch den Empfänger verknüpfen. Sie erkennen an, 
daß die zeitliche Staffelung der Finanzierung laufender Kosten sich nach 
verschiedenen Faktoren richten muß, darunter den im vorherigen Absatz 
genann ten Faktoren, und sie werden bestrebt sein, die Finanzierung laufen­
der Kosten in einer Weise allmählich zu beenden, die den Erfordernissen des 
jeweiligen Einzelfalls gerecht wird. 
Die DAC-Mitglieder werden dafür Sorge tragen, daß die laufenden Kosten 
der vorgeschlagenen Projekte und Programme sowie die im In- und Ausland 
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entstehenden Kosten gemeinsam festgestellt und vor der Ertellung von Zusa­
gen über EntwicklungshilfemIttel in Betracht gezogen werden, daß bei der 
Entscheidung über die Konzeption der Projekte und Programme und über 
angemessene Beiträge an ausländischen und inländischen Ressourcen in vol­
lem Umfang berücksichtigt wird, Inwieweit die einheimischen Ressourct!n, 
einschließlich der vorhandenen Infrastrukturen, rationell genutzt werden 
können, und daß die ausgewählten Projekte und Verfahren mit den globalen 
Entwicklungszielen des Empfängerlandes im Einklang stehen. 
Die DAC-Mitglieder kommen überein, alle notwendigen Schritte zu unter­
nehmen, um ihre Verfahren und Maßnahmen bei der Finanzierung laufender 
Kosten im Sinn der in den vOfhergehenden Absätzen gemachten Ausführun­
gen zu modifizieren. 

V. Prüfung der Anwcndung dcr Leitlinien 

Die Anwendung dieser Leitlinien wird im Rahmen der Prüfungen der Ent­
wicklungshilfepolitik und -leistungen der DAC-Mitglieder geprüft. 
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V. DAC-Leitlinien für die Venvendungvon Entwicklungs .. 
hilfe in Verbindung mit Exportkrediten und sonstigen Mit .. 
teIn zu I\larktbedingungen 
1. Präambel 

1. In Anerkennung der Notwendigkei t, die Gefahr von Verzerrungen im Han­
del und bei der Entwicklungshilfe zu vermeiden, verpflichten sich die DAC­
Mitglieder, sicherzustellen, daß durch Transaktionen mit verschiedenartigen 
Finanzmillcln vorrangige Entwicklungsziele gefördert werden und daß diese 
Transaktionen im Einklang mit den Grundsätzen des lauteren Wettbewerbs 
im Handel stehen. Zu diesem Zweck beschließen sie die nachstehenden Leit­
linien. Sie bekräftigen ihre Auffassung, daß Transaktionen mit verschieden­
artigen Finanzmitteln soweit wie möglich transparent sein sollten. Sie neh­
men die Fortschritte zur Kenntnis, die in dem übereinkommen über Leitli­
nien für öffentlich mitgetragene Exportkredite bei der Verwirklichung einer 
grüßeren Disziplin in diesem Bereich erzielt worden sind. 

2. Definition des Begriffs "verschiedenartige Finanzmittcl" 

2. Transaktionen mit verschiedenartigen Finanzmitteln für die Entwick­
lungsländer setzen sich de jure oder de lacto aus mindestens zwei der nach­
stehenden Leistungsarten zusammen: 

i) offen !lieher Entwicklungshilfe', '; 
ii) sonstige öffentliche Leistungen mit einem Zuschußelement VOTl minde­
stens 20 Prozent, mit Ausnahme der unter iii) genannten öffentlichen Export­
kredite; 
iii) öffelltlich mitgetragenen Exportkrediten oder sonstigen öffentlichen Lei­
stungen mit einem Zuschußelement von bis zu 20 Prozent oder sonstigen 
Mitteln zu Markt- oder marktnahen Bedingungen. 

') Die "offentliche Entwicklungshilfe" umfaßt die von sämtlichen Gebietskörperschaf­
ten des o/fentlicheTl Rechts oder von ihren Exekutivorganen vergebenen Mittel an die 
Entwicklungsländer (und multilateralen Stellen). Bei der Vergabe der Mittel sind 
jeweils die folgenden Kriterien .w ehüllen: 
a) Ihr Hauptziel ist die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und des Wohl­

stands der Entwicklungsländer. 
b) SIe erfolgt zu vergünstigten Bedingungen und weist ein Zuschupelement von min-

destens 25 Prozent auf. 
Zur Ermittlung des Zuschußelements einer öffentlichen Entwicklungshilfeleistung 
wird ein Abzinsungssatz von 10 Prozent angewendet. 
l Auf Transaktionen mit verschiedenartigen Finanzmitteln, deren öffentliche Entwick­
lungshil[ekomponente ausschließlich aus tcchnlscher Zusammenarbeit besteht, findet 
Abschnitt 3 der Leitlinien keine Anwendung, sofern dcr Anteil der technischen Zusam­
menarbeit unter 3 Prozent des Gesamtbetrags der Transaktionen mit verschiedenarti­
gen Finanzmitteln oder unter 1 Million Dollar liegt, je nachdem, welcher Betrag der 
niedrigste ist. 

III 

3. Diese Transaktionen können in verschiedenen Formen erfolgen, wie z, 8'. 
in Form von "Mischkrediten ", "MIschfinanzierungen", einer "gemeinschaft­
lichen Finanzierung", einer "parallelen Finanzierung" oder in Form Von 
integrierten Elnzeltransaktlonen. Ihr Hauptmerkmal besteht darin, daß die 
vergünstigte Komponente de jure oder de facto mit der nicht vergünstigten 
Kompon'ente gekoppelt ist und daß entweder die nicht vergünstigte'Oder die 
vergünstigte Komponente oder der Gesamtbetrag der Finanzmittel effektiv 
an die Beschaffung im Geberland gebunden ist'. 

3. Leitlinien 

4. In bezug auf Transaktionen mit verschiedenenartigen Finanzmitteln, die 
auch öffentliche Entwicklungshilfe einschließen, verpflichten sich die Mit­
glieder: 
a) Transaktionen mit derartigen Finanzmitteln auf vorrangige Projekte und 

Programme zu beschränken, die sorgfältig nach den für die öffentliche 
Entwicklungshilfe geltenden Entwicklungsnormen und -kriterien beur­
teilt werden und Teil des Entwicklungsprogramms des Empfängerlands 
sind; 

b) davon abzusehen, verschiedenartige Finanzmlltel mit einem Zuschußele­
ment von insgesamt weniger als 20 Prozent zu vergeben'); 

c) im Einklang mit der DAC-Empfehlung über die finanzellen und sonstigen 
Bedingungen der Entwicklungshilfe, nach der die Mitglieder die Kondi­
tionen ihrer Entwicklungshilfe in jedem Einzelfall entsprechend den 
jewe.iligen Verhältnissen in den betreffenden Entwicklungsländern bzw. 
Gruppen von Entwicklungsländern festlegen sollen, die Bedingungen 
ihrer Transaktionen mit verschiedenartigen Finanzmitteln der Wirt­
schaftslage, dem Entwicklungsstand und der Schuldendienstkapazität 
des Empfängerlands anzupassen; 

d) entsprechend diesem allgemeinen Grundsatz bei der Gewährung ver­
schiedenartiger Finanzmittelan die am wenigsten entwickelten Länder 
sicherzustellen, daß die Mittel mit Hilfe eines angemessen hohen Anteils 

3 Bei der Entscheidung darüber, ob "de facto" eine Transaktion mit verschiedenartigen 
Finanzmitleln oder eine Kopplung derartiger Mittel gemäß Z 2 und 3 vorliegt, sind 
Faktoren wie die folgenden gebührend zu berücksichtigen: I) das Bestehen formloser 
Vereinbarungen zwischen Empfänger- und Geberbehörde; iI) die Absicht des Gebers, 
durch die Verwendung öffentlicher Entwicklungshilfe die Annahme eines Finanzie­
rungspakets zu erleichtern; liI) die effektive Bindung des gesamten Finanzierungs­
pakets an die Beschaffung Im Geberland; Iv) der Grad der LIeferbindung der öffentli­
chen Entwicklungshilfe und die Modalitäten der Ausschreibung und/oder des Vertrags 
über jede einzelne Finanztransaktion. 
f Bei der Ermittlung des Zuschußelements werden die Mitglieder lediglich die öffent­
lich mitgetragenen Exportkredite sowie die In Abschnitt 2, Z 2 I) und iI) genannten 
Mittel berücksichtigen. Das Zuschußelement der öffentlich mitgetragenen Exportkre­
dile ist für diesen Zweck mit 0 anzusetzen. 
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an öffentlicher Entwicklungshilfe zu günstigen Konditionen vergeben 
werden, und die Venvendung von öffentlicher Entwicklungshilfe bei 
Transaktionen mit verschiedenartigen Finanzmitteln im Fall der fortge~ 
schritteneren Entwicklungsländer, vor allem der Schwellenländer und 
der Lander mit strukturellen Zahlungsbilanzüberschüssen, sowohl als 
Anteil an ihrer gesamten öffentlichen Entwicklungshilfe als auch entspre­
chend Z 4 b) bei Einzeltransaktionen mit verschiedenartigen Finanzmit­
tel streng zu begrenzen; 

e) die Entwicklungsländer dabei zu unterstützen, daß sie einen angemesse~ 
nen Gegenwert für den gezahlten Preis erhalten und, vor allem bei Groß~ 
projekten, verschiedenartige Finanzmittel möglichst nur bei internatio­
nalen Ausschreibungen in Anspruch nehmen'; 

f) bei ihren Behörden eine KontaktsteIle zu erreichten, die Anfragen anderer 
Mitglieder über Hilfsangebote für Einzclprojekte beantwortet. 

4. Prüfung und Bewertung 

5. Die Mitglieder vereinbaren, ihre Politik und Praxis im Bereich der Trans­
aktionen mit verschiedenartigen Finanzmitteln unter Zugrundclegung der 
vorstehenden Leitlinien ein Jahr nach deren Annahme und in der Folgezeit 
regelmäßig im Rahmen der Arbeitsgruppe für die Finanzierungsfragen der 
En twicklungshilfe zu prüfen. Die Erfassungsrichtlinien und Definitionen für 
die Meldung der Gläubigerländer über vergebene Kredite werden so ange~ 
paßt, daß sie dem Bedarf an statistischen Informationen gerecht werden. Die 
Mitglieder werden die für die Prüfung benötigten Angaben über ihre Maß­
nahmen und Verfahrens weisen liefern und den DAC über sämtliche in die~ 
sem Bereich ergriffenen wesentlichen neuen Maßnahmen unterrichten. 
Die Lei tlinien selbst werden einschließlich der Definition der Transaktionen 
mit verschiedenartigen Finanzmitteln auf Grund der gesammelten Erfah­
rungen überprüft werden. Bei dieser Prüfung werden auch die Notwendig~ 
keit und die Möglichkeit einer Verbesserung der Melde- und Konsultations~ 
verfahren weiter erörtert werden. 

, Die im Rahmen der Handelsausschußsachverständigengruppe für Exportkredite und 
Kredltbürgschatten und des übereinkommens über Leitlinien für öffentlich mitgetra­
gene Exportkredite bestehenden Vorkehrungen für die Einholung von Infonnatlonen 
bieten die Moglichkeit zu Konsultationen zwischen den Mitgliedern über die Kredit­
konditionen bei Exportgeschaften und zur Festlegung einer gemeinsamen Linie für die 
anzubietenden Konditionen. In den Fällen, in denen Großprojekte Gegenstand inter­
nationaler Ausschreibungen sind, könnten die Mitglieder im Rahmen dieser Vorkeh~ 
rungen eine Verstandigung über die angemessenen Konditionen anstreben. Im Verlauf 
der im nachstehenden Abschnitt 4 vorgesehenen Prüfung und Bewertung der Leitli­
nien werden sich die Mitglieder mit der Frage der Nutzung dieser Vorkehrungen für 
derartige Konsultationen befassen und nötigenfalls Empfehlungen über Verbesserun­
gen in diesem Bereich erteden. 
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• 
5. Zusammenarbeit mit der Handelsausschupsachverständigengruppe für 
Exportkredite und Kreditbürgschaften 
6. Die DAC-Arbeit~gruppe für die Finanzierungsfragen der Entwicklungs­
hilfe wird die Entwicklung dieser Frage innerhalb der Handelsausschuß~ 
sachverständigengruppe für Exportkredite und Kreditbürgschaften genau 
verfolgen und sow~it erforderlich mit dieser Gruppe zusammenarbeiten. 
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PRESSEKOrvLMUNIQUE ÜBER DIE PRÜFUNG DER ENTWICKLUNGSHILFE 

ÖSTERREICHS 

Das Entwicklunqshilfekomitee (DAC) der OE CD trat am 28.2.1984 

unter dem Vorsitz von Herrn Rutherford Poats zusammen, um 

die Entwicklungshilfeanstrengungen und die Entwicklungs­

politik Österreichs zu prüfen. Die österreichische Delega­

tion wurde geleitet von J. Pernerstorfer, Ministerialrat 

im Bundeskanzleramt. Die Prüferländer waren Finnland und 

die Schweiz. 

1982 betrugen die geschätzten Nettoleistungen der öffent­

lichen Entwicklungshilfe (ODA) österreichs 235 Mio. US-$ 

oder 0,35 % des BNP, im Vergleich zu 220 Mio. US-$ oder 

0,34 % des BNP im Jahre 1981. Die öffentlichen begünstigten 

Exportkredite beliefen sich im Jahre 1982 auf 106 Mill. 

US-$ oder 0,16 % des BNP. Die obigen Zahlen sind bedeutend 

niedriger als die ursprünalich gemeldeten, die auf der 

Meldunq von Zusagen für begünstiqte Exportkredite basierten. 

Das Komitee begrüßte den Entschluß Österreichs, künftig 

die Leistungen der öffentlichen Entwicklungshilfe auf der 

Basis der Nettoauszahlungen zu melden, wie dies den DAC­

Übereinkünften entspricht. 

Das Komitee nahm die Absicht der österreichischen Regierung 

zur Kenntnis, das 0,7 %-Ziel als BNP-Anteil für ODA-Auszah­

lungen bis zum Ende der Dekade zu erreichen. Es betonte, 

daß zur Erreichung dieses Ziels in der vorgesehenen Zeit 

und zur Verbesserunq der Qualität der österreichischen Ent­

wicklungshilfe ein wesentlich höherer budgetärer Aufwand 

erforderlich sein wird, als dies derzeit der Fall ist. 

Das Komitee stellte in diesem Zusammenhang fest, daß das 

österreichische Entwicklunqshilfebudqet nur 0,5 % des gesam­

ten Bundesbudqets ausmacht - einer der niedrigsten Prozent­

sätze unter den DAC-Ländern. 

Das Komitee drückte seine Enttäuschuna darüber aus, daß die 

Höhe und Orientierung der österreichischen Entwicklungshilfe 

vorn Programm der beqünstiqten Exportkredite beherrscht sei, 

die von der Österreichischen Kontrollbank aus nicht-budgetären 
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Mitteln finanziert und mit einern Zuschußelement von knapp 

über 25 % aew~hrt werden, wofür Zinssubventionen aus dem 

Budget ein~esetzt werden. Dieses Programm ist in letzter 

Zeit sehr rasch ausgedehnt worden und belief sich 1982 auf 

rund 60 % der österreichischen bilateralen ODA-Leistungen. 

Das Komitee stellte fest, daß das Uberwiegen dieser Kredite 

die Entwicklun~squalität des österreichischen Hilfsprogramms 

ernsthaft beeinträchtigt. So sind die finanziellen Bedingun­

gen österreichs die am.wenigsten günstigen unter den DAC­

Mitgliedern, und österreich befindet sich nicht in Uberein­

stimmung mit den DAC-Empfehlungen. Nur ein sehr kleiner An­

teil der bilateralen ODA-Zusagen (2 % im Jahre 1982) ent­

fielen auf die am wenigsten entwickelten Länder. Das Komitee 

forderte daher die österreichischen Behörden erneut auf, 

vor allem jene Beiträge zu erhöhen, die den Entwicklungsbe­

dürfnissen und der Rückzahlungskapazität der ärmeren Ent­

wicklungsländer mehr angepaßt sind, wie z.B. bilaterale Zu­

schüsse, Technische Hilfe, stark begünstigte Darlehen und 

multilaterale Beiträge. In diesem Zusammenhang vermerkte 

das Komitee mit Interesse die Absicht der österreichischen 

Regierung, das traditionelle Darlehensprogramm auszuweiten . 
und eine neue Institution - den "Entwicklungsfonds" ~ für 

die Verwaltuna dieses Programms zu gründen. 

Das Komitee bezweifelte, ob die Entwicklungsorientierung der 

österreichischen begünstigten Exportkredite ausreiche, um die 

Meldung dieser Kredite als öffentliche Entwicklunqshilfe zu 

rechtfertiqen. Das Komitee wird im Frühjahr die Fragen der , 

begünstigten Exportfinanzierung weiter diskutieren, einschließ­

lich Vergleichbarkeit der Meldungen im Zusammenhang mit seiner 

Prüfung der assoziierten Finanzierung und damit zusammenhängen­

der Fragen. Die DAC-Mitglieder stimmten Uberein, als öffent­

liche Entwicklungshilfe nur jene Transaktionen zu melden, die 

- über ihre weichen Bedingungen hinaus - verwaltet werden mit 

dem vorrangigen Ziel, die wirtschaftliche Entwicklung und die 

Wohlfahrt in Entwicklungsländern zu fördern. Das Komitee äu­

ßerte sich besorgt über das Gewicht, das den Uberlegungen der 

Exportförderung im Rahmen des österreichischen Schemas der 
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begünstigten Exportförderung zukommt. Es ersuchte die öster­

reichischen Behörden, die Entwicklungsorientierung dieser 

Kredite weiter zu verbessern und - insofern als das Export­

förderungselement überwiegt - die Meldunq solcher Kredite 

als öffentliche Entwicklungshilfe einzustellen. Das Komitee 

gab der Hoffnung Ausdruck, daß in jedem Fall künftige Ent­

wicklunqshilfeanstrengungen österreichs sich darauf konzen­

trieren sollten, mehr das Volumen und die Qualität echter 

Instrumente der Entwicklungszusammenarbeit zu steigern als 

die begünstigte Exportfinanzierung. 
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S:!.500 

l,b39.124 

1,573.73U 

4,625.000 

950.000 

59.794 

3'Jo.ooo 

1,285.000 

VucbelüsLullyell 

per Jl.12.U4 I Total 

SoU.700 

42u.500 

1,645.000 

488.150 

n.446 

806.000 

40.000 

1,-/00.000 

1 , 1 ~o. 67G 

600.000 

J j • 1 ~9 

254.516 

'/ ,671.515 

4, ]'J4.238 

11,5i.J~.110 

:!,048.1]2 

30D.OUO 

93.240 

1,890.000 

20,645.100 

70.000 

~3.884 

G,on .776 

800.000 

1,63].250 

3,901.000 

3~0.000 

3,700.000 
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.. -

Projekt Land Gegenstand A 4- s z a 
Nr . 1982 

825 Senegal Landtechnik, Geräte 1,600.000 

826 Mali Wasserpumpen 

830 'J'ansania Traktoren , Ndanda 520.000 

839 'J'ansania Getreidelllüh len 

840 Ägypten Mittelmeerfruchtfliegenbe kämpfung 8, 200.000 
. 

84 1 'tansania Farmausrüstung 

847 Angola Schulung von Tierzuchtbeamten 

850 Äthiopien Siedlungsprojekt "Menschen für 
Mensch e n" . 

853 Ka~) Verde Abwasserbeseitigungsanlage 

855 Kap Verde Bodenchemiker (Exper te) 

- Kap Verde ILO, Boden- und Wasserkonservie- 2,878.762 

rung 

859 x Mali Bewässerung von Reisfe ldern 

864 Nigeria Biologische Schädlingsbekämpfung 
(Cassa va ) 

867 x Kap Verde Experten für Staats farm 

868 Äthiopien Rückführung von Flüchtlingen 

870 Kolumbien Förderung kleiner Tabakplanzer 

877 Ägypten Ausbildunq für Landmaschinen-
mechaniker 

878 . Senegal IDorftechnoloqie ENDA 

885 Tansania Forstprojekt 

886 Rwanda Experteneinsatz 

889 Sambia Regiona l entwick lung 

890 'I'ansanja Maschjnen u.Ersatzteillieferung 

891 Simbabwe Au fba u ENDA 

1392 Simbabwe Getreidelagerhaus ENDA 

898 '!'ansaniCl Rinderfarm Experten+Ausstattung 

SUlluue Landwirtschaft u. ländl. E: 51,412.394 

, 

h 1 u n 9 e n . 
. f,rorbelastung e n 

1983 1984 n e r 31 .12.84 ._ . 

148.000 

898.620 

51.714 

270.000 10 . 000 

4,000.000 4,109.000 

6,400. 000 1,000.000 181.000 

150.000 

670.088 

199.979 

300.000 600.000 128 .174 

3,212.703 

2 ,325 .000 4,725. 000 

13,820.570 11,060.000 770. 300 

1,000.000 3,435.938 

2 ,500 .000 2,500.000 

710.000 106.750 

85.000 7.150 

600.000 33.5 11 

600.000 250.000 

400.000 1,000.000 

2,000.000 3,373.386 

13,186.400 

750.00Q 

7 38.000 

3 ,000.000 

41,871.393 48,902.889 30,750.005 

I 

" 

Total 

- --
1,748.oe 

898.6:': 

571.71 

280.oc 

16,309.oe 

7,581.oc 

150.oc 

. 670.01 

199.9' 

1,028 .1 ' 

6,09l.4 1 

7,050.0' 

25,650 . 8 

4,425.9 

5, 000 .0 

816.7 

92.1 

633 '. 5 

850.c 

l,400.c 

5,373.3 

13, 186.4 

750.e 

738.e 

3,ooo.C! 

o 

o 

4 

o 

o 

o 

o 

ß 

9 

4 

5 

o 

o 

8 

00 

o 

o 

1 

00 

00 

6 

00 

0 0 , 

00 

00 

172, 936 . 6 8 '1 
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Projekt Land Gegensta nd Aus z a h 1 u nq e n Ivorbelastungen 
Nr. 1982 1983 1984 _-E.~. 31.12 . 04 

'l'otal 

046 

398 

513 

612 

633 

653 

654 

834 

856 

857 

862 

873 

894 

263 

27 1 

323(a) 

326 

334 

872 

diverse 

diverse 

diverse 

diverse 

diverse 

diverse 

diverse 

diverse 

diverse 

diverse 

diverse 

Ägypten 

diverse 

Bildung und Ausbildung 

a) in Österreich 

allgemeine Stipendienaktion 

Lehrgang Markierungsstoffe 

BPI - Lehrgang filr techn.Lehrer 

Lehrgang Limnologie 

Lehrgang Dipl . Akademie 

Reisekos ten~uschilsse 

Diverse Ausbildungsaktionen 

(AAI- )Stipendienaktionen 

Stipendiensonderprogramm 

Förderung filr Studienanfänger 

Gewerkscllaftliche Ausbildung 

Stipendien für Doktoratsstudien 

N/S-Dialog Stipendienprogramm 

Summe a) Österreich 

al) Betreuungsorqanisatione n 

Int.Forum Studentenclub - Stipen­
dienaktion 

pAD - Jahresprogramme 

AAl - Jah resprogramme 

OLAI - Jahresprogramme 

ÖOG-tIPG - Jahresprogramme 

Kuratoriwn filr österreichisch­
ausländische Studentenclubs 

4,577 . 070 

15.000 

908.000 

1 , 583.324 

123 . 720 

1 , 000 . 000 

1,000.000 

700.000 

9 , 907 . 114 

700.000 

3,022.676 

4 , 040.000 

1 , 150.000 

570.000 

SUlllme al) Betreu~ngsorganisationetl 9 , 482.676 

5,327.997 

600.259 

1 , 004.000 

1, 678 . 100 

1 , 279.530 

·1 , 700.000 

600.000 

335 . 000 

280 . 000 

12 , 804.894 

2 , 950.000 

4 , 470.000 

1 , 172.500 

170 . 000 

6,593.407 

1 ,362. 115 

1 , 802.303 

1 , 500 . 000 

500.000 

3,404.600 

1,595.000 

104.454 

300 . 000 

100.0~0 

17 , 261.079 

2,540.000 

4 , 470.000 

1 ,1 73.0Q() 

460.000 

300.000 

1 - - - - - - -1------ -_. 
8,762.500 8 , 943.000 

- 3 -

4,095.047 20 , 593 . 521 · 

654.309 1,269.568 

574.400 3,048 . 515 

2 , 103 . 000 7 , 166.727 

123.720 

500.000 4,279.530 

341.430 1,841.430 

2 , 530.000 8 , 334.600 

2,179 . 000 4,374.000 

439.454 

255.000 535 . 000 

300.000 

423.000 I 523.000 
.....- - -----------
13,655 . 194 

2 ,667.500 

4,793.000 

1, 402 . 360 

330.000 

9, 192 . 1360 

53 , 629 . 001 

'/00.000 

11,180 . 176 

17 , 773.000 

4,097.060 

1 , 200.000 

630.000 

36 , 381.036 
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Projekt 

Nr. 

'2b':J 

411 

()O-, 

72'2 

766 

7B9 

'J'J'J 

BoY 

HI~ 

BIB x 

B:2L. 

BJ7 

U43 

B':>ll 

B~'4 

wn 

73B 

IW 

Uol 

Land Gegenstand A ,u S Z Ci h . 1 u n gell I VorlJelasl~Il'Jen 
____ 1 'JU'2 19113 I J Ljfj1 ____ -E.,::!"_~L!l.i_-

~~ _!~~ ~~lc~UIlqsläIld~ 

lJllrkilia l"aso I '['ecllll.qewdd)lidie Ausbilduuq 
CA1'''['P 

Kellia Exper teIle i IISd tz, .J OllrJld 1 is teJl­

!:ichuLe 

Nepal I I{estauratioll Pälast PatJ1all 

lJurk lila r'd!:iO I ExperLenei Il!:iatz 

Ka] ulIluien 

'['hed 1 aud 

Experte (Ulliversität) 

Experte A ['I' BallCjkok 

(Naher ü!:ilell)1 Pälä!:iLinellser-Schulpro(jränUIl 

ALld()/,ieJl I Alpha1)t!ti!:iierunY!:ikalllpaqne 

diverse 

SeJleqal 

div.Afrika 

Nikdräqlld 

(Ndher O!:iten) 

Sevdlellell 

(N dllii 1) j cl) 

~:cuddur 

Bolivien 

'j'clll!:idlli d 

Paki!:itdll 

Allsui ldllIlq für AIl(Jehöriye 

be!:ietzter Gebiete 

Centre de SdllVl:9i2rde 'l'hies 

Lilllnologie für trop.Afrika (IlärärJ) 

EdllcaLion COlllerclal 

Soziäle und kulturelle MaßIIahmen 

Pol yledlili k 

ErWdchsellelluilduIlqspraqrallllll für 

["lücht 1 iWJe 

AlIsl)i Idllll'Jszentull1l für lIalldelsdw 
-+---- -------- ---~---------

Sllllllile b) EJltwicklun(jsländer 

lJerqlJdu 

Corocoro - Kupfer 

PUCjU - Käolillberqudll 

Ausbildllnlj_von HüttellillljeJlleurell 

Slllllllle lJer'llJau 

3, -/'J 3.641 

890.000 

4U.195 

100.000 

3U5.400 

612.000 

1,000.000 

3.770 

1,760.000 

1,300.000 

~,0~'2.963 

373.305 

468.000 

1,240.000 

100.000 

330.462 

171.554 

2,Uoo.ooo 

140.000 

3,~U3.U-70 1,045.34-' 

327 . 3Uo 

200.000 

60.000 60.000 

6B9.662 215.JJ8 

300.000 
-----11-----------11--------

9,8')3.006 10,-;.'16.284 4,860.912 3,640.605 

222. U46 1,(,01.94B 

329.500 

150.000 

3n .U46 3'29.500 1,601.')148 

- 4 -

'rotal 

15,515.U21 

1,~'Jo.6U5 

4U.195 

100.000 

:lIJ5.'l00 

1,oUo.ooo 

1,000.000 

3.Tlo 

3,000.000 

100.000 

310.462 

1,471.554 

1,000.000 

2('0.000 

92':l.000 

3uo .000 

29,110.887 

1,U24.794 

3'29.500 

___ ~n_OOD.-__ 

2,3,)4. '294 
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Pro,jekt Land Gegenstand Aus z a h 1 u n gen Jvorbelastungen 
Nr. 1982 1983 1984 pe..:.._? 1 .12.84 

669 

677 

787 

;18 10 

813 

826 

829 

036 

842 

844 

845 

853 

859 x 

863 

866 

871 

876 

88 2 

884 

893 

899 

900 

./ 

Ägypte n 

Nepal 

Ägypten 

MaU 

Äthior>ien 

Seneqal 

Kap Verde 

Sudan 

Libanon 

Nikaragua 

Seneqal 

Ka~ Verde 

MaU 

Äthiopien 

ßurundi 

Kenia 

Kap Verde 

Diibouti 

Kar> Verde 

Kap Verde 

Mosambik 

Kap Verde 

Energie, Wasserversorgung 

Studie, Pumpspeicherwerk 

Kleinkraftwerk Namche Basar 

Studie Kleinkraftwerk Rayan D. 

Aqua viva Bewässerung 

Ländliche Wasserversorgung (UNICEt> 

Handpwnpen 

Biogasanlage 

'rr inkwasserve rsorgung 

Wasserversorgung 

StrolH- und Wasserversorgung 

Brunnenbau 

Abwasserbeseitigungsanlage 

Bewässerung von Reisfeldern 

Ländliche Wasserversorgung 

Energiemin. Experten 

Wasserversorgung Lugari 

Planung Stromversorgung Staats­
farm 

Ländliche Wasserversorgung I . 
Biogasbegleitprogran~ 

Baustahl f~r Biogasanlage 

Wasserwirtschaft , Modell 

Stromversorgung Staatsfarm 

SUllllne Energie, Wasserversorgung 

2,560.322 

400.000 

3,234.856 

800.000 

2,350.000 

7,000.000 

7,000.000 

700.000 

2,500.000 

2'6,545.178 

650.000 

1,526.000 

1,100.000 

1,500.000 

1,531.180 

203.860 

1,000.000 

4,000.000 

500.000 

12,011.040 

- 5 -

32.156 

250.000 

492.500 

2,250.000 

1,000.000 

1,500.000 

110.000 

650.000 

4,000.000 

1,700.000 

2,100.000 

14,084.656 

\,498.110 

51.404 

250.000 

490.000 

1,931.828 

15.400 

50.000 

1,656.000 

400.000 

500.000 

1,366.000 

6.900.000 

15,108.742 

'I'otal 

2 ,560.322 

1,498.110 . 

1,050.000 

32~156 

3,234.856 

800.000 

4,177.404 

8,592.500 

8,750.000 

2,231.180 

2,703.860 

1,000.000 

2,250.000 

5,490.000 

3,931.828 

125.400 

700.000 

5,656.000 

2,100.000 

2,600.000 

1,366.000 

6,900.000 

67,749.616 
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Projekt 
Nr. 

ULl 

H'lL 

HUo 

mn 

Land Gegenstand 

Verkeh rs- und Nadu' i eil tenwesen ---------

Ka(Jera-Heqiunl Studien EisenLalm 

'I'ansdllid Auspildunq EisenLahnpersollal 

Costa IUCd Kultursender für Indios 

Bnliviell MusterLrücke (Pertigteile) 

Äqypten LFenlilleldellrojekt (~lnsstützUl1q) -------4--------- ______ . 

4U8(a) 

621 

6<)1 

711 

71U 

720 

7:!.6 

-'54 

764 

7<)2 

794 (a) 

803 

BoLl 

BuG 

GaB 

U1U x 

U19 

diverse 

Maldysia 

divl:!rse 

Ä'Jvplen 

div<.:r'se 

:JUddll 

'l'ul1es jlell 

1'11 i I i ppi 11<.:11 

Kenia 

i\qypLen 

'l'dnSeln i a 

.J01 dailien 

I'ctkisLal1 

Klellia 

AqYl'tL!1l 

S<.:fW'IeI 1 

'l'aI1Sdllia 

SUllulle Verkehrs- und Nachrlchtenw. 

Illdustrie; (iewel'be; Fremdenver­
kehr ulld andere Dienstleistungen 

a) Industrie und Gewerbe 

KunstsLoffselllinare (UNIUO) 

Berater" für Hotelfachschule 

'f'l'aining für Industriausbildungs­
mallaqer (UNIOO) 

I fIS t. f . Verbrennunqskraf tmascb inel 

Workshup DÜll'leuJi ttelfabr iken 

Ei llschuldun<] Wartull'lspersona 1 

FutLenllitLelwel'k Le Kef 

ErZdU fLere i lUJ1qsanl al]e 

I Stahll-Jel'k Pildse 11 

Studie Sodakomplex 

Scld aell thof 

Studie NatriumkarLonatanlage 

Studie Melasseverwertung 

Stahlsludie (Colllfar-System) 

MusLelanlaqe f.ualadjLrot 

C':;IlU'e d,-, Sduvegarde 'l'hi es 

DoefLöpterei 

Aus z a 11 1 u n gen .1 vorbe.lastungen 
198L 1983 I 1984 _ ~.E_ 31 . 1L • BL\ 

'l'oUt 1 

8,uoo.ooo 8,000.000 500.000 87.190 lC,5U'I.790 

S77.636 sn .636 

4'}0.000 470.000 

4<)1.154 4<)1.154 

1,746.364 ~~5B2.459 _1-1] , 6 7 L.!LL ____ l-l~.1.200 ~~ 
8,000.000 10,324.000 5,043.613 13,75U.%', 37,126.580 

705.994 820.309 607.955 2,1J4.L58 

615.000 267.870 8U2.870 

646.742 369.546 1,016.288 

1,6B2.500 1,682.500 

675.909 '179.500 773.458 2,228.86" 

1,143.750 1 , 14] . '750 L,LU'I.500 

ISo.ooo 4<).5U5 199.585 

1,165.18/ 1,IGS.lU7 

1,000.000 1,000.000 

Joo.ooo 7B.99;! ]"U.992 

450.000 95.465 545.465 

3,131.000 361.720 3,492.720 

150.000 34.423 1tJ4.423 

"4.000 '/4.000 

'1'/3.330 773.330 

300.000 3'00.000 

2B.ooo 3.000 31.000 
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Projekt Land Gege nstand Aus z a h 1 u n gen I Vorbelastungen 

Ne 198? 1983 I 1904 " -E..~~_.1.!~ 

020(A,ß , C) 1 Kap Verde 

lJ32 

035 

83ll 

846(A) 

851 

054 

861 

065 

067 .. 

869 

879 

881 

883 

24 5 

338 

602 

Indone sien 

Kolullluien 

Senegdl 

Simbabwe 

Simbabwe 

Ka!=> Verde 

'l'ansania 

'Tansania 

Kap Verde 

DjilJo uti 

'f'ansania 

Tunes i e n 

"hana 

Äqypten 

diverse 

diverse 

diverse 

diverse 

diverse 

diverse 

Kühlschlachthof 

Studie Melasseverwertung 

Soziale Einrichtung für BlulOen­
arbeiterinnen 

Mechanikerwerkstätte f.Jugendlich 

ZISCO Stahlwerk Rehabilitation 

'l'rainingsprogramm UNIDo-\fjES'r f . 
ZISCO 

Integr . Tischlerei/Mechanikerwerks 

Studie Trakt . u. Mechanisierung 

Gewerbliche Ausbildung v. ~'rauen 

Schlachthof Experte 

Studie Miniz~nentwerk 

Rehabilitation Kunststoffsackfabr~ 

Futterrnittelwerk Le Kef , Ersatz­
teile 

Studie Rellabiliatation 'fe llla Food 
Co . 

ßaustoffindustrie (Laprex ) 

Sunli ll e !ndus tr ie u. Ge werbe 

I b ) Fremde nverkehr lind andere 
Diens tl e istung e n 

FV- Lehrgang 

Zollkurs 

Zollexpertenentsendung 

Patentrecherchen 

Le hrgang für F'V- Lehrer 

Le hrgang Patentdokumentation 

15 , 723.050 

500 . 000 

750 . 000 

1 , 650.000 

3 , 89 1 .600 

3 1 ,66 1 .045 

2 , 164 . 773 

1, 324.380 

240 . 000 

356 . 749 

774.782 

437.753 

3 , 323 . 000 

800 . 000 

3 , 7 11 .083 

1, 566 . 000 

600.000 

1, 000 . 000 

1, 500 . 000 

600.000 

750.000 

10 ,171. 0 19 

2,3 10.210 

1 , 019 . 338 

488.806 

557.695 

432 . 830 

400.000 

1 ,180.000 

3,530 . 908 

1, 600 : 000 

600.000 

100 . 000 

400 . 000 

9 , 820.370 

2 , 445.756 

1 , 202.340 

100 . 000 

895.4 16 

329.473 

1, 6 15.000 

50 .000 

376.000 

20.000 

299.000 

128 . 700 

190 . 354 

380.000 

15.000 

200 . 000 

22 , 05 2 .400 

28,235 . 526 

3 , 960 . 5':16 

200.000 

300.000 

'l'ot&l 

21 , 06 1 .050 

1 ,300.000 

1,980.000 

1 , 650.000 

7 , 6\8 . 07 1 

1 , 566 . 000 

620.000 

1 , 299.00a 

1 , 628.700 

2,200.000 

940.354 

9U8. Uoo 

11 5 . 000 

600.000 

25 , 944.000 

87 , 087 . 960 

10 , UU9.335 

3,546.050 

540 . 000 

2 , 040.971 

1 , 661.950 

870.583 

66 1 

673 

607 

075 Sr i Ldllka Suchtgiftspürllunde und Führer- 190.000 I ___ ----I 190.000 
ausbil dUf(J I--

("0 .... .: ... _ ., 
S Ullune Fremdenverkehr und andere 5.298.437 i\ A_ O 07Q c::: 1 c."l OQC " rn cnr 
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Projekt Land Gegenstand Aus z a h 1 u n g en I Vorbelastungen I 
Nr. 1902 1903 1904 per ) 1.1 2.04 

'l'ota l . 

3 13 

698 

744 

827 

03 1 

033 

849 

880 

505A 

5058 

529 

609 

784 

8 12 (8) 

8 13 

153 (d) 

507(B) 

753 

800 

048 

895 

Se ite 8 

Kenia 

Mallretanien 

Kenia 

Sudan 

Kenia 

Nikaraqua 

Sudan 

'ransania 

diverse 

diverse 

Mosambik 

Kenia 

diverse 

diverse 

diverse 

Gesundheit und Soziales 

Landspital Loitokitok 

Arzteinsatz 

Spitalstechnikerausbildung 

Basishygiel~projekt 

SpitalsausrUstung Narok 

Gesundheitszentrum 

Arztau sbildung 

Krankenstation Unyamikumbi 

Summe Gesundheit und Sozia l es 

Personaleinsätze 

llZ Ralnnenproqramm f . Personaleins 

ÖED Jahresprogramm 

Einsatz UNDP-JPO 

Flugdienst Experte 

Pool fUr Kurzeinsätze 

Pool fUr Begleitmaßna luuen zu 
Entsendungen 

Pool fUr Beqleitmaßnahmen 

Su~ne Personaleinsätze 

DokulUen ta tion , Öf fen t 1 ichkei tsarb .. 

Wr. Insti tuL Jahresprogramll1 EADl 

t}FSE 

Öl" 

IPS 

DokulUentation 

Jahresprogranuu 

JahresprograllllU 

Ausstellunq Nikaragua 

Journal f.~ntwicklunqspolitik 

Sunnoe Dokumentation und Öffent-

1, 000.000 

950 . 000 

400.000 

1, 970 . 600 

400.000 

10 ,000 .000 

14,720 .600 

20 , 582 . 396 

20,600 .000 

824.000 

1, 000 . 000 

51, 006.396 

6 , 427 . 200 

1, 9 11.000 

4,571.000 

1 ? Q"Q ? ,.....n 

710.724 

9 l 2 .139 

290 . 000 

1, 633. 100 

5,253.390 

200 .000 

8,999.353 

32 , 685.363 

22 ,700 . 000 

1, 38 1 .094 

510.000 

1, 500 . 000 

1, 6 13 . 000 

4,000.000 

64 , 389.457 

6 , 200.800 

2 , 367 . 000 

9,043 . 936 

2 , 550 .000 

'),., l h l 711'; 

300 .000 

000.000 

11 0 .000 

434.600 

1, 23 1. 000 

67.500 

190 . 000 

3 ,13 3 .1 00 

44 , 815.000 

23 .700 .000 

850.000 

3 , 500 . 000 

2 , 000 . 000 

74,865.000 

4 , 478 . 000 

2,400 .000 

10, 530.927 

1, Obo.ooo 

71.000 

l q 'nq q 'n 

93 . 274 

528.600 

053.000 

645 . 000 

2 ,119.074 

37 , 3 10 . 000 

559 . 700 

1, 000 . 000 

1, 307.000 

40,256.700 

245 . 000 

697.740 

100.000 

1 nt\? 7i1n 

2 ,1 03 . 998 

3 ,1 90 . 739 

000.000 

4,038.300 

400.000 

17,337.390 

9 12.500 

190. 000 

28 , 972.927 

14 3 , 392.759 

67 , 000.000 

2 , 205 .094 

1, 9 19.700 

6 , 000 . 000 

6 , 000 . 000 

4 , 000.000 

230 , 5 17. 553 

17 ,1 06 . 000 

6 , 923 . 000 

24,145.863 

.5 , 047 . 740 

71.000 

100 . 000 

"'I . l'n hol 
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l'roit.;kt Ldnd Gegenstand A u s z 
Nt. 1982 

SOllstiljt.;s 

Club du Sdllel 350.000 

'j'dllSdll id Ndllruwj sud l te Ih i 1 fe 'j'r ansportkos t 'Il 20.G80 
--- -- - --,. ---------.-- ~- -

SUlIllllt.; SUIlS t ilJes 370.680 

ZUS~~Ilt.;I!!assullg :_ 

Landwirtschaft und lälldl.Entw. 51,412.394 

ßildunq und Ausbildung 
a) in tisterreich 9,907.114 

a 1) betreuullCJsorganisationen 9,482.676 . 
b) III cntwicklunyslälldern 9,891.006 

Surtlllle bi Idullg u. Ausui 1 dung 29,282.796 

ßerqbau 372. e46 

Enerqit.;, Wdsserversorglll~ 26,545,178 

Vt.;rkdlI , Ndchrichtenwesen 0,000.000 

Induslrie, (;ewerlle, FreIIIdenver-
kehr ulld dllLiere Dienstleistunqen 

d) IlldusLrie und Gewerbe 31,661.045 

b) ft-ellldenverkehr u.a.Dienstl. 5,29U.437 

SUIIUlle 36,959.482 

Gesundheit \llld Suziales 14,7'1.0.600 

l'ersunaleillsälze 51, ooG. 396 

DokulilellLdtioll und Öffelltlichkei ts fl· 12,909.200 

So~~ tiyes ___________ 370.6Uo 

INSGESAM'I' 231,579.512 

a h 1 u 11 9 
1983 

350.000 

350.000 

41,871.393 

12,804.894 

8,762.500 

10,716.284 

32,283.678 

12,011.040 

10,324.000 

18,171.019 

4,UoB.079 

22,979.098 

U,999.353 

64,389.457 

'1.0,161.736 

350.000 

21J.370.555 

- 9 -

e n Vorbela 
1984 __ p!':!:_il --

Total unyen 
---L>-lB _ 

. 
'100.000 

2o.6Bo 
-- ---------- --~-------

-

40,902.889 

17,261.879 

0,943.000 

4,860.912 

31,065.791 

329.500 

14,084.656 

5,043.613 

9,e20.310 

5,1b2.905 

14,9U3.355 

3,1]3.100 

74,8b5.000 

19,:09.927 

-----
211 . GB'/ .831 

-

30,750. 

13,655. 

9,192. 

3,640. 

26,488. 

1,601. 

15, 108. 

13,758. 

2B, 2]5. 

4,46U. 

32,704. 

2,119. 

40,256. 

1,042,. 

------
163,831. 

'120.GBo 

005 1112,936.GOl 

194 53,L29.081 

860 36,381.036 

6US 29,110.U87 

739 111'),121.004 

94U 2,304.294 

742 67,749.b1G 

9b7 37,126.5Uo 

526 U7,BU1.960 

59~ _ 19,7JB.897 

122 107,G2G.851 

U14 28,972.927 

700 23u,517.553 

740 53,193.603 

'/20.6Uo 

8 n I 820, 4 G9 . '/95 
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